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Beginn der Sitzung: 9.02 Uhr. 

Präsidentin Dr. Gabriele Andretta: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Ich begrüße Sie namens des 
Präsidiums und eröffne die 44. Sitzung im 17. Ta-
gungsabschnitt des Landtages der 18. Wahlperi-
ode. 

Tagesordnungspunkt 1: 
Mitteilungen der Präsidentin  

Ich darf Sie bitten, sich von den Plätzen zu erhe-
ben.  

Meine Damen und Herren, am 24. Februar 2019 
verstarb der ehemalige Abgeordnete Oswald Hoch 
im Alter von 83 Jahren.  

Oswald Hoch gehörte dem Niedersächsischen 
Landtag von 1971 bis 1986 als Mitglied der SPD-
Fraktion und in den Jahren 1989 und 1990 als 
fraktionsloser Abgeordneter an. Während dieser 
Zeit war er Mitglied in verschiedenen Ausschüs-
sen, die sich mit sozialen und Umweltthemen be-
schäftigten. In der 8. Wahlperiode war er Vorsit-
zender des damaligen Unterausschusses „Umwelt-
fragen“ und in den beiden folgenden Wahlperioden 
Vorsitzender des Ausschusses für Umweltfragen. 
Oswald Hoch wurde mit dem Verdienstkreuz am 
Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland ausgezeichnet. 

Am 15. März 2019 verstarb die ehemalige Abge-
ordnete Irmgard Vogelsang im Alter von 72 Jahren.  

Irmgard Vogelsang gehörte dem Niedersächsi-
schen Landtag als Mitglied der CDU-Fraktion von 
1990 bis 2008 an. Während dieser Zeit war sie 
Mitglied im Ausschuss für Gleichberechtigung und 
Frauenfragen, im Ausschuss für Bundes- und Eu-
ropaangelegenheiten und Medien, im Kultusaus-
schuss, dessen Vorsitz sie von 1994 bis 2003 in-
nehatte, und im Sonderausschuss Niedersächsi-
sche Verfassung. Von der 13. bis zur 15. Wahlpe-
riode gehörte Irmgard Vogelsang dem Präsidium 
des Niedersächsischen Landtages als Schriftführe-
rin an. Irmgard Vogelsang wurde mit dem Ver-
dienstkreuz am Bande des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. 

Wir werden die Kollegin und den Kollegen in guter 
Erinnerung behalten und widmen ihnen ein stilles 
Gedenken. - Ich danke Ihnen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die Be-
schlussfähigkeit des Hauses feststellen. 

Die Einladung für diesen Tagungsabschnitt sowie 
die Tagesordnung einschließlich des Nachtrages 
und der Informationen zu den von den Fraktionen 
umverteilten Redezeiten liegen Ihnen vor.  

Die Tagesordnung mit den aktualisierten Redezei-
ten berücksichtigt zugleich eine Absprache, die die 
Parlamentarischen Geschäftsführer auf der Grund-
lage einer Übereinkunft im Ältestenrat getroffen 
hatten, um Beratungsgegenstände möglichst in 
Anwesenheit des zuständigen Kabinettsmitglieds 
zu behandeln. 

Kann ich das Einverständnis des Hauses mit den 
geänderten Redezeiten sowie mit der Änderung 
der Tagesordnung hinsichtlich der Position der 
Tagesordnungspunkte 20 b - das betrifft die Dring-
liche Anfrage der AfD-Fraktion zur NORD/LB - und 
32 b feststellen? - Das ist der Fall. Die heutige 
Sitzung soll demnach gegen 20.25 Uhr enden. 

In der Portikushalle ist zurzeit die Ausstellung „Be-
gegnungen hinter Stacheldraht. Deutsche Kriegs-
gefangene im Lager Bandō in Japan, 1917-1920“ 
zu sehen, die das Museum Lüneburg konzipiert 
hat. Der Veranstalter freut sich über Ihr Interesse. 
Es ist eine wirklich spannende Ausstellung. 

Für die Initiative „Schulen in Niedersachsen online“ 
werden in den kommenden Tagen Schülerinnen 
und Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums aus 
Wolfsburg mit einer Onlineredaktion live aus dem 
Landtag berichten. Die Patenschaft dafür hat der 
Abgeordnete Björn Försterling übernommen. Vie-
len Dank, Herr Försterling! 

(Beifall) 

Die Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten 
der Multi-Media Berufsbildende Schule werden im 
Laufe der kommenden Tage wieder Sendungen im 
Rahmen des Projektes „Landtagsfernsehen“ erstel-
len. Die einzelnen Sendungen stehen - wie ge-
wohnt - im Internet auf der Homepage der Schule 
bereit. 

Die mir zugegangenen Entschuldigungen teilt 
Ihnen nunmehr der Schriftführer Herr Onay mit. 
Bitte, Herr Onay! 

Schriftführer Belit Onay: 
Es haben sich entschuldigt: von der Landesregie-
rung Finanzminister Reinhold Hilbers ab 16 Uhr, 
Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten 
und Regionale Entwicklung Birgit Honé, von der 
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Fraktion der SPD Uwe Schwarz, von der Fraktion 
der CDU Editha Westmann und von der Fraktion 
der AfD Peer Lilienthal.  

Präsidentin Dr. Gabriele Andretta: 
Vielen Dank, Herr Onay.  

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich freue mich, 
in der Ehrenloge Gäste aus dem Grossen Rat des 
Kantons Bern zu begrüßen. Wie Sie wissen, gibt 
es langjährige partnerschaftliche Beziehung zwi-
schen dem Grossen Rat des Kantons Bern und 
unserem Haus. Es ist die älteste Partnerschaft, die 
wir haben.  

In diesem Rahmen sind heute Herr Grossratsprä-
sident Iseli,  

(Beifall) 

Herr Erster Grossratsvizepräsident Zaugg-Graf,  

(Beifall) 

Herr Zweiter Grossratsvizepräsident Costa  

(Beifall) 

und Herr Generalsekretär Trees zu Gast. 

(Beifall) 

Meine Herren, der Landtag heißt Sie herzlich will-
kommen, und wir freuen uns auf den Gedanken-
austausch mit Ihnen. 

Ich rufe nun auf den 

Tagesordnungspunkt 2: 
Aktuelle Stunde  

Wie aus der Tagesordnung zu ersehen ist, hat der 
Ältestenrat die Aktuelle Stunde in der Weise aufge-
teilt, dass heute die Anträge der Fraktion der FDP 
und der Fraktion der CDU und morgen die Anträge 
der anderen drei Fraktionen behandelt werden 
sollen. 

Die in unserer Geschäftsordnung für den Ablauf 
der Aktuellen Stunde geregelten Bestimmungen 
setze ich als bekannt voraus. 

Ich eröffne die Besprechung zu  

a) Haushaltsklausur zum Nachteil des Finanz-
ministers - Wie viel Substanz haben die Ausga-
benversprechen der SPD in Niedersachsen? - 
Antrag der Fraktion der FDP - Drs. 18/3303  

Ich erteile dem Fraktionsvorsitzenden, Herrn 
Dr. Birkner, das Wort und darf Sie alle um Ihre 
Aufmerksamkeit bitten. Bitte! 

Dr. Stefan Birkner (FDP): 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Die SPD-Fraktion hat bei Ihrer Haushalts-
klausurtagung vor wenigen Wochen mehrere Hun-
dert Millionen Euro Mehrausgaben verkündet: För-
derung des sozialen Wohnungsbaus, Förderung 
der berufsbildenden Schulen, Sonderzuwendun-
gen für Beamte, Anhebung der Besoldung der 
Grund-, Haupt- und Realschullehrer. 

(Beifall bei der SPD - Zuruf von der 
SPD: Gute Idee!) 

Dies geschah offensichtlich - wie man auch an-
hand des nicht existenten Applauses der CDU-
Kollegen hier sieht - ohne vorherige Abstimmung 
innerhalb der Koalition. Und das, meine Damen 
und Herren, ist ein bemerkenswerter Vorgang. 
Denn bei den hinter den einzelnen Forderungen 
liegenden Punkten handelt es sich sehr wohl um 
durchaus wichtige landespolitische Herausforde-
rungen. Wir hätten hier aber erwartet, dass die 
Landesregierung geschlossen auftritt und eine 
gemeinsame Politik zum Wohle des Landes entwi-
ckelt. 

(Beifall bei der FDP) 

Stattdessen greift sich die SPD diese Punkte her-
aus und versucht, sich abzugrenzen und sich iso-
liert zu profilieren - und das zulasten der CDU. 

(Zurufe von der SPD: Oh!) 

Denn schließlich liegt es an der Union und insbe-
sondere an Finanzminister Hilbers, die Realitäten 
der Finanzlage darzulegen und kundzutun, dass 
die Projekte - wie die SPD ja sehr wohl weiß - nur 
schwierig oder aber gar nicht realisiert werden 
können. 

Dann kann sich die SPD zurücklehnen und mit 
dem Finger auf die Union zeigen. Das mag ja kurz-
fristig funktionieren, es fördert mittel- und langfristig 
aber nur den Frust der Bürgerinnen und Bürger, 
die nicht das Spektakel, sondern Antworten und 
Lösungen für die Herausforderungen des Landes 
erwarten. 

(Beifall bei der FDP) 

Meine Damen und Herren, so zeigt diese Klausur-
tagung der SPD: Nach der parteipolitischen 
Selbstbedienung bei den Beamtenstellen, die 
11 Millionen Euro pro Jahr kosten, nach der partei-

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03303.pdf
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politisch motivierten Einrichtung einer Schatten-
staatskanzlei unter Minister Althusmann, nach den 
Profilierungsstreitigkeiten zwischen Schattenin-
nenminister Schünemann und Minister Pistorius, 
denen die Grundrechte regelmäßig zum Opfer 
fallen, zeigt all dies ein weiteres Mal die Unfähig-
keit von SPD und CDU, dieses Land gemeinsam 
vertrauensvoll und verantwortungsbewusst zu 
regieren. 

(Beifall bei der FDP) 

Jeder innerhalb dieser Landesregierung versucht, 
sich so gut es geht zu profilieren, am liebsten zu-
lasten des Koalitionspartners. Wir warten schon 
immer gespannt auf die Pressekonferenzen von 
Herrn Toepffer, die regelmäßig freitags stattfinden, 
und halten das Popcorn bereit, da er dort ja immer 
ziemlich hemmungslos über den Koalitionspartner 
herfällt. Das mag auf den ersten Blick für die politi-
schen Beobachter ganz unterhaltsam sein. Es ist 
aber bei näherem Hinschauen ein schlechtes Sig-
nal für den Zustand der Niedersächsischen Lan-
desregierung. 

(Beifall bei der FDP) 

Noch, meine Damen und Herren, gelingt es der 
Landesregierung und SPD und CDU einigerma-
ßen, die Gräben zwischen den Fraktionen und 
zwischen den Parteien mit dem Geld der Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahler zuzuschütten und 
das rot-schwarze Ausgabenfeuerwerk zu finanzie-
ren. Die gute Konjunktur und die sprudelnden 
Steuereinnahmen machen es möglich. Wenn die 
Steuereinnahmen aber wegbrechen, wird es eben 
nicht mehr möglich sein, und diese Landesregie-
rung wird schnell an ihre Grenzen kommen. Es ist 
zu befürchten, dass wir bereits im nächsten Jahr 
500 Millionen Euro weniger an Einnahmen zur 
Verfügung haben werden. 

Das alles wird sehr deutlich, wenn Herr Minister 
Hilbers die SPD-Wünsche, die ja wohl auch vom 
Ministerpräsidenten getragen werden - er gehört 
schließlich zur SPD-Landtagsfraktion -, mit dem 
schlichten Hinweis abkanzelt, dass etwa das Weih-
nachtsgeld nach den bisherigen Zahlen nicht leist-
bar sei. An genau diesen Punkt schließt sich dann 
die Frage nach der haushaltspolitischen Verant-
wortung insbesondere der SPD an. Wenn der Fi-
nanzminister sagt, dass etwas nicht finanzierbar 
sei, wäre es ja schließlich an der SPD darzulegen, 
wie sie das finanzieren will. Genau auf diesen 
Punkt weist Ulf Thiele als haushaltspolitischer 
Sprecher der CDU zu Recht hin, wenn er sagt:  

„Wenn die SPD eine solche Sonderzahlung 
vorschlägt, ist sie auch in der Pflicht, dafür 
einen Finanzierungsvorschlag zu unterbrei-
ten.“ 

(Beifall bei der FDP) 

Leider scheint das bei der SPD aber nicht anzu-
kommen und den SPD-Kolleginnen und -Kollegen 
recht egal zu sein. Das alles tun sie mit Billigung 
und unter Beteiligung des Ministerpräsidenten. 

Meine Damen und Herren, das ist haushaltspoli-
tisch unverantwortlich, unseriös und am Ende 
schlicht populistisch. Beides steht in deutlichem 
Gegensatz zu dem Image, das Ministerpräsident 
Weil gerne von sich zeichnen lässt, und es wider-
spricht der gemeinsamen Verantwortung für das 
Land. Herr Ministerpräsident, die Not und die 
Angst vor den bevorstehenden Wahlen müssen 
bei Ihnen recht groß sein, wenn Sie so etwas zu-
lassen. Wir hingegen sind der Überzeugung: Es 
kann nicht sein, dass der Steuerzahler die SPD 
retten soll. 

(Beifall bei der FDP) 

Mit dieser Art der Politik betreibt die Landesregie-
rung Politikverweigerung. Jedes Problem, das 
aufkommt, meint sie mit zusätzlichen Ausgabever-
sprechen in den Griff zu bekommen. Sie verwei-
gert sich der politischen Prioritätensetzung und 
verzettelt sich, und das am Ende zulasten der 
künftigen Generationen. Immer mehr Geld auszu-
geben, meine Damen und Herren, ist keine gute 
Politik. 

(Beifall bei der FDP) 

Verantwortungsvolle Politik hingegen erkennt an, 
dass die knappen anvertrauten Ressourcen zielge-
richtet eingesetzt werden müssen 

(Glocke der Präsidentin) 

- Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss -, dass 
dementsprechend Prioritäten gesetzt werden müs-
sen und dass es nicht nur um die Verantwortung 
im Hier und Jetzt geht, sondern auch um die Ver-
antwortung den künftigen Generationen gegen-
über. Das aber scheint insbesondere die SPD 
längst vergessen zu haben. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 
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Präsidentin Dr. Gabriele Andretta: 

Vielen Dank, Herr Dr. Birkner. - Das Wort hat nun 
für die SPD-Fraktion Herr Kollege Henning. Bitte, 
Herr Kollege! 

Frank Henning (SPD): 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue 
mich auf die Debatte, lieber Herr Birkner. Die FDP 
stellt heute einen Antrag zur Aktuellen Stunde mit 
dem wirklich kuriosen Titel „Haushaltsklausur zum 
Nachteil des Finanzministers“. Meine Damen und 
Herren, ich schätze den Finanzminister außeror-
dentlich, und deshalb würden wir nie etwas zum 
Nachteil unseres Finanzministers beschließen. 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

Ich freue mich aber, dass sich ausgerechnet die 
FDP so intensiv mit der Beschlusslage unserer 
Klausurtagung in Cuxhaven beschäftigt. Das zeigt, 
dass wir Ihnen wichtig sind und dass unsere Er-
gebnisse Sie offensichtlich auch im Mark beschäf-
tigen. Wer sich mit den Ergebnissen unserer Klau-
surtagung in Cuxhaven beschäftigt hat, wird se-
hen, dass wir nicht irgendetwas zulasten des Fi-
nanzministers beschlossen haben, sondern zum 
Wohle der Menschen in diesem Land, meine Da-
men und Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Von unseren Beschlüssen profitieren in erster Linie 
die Lehrerinnen und Lehrer. Es profitiert aber auch 
der gesamte öffentliche Dienst, die Landesbeam-
ten und Angestellten. Es profitieren Alleinerzie-
hende - von denen kennen Sie ja wahrscheinlich 
nicht viele -, Flüchtlinge, Rentnerinnen und Rent-
ner sowie Menschen in Niedersachsen mit gerin-
gem Einkommen, weil wir u. a. den sozialen Woh-
nungsbau, den Sie ja so sträflich vernachlässigt 
haben, voranbringen wollen. 

Meine Damen und Herren, zu Ihrer Kritik, ob wir 
das mit unserem Koalitionspartner abgestimmt 
haben, kann ich Ihnen nur sagen: Selbstverständ-
lich sind wir dauerhaft in Gesprächen mit unserem 
Finanzminister, der Arbeitskreis Haushalt und Fi-
nanzen ist in ständigem Kontakt mit unserem Fi-
nanzminister. 

(Christian Grascha [FDP]: Wie wird 
das gegenfinanziert?) 

Ich frage mich allerdings, wie Sie das zu Ihrer Re-
gierungszeit gemacht haben, meine Damen und 

Herren, ob Sie eigentlich damals alles mit Ihrem 
Koalitionspartner abgestimmt haben. 

(Jörg Bode [FDP]: Wir haben auf den 
Klausurtagungen sogar gemeinsam 
getagt!) 

Das zeigt ja, wie wenig Profil die FDP in dieser 
Frage eigentlich hat, wenn Sie nicht einmal selbst-
ständig agieren können, meine Damen und Her-
ren. Wir sind im Gespräch. 

(Beifall bei der SPD) 

Zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in diesem Land haben wir weitreichende Be-
schlüsse gefasst, über die wir im Gespräch mit 
unserem Koalitionspartner sind. 

Bevor wir auf die weiteren Ergebnisse unserer 
Klausurtagung in Cuxhaven eingehen, möchte ich 
mich noch einmal bei unserem zukünftigen Ober-
bürgermeister von Cuxhaven, Uwe Santjer, bedan-
ken - ich sehe ihn hier gerade in der zweiten Rei-
he -, der diese Klausurtagung ermöglicht hat und 
mit dessen Namen, lieber Uwe, natürlich auch die 
Beschlüsse verbunden sind. Vielen Dank für die 
Zeit an der Nordsee! Die Wählerinnen und Wähler 
werden es am 26. Mai zu honorieren wissen. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsidentin Dr. Gabriele Andretta: 
Herr Kollege Henning, lassen Sie eine Zwischen-
frage des Kollegen Grascha zu? 

Frank Henning (SPD): 
Erstens ist das bei der Aktuellen Stunde unüblich, 
und zweitens würde ich gerne im Zusammenhang 
ausführen. 

(Christian Grascha [FDP]: Wieso ist 
das unüblich?) 

Präsidentin Dr. Gabriele Andretta: 
Dann fahren Sie bitte fort! 

Frank Henning (SPD): 
Was haben wir denn nun im Einzelnen beschlos-
sen, Herr Grascha? Vielleicht kann ich Ihre Frage 
ja schon gleich beantworten.  

Zunächst einmal haben wir in völliger Einigkeit mit 
unserem Koalitionspartner und mit unserem Fi-
nanzminister Reinhold Hilbers beschlossen, dass 
der öffentliche Dienst als tragende Säule gestärkt 
werden muss. Nur durch einen funktionierenden 
öffentlichen Dienst wird wirtschaftliches Handeln 
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ermöglicht; denn die Infrastruktur wird nun einmal 
durch den öffentlichen Dienst betrieben. Wir über-
nehmen das Tarifergebnis wirkungsgleich 1 : 1 auf 
die Beamtinnen und Beamten und führen den alten 
Grundsatz wieder ein, den die Gewerkschaften 
immer wieder eingefordert haben, dass die Besol-
dung dem Tarif zu folgen hat. Darin sind sich CDU 
und SPD seit Langem einig, meine Damen und 
Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Arbeit von Beamtinnen und Beamten verdient 
eine hohe Anerkennung. Der öffentliche Dienst 
muss weiterhin auch ein attraktives Berufsziel blei-
ben. Diese Wertschätzung muss sich deshalb auch 
in der Besoldung widerspiegeln. Gerade im Hin-
blick auf unsere Nachbarländer finden wir ein Un-
gleichgewicht hinsichtlich der Beamtenbesoldung.  

Darüber hinaus wollen wir einen Wiedereinstieg in 
die Sonderzahlungen für die niedersächsischen 
Beamtinnen und Beamten. Dabei favorisieren wir 
einen Stufenplan mit Festbeträgen. Meine Damen 
und Herren, das wird nicht von heute auf morgen 
zu erreichen sein. Das wissen auch Sie. Wenn 
ausgerechnet Sie, die Sie das Weihnachtsgeld 
2004 abgeschafft haben, liebe Kollegen der FDP, 
uns dafür kritisieren, kommt die Kritik, glaube ich, 
von der falschen Stelle. Sie sind nämlich die Letz-
ten, die uns in dieser Frage belehren müssen. Wir 
reparieren nur das, was Sie kaputt gemacht ha-
ben, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Ein weiteres Thema mit enormer sozialer Spreng-
kraft ist die Frage des bezahlbaren Wohnraums - 
auch das war Thema unserer Klausurtagung. In 
Niedersachsen konkurrieren Alleinerziehende, 
Flüchtlinge, Rentner, aber in zunehmendem Maße 
auch Verwaltungs-, Polizei- oder Finanzbeamte mit 
mittlerem Einkommen um bezahlbaren Wohnraum. 
Darin liegt für dieses Land eine ungeheure soziale 
Sprengkraft, meine Damen und Herren. 

Jahrelang kannten die neoliberalen Kräfte in die-
sem Land - allen voran natürlich wieder die FDP-
Landtagsfraktion - nur ein politisches Credo: Markt 
vor Staat. Also wurden Wohnungsbaugesellschaf-
ten privatisiert, kamen öffentliche Grundstücke 
unter den Hammer, und dem Markt wurde freie 
Bahn gelassen. Das Ergebnis: Bezahlbarer Wohn-
raum wurde zum Luxusgut. Vor allen in nieder-
sächsischen Großstädten übersteigt die Nachfrage 
das Angebot. Die Mieten spotten jeder Beschrei-
bung. Und wenn auch Normalverdiener die Mieten 

nicht mehr bezahlen können, muss sich selbst die 
FDP fragen, ob sie nicht etwas falsch gemacht hat. 

(Glocke der Präsidentin) 

Wir begrüßen in diesem Zusammenhang aus-
drücklich das Engagement unseres Wohnungs-
bauministers Olaf Lies, der sich in der Frage des 
Wohnungsbaus für die wohnungssuchenden Men-
schen in besonderem Maße stark gemacht hat. 
40 000 bezahlbare Wohnungen sind das Ziel; die-
ses Ziel hat Minister Lies vorgegeben. 

Präsidentin Dr. Gabriele Andretta: 

Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kollege! 

Frank Henning (SPD): 

Ich komme zum letzten Satz.  

Wir als SPD-Fraktion setzen auf den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt und wollen in dieser Frage ein 
deutliches Zeichen setzen. Wir erwarten, dass die 
Landesregierung einen dreistelligen Millionenbe-
trag aus dem Abschluss des Jahres 2018 für den 
sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen wird.  

(Christian Grascha [FDP]: Kein Wort 
zur Finanzierung! Unseriös!) 

Das werden wir gemeinsam mit unserem Koaliti-
onspartner besprechen und sicherlich auch durch-
setzen, meine Damen und Herren.  

Vielen Dank, Herr Grascha, für die Wortmeldung.  

(Beifall bei der SPD) 

Präsidentin Dr. Gabriele Andretta: 

Vielen Dank. - Es hat nun das Wort für die AfD-
Fraktion Herr Kollege Wichmann. Bitte! 

Klaus Wichmann (AfD): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
habe lange auf diese Gelegenheit gewartet. Auf-
grund der Erkrankung unseres haushaltspoliti-
schen Sprechers darf ich nun endlich einmal zur 
Königsdisziplin des Landtages sprechen - so wür-
den das jedenfalls wohl die Finanzer der Fraktio-
nen bezeichnen.  

(Heiterkeit bei den GRÜNEN - Anja 
Piel [GRÜNE]: Ich wäre vorsichtig! - 
Unruhe - Glocke der Präsidentin) 

„Wie viel Substanz haben die Ausgabenverspre-
chen der SPD in Niedersachsen?“ Meine Damen 
und Herren, diese Frage ist ja schon fast gleichbe-
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deutend mit der Frage: Wie viel Substanz hat die 
SPD? 

(Beifall bei der AfD) 

Denn was aus Ihrer Partei und Fraktion kommt, 
wirkt oft hilflos - man könnte auch sagen: panisch. 
Und das ist nicht erst seit der Klausurtagung so. 
Die SPD hatte lange ein klares Profil als Arbeiter-
partei. Aber die SPD hat auch Ludwig Erhards 
Idee der sozialen Marktwirtschaft lange bekämpft. 
Spätestens mit der Einführung der Agenda 2010 
hat die SPD ihre Stammwähler aber aufgegeben.  

Ministerpräsident Weil wird heute in einer Zeitung 
mit den Worten zitiert: Die SPD ist eine wichtige 
Partei. - Historisch betrachtet, ist das richtig. Ich 
könnte Ihnen aber nicht sagen, was heute der 
Markenkern der SPD ist. Und so geht es auch 
vielen Wählern und Mitgliedern: Sie haben von 
1970 bis heute über eine halbe Million Mitglieder 
verloren. Dieser erfreuliche Trend setzt sich fort 
und spiegelt sich auch in den jüngsten Wahlergeb-
nissen wider - mit Ausnahme von Niedersachsen; 
das sei Ihnen zugestanden.  

(Anja Piel [GRÜNE]: Außerordentlich 
großzügig!) 

Aber wir sind zuversichtlich, dass das auch hier 
noch eine andere Entwicklung nimmt.  

Vor diesem Hintergrund muss man wohl auch die 
Äußerungen im Rahmen Ihrer letzten Klausurta-
gung verstehen. Die Aussagen von Frau Modder 
und Herrn Santjer der Presse gegenüber lassen 
uns jedenfalls, soweit es um Finanzen geht, nach-
denklich und auch etwas sprachlos zurück. Keiner 
der Haushaltspolitiker der SPD - ganz besonders 
nicht Frau Heiligenstadt - hat die Ambitionen der 
SPD in irgendeiner Weise auf Machbarkeit geprüft.  

(Frauke Heiligenstadt [SPD]: Das wis-
sen Sie doch gar nicht!) 

Man muss sich wirklich fragen: Was ist bei Ihnen 
eigentlich los? Sie gehen mit Zahlen an die Öffent-
lichkeit, die weder solide noch gegenfinanziert 
sind. Sie wecken gerade bei unseren Beamten 
falsche Erwartungen. Wo waren Ihre Ideen zum 
neuen Einstiegsamt, zur besseren Besoldung von 
Grundschullehrern und zur Sonderzahlung für 
Beamte eigentlich während der Haushaltsberatun-
gen?  

Ich fordere Sie auf, gerade bei dem sensiblen 
Thema Besoldung Zurückhaltung zu wahren. Un-
sere Beamten haben es verdient, dass man keine 

Spielchen mit ihnen spielt - auch keine Wahl-
kampfspielchen.  

(Wiard Siebels [SPD]: Aber mehr Geld 
sollen sie nicht haben?) 

Hören Sie auf, Absichtserklärungen abzugeben! 
Die Menschen wollen Ergebnisse, Herr Siebels.  

Vielen Dank.  

(Beifall bei der AfD - Johanne Modder 
[SPD]: Daran werden auch Sie ge-
messen werden! - Unruhe) 

Präsidentin Dr. Gabriele Andretta: 

Vielen Dank. - Nächster Redner ist nun Herr Wen-
zel, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. - Ich darf alle 
um Aufmerksamkeit bitten. - Herr Kollege Henning! 
- Bitte, Herr Wenzel! 

Stefan Wenzel (GRÜNE): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kol-
leginnen und Kollegen! Das Phänomen, das wir 
hier auf Antrag der FDP-Fraktion diskutieren, be-
trifft, glaube ich, nicht nur eine Regierungspartei. 
Wir haben in den letzten anderthalb Jahren festge-
stellt, dass es bei beiden Regierungsfraktionen 
bzw. Regierungsparteien eine Flucht in kosten-
trächtige Versprechen und in kurzfristige Verbes-
serungen gibt, die meistens symbolische Wirkung 
haben, Herr Fraktionsvorsitzender, sowie ein Ver-
meiden von wirklich nachhaltigen Lösungen und 
auch von Themen gibt, die Ihnen vielleicht langfris-
tig zum Nachteil gereichen könnten.  

(Beifall bei den GRÜNEN und Zu-
stimmung bei der FDP) 

Ich will nur folgende Beispiele nennen: Kita-
Gebühren, Weihnachtsgeld, Digitalisierung - das 
sind Versprechen des stellvertretenden Minister-
präsidenten - bis hin zum Thema Marienburg. Da 
geht es um kleinere Beträge, aber auch da sind die 
Versprechen, die von den Ministern gemacht wer-
den, doch bemerkenswert. - Man fragt sich dann: 
Muss das eigentlich so sein? Ist wirklich nur Sym-
bolik gefragt? Glauben Sie wirklich, dass die Bür-
gerinnen und Bürger das am Ende nicht merken?  

Auf Bundesebene haben wir Ähnliches zu ver-
zeichnen, wenn es um die Rente geht. Es nützt 
doch überhaupt nichts, über eine sichere Rente bis 
2025 zu verhandeln. Wir wollen wissen, wie das 
2030, 2040 und 2050 weitergeht.  

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Darauf muss doch gerade eine Große Koalition - 
egal ob hier im Land oder im Bund - Antworten 
finden.  

Ich erwarte von beiden Regierungsfraktionen, Frau 
Modder, dass sie konkrete Gesetze auf den Tisch 
des Hauses legen  

(Johanne Modder [SPD]: Wer hat das 
Thema denn besetzt?) 

und Haushaltspläne vorlegen, anstatt symbolische 
Forderungen zu erheben. 

(Beifall bei den GRÜNEN - Johanne 
Modder [SPD]: Aus einer Klausurta-
gung? Dass Sie die hier überhaupt 
thematisieren!) 

Wir werden Sie dann an dem Besoldungsgesetz 
messen. Ihr Kollege hat hier eben gesagt, es gibt 
eine wirkungsgleiche Umsetzung der Tarifab-
schlüsse. Das möchte ich mal sehen.  

(Christian Grascha [FDP]: Zeitgleich 
vor allem!) 

Bislang habe ich anderes gehört. Wir reden einmal 
über eine Verschiebung beim Inkrafttreten. Da gibt 
es schon mal keine wirkungsgleiche Umsetzung. 
Und zum anderen bin ich gespannt, ob die soziale 
Komponente tatsächlich wirkungsgleich umgesetzt 
wird. Das würde nämlich die Besoldungsempfän-
ger bis A 11, erste Stufe, und alle, die vom Gehalt 
darunter liegen, besser stellen, als wenn allein der 
Prozentsatz zugrunde gelegt wird. Wenn der Fi-
nanzminister es umgekehrt macht und nur den 
Prozentsatz zugrunde legt, dann stellt er all dieje-
nigen oberhalb von A 11 besser, aber diejenigen 
unterhalb von A 11 würden schlechter gestellt als 
im Tarifabschluss vorgesehen. Wir werden also 
sehr genau hinschauen, was in Ihrem Besol-
dungsgesetz steht.  

Sie haben die Chance, Frau Modder, mit Blick auf 
die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 
das, was die Fraktionen auf der rechten Seite des 
Hauses sehr wohl zu verantworten haben 

(Jens Nacke [CDU]: Die AfD war noch 
gar nicht da!) 

- denn sie haben damals nicht bedacht, welche 
Wirkungen sich möglicherweise für die untersten 
Gehaltsstufen ergeben -, zumindest etwas zu repa-
rieren und sicherzustellen, dass der Gap zwischen 
dem, was verfassungsrechtlich geboten ist, und 
dem, was in den unteren Gehaltsstufen tatsächlich 
gezahlt wird, nicht noch größer wird. Das könnte 

nämlich passieren, wenn der Finanzminister seine 
Vorstellungen von wirkungsgleicher Umsetzung 
der Tarifabschlüsse im Besoldungsgesetz umsetzt.  

Meine Damen und Herren, das ist für mich das 
Thema nicht nur einer der die Regierung tragen-
den Parteien; denn das sieht man in den letzten 
Jahren hier im Land und auch im Bund immer wie-
der. Sie kommen daher, kraftstrotzend, mit vielen 
Abgeordneten und großen Mehrheiten, aber Sie 
machen sich nicht die Mühe, darüber nachzuden-
ken, was eine so große Mehrheit tatsächlich bewir-
ken kann. Sie packen die wirklich langfristigen 
Themen nicht an - auch nicht das Thema Klima-
schutz. Es bedeutet eine eminente Verschuldung 
bei den zukünftigen Generationen, bei unseren 
Kindern und Enkeln, wenn man dieses Thema 
heute nicht substanziell anpackt.  

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das notwendige Wissen haben wir heute; die Er-
gebnisse der entsprechenden wissenschaftlichen 
Untersuchungen liegen auf dem Tisch. Heute 
muss man handeln! Heute muss man dafür sor-
gen, dass die Preise die ökologische Wahrheit 
sagen; darum geht es! Aber stattdessen leisten wir 
uns immer noch versteckte Subventionierungen 
von fossilen Rohstoffen: Die auf Bundesebene 
geplante Verordnung zur Subventionierung von 
LNG-Terminals sieht wieder eine Förderung von 
fossilen Rohstoffen vor. Das ist antiquiert bis dort 
hinaus! Dieses Thema anzupacken, ist eine Auf-
gabe der Großen Koalition hier im Land - zumin-
dest solange sie noch regiert.  

Herzlichen Dank fürs Zuhören.  

(Beifall bei den GRÜNEN und Zu-
stimmung bei der FDP) 

Präsidentin Dr. Gabriele Andretta: 
Vielen Dank, Herr Kollege Wenzel. - Für die Lan-
desregierung hat nun Herr Finanzminister Hilbers 
das Wort. Bitte, Herr Minister! 

Reinhold Hilbers, Finanzminister: 
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Herr Birkner, Herr Wenzel, ich will die 
Debatte wieder etwas auf ihren Grund zurückfüh-
ren und etwas Struktur in die Debatte bringen, 
auch was die Gewaltenteilung und die Aufgaben 
hier im Parlament angeht. 

CDU und SPD und damit die die Landesregierung 
tragenden Fraktionen haben in der Koalitionsver-
einbarung gemeinsam den Fahrplan festgelegt, 
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wie wir ein modernes Niedersachsen mit Innovati-
onen, Sicherheit und Zusammenhalt schaffen wol-
len. Darauf haben wir uns verständigt. Die Umset-
zung und die Schrittfolge aller im Koalitionsvertrag 
vereinbarten finanzwirksamen Maßnahmen stehen 
dabei unter Finanzierungsvorbehalt. 

Die Landesregierung hat im vergangenen Jahr den 
Haushalt für 2019 auf den Weg gebracht. Den 
Entwurf haben Sie hier im Dezember vergangenen 
Jahres verabschiedet. Er stellt den finanzpoliti-
schen Rahmen für 2019 dar. Dabei ist der Haus-
haltsplan für das Haushaltsjahr 2019 so ausgerich-
tet, dass die mittelfristige Finanzplanung dazuge-
hört, die den Rahmen dessen absteckt, was wir in 
nächsten Jahren zur Verfügung haben. 

Derzeit befinden wir uns im Aufstellungsverfahren 
für den Haushaltsplanentwurf 2020 und die mittel-
fristige Finanzplanung für 2019 bis 2023. Meine 
sehr verehrten Damen und Herren, die Landesre-
gierung und ich sind zuversichtlich, dass die ent-
sprechenden Beschlüsse für die Haushaltsbera-
tungen planmäßig am 30. Juni und am 1. Juli ge-
fasst werden. Das ist der Rahmen, in dem wir uns 
bewegen. 

Es sei mir ein Hinweis auf die Tarifabschlüsse 
gestattet. Herr Wenzel, die Tarifabschlüsse des 
öffentlichen Dienstes, die von der TdL verhandelt 
und unterschrieben worden sind, dienen dazu, 
eine erhebliche Verbesserung des Entgelts und 
der Besoldung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im öffentlichen Dienst herbeizuführen, und sichern 
damit die Leistungsfähigkeit des öffentlichen 
Dienstes. 

Das werden wir auf die Beamten übertragen und 
deswegen die Kriterien auf die Beamten anwen-
den. Wir übertragen alles, was linear ist, nämlich 
3,2 %, auf die Beamtenschaft. Das ist der Unter-
schied zum damals beschlossenen Mindestbetrag. 
Beim letzten Tarifabschluss ist ein bestimmter 
Prozentsatz beschlossen worden, aber mindestens 
75 Euro. Jetzt sind 3,2 % inklusive der Mindestbe-
träge beschlossen worden. Wenn man die Min-
destbeträge anwendet, landen wir bei einer linea-
ren Erhöhung um nur 3,01 %. Deswegen ist klar, 
dass wir alles, was linear ist, auch insgesamt linear 
weitergeben. Das haben wir Ihnen im Haus-
haltsauschuss so vorgetragen, und deswegen: 
Erwecken Sie hier keinen anderen Eindruck! 

Präsidentin Dr. Gabriele Andretta: 

Herr Finanzminister Hilbers, ich darf Sie kurz un-
terbrechen. Herr Kollege Grascha bittet darum, 
eine Frage stellen zu können. 

Reinhold Hilbers, Finanzminister: 

Das will ich Herrn Grascha erlauben. 

(Heiterkeit bei der SPD und der CDU) 

Präsidentin Dr. Gabriele Andretta: 

Bitte, Herr Kollege! - So viel Großzügigkeit. 

Christian Grascha (FDP): 

Herr Finanzminister, bevor Sie weiter abweichen 
und zu Themen sprechen, die zumindest wir nicht 
angemeldet haben, würde ich Sie gerne noch fra-
gen, ob Sie die Vorschläge der SPD-Landtagsfrak-
tion zu den Haushaltsberatungen für finanzierbar 
halten. 

Reinhold Hilbers, Finanzminister: 

Lauschen Sie einfach weiter meiner Rede! Ich 
orientiere mich ein bisschen an dem, was Herr 
Birkner hier ausgeführt hat. Deswegen gehe ich 
etwas auf die Dinge ein, bei denen es mir wichtig 
ist, sie klarzustellen. 

(Dr. Stefan Birkner [FDP]: Also lautet 
die Antwort Nein!) 

Meine Damen und Herren, die Umsetzung der 
haushaltspolitischen Maßnahmen und die Umset-
zung der Tarifabschlüsse auch auf die Beamten-
besoldung gehen insgesamt schon an die Grenze 
dessen, was wir uns im Hinblick auf die Tragfähig-
keit im Rahmen unserer Haushaltsaufstellung leis-
ten können. Für das laufende Haushaltsaufstel-
lungsverfahren kann ich Ihnen versichern, dass die 
Landesregierung nur Maßnahmen beschließen 
wird, die langfristig finanzierbar sind, aber keine 
Maßnahmen beschließen wird, die langfristig nicht 
finanzierbar sind. 

Schon mit dem Haushalt 2019 ist es uns nachweis-
lich gelungen, einen Haushalt aufzustellen, der 
nicht nur auf eine Nettokreditaufnahme verzichtet, 
sondern auch ohne strukturelles Defizit auskommt. 
Damit erfüllen wir bereits 2019 alle Kriterien, die 
gefordert werden, um die im Grundgesetz veran-
kerte Schuldenbremse einzuhalten. 

(Christian Grascha [FDP]: Das liegt 
aber nicht an Ihnen!) 
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In konsequenter Fortführung des mit dem Haushalt 
2019 erreichten Konsolidierungsziels sind auch die 
Planungsjahre bis 2022 strukturell ausgeglichen. 
Einfach gesagt: keine Handlungsbedarfe in der 
Planung! Und das wird mit uns auch so bleiben, 
meine Damen und Herren. Das sind wir der nächs-
ten Generation schuldig. 

Das ist kein Selbstzweck, sondern in diesem Zu-
sammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass 
sich die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen, die sich uns gegenwärtig stellen, durchaus 
verändert haben. Die Bundesregierung hat ihre 
Wachstumsprognose für das laufende Jahr von 
1,8 % auf 1,0 % - reales Wachstum des Bruttoin-
landsprodukts - nahezu halbiert. Jeder kann auf 
der Seite des Bundesfinanzministeriums im Inter-
net nachlesen, dass die Bundesregierung daraus 
für den Bundeshaushalt eine Verringerung der 
Steuereinnahmeerwartung um 5 Milliarden bis 
11 Milliarden Euro in den Jahren 2020 bis 2022 
ableitet. 

Diese Entwicklung der Steuereinnahmen wird sich 
bei den Steuereinnahmen des Landes analog ein-
stellen, weil wir bei zahlreichen - bei den wichtigs-
ten - Steuern in Form von Gemeinschaftssteuern 
an diesen Entwicklungen positiv und negativ parti-
zipieren. 

Weitere Konflikte sind Ihnen allen hier im Hause 
bekannt: Da sind der Handelskonflikt zwischen den 
USA und China und die Fragen, die sich derzeit 
um den Brexit ranken, um nur einige Themen zu 
nennen, die die Wachstumsprognosen in Deutsch-
land und die Wachstumsperspektiven unserer 
Unternehmen beeinflussen. 

Wie stark diese Entwicklungen auf den Landes-
haushalt und auf unsere Entwicklung durchschla-
gen werden, wird man im Rahmen der Steuer-
schätzung, die im Mai vollzogen wird, feststellen 
können. Ich gehe davon aus, dass wir unsere Ein-
nahmeerwartung mit dieser Steuerschätzung nicht, 
wie jeweils in den letzten Jahren, nach oben korri-
gieren können, sondern dass diese Steuerschät-
zung dazu führen wird, dass wir unsere Einnah-
meerwartungen möglicherweise leicht nach unten 
korrigieren müssen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU 
- Christian Grascha [FDP]: Also nicht 
finanzierbar! - Dr. Stefan Birkner 
[FDP]: Die Antwort lautet Nein!) 

Präsidentin Dr. Gabriele Andretta: 
Vielen Dank, Herr Minister Hilbers. - Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor, sodass ich die 
Aktuelle Stunde auf Antrag der FDP schließen 
kann. 

Ich eröffne die Besprechung zu  

b) Wir sagen Funklöchern den Kampf an - Fort-
schritte bei der Mobilfunkversorgung in Nie-
dersachsen - Antrag der Fraktion der CDU - 
Drs. 18/3304  

Ich erteile Frau Kollegin Wulf das Wort. Bitte! 

(Unruhe) 

- Alle anderen darf ich um Aufmerksamkeit bitten. 
Das betrifft auch Herrn Kollegen Grascha und 
Herrn Försterling. - Vielen Dank. 

Bitte, Frau Kollegin! 

Mareike Wulf (CDU): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Kein Empfang - das ist die 
bittere Erfahrung, die viele Menschen in unserem 
Land tagtäglich machen. Dabei ist gerade eine 
flächendeckende und leistungsfähige Mobilfunk-
versorgung eine zentrale Grundlage dafür, dass 
wir die Digitalisierung vorantreiben, dass wir für 
eine leistungsfähige Wirtschaft stehen und dass 
die Lebensqualität der Menschen in diesem Land 
verbessert wird. 

Ein Flächenland wie Niedersachsen mit einem 
Mobilfunknetz, das - das sage ich mit aller Wert-
schätzung gegenüber den Gästen aus der 
Schweiz - so löcherig ist wie ein Emmentaler Käse, 
wird eben nicht vorne dabei sein, wenn es um die 
Bewältigung des technologischen Wandels geht, 

(Christian Grascha [FDP]: Schmeckt 
aber besser!) 

wenn es um vernetztes und mobiles Arbeiten geht, 
wenn es darum geht, für die Bürgerinnen und Bür-
ger in diesem Land die Vorteile der Digitalisierung 
auch im Alltag erlebbar zu machen. Ein solches 
Land produziert Enttäuschungen und Menschen, 
die sich abgehängt fühlen. 

Das sieht man auch an Vorfällen wie in Barnstedt. 
Heute Morgen konnten wir im Radio hören, dass 
die Telekom entschieden hat, die ISDN-Anschlüs-
se zu kündigen und auf Internettelefonie umzustel-

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03304.pdf
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len, jetzt aber festgestellt hat, dass die technischen 
Voraussetzungen dafür nicht stimmen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ange-
sichts einer solchen Situation hilft es nicht, wenn 
die Landesregierung auf Zuständigkeiten verweist 
und sagt: „Der Bund soll mal machen!“ Oder: „Die 
Anbieter sollen mal machen!“ - Ich finde es richtig 
und wichtig, dass unsere Landesregierung ent-
schieden hat: Der Herausforderung durch die 
Funklöcher stellen wir uns selbst, auch wenn sie 
nicht unsere originäre Zuständigkeit sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Bernd Althusmann ist der erste Wirtschaftsminister 
in diesem Land - Herr Bode, da können Sie zuhö-
ren -, der vor dieser sehr herausfordernden Aufga-
be nicht zurückschreckt. Bernd Althusmann hat 
das Thema Mobilfunknetz zur Chefsache erklärt. 
Er kümmert sich, und er hat dafür auch einen ganz 
konkreten Plan vorgelegt. Ich finde es gut, dass er 
erklärt hat: Ich setze hier auf die Bürgerinnen und 
Bürger Niedersachsens. 

Im vergangenen Jahr konnten die Menschen in 
Niedersachsen zum ersten Mal die Funklöcher, die 
sie tagtäglich erleben, beim Wirtschaftsministerium 
melden. Mehr als 3 000 Funklöcher wurden ge-
meldet. 

(Jörg Bode [FDP]: Fast 4 000!) 

- Vielleicht waren es auch 4 000. Es waren auf 
jeden Fall zu viele. 

(Christian Meyer [GRÜNE]: Je mehr, 
desto besser, oder was?) 

Diese Funklöcher wurden zu sogenannten Clus-
tern zusammengefasst, in denen es nur eine ge-
ringe oder keine Netzabdeckung gibt. 

(Unruhe) 

Präsidentin Dr. Gabriele Andretta: 

Einen Moment, bitte, Frau Kollegin!. Die Redezeit-
uhr wird gestoppt. Sie sollen hier die Ruhe im Ple-
narsaal haben, die notwendig ist, um Ihrer Rede 
folgen zu können. - Ich bitte alle Kollegen und Kol-
leginnen, Frau Wulf Aufmerksamkeit entgegenzu-
bringen, auch den Kollegen Watermann. 

Mareike Wulf (CDU): 

Danke schön.  

Wir haben jetzt also die Erhebung. Wir haben die 
Cluster gebildet. Jetzt geht es darum, gemeinsam 

mit den Anbietern Standards zu verbessern und 
Masten zu bauen. 

Im Jahr 2018 wurden bereits 120 Mobilfunkstatio-
nen um LTE erweitert. Vodafone hat allein seit 
dem 1. Januar dieses Jahres über 230 Mobilfunk-
stationen in Niedersachsen um LTE erweitert und 
21 neue gebaut. Bis zum Ende des Jahres werden 
über 1 000 Mobilfunkstationen gebaut bzw. erwei-
tert werden. 

(Dr. Stephan Siemer [CDU]: Sehr gut!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese 
Maßnahme ist dringend geboten. Und warum ist 
das so? - Weil die Unterschiede in Niedersachsen 
einfach zu groß werden. Wir stehen kurz vor der 
Einführung des Mobilfunkstandards der fünften 
Generation, und wir haben gleichzeitig Regionen in 
Niedersachsen, wo man noch nicht einmal einen 
Notruf absetzen kann, eine mobile Bürger-App 
benutzen kann oder einen Gesundheitsdienst per 
App benutzen kann. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir dür-
fen keine Verlierer produzieren, wenn es um Digi-
talisierung geht.  

(Detlev Schulz-Hendel [GRÜNE]: Ma-
chen Sie aber!) 

Wir dürfen nicht weiter abwarten, wann dieses 
Problem gelöst wird. 

Wenn man bedenkt, dass Länder wie Japan, Süd-
korea, Estland und Malta uns bei der Mobilfunk-
versorgung voraus sind, dann ist es genau richtig, 
dass das Land Niedersachsen sagt: Dieses The-
mas nehmen wir uns jetzt selber an. Wir stellen 
Geld zur Verfügung, über 20 Millionen Euro. 

Es ist das erklärte Ziel dieses Wirtschaftsministers, 
in diesem Jahr eine Vielzahl weißer Flecken zu 
schließen, den 4G-Standard flächendeckend ein-
zuführen und den 5G-Standard flächendeckend zu 
pilotieren. 

(Beifall bei der CDU und Zustimmung 
bei der SPD) 

Ich kann schon antizipieren, welche Kritik gleich 
kommen wird. Deshalb sage ich es Ihnen noch 
einmal: Funklöcher zu stopfen, das ist eine kleintei-
lige und herausfordernde Aufgabe. Das ist unge-
fähr vergleichbar mit einem 10 000-Teile-Puzzle. 
Jedes Puzzleteil muss identifiziert werden und 
dann sorgsam eingefügt werden. Dafür braucht es 
Geduld. Es ist klar, dass das nicht von heute auf 
morgen gelingen wird.  
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Die Alternative wäre ja, abzuwarten und auf ande-
re zu verweisen. Wer das möchte, der kann die 
niedersächsischen Funklöcher gleich zum Weltkul-
turerbe erklären und sagen: Das war schon immer 
da, das haben wir schon immer so gemacht, das 
wird auch immer so sein. 

Das liegt aber nicht in der DNA eines CDU-Wirt-
schaftsministers. Hier wird gehandelt. Hier heißt 
es: Wir sagen den Funklöchern den Kampf an. Wir 
werden sie stopfen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU und bei 
der SPD) 

Präsidentin Dr. Gabriele Andretta: 

Vielen Dank, Frau Kollegin. - Es folgt nun für die 
AfD-Fraktion Herr Abgeordneter Henze. Bitte, Herr 
Kollege! 

Stefan Henze (AfD): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren Kollegen! Offen gestanden, war 
ich über den Titel des Antrages der CDU-Fraktion 
zur Aktuellen Stunde verwundert:  

(Zuruf von der FDP: Ich auch!) 

„Wir sagen Funklöchern den Kampf an - Fortschrit-
te bei der Mobilfunkversorgung in Niedersachsen“. 
- Von den Fortschritten haben wir gerade gehört; 
wir haben gehört, was die Telekom gerade vorhat. 
Das ist nichts anderes als eine nochmalige öffentli-
che Beichte politischen Versagens auf diesem 
strategisch wichtigen Feld. 

Das erinnert fatal an Ihren Masterplan Digitalisie-
rung insgesamt, von dem bis auf eine Absichtser-
klärung in einer Hochglanzbroschüre immer noch 
nichts Greifbares vorliegt. 

(Mareike Wulf [CDU]: Das stimmt nicht!) 

Ihre Partei, sehr geehrte Damen und Herren von 
der CDU-Fraktion und sehr geehrter Herr Althus-
mann, hat von 2003 bis 2013 regiert. Sie regiert 
jetzt wieder mit und war auch schon davor am 
Drücker. Anscheinend haben Sie aber bis heute 
den Knopf zum Drücken in Sachen Mobilfunk und 
Beseitigung von Funklöchern nicht gefunden. Wie 
sonst ist es zu erklären, dass Sie in mehr als 25 
Jahren des Regierens und Mitregierens nicht in der 
Lage waren, die laut Bericht des NDR vom 
1. August 2018 in Niedersachsen noch bestehen-
den 3 000 Funklöcher zu stopfen? 

Aber schon Helmut Kohl war ja in den 80er-Jahren 
der Meinung: Kupferkabel reichen und sind billiger. 
- Hier fehlte leider der Weitblick. 

Diese Löcher ließen Sie überdies mit Bürgerhilfe 
identifizieren. Haben Sie, Herr Althusmann, als 
Wirtschafts- und Digitalisierungsminister so 
schlechten Kontakt zu den Mobilfunknetzbetrei-
bern, dass die sonst von Ihnen verbrämte Bürger-
polizei Ihnen avisieren muss, wo es in Niedersach-
sen noch Löcher gibt in der Versorgung? 

Die Zeit, in der Sie, liebe CDU-Kollegen, den Mi-
nisterpräsidenten stellten - 2003 bis 2013 -, war die 
Hochzeit der Planung, Implementierung und Wei-
terentwicklung der Netze, deren Löcher Sie jetzt zu 
Recht beklagen. 

Um keine Löcher in der historischen Rückschau zu 
lassen: Auch Sie, verehrte Kollegen von der SPD, 
sind maßgeblich für den Flickenteppich aus Funk-
löchern in Niedersachsen verantwortlich, haben 
Sie doch bis auf wenige kommissarische Stunden 
des Kollegen Bode als Ministerpräsident ansons-
ten die Regierungsspitze in Niedersachsen ge-
stellt. 

(Zuruf von der SPD: Das stimmt doch 
gar nicht! - Jörg Bode [FDP]: Christian 
Wulff war auch da!) 

Ich stelle also fest: Die heutigen Vertreter der Par-
teien, die den Flickenteppich einst gewebt ha-
ben - - - 

(Weitere Zurufe) 

- Kommissarisch, bis Herr McAllister übernommen 
hat. Ein paar Stunden waren Sie es dann doch. 

Und das - nach den Aussagen von Althusmann - 
bis 2021! Bei allem Respekt: Das Lachen über 
diesen plötzlichen Ehrgeiz kann ich mir nur ver-
kneifen, weil diese technologische Katastrophe der 
Wirtschaft und den Bürgern unseres Landes seit 
Jahrzehnten schadet. Ich glaube, dass sich das 
Desaster in der kurzen Zeit bis 2021 schon aus 
technischen Gründen nicht beheben lässt. 

Überdies erscheint es mir sinnvoll, gleich und mit 
hohem Tempo ein flächendeckendes 5G-Netz 
aufzubauen und so lange noch mit dem einen oder 
anderen Funkloch zu leben. Über 5G-Netze in 
Niedersachsen sollten Sie mit Netzagentur und 
Anbietern sprechen. Das wäre zukunftsweisend. 

Sind Ihre Fortschritte möglicherweise sogar Rück-
schritte? Wir sind wirklich gespannt, ob nun tat-
sächlich Fortschritte erzielt werden. Ich muss 
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Ihnen sagen: Sie haben viel Arbeit vor der Brust. 
Sie haben vor allen Dingen viel nicht erledigte 
Arbeit vor der Brust. Wir sind, wie gesagt, sehr 
gespannt, ob sich in Niedersachsen endlich etwas 
im Bereich „Digitalisierung und Netzausbau“ tut. 

Letzens wurden 32 Industrienationen verglichen. 
Deutschland lag auf dem 28. Platz. Wenn das in 
Ihrer Skala die Zufriedenheit hervorbringt, die Sie 
jetzt haben - „und wir bauen jetzt aus“ -, dann kann 
ich nur sagen: Tut mir furchtbar leid, meine Damen 
und Herren! Das ist nichts, womit wir hier in Nie-
dersachsen in die Zukunft kommen, womit wir hier 
in Niedersachsen zukünftig werden leben können. 

Danke. 

(Beifall bei der AfD) 

Präsidentin Dr. Gabriele Andretta: 

Vielen Dank. - Das Wort für die FDP-Fraktion hat 
Herr Kollege Bode. Bitte, Herr Kollege! 

Jörg Bode (FDP): 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Dass Funklöcher eine absolut ärgerliche Sache 
sind, haben wir heute Morgen hier live erleben 
können. Denn offensichtlich ist die Rede der CDU-
Fraktion zur Haushaltsklausur der SPD in einem 
Funkloch hängen geblieben, und wir konnten sie 
hier heute nicht hören. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei dem 
Antrag der CDU zur Aktuellen Stunden habe ich 
mir schon die Frage gestellt: Was soll das eigent-
lich? - Sie haben in Ihrem Antrag zur Aktuellen 
Stunde zwei Themenbereiche erwähnt:  

Erstens beklagen Sie, dass Niedersachsen viel zu 
viele Funklöcher hat. - Das ist richtig, hat aber mit 
Aktualität nichts zu tun. Das haben Sie hier im 
Plenum, genau wie alle anderen Fraktionen, schon 
häufig gesagt, und Sie haben dem auch schon 
häufig den Kampf angesagt. 

Von daher ist der zweite Teil interessanter, in dem 
Sie erklären, dass es große Fortschritte bei der 
Beseitigung von Funklöchern gibt und dass wir 
große Fortschritte beim Mobilfunkausbau machen. 

Liebe Kollegin Wulf, in Ihrer Rede haben Sie einen 
einzigen Fortschritt erwähnt: dass Sie die 3 785 an 
Minister Althusmann gemeldeten Funklöcher in 
100 Cluster eingeteilt haben. - Gut, jetzt weiß jedes 
Funkloch, wohin es gehört. Aber geschlossen ist 
es dadurch nicht. 

Wenn Sie die wenigen neuen Senderstationen als 
Schritt in die richtige Richtung erwähnen, dann 
muss ich Ihnen sagen: Wenn das Ziel, das sich die 
Landesregierung zu Recht gesetzt hat - bis zum 
Jahr 2021 alle Funklöcher zu schließen und überall 
den 4G-Standard zu erreichen -, erreicht werden 
soll, dann müssen Sie jetzt pro Tag 5,8 Funklöcher 
schließen. Oder um es mithilfe Ihrer Clustern zu 
sagen: Sie müssen jede Woche eines dieser 100 
Cluster schließen, um bis 2021 überall den 4G-
Standard zu erreichen. Nun schauen Sie sich ein-
mal an, wie viele Funklöcher in dieser Woche ge-
schlossen werden und wie viele in der nächsten 
Woche geschlossen werden sollen! 

Sie haben ein Förderprogramm mit 20 Millionen 
Euro erwähnt. Das macht gerade einmal 200 000 
Euro für jedes große Funkloch-Cluster. Damit 
kommen Sie vorne und hinten nicht aus, wenn Sie 
es mit Ihrem Ziel wirklich ernst meinen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe 
eher den Eindruck, dass die CDU bzw. die Große 
Koalition hier in Niedersachsen bei der Frage des 
Mobilfunkstandardausbaus bis zum Jahr 2021 sehr 
auf Alexander Dobrindt setzt und seine Strategie, 
die er bereits im Bund erfolglos angewandt hat, 
kopiert. Denn Alexander Dobrindt hat im Jahr 2015 
erklärt: Die Funklöcher werden in drei Jahren Ge-
schichte sein. - Sie sind nicht in die Geschichte 
eingegangen, sie sind Gegenwart, und wenn es so 
weitergeht, werden sie auch Zukunft bleiben. Das 
kann uns nicht zufriedenstellen. 

Deshalb, sehr geehrter Herr Minister Althusmann: 
Sorgen Sie dafür, dass Sie nicht der Alexander 
Dobrindt Niedersachsens werden! Fangen Sie 
endlich an, ein Konzept aufzustellen und umzuset-
zen, damit man nicht länger über Funklöcher redet, 
sondern sie tatsächlich schließt! 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP und Zustimmung 
von Helge Limburg [GRÜNE]) 

Präsidentin Dr. Gabriele Andretta: 

Vielen Dank, Herr Bode. - Es folgt für die SPD-
Fraktion Herr Kollege Domeier. Bitte, Herr Kollege! 

Jörn Domeier (SPD): 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Ich möchte regional star-
ten. Ich komme aus dem Landkreis Helmstedt. Seit 
ca. zehn Jahren geht bei uns der Mobilfunkausbau 
voran, wenn auch sicherlich nicht immer in dem 
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Tempo, wie wir uns dies wünschen. Aber das ha-
ben wir, glaube ich, hinreichend festgestellt. 

Damals haben wir zuallererst darauf geachtet, 
dass es schnelles Breitband gibt. Glasfaser, Richt-
funk oder 4G - sie waren nicht die erste Priorität. 
Deswegen sind Flickenteppiche verschiedener 
Strukturen entstanden, je nachdem, wo welche 
Technik möglich war. Wir alle wissen: Heute geht 
das nicht mehr. Ohne Glasfaser wird es kein 5G 
geben. Die Netze verschmelzen zunehmend. Mo-
bilfunk ist bereits heute mehr Datentechnik als 
einfache Telefonie. 

Zum damaligen Handeln mache ich ausdrücklich 
keine Vorwürfe; denn gemacht wurde dies vor 
allem, weil die Telcos, also die Telekommunika-
tionsunternehmen, aufgrund der mangelnden Wirt-
schaftlichkeit bei uns ohne zusätzlichen Anreiz 
nicht investieren wollten. Ich begrüße die Maß-
nahmen des MW also ausdrücklich; denn ohne 
Fördermittel, gerade im ländlichen Raum, werden 
wir nicht aufholen können. 

Eine moderne, leistungsfähige Mobilfunkstruktur ist 
nicht nur Technik; sie ist ein Konjunkturprogramm, 
und zwar eines, das für die Gestaltung unserer 
Zukunft entscheidend ist. Auch das haben wir 
mehrfach hier im Hause festgestellt. 

Bereits im Juni 2017 hat Minister Olaf Lies als Ziel 
eine flächendeckende Mobilfunkversorgung gefor-
dert. Ich glaube, wir müssen wirklich davon weg-
kommen, die Erreichung von 98 % der Haushalte 
als Maßstab zu nehmen, sondern wir müssen wei-
ter die flächendeckende Versorgung fordern und 
vorantreiben. Die jetzige Landesregierung handelt 
für mich schlüssig, wenn sie diesen Weg weiter-
geht. Ich habe 2017 das MW unterstützt, und ich 
tue das auch heute, wenn es mit unterschiedlichen 
Maßnahmen auf eine Verbesserung setzt. 

Wir haben die Funklöcher definiert. Wir wissen, wo 
die Masten fehlen. Wir werden diese Lücken 
schließen, aber nicht irgendwann, sondern - das 
hat Frau Wulf richtig gesagt - das muss schnell 
erfolgen. Dafür sind wir da, und das ist unser Auf-
trag. 

Insofern ist es richtig, dass die Bundesnetzagentur 
mehr Verpflichtungen in den Ausbau gelegt hat. 
Auch da war es der Vorsitzende des Beirats, Olaf 
Lies, der mit so vielen Verpflichtungen beinahe 
Klagen der Mobilfunkunternehmen provozierte. 
Aber mit einem bloßen „bitte, bitte!“ kommen wir 
nicht weiter. Diese Verpflichtungen wirken. Voda-
fone und Telekom stärken ihr Mobilfunknetz mit 

über 300 Mobilfunkstationen allein Anfang 2019 
zusätzlich. Das ist zu begrüßen, aber auch wirklich 
notwendig. 

Starke Netze, z. B. durch die Verbesserung der 
Versorgung an Fernstraßen, sind wichtig. Ich per-
sönlich telefoniere gerne, auch mehrmals, während 
meiner Zug- und Autofahrten. Dass ich aber 
mehrmals mit derselben Person telefoniere, weil 
der Empfang nicht ausreichend ist, muss der Ver-
gangenheit angehören. So, wie sich nur die Älte-
ren unter uns an das Einwahlgeräusch des Mo-
dems erinnern, so muss ein Verbindungsabbruch 
ebenfalls in die Schublade der Vergangenheit ge-
hören. Lassen Sie uns also eine unendliche Ge-
schichte beenden und mit einem Maßnahmenmix 
agieren! 

Dabei - auch das gehört zur Wahrheit dazu - wird 
es immer Gegenden geben, in denen sich ein pri-
vatwirtschaftlicher Ausbau nicht lohnt. Dass wir 
daher 20 Millionen Euro aus dem Landesetat für 
diese sogenannten weißen Flecken zur Verfügung 
stehen, ist richtig und wird helfen. Wir können es 
uns einfach nicht leisten, nicht voranzukommen. 

Daher sollten wir uns auch überlegen, ob es nicht 
sinnvoll ist, dass wir vom flächendeckenden Aus-
bau aller Mobilfunkunternehmen abkehren, son-
dern verstärkt darauf drängen, dass sich unser 
Handy bei schlechtem Empfang in das Netz eines 
anderen Betreibers einwählen kann. Der darf dann 
gerne die Nutzung meinem eigentlichen Anbieter 
in Rechnung stellen. Wichtig für mich als Endkun-
de ist doch der Empfang und weniger, wer diesen 
Empfang gewährleistet. 

Setzen wir also nicht mehr auf eine lange Leitung! 
Steigen wir gemeinsam in die neue Zeit ein - in 
eine Zeit ohne Funklöcher im Mobilfunk! 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und Zustimmung 
bei der CDU) 

Präsidentin Dr. Gabriele Andretta: 
Vielen Dank, Herr Kollege Domeier. - Nun folgt für 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Kollege 
Schulz-Hendel. Bitte, Herr Kollege! 

Detlev Schulz-Hendel (GRÜNE): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Der Titel der Aktuellen Stunde hat es schon in sich: 
Funklöchern den Kampf ansagen. - Ich finde, Hun-
ger und Armut kann man bekämpfen. Funklöcher - 
nun gut, das weiß ich nicht so genau. 
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Laut HAZ und NDR vom 20. Dezember 2018 hat 
unser Ankündigungsminister Althusmann erklärt, 
alle 100 Funklochregionen bis Ende 2019 bis auf 
eine Restlücke zu schließen. Da muss man schon 
fragen, ob dafür 20 Millionen Euro aus dem Son-
dervermögen ausreichen. Es muss heute von 
Ihnen, Herr Minister Althusmann, geklärt werden, 
ob Sie dies den Menschen in Niedersachsen hier 
und heute verbindlich zusichern können. Ich zu-
mindest bezweifele das sehr stark. So bleibt diese 
Aktuelle Stunde eher eine Nullnummer und ist 
keinesfalls eine Feierstunde. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
FDP) 

Auch in Ihrer Halbjahresbilanz findet sich dieses 
konkrete Ziel nicht wieder. Wahrscheinlich haben 
Sie im Weihnachtstrubel gemerkt, dass Sie einmal 
wieder über das Ziel hinausgeschossen sind. Ich 
zitiere: 

„Wir haben 99 Bereiche identifiziert, in de-
nen wir keine Mobilfunkabdeckung haben. 
Gemeinsam mit der Industrie müssen wir 
diese Lücke schnellstmöglich schließen.“ 

Sind es denn wirklich nur 100 Bereiche, und sind 
es wirklich nur 3 700 Funklöcher? Was heißt ei-
gentlich „schnellstmöglich“? 

Wie sieht es mit den 5G-Versteigerungen aus? - 
Dieses Verfahren läuft derzeit in Mainz. Bei der 
Ausgestaltung der Kriterien wurden erneut, wie 
auch in den vergangenen Jahren, eklatante Fehler 
gemacht. Wir haben Sie mehrfach darauf hinge-
wiesen, zum einen in einem offenen Brief an die 
Minister Althusmann und Lies und zum anderen 
durch einen Antrag, den die GroKo im Ausschuss 
einfach ignorant hat versanden lassen. Dabei ging 
es uns einfach um mehr Engagement dieser Lan-
desregierung gegenüber der Bundesregierung. 
Doch statt des notwendigen Nachdrucks gegen-
über der Bundesregierung wollen Sie jetzt die 
Probleme und Missstände mit Landesgeld reparie-
ren. Das ist Geld, welches an anderer Stelle fehlen 
wird; denn jeden Euro können Sie bekannterma-
ßen nur einmal ausgeben. 

Sie haben den notwendigen Konflikt mit der Bun-
des-GroKo gescheut und geben nun Geld aus dem 
Sondervermögen für etwas aus, wofür - rechtlich 
gesehen - der Bund bezahlen muss. 

In Ihrer Halbjahresbilanz zum Masterplan finden 
sich auch sonst nur wohlklingende Aussagen und 
Zielbeschreibungen, aber keine Erkenntnisse, was 
Sie wirklich konkret bis heute geschafft haben. 

Im September letzten Jahres haben Sie Ihre Mobil-
funkpartnerschaft mit Vodafone gefeiert. Obwohl 
allen klar ist, dass Vodafone ein Wirtschaftsunter-
nehmen ist, auf Gewinnmaximierung aus ist und 
deshalb kein großes Interesse hat, den ländlichen 
Raum bis an letzte Milchkanne zu versorgen, set-
zen Sie auf diese Partnerschaft und feiern diese. 

Auf unsere Anfrage hin kam heraus, dass die Ver-
sorgung mit Gigabitanschlüssen bis 2025  11 Mil-
liarden Euro kosten wird, während Vodafone eine 
Investitionssumme von lediglich 180 Millionen Euro 
zugesagt hat. 

So können wir heute ernüchternd feststellen, dass 
der Masterplan und die Mobilfunkpartnerschaft das 
eine sind, aber die Lebenswirklichkeit in den länd-
lichen Räumen immer noch trostlos bleibt. Dazu 
einige Beispiele aus dem Landkreis Lüneburg: 

Ein Mitarbeiter eines holländischen Unternehmens 
arbeitet im Home Office und wohnt in der Nähe 
von Lüdersburg. Telefonate mit dem Handy sind 
für ihn nur in einem sehr günstigen Winkel seines 
Küchenfensters möglich, wenn überhaupt. Einen 
Internetzugang hat er nur zu horrenden Preisen 
per Satellit. Datenübertragungen sind komplett 
unmöglich. 

Nun haben sich er und andere Menschen in der 
Region bei der Telekom nach einem Mobilfunk-
ausbau erkundigt. Antwort der Telekom: Grund-
sätzlich machbar, aber die Kosten in Höhe von 
10 000 Euro müssen die Interessenten selbst tra-
gen. 

Nun wurden auch noch die Telefonanschlüsse 
gekündigt, weil die Voice-Over-IP-Telefonie - also 
das Telefonieren über das Internet - eingeführt 
wird. Das klingt ja so ein bisschen wie Hohn: tele-
fonieren über das Internet, ohne Zugang zum In-
ternet zu haben.  

In Barnstedt im Landkreis Lüneburg wurde sogar 
der Breitbandausbau gestoppt mit der Begrün-
dung, es gebe akutere Fälle. Zugesagt wurde aber 
ein Breitbandausbau zum Ende des Jahres. 

Ein Bäckereibetrieb musste sich für viel Geld eine 
Standleitung legen lassen, und ein Zahnlabor kann 
bei sich gescannte Zähne nicht auslesen und 
muss dafür extra in die Stadt fahren. Ein Medizin-
controller wollte sich vor Ort selbstständig machen, 
hat aber nun abgesagt, weil er ohne schnelles 
Internet nicht arbeiten kann. 
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Diese Beispiele zeigen doch sehr deutlich: Für 
Privatpersonen sind die Zustände unerträglich und 
für Gewerbetreibende eine wirtschaftliche Kata-
strophe.  

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
FDP - Glocke der Präsidentin) 

- Ich komme zum letzten Satz. 

Die Menschen vor Ort brauchen konkrete Maß-
nahmen und nicht immer nur Ankündigungen, wie 
sie hier seit anderthalb Jahren von dieser Landes-
regierung gemacht werden. Handeln Sie jetzt, Herr 
Minister, und hören Sie auf mit puren Ankündigun-
gen! 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
FDP) 

Präsidentin Dr. Gabriele Andretta: 

Vielen Dank. - Nun hat für die Landesregierung 
Herr Wirtschaftsminister Dr. Althusmann das Wort. 
Bitte!  

Dr. Bernd Althusmann, Minister für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung: 
Sehr verehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren Abgeordnete! Das Thema Mobilfunk ist ein 
für die Wirtschaftspolitik Deutschlands und auch 
Niedersachsens viel zu ernstes Thema, als dass 
es sich für parteipolitische Vorwürfe eignet. Denn 
betrachte ich einmal die Entwicklung des Mobil-
funks in den letzten zehn Jahren, dann haben ver-
schiedene Landesregierungen - auch Bundesre-
gierungen - Verantwortung getragen, und bestimm-
te Entwicklungen sind so rasant - um nicht das 
Wort „exponentiell“ zu benutzen - vonstattenge-
gangen, dass man mit dem Ausbau des Mobilfunks 
in Deutschland - das ist keine Entschuldigung - 
schlicht nicht hinterhergekommen ist. Ich zeige 
Ihnen einmal eine Kurve: 

(Der Redner hält eine Grafik hoch)  

Sie zeigt das Datenvolumen im Mobilfunk von 
2011 bis 2017. Die Kurve geht von 100 Millionen 
Gigabyte auf 1 388 Millionen Gigabyte. 

Der Ausbau der mobilen Infrastruktur in Deutsch-
land ist diesem benötigten Datenvolumen, das in 
der Wirtschaft existenziell wichtig ist, nicht hinter-
hergekommen. Es ist einzuräumen, dass auch der 
Bund schon mit der ersten Frequenzversteigerung 
die Weichen für Deutschland nicht so gestellt hat, 
wie es wünschenswert gewesen wäre, und es ist 
anzuerkennen, dass es für einen Industriestandort 

Deutschland im Jahr 2019 schlicht nicht akzepta-
bel ist, wie der Mobilfunk derzeit ausgebaut ist. 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 

Ich war jetzt mit drei Delegationen in Polen, in 
China und - diese gemeinsam - in Südkorea und 
Japan. In allen diesen Ländern - auch gerade in 
Polen - hatten wir fast durchgängig LTE-4G-Stan-
dard. Daran ist erkennbar, dass wir in Deutschland 
einen erheblichen Ausbaubedarf haben. 

Die derzeit auf Bundesebene laufende Frequenz-
versteigerung - ich habe mir die aktuelle Zahl ge-
ben lassen - hat zurzeit allerdings erst 871 Millio-
nen Euro an Versteigerungserlösen erzielt. Die 
Auktion ist noch nicht abgeschlossen. Dieser Be-
trag wird also noch weiter steigen. Hoffentlich wird 
am Ende dieser Auktion das Ziel von bis zu 
12 Milliarden Euro erreicht. Ich sehe das aber noch 
nicht, weil das Ganze natürlich noch mit bestimm-
ten Auflagen und mit Klagerisiken verbunden ist.  

Was mich aber in diesem Zusammenhang mit der 
Versteigerung schon ein wenig nachdenklich 
macht - die Telekom möge das bitte nicht als Vor-
wurf verstehen -, ist, dass ich zur Kenntnis nehmen 
muss, dass die Telekom in Österreich jetzt mit 
1 Milliarde Euro in den Ausbau der 5G-Techno-
logie eingestiegen ist, um in den nächsten beiden 
Jahren gesamt Österreich mit dem 5G-Standard 
auszubauen.  

Auch hier appelliere ich an unsere Mobilfunkbe-
treiber in Deutschland, sich nicht immer nur über 
„flächendeckend“ und „haushaltsbezogen“ aufzu-
regen, sondern hier gemeinsam, wenn wir sagen 
„Markt vor Staat“, jetzt auch in Deutschland - also 
nicht nur in Österreich oder den USA - alle An-
strengungen zu unternehmen, damit die Mobilfunk-
industrie in Deutschland a) Geld verdienen kann 
und b) die Bürger dieses Landes besser versorgt 
werden. Da müssen sich jetzt alle gemeinsam 
anstrengen.  

(Beifall bei der CDU und Zustimmung 
bei der SPD) 

Umso wichtiger bleibt es, dass wir in Niedersach-
sen unsere Mobilfunkversorgung zum ersten Mal 
mit eigenem Landesgeld flächendeckend verbes-
sern wollen, dass wir erstmals konkrete Verabre-
dungen mit den Mobilfunkbetreibern Vodafone, 
Telekom und Telefónica geschlossen haben - ei-
nen Gigapakt - und dass erstmals diese Landesre-
gierung dieses eigene Landesgeld zur Verfügung 
stellen wird, um bedarfsgerecht und flächende-
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ckend die LTE-Versorgung bis Ende 2021 in Nie-
dersachsen zu sichern. 

Für den Wirtschaftsstandort Niedersachsen ist eine 
optimale Mobilfunkversorgung entscheidende Vo-
raussetzung für wirtschaftlichen Wohlstand, für den 
wirtschaftlichen Erfolg unserer kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen, aber ebenso der In-
dustrie.  

Nur einmal eine Zahl: Wir hatten im Jahr 2017  
135 Millionen SIM-Karten. Das heißt dem Grunde 
nach: je Einwohner zwei Handys. Das muss aber 
nicht zwingend so sein, wenn man es entspre-
chend zählt. Aber das Datenvolumen liegt, wie 
gesagt, bei rund 1,4 Milliarden Gigabyte. Das ist 
erheblich. Daran wird erkennbar, dass die Mobil-
funkversorgung für die Steuerungsfähigkeit unse-
rer mittelständischen Betriebe immer mehr Bedeu-
tung hat.  

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben erstmalig in Niedersachsen einen Über-
blick - erstmalig! -, wo wir Cluster haben, wo wir 
gar keine Mobilfunkversorgung haben. Wir haben 
99 Cluster mit 2G-Versorgung und 136 Cluster mit 
4G-Versorgung identifiziert. Wir werden jetzt den 
Landkreisen 20 Millionen Euro dafür zur Verfügung 
stellen, um diese Funklöcher Schritt für Schritt - 
das gilt insbesondere für 4G - bis Ende 2021 tat-
sächlich zu schließen.  

Die Kollegin Wulf hat bereits erklärt, dass 120 Mo-
bilfunkstationen im vierten Quartal 2018 mit LTE 
aufgerüstet wurden. Bis 2019 werden 1 000 kom-
men. Vodafone hat im ersten Quartal 2019 bereits 
234 Mobilfunkstationen und die Telekom 54 Mobil-
funkstationen zusätzlich aufgestellt.  

Wir werden darüber hinaus das sogenannte 
BOS-System, die landeseigene Sicherheitsinfra-
struktur, dazu nutzen, um unsere Mobilfunkkapazi-
täten bei Wahrung der Sicherheitsinteressen ent-
sprechend auszubauen, und wir werden - das sa-
ge ich zum Schluss - erstmalig in Niedersachsen - 
auch das wird ein Highlight sein; bitte besuchen 
Sie diese Messe; alle Abgeordneten sind gebeten 
und aufgefordert, die Hannover-Messe Internatio-
nal zu besuchen - nächste Woche eine 5G-Anwen-
dermesse im Rahmen der Hannover-Messe Inter-
national haben. Mit einem Mobilfunkbetreiber wer-
den wir in Niedersachsen demonstrieren, was es 
bedeutet, die 5G-Technologie in den nächsten 
Jahren und Jahrzehnten - „Jahrzehnte“ ist vielleicht 
etwas übertrieben - anwenden zu können. 

Wir werden darüber hinaus in Niedersachsen fünf 
Modellprojekte, für die sich mehrere Bewerber 
interessieren, auf den Weg bringen, in denen 5G 
als Piloten auf den Weg gebracht werden sollen. 

Das Thema Infrastrukturausbau ist entscheidend. 
Ich kann nur dazu raten, das mit entsprechender 
Ruhe anzugehen, wobei ich bitte, „Ruhe“ nicht mit 
„Untätigkeit“ zu verwechseln. Aber wir werden alles 
tun, damit wir in den nächsten zwei Jahren eine 
gute Bilanz vorweisen können. Es geht nicht von 
heute auf morgen. Wir brauchen die Mobilfunkbe-
treiber. Wir brauchen die Kommunen. Wir müssen 
die entsprechenden Richtlinien auf den Weg brin-
gen. Wir müssen die Förderprogramme auf den 
Weg bringen. Wir müssen die Beihilfefähigkeit 
solcher Maßnahmen durch die Europäische Union 
zertifizieren lassen.  

Das ist nicht mal eben so gemacht. Aber Nieder-
sachsen ist jetzt erstmalig auf einem richtig guten 
Weg. Ich gehe davon aus, dass sich die Mobil-
funkversorgung in unserem Bundesland in den 
nächsten Jahren deutlich verbessern wird. Das ist 
letztendlich das Entscheidende. Deshalb ist die 
Landesregierung hier auf einem sehr guten Weg.  

Vielen Dank.  

(Beifall bei der CDU und Zustimmung 
bei der SPD) 

Präsidentin Dr. Gabriele Andretta: 
Vielen Dank, Herr Minister Dr. Althusmann. Es 
wäre freundlich, wenn Sie die Grafik, die Sie hier 
gezeigt haben, auch den Fraktionen zur Verfügung 
stellen würden, weil wir sie so nicht im Protokoll 
abbilden können. 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und 
bei der FDP) 

Wir fahren in der Aussprache fort. Für die FDP-
Fraktion hat noch einmal Herr Kollege Bode um 
das Wort gebeten. Sie haben noch eine Restrede-
zeit von 2:11 Minuten. Bitte! 

Jörg Bode (FDP): 
Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Herr Minister Althusmann, die 
von der CDU in dieser Aktuellen Stunde groß an-
gekündigten Fortschritte beim Mobilfunkausbau 
beziehen sich auch nach Ihren Ausführungen über 
Ihr eigenes Handeln auf das Auswerten, wo Funk-
löcher sind, und das Clustern von Funklöchern. In 
über einem Jahr Regierungszeit der GroKo hier in 
Hannover ist also im Bereich Mobilfunk nicht mehr 
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passiert als zu clustern. Das ist aus unserer Sicht 
zu wenig.  

(Beifall bei der FDP) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir ha-
ben Sie, als Sie Ihren Masterplan Digitalisierung 
hier vorgelegt haben, ja durchaus gelobt. Wir ha-
ben Sie für eine richtige und - wie wir damals ge-
sagt haben - ambitionierte Zielsetzung gelobt, den 
LTE-4G-Mobilfunkstandard flächendeckend in 
ganz Niedersachsen bis zum Jahr 2021 auszu-
bauen.  

Sie haben jetzt in Ihrem Wortbeitrag die Katze aus 
dem Sack gelassen, nämlich dass Sie dieses Ziel 
nicht erreichen werden. Sie haben es mal eben so 
schlank um ein ganzes Jahr verschoben. Dem 
einen oder anderen ist es vielleicht nicht aufgefal-
len, aber bis eben galt noch der 1. Januar 2021, 
nämlich „bis 2021“. Das macht auch Sinn. Aus-
weislich Ihrer Antwort auf unsere Anfrage in der 
Drucksache 18/1683 haben Sie auch Ihre Förder-
programme für den Mobilfunkausbau bis zum 
31. Dezember 2020 befristen wollen. Gerade ha-
ben Sie gesagt, 4G werden Sie „bis Ende 2021“ 
als Standard erreichen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie 
gerade mal eben so Ihre Zielsetzung salopp um 
ein Jahr verlängern, hätte ich schon erwartet, dass 
Sie das deutlicher sagen und nicht versuchen, hier 
klammheimlich durchs Loch zu kommen. 

(Beifall bei der FDP und bei den 
GRÜNEN) 

Und warum eigentlich so unambitioniert? Warum 
wollen Sie BOS, den Sicherheitsfunk, nur für die 
Behörden ausbauen? Warum wollen Sie ihn nicht, 
wie es auch die Bayern machen, freigeben, damit 
auch Mobilfunkanbieter auf der vorhandenen Infra-
struktur aufbauen können, die der Steuerzahler 
schon mal bezahlt hat, damit man noch schneller 
herauskommen kann? Warum gehen Sie dann 
nicht auch andere, alternative Wege? Warum über-
legen Sie nicht auch, wie Sie Glasfaser in die Flä-
che bekommen, damit dort dann die Mobilfunkan-
lagen draufgesteckt werden können? Warum nut-
zen Sie nicht das Landesglasfasernetz, das es 
dafür tatsächlich gibt? 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn 
man möchte, kann man sehr viel mehr tun, als hier 
nur auf den Bund zu zeigen! 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Präsidentin Dr. Gabriele Andretta: 

Vielen Dank, Herr Bode. - Nun erhält nach § 71 
Abs. 3 Herr Kollege Schulz-Hendel von der Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen das Wort. Sie haben 
zwei Minuten. 

Detlev Schulz-Hendel (GRÜNE): 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen, liebe Kolle-
gen! Sehr geehrter Herr Minister Althusmann, das, 
was Sie hier zu den Mobilfunkunternehmen be-
schrieben haben - Markt vor Staat -, ist der beste 
Beleg dafür, dass wir es hier mit einem klassischen 
Marktversagen zu tun haben. 

Das, was Sie weiter gesagt haben, ist für mich jetzt 
keine neue Erkenntnis; denn der Masterplan Digi-
talisierung liegt ja schon einige Zeit vor. Wir haben 
heute wieder nur eine Beschreibung des trostlosen 
Zustands der Mobilfunksituation in Niedersachsen 
bekommen. 

(Jörg Hillmer [CDU]: Aus der rot-grünen 
Zeit!) 

Wenn man Ziele ankündigt und sagt „Wir wollen 
uns jetzt flotter auf den Weg machen“ und heute 
das Eingeständnis offenbart „Wir schaffen das 
nicht, wir sind mit der Aufgabe der Digitalisierung 
überfordert und können die Ziele aufgrund eines 
Versagens dieser Bundesregierung“ - denn nichts 
anderes ist das ja - „nicht erreichen“, dann ist das 
quasi eine Entschuldigung auf Vorrat oder eben 
die Erkenntnis, die Sie den Menschen heute mit 
dieser Botschaft geben: Wir werden das alles nicht 
so erreichen, wie wir Ihnen das mit dem Master-
plan Digitalisierung versprochen haben. - Ich finde, 
das ist ein Riesenproblem.  

Wenn Sie sagen, Vodafone hat jetzt schon 234 
Mobilfunkstationen auf den Weg gebracht, dann 
frage ich mich: Wo? - Ich glaube, die sind allesamt 
nicht in den ländlichen Regionen, wo sie hingehö-
ren. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN und Zu-
stimmung bei der FDP) 

Präsidentin Dr. Gabriele Andretta: 

Vielen Dank, Herr Kollege. - Weitere Wortmeldun-
gen zur Aktuellen Stunde der CDU liegen nicht vor. 
Damit ist der erste Teil der Aktuellen Stunde been-
det. 
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Ich rufe auf den 

Tagesordnungspunkt 3: 
Abschließende Beratung: 
Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung der 
Wahlrechtsausschlüsse für Menschen mit Be-
hinderungen im Niedersächsischen Landes-
wahlgesetz (NLWG) und im Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - Ge-
setzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - 
Drs. 18/29 - Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Inneres und Sport - Drs. 18/3271 - Schriftli-
cher Bericht - Drs. 18/3342  

Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, den Gesetzent-
wurf mit Änderungen anzunehmen.  

Ich eröffne die Beratung und erteile für die SPD-
Fraktion Herrn Kollegen Lynack das Wort. 

(Anja Piel [GRÜNE]: Bitte?) 

- Herr Kollege Lynack, das ist ein grüner Gesetz-
entwurf. Ich denke, wir verfahren hier der Üblich-
keit entsprechend so, dass wir zunächst der Frak-
tionsvorsitzenden, Frau Kollegin Piel, das Wort 
erteilen. 

Bitte, Frau Kollegin! 

Anja Piel (GRÜNE): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
habe heute die große Freude, 10 000 Erstwähle-
rinnen und Erstwählern in Niedersachsen Glück-
wünsche zu übermitteln - 10 000 Menschen, die 
bisher das nicht tun konnten, was für uns alle hier 
im Raum selbstverständlich ist, nämlich Menschen 
in Parlamente zu wählen, die unsere Interessen, 
die ihre Interessen vertreten, 10 000 Menschen, 
denen man jahrelang nicht zugetraut hat, eine 
eigene Wahlentscheidung zu treffen. Ab heute gilt 
ein Wahlrecht für alle in Niedersachsen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und Zu-
stimmung bei der SPD und bei der 
CDU) 

Zehn Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behinderten-
rechtskonvention wurde das aber auch Zeit. Das 
Bundesverfassungsgericht hat kürzlich für 
Deutschland klargestellt, was in anderen Ländern 
längst gelebt wird.  

(Vizepräsident Bernd Busemann über-
nimmt den Vorsitz) 

Die grundlegenden Rechte von Bürgerinnen und 
Bürgern dürfen nicht davon abhängen, was sie 
können oder eben nicht können. Diese Rechte 
gelten für alle. Trotzdem wird es hier im Landtag 
wahrscheinlich einige wenige geben, die dieser 
Wahlrechtsänderung nicht zustimmen werden. 
Aber ein inklusives Wahlrecht ist gut für die Demo-
kratie und keine Gefahr. Wenn Sie hier heute ein 
Gesetz ablehnen sollten, für das wir einen ganz 
eindeutigen Auftrag vom Bundesverfassungsge-
richt bekommen haben, dann wäre das ein weite-
rer Beleg dafür, dass die Idee der Demokratie nicht 
begriffen wird.  

Meine Damen und Herren, bei aller Freude über 
die heutige Entscheidung, die wir fällen werden, 
kann ich auch nicht umhin, den Blick nach vorne 
zu richten. Da sehe ich noch einen langen Weg vor 
uns, vor allen Dingen einen langen Weg für die 
Betroffenen. 

Erstens. Wir machen heute den Weg dafür frei, 
dass Menschen mit Behinderungen das aktive und 
das passive Wahlrecht bekommen. Wir als Partei-
en und auch als Fraktionen dieses Landtages 
müssen aber auch etwas dafür tun, damit diese 
Menschen es jetzt in Anspruch nehmen können. 
Das heißt, es ist unsere Aufgabe, besser und kla-
rer zu erklären, sodass es alle verstehen können. 
Es ist unsere Aufgabe, Veranstaltungen so zu 
planen, dass alle daran teilnehmen können. Es ist 
unsere Aufgabe, Funktionen und Ämter so zu ge-
stalten, dass alle sie übernehmen können. Da 
sehe ich in der Tat noch eine Menge Arbeit vor 
uns. 

Zweitens. Dort, wo im Mai neue Hauptverwal-
tungsbeamte gewählt werden, also Bürgermeister 
oder Landräte, dürfen einige der betroffenen Men-
schen nun bereits mitwählen. Das ist auch gut so. 
An der gleichzeitig stattfindenden Europawahl im 
Mai dürfen sie aber nicht teilnehmen. Das ist eine 
ziemlich absurde Situation. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD und 
von der CDU, mit Ihrer Zustimmung zu unserem 
Gesetzentwurf werden Sie zeigen, dass Sie für die 
gute Sache auch mal mit der Opposition stimmen 
können - anders als Ihre Kolleginnen und Kollegen 
in Berlin. Die haben die Entscheidung, dass alle 
wählen können, so lange vertagt, bis es für die 
Europawahl zu spät war. 

Drittens. Die HAZ hat den Behindertenbeauftrag-
ten der Bundesregierung, Jürgen Dusel, gestern 
gefragt, welche Note er Deutschland für die Um-
setzung der UN-Konvention geben würde. Seine 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_02500/00001-00500/18-00029.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03271.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03342.pdf
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Antwort war: Eine Drei bis Vier. - Das ist, finde ich, 
ziemlich schlecht für ein Land, in dem die meisten 
Entscheiderinnen und Entscheider dieser Konven-
tion zugestimmt haben und sich auch daran ge-
bunden fühlen sollten. 

Die Diskussion um die Wahlrechtsausschlüsse 
zeigt ganz deutlich, dass die Barrieren in den Köp-
fen einiger noch schwieriger zu überwinden sind 
als so mancher Bordstein mit dem Rollstuhl. Das 
erleben wir auch in Niedersachsen, wo sich die 
Landesregierung monatelang nicht darauf einigen 
kann, wie sie das Bundesteilhabegesetz genau 
umsetzen wird. Auch zum Behindertengleichstel-
lungsgesetz wird offenbar ein Gesetz geplant, in 
dem Bedenken die Hauptinhalte sind und in dem 
nicht die Vision entsteht, dass Inklusion wirklich 
etwas Gutes für alle Menschen ist. 

Meine Damen und Herren, Inklusion ist ein Men-
schenrecht. Das ist nicht verhandelbar.  

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Was wir hier in Niedersachsen brauchen, ist eine 
Landesregierung, die mit Mut und Entschlossen-
heit vorangeht, die dabei auch Barrieren überwin-
det und die der Inklusion eine Richtung gibt. 

Sehr geehrte Frau Ministerin Reimann, wir haben 
Ihnen mit unserem Gesetzentwurf in diesem Fall 
gerne auf die Sprünge geholfen, auch Ihren eige-
nen Koalitionsvertrag zu erfüllen. Für die Zukunft 
erwarten wir aber ein bisschen mehr von Ihnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 

Vielen Dank, Frau Abgeordnete Piel. - Für die 
Fraktion der SPD hat sich der Kollege Bernd Ly-
nack gemeldet. Herr Lynack, ich erteile Ihnen das 
Wort. 

Bernd Lynack (SPD): 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Liebe Frau Wontorra! Dass wir jetzt endlich dazu 
kommen, Menschen mit Behinderungen nicht mehr 
pauschal zu stigmatisieren und sie de facto von 
unserem Wahlrecht und unserer demokratischen 
Willensbildung auszuschließen, ist ein großer, vor 
allem aber längst überfälliger Schritt. 

(Beifall bei der SPD und Zustimmung 
bei den GRÜNEN) 

Bis heute haben wir es hingenommen, dass Men-
schen, die unter Betreuung stehen, per se von 
unserem Wahlrecht ausgeschlossen wurden. Allein 
in Niedersachsen konnten deshalb rund 10 000 
Menschen nicht an der Wahl zu diesem Landtag 
teilnehmen. Anja Piel hat das vorhin ausgeführt. 

Ein Wahlrechtsausschluss ist ein sehr schwerer 
Eingriff in die persönlichen Rechte eines jeden 
Menschen, schließen wir doch diese Personen 
vollends von unserer demokratischen Willensbil-
dung aus. In einer parlamentarischen Demokratie 
wie der unsrigen sind aktives wie auch passives 
Wahlrecht Herzstück und Grundlage unseres Zu-
sammenlebens. Zu Recht heißt es schließlich: Alle 
Macht geht vom Volke aus. 

Um unsere allgemeinen, unmittelbaren, freien, 
gleichen und geheimen Wahlen werden wir zu 
Recht von vielen Menschen und Nationen auf die-
ser Welt beneidet. Was dabei auf den ersten Blick 
nicht offenbar wird, ist: Auch bei uns gibt es noch 
einigen Verbesserungsbedarf. Der unrechtmäßige 
Wahlrechtsausschluss von Menschen mit Behinde-
rungen ist - wie vom Bundesverfassungsgericht 
bestätigt - ein Verstoß gegen den Grundsatz der 
allgemeinen Wahl. 

Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt die seit 
Jahren im Raum stehende Kritik vieler Interessen-
verbände bestätigt. Nur weil Menschen eine dau-
erhafte Betreuung benötigen, besteht kein hinläng-
licher Grund, ihnen ihre Rechte leichtfertig zu ver-
wehren. Wir müssen auch bei Wahlen grundsätz-
lich dasselbe Recht für alle anwenden und dürfen 
Menschen mit einer Behinderung nicht auf diese 
reduzieren. Das verlangt nicht nur die UN-Behin-
dertenrechtskonvention, das verlangen vor allem 
auch die Menschlichkeit und der Respekt, liebe 
Kolleginnen und Kollegen. 

Es ist schlicht nicht zu erklären, dass Menschen 
pauschal die Fähigkeit abgesprochen wird, wählen 
zu können. Das führt zu skurrilen Situationen, dass 
sich beispielsweise eine junge politikinteressierte 
Frau mit Lernbehinderung und Sprachproblemen 
mit ihrer Betreuungsperson intensiv über Politik 
austauschen kann, aber nicht wählen darf, wäh-
rend jemand, der frühzeitig eine Vorsorgevollmacht 
für sich bestimmt hat und danach beispielsweise 
an Demenz erkrankt ist, immer noch sein Kreuz-
chen machen darf oder zumindest jemand für ihn 
ein Kreuzchen machen darf. Das ist absurd! 

Es ist höchste Zeit, heute endlich diese Wahlrecht-
sänderung auf den Weg bringen, damit bereits bei 



Niedersächsischer Landtag  -  18. Wahlperiode  -  44. Plenarsitzung am 27. März 2019 
 

3966 

den anstehenden Wahlen am 26. Mai 2019 alle 
diejenigen wählen können, die das auch wollen.  

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Fraktio-
nen für die gute und vor allem konstruktive Zu-
sammenarbeit und insbesondere für die schnelle 
Beratung und Umsetzung des Urteils des Bundes-
verfassungsgerichts bedanken. Es war richtig und 
wichtig, dass wir uns in den Beratungen auf eine 
Beschlussfassung nach Verkündung des Urteils 
aus Karlsruhe verständigt haben, um für die Be-
troffenen ein Höchstmaß an Rechtssicherheit zu 
erzielen.  

Zum Schluss sage ich Danke all denjenigen, die 
sich seit Jahren für die Rechte für Menschen mit 
Behinderungen eingesetzt und auf die Änderung 
des Wahlrechts gedrungen haben. Stellvertretend 
danke ich unserer Landesbeauftragten für Men-
schen mit Behinderungen, Petra Wontorra. Frau 
Wontorra, haben Sie recht herzlichen Dank für 
Ihren unermüdlichen Einsatz! 

(Beifall bei der SPD, bei der CDU und 
bei den GRÜNEN) 

Ich freue mich sehr, dass wir gleich einen längst 
überfälligen Beschluss für ein Mehr an Teilhabe an 
unserer Demokratie im Sinne einer gelebten Inklu-
sion, im Sinne unserer Verfassung, im Sinne der 
Menschlichkeit und des Respekts und des Zu-
sammenhalts in unserem Land fassen werden. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der SPD sowie Zustim-
mung bei der CDU und bei den GRÜ-
NEN - Unruhe) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Lynack. - Jetzt ist 
die CDU-Fraktion an der Reihe. Es spricht Herr 
Abgeordneter Sebastian Lechner, dem ich jetzt 
das Wort erteile, aber nur, wenn Ruhe einkehrt. Im 
Saal ist eben ein bisschen zu viel Unruhe gewe-
sen.  

Bitte sehr! 

Sebastian Lechner (CDU): 

Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Es ist auch für die CDU-Fraktion ein sehr 
schönes Zeichen, dass wir heute, zehn Jahre nach 
Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention, 
für alle Menschen, die unter Betreuung in allen 
Angelegenheiten stehen, aber auch für alle Men-
schen, die eine Straftat im Zustand der Schuldun-

fähigkeit begangen haben und in die Psychiatrie 
eingeliefert worden sind, den pauschalen Wahl-
rechtsausschluss abschaffen. Das ist ein wunder-
bares Zeichen und eine gute Sache. 

(Beifall bei der CDU und Zustimmung 
von Anja Piel [GRÜNE]) 

Das bedeutet jedoch nicht die Einführung des in-
klusiven Wahlrechts; denn die meisten Menschen 
mit Behinderung dürfen heute schon wählen und 
können gewählt werden. Der Wahlrechtsaus-
schluss betrifft über 10 000 Menschen. Für diese 
Menschen ist es wirklich ein tolles Zeichen der 
Inklusion und der Integration.  

Wir als SPD und CDU setzen hier konsequent 
unseren Koalitionsvertrag um, in dem das nämlich 
schon steht. Deswegen danke ich unserem Koaliti-
onspartner. Dass wir heute dieses Zeichen setzen 
können, ist eine gute und gerechte Sache.  

(Beifall bei der CDU und Zustimmung 
bei der SPD) 

Es war aber auch richtig, auf das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts zu warten. Denn das Bun-
desverfassungsgericht hat uns nicht nur in diesem 
Urteil, sondern auch in anderen Urteilen beauf-
tragt, einen Ausgleich zu finden zwischen der Si-
cherung des allgemeinen Wahlrechtsgrundsatzes, 
dass möglichst alle wählen können, und der Siche-
rung einer ordnungsgemäßen Wahl. Damit ist ge-
meint, dass nur diejenigen an der Wahl teilnehmen 
dürfen, die zumindest die Einsichtsfähigkeit haben, 
am Kommunikationsprozess in einer Demokratie 
teilnehmen zu können. Deswegen hat das Bun-
desverfassungsgericht Wahlrechtsausschlüsse 
nicht pauschal für illegitim erklärt, sondern gesagt, 
dass sie nicht gleichheitswidrig sein dürfen.  

Das Problem bestand insbesondere in dem Erfor-
derlichkeitsgrundsatz im Betreuungsrecht. Das 
bedeutet: Wenn ich einen Betreuungsbeschluss 
erlasse, muss dieser auch erforderlich sein. Nun 
gab es Menschen, bei denen die Familie die Be-
treuung übernommen hat, und es gab Menschen, 
bei denen die Familie die Betreuung nicht über-
nehmen konnte. In dem einen Fall war es erforder-
lich, einen Betreuungsbeschluss zu erlassen, in 
dem anderen Fall war es das nicht. In dem einen 
Fall ging das Wahlrecht verloren, in dem anderen 
Fall nicht. Daran sieht man schon: Das ist eine 
offenbare Gleichheitswidrigkeit. Es ist gut, dass wir 
sie heute abschaffen. 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 
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Jetzt könnte man argumentieren: Man hätte sich 
auch die Mühe machen können, eine neue Rege-
lung zu konzipieren, um die Wahlrechtsausschlüs-
se verfassungsgemäß zu gestalten. - Dafür hat uns 
das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil 
jedoch einige Anforderungen auf den Weg gege-
ben. Wenn man Typisierungen vornimmt, müssen 
die damit verbundenen Härten und Ungerechtig-
keiten nur unter Schwierigkeiten zu vermeiden 
sein, es muss eine verhältnismäßig kleine Zahl an 
Menschen betroffen sein, und das Ausmaß der 
Ungleichbehandlung darf nur klein sein. 

Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, ob 
man das anwenden kann oder nicht. Man muss 
fairerweise feststellen: Die persönlichen Situatio-
nen, in denen sich die Betroffenen befinden, sind 
hinsichtlich ihres Betreuungsbedarfs sowie ihres 
physischen und psychischen Zustands so unter-
schiedlich, dass man keine gesetzliche Typisierung 
treffen kann. 

Insofern ist es richtig, die Wahlrechtsausschlüsse 
nur noch auf die Entscheidung des Richters zu 
begrenzen. Der Richter wird in Zukunft aufgerufen 
sein, im Rahmen eines Betreuungsbeschlusses 
auch über das aktive und passive Wahlrecht zu 
entscheiden. Der Richter kann eine Einzelfallent-
scheidung treffen und beurteilen, ob der zu Be-
treuende wahlrechtsfähig ist oder nicht. Das ist 
eine individualisierte Entscheidung. Das ist der 
richtige rechtliche Weg. Insofern ist es gut und 
angemessen, dass wir ihn heute gehen. 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD 
sowie Zustimmung bei den GRÜNEN) 

Wir müssen aber auch darauf achten - auch das ist 
Auftrag aus dem Urteil des Bundesverfassungsge-
richts -, dass Missbrauch ausgeschlossen ist. Wir 
alle miteinander wollen, dass diejenigen, denen wir 
heute das Wahlrecht zugestehen, es auch prak-
tisch ausüben können.  

Aus diesem Grund sollten wir uns überlegen, wie 
die praktische Ausübung des Wahlrechts in Zu-
kunft sein soll, und eventuell auch im Rahmen der 
Wahlordnung sicher- und klarstellen, was eine 
zulässige Wahlassistenz ist und was eine unzuläs-
sige Stellvertreterwahl ist. Die CDU-Fraktion ist der 
Meinung, dass wir auch im Strafrecht - und zwar in 
§ 107 a StGB - eine Konkretisierung vornehmen 
sollten. Damit wollen wir dem Auftrag des Bundes-
verfassungsgerichts gerecht werden, Missbrauch 
zu vermeiden. So bedarf es einer Konkretisierung, 
wonach im Fall einer Wahlrechtsassistenz die Ver-
fälschung von Wahlrechtsstimmen ganz klar ein 

strafrechtlicher Verstoß ist. Das kann eine ab-
schreckende Wirkung haben, die aus unserer Sicht 
notwendig und richtig ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Man könnte jetzt einwenden: Warum habt ihr nicht 
gewartet, bis dieser Grundsatz kodifiziert und si-
chergestellt ist? - Wir haben deswegen nicht ge-
wartet, weil für uns völlig klar ist, dass die aller-
meisten Betreuer oder Dritte sehr verantwortungs-
voll mit ihrer Wahlassistenz umgehen werden und 
die Grenzen zur unzulässigen Stellvertreterwahl 
nicht übertreten werden. Insofern war es uns in der 
Abwägung viel wichtiger, diese Wahlrechtsreform 
zügig umzusetzen, weil nämlich am 26. Mai eine 
Wahl ansteht - über 100 kommunale Hauptverwal-
tungsbeamte werden gewählt - und wir den Be-
troffenen das Recht geben wollten, dann schon zu 
wählen. Deswegen haben wir uns einen wirklich 
schnellen Prozess ausgedacht. Die Ausschüsse 
haben parallel getagt, wir haben uns innerhalb von 
zwei Wochen mit der Bundesebene abgestimmt, 
wir haben den GBD eine Vorlage vorbereiten las-
sen, wir haben das Urteil gewürdigt und ausgewer-
tet und am Ende, so denke ich, eine gute und 
sorgfältige Beschlussempfehlung erarbeitet.  

Insofern sind wir meiner Meinung nach auf dem 
richtigen Weg. Am 26. Mai werden viele Menschen 
erstmals wählen können. Das ist ein guter Tag für 
die Demokratie. Mögen sie ihr Wahlrecht gern, 
eigenständig und verantwortungsvoll ausüben!  

Herzlichen Dank.  

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 

Vielen Dank, Herr Kollege Lechner. - Jetzt wäre 
Herr Kollege Jan-Christoph Oetjen, FDP-Fraktion, 
an der Reihe. Bitte sehr! 

(Jan-Christoph Oetjen [FDP]: Bin ich 
auch an der Reihe?) 

- Sie realisieren es inzwischen durch Anwesenheit 
am Rednerpult, und jetzt geht es los.  

Jan-Christoph Oetjen (FDP): 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! Ver-
ehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen! Nicht über 
uns, sondern mit uns! Das fordern Menschen mit 
Behinderung oft ein. Heute ist der Tag, an dem wir 
das wahrmachen. 10 000 Menschen - Anja Piel hat 
es gesagt - werden Erstwähler und können mitent-
scheiden, können mit uns und nicht gegen uns 
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entscheiden. Ich bin froh, dass dieser Grundsatz in 
Niedersachsen schon zu den Wahlen am 26. Mai 
Wirklichkeit wird.  

(Beifall bei der FDP sowie Zustim-
mung bei der SPD und bei den GRÜ-
NEN) 

Wir sind uns hier im Hause alle einig darüber: 
Dass diese pauschalen Wahlrechtsausschlüsse 
abgeschafft werden, ist ein gutes Signal. Ich möch-
te mich bei allen Fraktionen sehr herzlich bedan-
ken, dass sie das schnelle Verfahren, das jetzt 
umgesetzt wurde, mitgetragen haben.  

Erstaunt bin ich ein wenig darüber, dass die Kolle-
ginnen und Kollegen der CDU und der SPD sagen, 
die Große Koalition habe das auf den Weg ge-
bracht. Wenn ich die Pressemitteilungen der Häu-
ser lese, dann lese ich kein bisschen von eigenem 
Hinterfragen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, 
eines ist doch klar: Wir könnten das heute nicht 
beschließen, wenn die Fraktion der Grünen nicht 
einen Gesetzentwurf im Verfahren gehabt hätte. 
Deswegen geht an dieser Stelle mein Dank dafür, 
dass sie das auf den Weg gebracht hat, an die 
Fraktion der Grünen.  

(Beifall bei der FDP, bei der CDU und 
bei den GRÜNEN - Belit Onay [GRÜ-
NE]: Danke, Jan-Christoph!) 

Die Zeitspanne war sehr kurz. Am 21. Februar hat 
das Bundesverfassungsgericht geurteilt. Ich bin 
froh, dass wir es hier nicht so machen wie im 
Bund, wo man die Fristen verpasst. In Niedersach-
sen ist der 14. April der Stichtag für die angespro-
chenen Wahlen am 26. Mai. Insofern war ein ande-
rer Weg gar nicht möglich, aber es ist auch gut, 
dass er jetzt so gegangen wird. Ich habe - das 
sage ich ganz deutlich - überhaupt kein Verständ-
nis dafür, dass das im Bund anders gemacht wird.  

Die Landeswahlleiterin hat bei den Beratungen im 
Ausschuss betont, wir müssten uns beeilen; denn 
wir hätten einen verfassungsgerichtlichen Auftrag. 
Insofern ist das Erreichte gut. Wir als Freie Demo-
kraten begrüßen es.  

An die Adresse der Kollegen von der CDU muss 
ich aber leider daran erinnern, dass Frau Kollegin 
Pieper in der ersten Debatte hier im Plenum ge-
sagt hat, man müsse die Bedenken zumindest mit 
in die Debatte einfließen lassen. Sie vermittelte 
einen Eindruck nach dem Motto: Halb zog es sie, 
halb sanken sie hin. Aber am Ende ist es egal. Die 
pauschalen Wahlrechtsausschlüsse werden jetzt 
abgeschafft. Der Richter wird in einer Einzelent-

scheidung mitentscheiden. Insofern ist dem Bun-
desverfassungsgerichtsurteil Rechnung getragen.  

Uns Freie Demokraten freut es, dass Menschen 
mit Behinderung jetzt mitmachen und mitentschei-
den können. 

Vielen Dank. 

(Lebhafter Beifall bei der FDP, bei der 
SPD und bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 
Wenn der Hinweis stimmt, den ich bekommen 
habe, hat sich Frau Kollegin Pieper noch während 
Ihrer Redezeit zu einer Zwischenfrage gemeldet. 
Herr Kollege Oetjen? 

(Jan-Christoph Oetjen [FDP]: Tut mir 
leid! Nein!) 

- Er will nicht. Wir hätten gewollt. 

Es folgt jetzt für die AfD-Fraktion Herr Kollege 
Christopher Emden. Bitte sehr! 

Christopher Emden (AfD): 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Ich kann mich noch lebhaft an die erste Lesung 
des Gesetzentwurfs erinnern. Es war im Dezember 
2017. Ich muss sagen, gewisse Parallelen zu den 
damaligen Ereignissen, die mich doch ein wenig 
verstört hatten, sehe ich in der heutigen Debatte 
durchaus,  

(Zuruf von der SPD: Ich auch! - Anja 
Piel [GRÜNE]: Sie haben die Chance, 
heute damit zu brechen!) 

musste ich doch feststellen, dass es bei sehr vie-
len in diesem Hause schlicht an der Kenntnis dar-
über mangelt, worüber wir eigentlich sprechen.  

(Ulrich Watermann [SPD] lacht - Zuruf 
von Belit Onay [GRÜNE]) 

Dass Sie damals jemanden, der Ihnen weiterhelfen 
und es, so wie ich aus eigener Erfahrung als Be-
treuungsrichter, ein bisschen erklären könnte, nie-
dergebuht und ihm empört zugerufen haben, ist 
ein bedauerlicher Umstand. Bisher ist es noch 
ruhig. Ich hoffe, Sie hören mir jetzt genauer zu; 
denn es ist einmal mehr die Aufgabe der AfD, ideo-
logischer Verblendung mit Sachverstand und 
Sachkenntnis zu begegnen. Genau das möchte ich 
hier tun.  

(Beifall bei der AfD - Ulrich Water-
mann [SPD] lacht - Helge Limburg 
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[GRÜNE]: Sagen Sie das mal Ihrer 
eigenen Partei! Da haben Sie genug 
zu tun!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gehe 
mit dem Verfassungsgericht konform: So wie der 
Wahlrechtsausschluss bisher war, ist er falsch. 
Das ist gar keine Frage. Denn - das klang vorhin 
schon einmal an - es gibt den Erforderlichkeits-
grundsatz. Er bedeutet, dass nur dann ein Betreu-
er bestellt wird, wenn nicht im Verwandtschaftsbe-
reich jemand bereit ist, die Betreuung eines Be-
troffenen zu übernehmen. Nur dann stellt sich die 
Frage, ob eine Vollbetreuung eingerichtet wird, 
und nur dann läuft dieser Prüfungsmechanismus 
ab, bei dem das Gesundheitsamt beteiligt wird, die 
Betreuungsstelle beteiligt wird, der Betreuungsrich-
ter eine Anhörung durchführen muss und erst da-
nach der Beschluss ergeht, ob jemand eine Vollbe-
treuung braucht.  

Dies geschieht in den seltensten Fällen. Es pas-
siert eben nicht, wenn man ein Mensch mit einer 
Behinderung ist. Das wird hier immer gleichge-
setzt. So klingt es im Antrag der Grünen, und so 
haben wir es auch in mehreren Reden hier gehört. 
Aber das ist völlig falsch. Das betrifft Ausnahmefäl-
le. Jeder Betreuungsrichter macht sich das nicht 
leicht, und es gibt den eben skizzierten Mechanis-
mus, und es wird eben nicht gerade einmal so am 
Schreibtisch über eine Vollbetreuung entschieden. 
Viele Stufen sind vorgeschaltet, und in eine Vollbe-
treuung kommt nur jemand, der wirklich nicht mehr 
in der Lage ist, seinen eigenen Willen zu bilden 
und seine eigenen Geschäfte zu führen. Ansons-
ten - daran ist man gehalten - gibt es eine Betreu-
ung nur für bestimmte Angelegenheiten.  

Wer ist also derjenige, der eine Vollbetreuung be-
kommt? Das ist jemand, der z. B. nicht mehr in der 
Lage ist, sich selbst zu bewegen, der nicht mehr in 
der Lage ist, einen Gedanken zu fassen, ge-
schweige denn an einer Wahl teilnehmen zu wol-
len, überhaupt noch zu wissen, was das ist.  

Ich frage Sie: Wenn Personen, die einer solchen 
Einschränkung unterliegen, jetzt an der Wahl teil-
nehmen dürfen, wer wählt denn dann? Wie wollen 
Sie denn dann die Grundsätze der Demokratie, 
dass wir eine freie und eine geheime Wahl haben, 
sicherstellen? Das ist in der Praxis nicht möglich. 
Da kann es auch keinen Wahlassistenten geben; 
denn wir müssten einer Person die Hand führen, 
die gar nicht mehr äußern kann, für welche Partei 
sie ihre Stimme abgeben will. Wie soll das in der 
Praxis gehen? Es funktioniert nicht! 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von Sebas-
tian Lechner [CDU]) 

Der bisherige Wahlrechtsausschluss ist gleich-
heitswidrig. Das ist völlig richtig, das sehe ich ge-
nauso. Aber ihn einfach aufzuheben und zu sagen, 
damit sei alles gut, funktioniert auch nicht. Das ist 
genauso verfassungswidrig, weil es sich, wie ge-
sagt, nicht vermeiden lässt, dass die Grundsätze 
der geheimen Wahl eklatant verletzt werden.  

Vizepräsident Bernd Busemann: 
Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage des 
Kollegen Lynack zu? 

Christopher Emden (AfD): 
Ja, bitte! 

Vizepräsident Bernd Busemann: 
Herr Kollege Lynack, bitte! 

Bernd Lynack (SPD): 
Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen. Damit be-
schreiben Sie quasi, dass das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts nicht richtig gefällt worden ist. 
Wenn ich Ihren Rechtsgedanken folge, heißt das, 
dass das alles nicht richtig ist?  

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

Christopher Emden (AfD): 
Vielen Dank für die Zwischenfrage. Das erlaubt 
mir, etwas ganz kurz klarzustellen.  

(Beifall bei den GRÜNEN) 

- Sie brauchen gar nicht zu klatschen. Sie werden 
gleich merken, wie ich es meine.  

(Bernd Lynack [SPD]: Jetzt bin ich 
gespannt! - Unruhe - Weitere Zurufe) 

Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich - - -  
Ich habe das Urteil extra mit. Hier sind die Leitsät-
ze, und in Leitsatz Nr. 3 heißt es:  

„Ein Ausschluss vom aktiven Wahlrecht 
kann verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein 
...“ 

Genau deshalb sprechen wir ja auch über den 
Richtervorbehalt - in den Fällen, in denen der Rich-
ter im Rahmen einer Betreuungsbestellung nach 
der neuen Gesetzeslage sagen soll: Da kann je-
mand eventuell nicht mehr an der Wahl teilneh-
men.  
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Weiter führt das Bundesverfassungsgericht aus:  

„... wenn bei einer bestimmten Personen-
gruppe davon auszugehen ist, dass die 
Möglichkeit der Teilnahme am Kommunika-
tionsprozess zwischen Volk und Staatsorga-
nen nicht in hinreichendem Maße besteht.“ 

Das heißt also: Anders als mehrere Vorredner 
gesagt haben, hat das Bundesverfassungsgericht 
den Wahlrechtsausschluss nicht per se vom Tisch 
gefegt. Nein, das Bundesverfassungsgericht hat 
ganz deutlich gesagt, dass weiterhin eine Notwen-
digkeit für Wahlrechtsausschlüsse bestehen kann.  

Insofern ist das Verfassungsgerichtsurteil richtig, 
weil es einerseits sagt - so muss man es rechtlich 
betrachten -,  

(Helge Limburg [GRÜNE]: Großzügig, 
dass Sie dem Verfassungsgericht be-
scheinigen, etwas richtig zu machen! - 
Gegenruf von Bernd Lynack [SPD]: 
Danke, Helge!) 

dass der Gleichheitsgrundsatz verletzt ist.  

(Christian Meyer [GRÜNE]: Beruhi-
gend! - Lachen bei den GRÜNEN) 

- Hören Sie mir bitte einmal zu!  

Das Bundesverfassungsgericht sagt, der Gleich-
heitsgrundsatz ist verletzt. Das ist auch völlig rich-
tig.  

(Christian Meyer [GRÜNE]: Wir brau-
chen Sie nicht zur Erläuterung von 
Entscheidungen aus Karlsruhe!) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 
Herr Kollege, einen Moment! - Meine Bitte gilt vor 
allem der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Ich 
bitte um Aufmerksamkeit! Hier gibt es nichts zu 
lachen.  

Christopher Emden (AfD): 
Genau! Das denke ich auch! Das Thema ist viel zu 
ernst für Zwischenrufe, es ist auch viel zu ernst für 
Gelächter.  

Um es noch einmal zu betonen: Das Bundesver-
fassungsgericht musste so entscheiden. Es konnte 
gar nicht anders, weil es so, wie es bisher ist, 
gleichheitswidrig ist. Ich habe das vorhin erläutert.  

Aber das Bundesverfassungsgericht sagt auch, 
dass es diese Ausschlüsse grundsätzlich zulässt. 
Insofern ist es eigentlich die Aufgabe des Gesetz-

gebers, eine verfassungskonforme Regelung zu 
schaffen. Aber genau das passiert hier nicht, weil 
man eben nur per se den Wahlrechtsausschluss 
kippt und damit, wie gesagt, dazu kommt, dass 
wiederum eklatante Grundrechtsverstöße eintreten 
- indem man einen anderen Grundrechtsverstoß 
ausgleichen will. Das ist eine klassische Milch-
mädchenrechnung. Die hilft nicht weiter. Insofern 
muss man hier Ruhe walten lassen.  

Man kann jetzt sagen: Wir nehmen das einfach per 
se weg, und dann kann man ja später einfach wie-
der etwas hineinfummeln und einen neuen Ge-
setzentwurf machen, in dem sich die Berücksichti-
gung der notwendigen Wahlrechtsausschlüsse 
widerspiegelt. Aber jetzt hat man bei den nächsten 
Wahlen auf jeden Fall den Fall, dass die Prinzipien 
der freien und der geheimen Wahl eklatant verletzt 
werden. Und das ist ein Umstand, den wir als AfD, 
wir als überzeugte Demokraten - uns ist jeder 
Wahlgrundsatz und jeder Demokratiegrundsatz 
maßgeblich und wichtig -,  

(Helge Limburg [GRÜNE]: Auch der 
mit der Parteienfinanzierung?) 

so nicht mittragen können.  

Insofern können wir dem Gesetzentwurf so nicht 
zustimmen. Denn, wie gesagt: Wenn überhaupt, 
hätte man einen Gesetzentwurf liefern müssen, der 
die damit verbundene Verfassungswidrigkeit, den 
Verstoß gegen demokratische Prinzipien, hätte 
ausbügeln müssen. Das ist hier nicht der Fall, und 
insofern können wir das nur ablehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD - Jens Nacke 
[CDU]: Sehe ich es richtig, dass der 
Ausschuss einstimmig entschieden 
hat? Hat Ihr Kollege im Ausschuss 
das falsch widergegeben, oder hat er 
das nicht verstanden? - Christian 
Grascha [FDP]: Der hat im Ausschuss 
wohl geschlafen! - Ulrich Watermann 
[SPD]: Bei denen dürfen nur die Juris-
ten darüber entscheiden!) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 

Vielen Dank, Herr Kollege Emden. - Ich darf um 
Ruhe bitten. Wie die AfD-Fraktion am Ende ab-
stimmt - Ausschussempfehlung hin, Ausschuss-
empfehlung her -, werden wir gleich sehen.  
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Es möchte jetzt für die Landesregierung der In-
nenminister Herr Pistorius sprechen. Bitte sehr! - 
Und noch einmal: Ruhe, bitte! Der Hinweis geht an 
alle.  

Boris Pistorius, Minister für Inneres und Sport: 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Es ist erst wenige Wochen 
her, dass das Bundesverfassungsgericht seine 
grundsätzliche Entscheidung zu Wahlrechtsaus-
schlüssen im Bundeswahlrecht veröffentlicht hat. 
Heute stehen wir bereits hier, um diese Entschei-
dung in niedersächsisches Landesrecht umzuset-
zen. Damit sind wir das erste Bundesland, das 
darauf gesetzgeberisch reagiert. Für den zügigen 
Abschluss der parlamentarischen Beratung möchte 
ich allen Beteiligten an dieser Stelle herzlich dan-
ken, genauso übrigens denjenigen, die in meinem 
Haus an der schnellen Befassung mit diesem Ge-
setzentwurf mitgewirkt haben. Vielen Dank!  

Ich begrüße es sehr, dass das Bundesverfas-
sungsgericht mit überzeugenden Argumenten Klar-
heit und Rechtssicherheit bei der Frage geschaffen 
hat: Können die bisher im Bund und in den meis-
ten Ländern bestehenden Gründe für einen Wahl-
rechtsausschluss in der vorliegenden Form weiter-
hin Bestand haben? Diese Frage wurde nun vom 
obersten Verfassungsgericht eindeutig und un-
missverständlich verneint.  

Dementsprechend sollen mit der heutigen Verab-
schiedung des vorliegenden Gesetzentwurfs die 
Bestimmungen zum aktiven und passiven Wahl-
recht bei Landtags- und Kommunalwahlen geän-
dert werden. Es geht darum, die Wahlrechts- und 
Wählbarkeitsausschlüsse von jenen Menschen ab-
zuschaffen, für die zur Besorgung all ihrer Angele-
genheiten eine Betreuungsperson bestellt wurde. 
Außerdem soll der Wahlrechtsausschluss für die-
jenigen abgeschafft werden, die sich aufgrund 
einer gerichtlichen Anordnung in einem psychiatri-
schen Krankenhaus befinden. Diesen Menschen 
das Wahlrecht zu ermöglichen, ist ein richtiger, 
wichtiger und überfälliger Schritt, meine Damen 
und Herren.  

(Beifall bei der SPD, bei der CDU und 
bei den GRÜNEN) 

Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, mit 
einer Mär aufzuräumen. Es war zuletzt immer wie-
der zu hören und zu lesen, dass es in Niedersach-
sen ca. 1,4 Millionen Menschen mit Behinderun-
gen gebe, denen das volle Wahlrecht zustehen 
müsse. Ich freue mich, dass Frau Wontorra heute 

hier ist und sicherlich mit mir einer Meinung ist, 
dass diesem Eindruck entschieden entgegengetre-
ten werden muss: Es sind nicht 1,4 Millionen Men-
schen in Niedersachsen vom Wahlrecht ausge-
schlossen. Das ist Unfug, das ist nicht der Fall. 
Das Wahlrecht ist ein höchstpersönliches Recht, 
das selbstverständlich auch allen Menschen mit 
Behinderungen grundsätzlich zusteht, und zwar 
sowohl das aktive als auch das passive Wahlrecht. 
Von der Teilnahme an Wahlen waren bisher in 
Niedersachsen rund 8 000 Personen - also nicht 
1,4 Millionen - ausgeschlossen. Das sind diejeni-
gen, für die die Betreuung in allen Angelegenhei-
ten angeordnet wurde, und Straftäterinnen und 
Straftäter, die wegen Schuldunfähigkeit in einem 
psychiatrischen Krankenhaus untergebracht sind. 
Nur um diesen Personenkreis geht es bei der heu-
tigen Änderung des Landeswahlgesetzes und der 
niedersächsischen Kommunalverfassung.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, als der 
für das Wahlrecht zuständige Minister ist es mir ein 
besonderes Anliegen, dass das Gesetz heute be-
schlossen wird. Schließlich werden in Niedersach-
sen im Mai dieses Jahres zusammen mit der Eu-
ropawahl auch noch rund 80 Direktwahlen von 
Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwal-
tungsbeamten stattfinden. Die Bewerberinnen und 
Bewerber, aber auch die jeweiligen Kommunen, in 
denen die Wahlen stattfinden, haben damit die 
Gewissheit, dass diese Wahlen in Niedersachsen 
verfassungs- und wahlrechtskonform durchgeführt 
werden.  

Mit der heutigen Verabschiedung des Änderungs-
gesetzes wird in Niedersachsen ein weiteres Ziel 
der Landesregierung aus dem Koalitionsvertrag 
und dem Aktionsplan Inklusion erreicht. Wir ändern 
das Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen 
im Sinne des Artikels 29 der UN-Behinderten-
rechtskonvention und stärken damit deren Rechte, 
meine Damen und Herren.  

Niedersachsen zählt damit neben den Ländern 
Brandenburg, Bremen, Hamburg, Nordrhein-West-
falen und Schleswig-Holstein zu den Bundeslän-
dern, die ein inklusives Wahlrecht gewährleisten. 
Auch auf Bundesebene gibt es inzwischen Signale 
für eine künftige Streichung der Wahlrechtsaus-
schlüsse im Bundes- und Europarecht. Ich unter-
stütze eine zügige Harmonisierung von Bundes- 
und Landesrecht in diesem Bereich ausdrücklich.  
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Abschließend möchte ich Sie bitten, dem vorlie-
genden Gesetzentwurf zuzustimmen und damit ein 
starkes Zeichen für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen zu setzen.  

Vielen Dank.  

(Lebhafter Beifall bei der SPD, bei der 
CDU, bei den GRÜNEN und bei der 
FDP) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 

Vielen Dank, Herr Minister Pistorius. - Meine Da-
men und Herren, ich sehe keine weiteren Wort-
meldungen, so sie denn gewünscht wären.  

Wir dürfen damit in die Einzelberatung und Be-
schlussfassung eintreten. - Ich bitte um Aufmerk-
samkeit.  

Meine Damen und Herren, ich rufe auf: 

Artikel 1. - Hierzu gibt es eine Änderungsempfeh-
lung des Ausschusses. Wer sich dieser anschlie-
ßen möchte, den bitte ich um ein Handzeichen. - 
Gegenprobe! - Enthaltungen? - Bei Gegenstimmen 
seitens der AfD, im Übrigen mit großer Mehrheit 
angenommen.  

Artikel 2. - Auch hierzu gibt es eine Änderungs-
empfehlung des Ausschusses. Wer sich dieser 
anschließen möchte, den darf ich um ein Handzei-
chen bitten. - Gegenprobe! - Enthaltungen? - 
Ebenfalls bei Gegenstimmen seitens der AfD, im 
Übrigen mit großer Mehrheit angenommen. 

Artikel 2/1. - Hierzu gibt es ebenfalls eine Ände-
rungsempfehlung des Ausschusses. Wer dafür ist, 
hebe die Hand! - Gegenprobe! - Enthaltungen? - 
Bei Gegenstimmen seitens der AfD, im Übrigen mit 
großer Mehrheit angenommen. 

Artikel 2/2. - Hierzu gibt es wieder eine Ände-
rungsempfehlung des Ausschusses. Wer dieser 
entsprechen möchte, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. - Gegenprobe! - Enthaltungen? - Eben-
falls bei Gegenstimmen seitens der AfD mit großer 
Mehrheit angenommen. 

Artikel 3. - Hierzu gibt es wiederum eine Ände-
rungsempfehlung des Ausschusses. Wer sich die-
ser anschließen möchte, den darf ich um ein 
Handzeichen bitten. - Gegenprobe! - Enthaltun-
gen? - Bei Gegenstimmen der Fraktion der AfD, im 
Übrigen mit großer Mehrheit angenommen. 

Gesetzesüberschrift. - Hierzu gibt es eine Ände-
rungsempfehlung des Ausschusses.  

(Zahlreiche Abgeordnete heben die 
Hand) 

- Sie sind voreilig!  

Wer dafür ist, darf die Hand heben - bzw. hat die 
Hand gehoben.  

(Heiterkeit - Ulrich Watermann [SPD]: 
Das Parlament darf auch mal schnel-
ler sein!) 

Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Mit großer 
Mehrheit angenommen.  

Jetzt kommen wir zur Schlussabstimmung.  

Wer sich dem Gesetzentwurf mit den beschlosse-
nen Änderungsempfehlungen anschließen möchte, 
hebe nicht nur die Hand, sondern stehe auch auf. 

(Christian Grascha [FDP]: Auch die 
Hand heben?) 

Wer ist dagegen? - Enthaltungen? - Bei Gegen-
stimmen der Fraktion der AfD, im Übrigen mit gro-
ßer Mehrheit angenommen.  

(Lebhafter Beifall bei der SPD, bei der 
CDU, bei den GRÜNEN und bei der 
FDP) 

Wir haben noch eine Folgeabstimmung, nämlich 
die Abstimmung zu Nr. 2 der Beschlussempfeh-
lung.  

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die Nr. 2 
der Beschlussempfehlung.  

Wer der Nr. 2 der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses folgen und damit den Einsender der in 
die Beratung einbezogenen Eingabe 03455 über 
die Sach- und Rechtslage unterrichten möchte, 
den bitte ich um ein Handzeichen. - Gegenprobe! - 
Damit ist das einstimmig so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe auf den 

Tagesordnungspunkt 4: 
Abschließende Beratung: 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Nie-
dersächsischen Gesetzes zur Ausführung des 
Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs und des 
§ 6 b des Bundeskindergeldgesetzes - Gesetz-
entwurf der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU - Drs. 18/2891 - Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Gleich-
stellung - Drs. 18/3272  

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/02501-03000/18-02891.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03272.pdf
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Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, den Gesetzent-
wurf mit Änderungen anzunehmen.  

Die mündliche Berichterstattung hat die Abgeord-
nete Petra Joumaah übernommen. Ich darf Sie 
bitten, das Wort zu nehmen und vorzutragen. 

Petra Joumaah (CDU), Berichterstatterin: 

Ich darf über den Entwurf eines Gesetzes zur Än-
derung des Niedersächsischen Gesetzes zur Aus-
führung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs 
und des § 6 b des Bundeskindergeldgesetzes be-
richten. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Ausschuss für 
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung empfiehlt 
Ihnen in der Drucksache 18/3272 einstimmig, bei 
Stimmenthaltung des Mitglieds der AfD-Fraktion, 
den Gesetzentwurf mit drei Änderungen anzuneh-
men. Der mitberatende Ausschuss für Rechts- und 
Verfassungsfragen hat sich dieser Empfehlung mit 
demselben Abstimmungsergebnis angeschlossen. 

Der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen von 
SPD und CDU ist am 20. Februar 2019 direkt an 
die Ausschüsse überwiesen und am folgenden 
Tag im Sozialausschuss eingebracht worden. Die 
kommunalen Spitzenverbände haben sich dazu 
auf Anfrage des Ausschusses schriftlich geäußert, 
aber keine Änderungen angeregt. 

Hintergrund des Gesetzentwurfs ist, dass sich der 
Bund laufend an den Kosten der Länder und 
Kommunen, die bei der Grundsicherung für Unter-
kunft und Heizung entstehen, sowie zeitlich be-
grenzt an deren Kosten für die Flüchtlingsintegrati-
on beteiligt. Die Beteiligung an den Integrations-
kosten war bislang bis 2018 befristet, ist aber im 
Dezember 2018 bundesgesetzlich um ein Jahr 
verlängert worden. Das Landesausführungsgesetz 
soll nun rasch an diese Änderung angepasst wer-
den, damit die Mittel des Bundes auch in diesem 
Jahr alsbald an die Kommunen weitergeleitet wer-
den können. 

Außerdem wird mit dem Gesetzentwurf das Ver-
fahren der Weiterleitung der Bundesmittel in zwei-
facher Hinsicht vereinfacht. In § 4 Abs. 2 Satz 6 
soll der Zwischenschritt einer unterjährigen Verrin-
gerung der Abschlagszahlungen entfallen; nach-
trägliche Änderungen der Bundesbeteiligung wer-
den dann ab 2019 nur noch in der Endabrechnung 
berücksichtigt.  

Außerdem soll in § 4 Abs. 5 die bisherige Verord-
nungsermächtigung durch eine Regelung im Lan-
desgesetz selbst ersetzt werden; damit wird ein 
weiteres Rechtssetzungsverfahren - also eine Ver-
ordnung - eingespart. 

Der Ausschuss schlägt darüber hinaus redaktionel-
le Vereinfachungen in § 4 Abs. 1 Satz 1 sowie in 
§ 4 Abs. 2 Sätze 5 und 6 vor. In Absatz 2 können 
die erledigten Regelungen für das schon abge-
rechnete Jahr 2017 wegfallen.  

Außerdem empfiehlt der Ausschuss auf Anregung 
des Sozialministeriums in § 4 Abs. 5 Satz 1 eine 
etwas offenere Fassung, die einen geänderten 
Erkenntnisstand über die nächste Anpassung der 
Bundesbeteiligung berücksichtigt. 

Auch über diese drei Änderungsempfehlungen war 
sich der federführende Sozialausschuss einig. 
Damit bitte ich nun im Namen des Sozialaus-
schusses um Ihre Zustimmung zu der vorliegenden 
Beschlussempfehlung. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 

Vielen Dank, Frau Kollegin Joumaah. - Wir treten 
in die Beratungen ein. Die erste Wortmeldung 
kommt aus der AfD-Fraktion. Herr Kollege Bothe, 
bitte sehr! 

Stephan Bothe (AfD): 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Werte Kollegen! Die Kollegin 
Joumaah hat das alles ganz hervorragend ausge-
führt. Da braucht man nicht mehr viel zu ergänzen.  

Wir begrüßen die Anpassung des niedersächsi-
schen Gesetzes an die durch das Bundesrecht 
geänderte Höhe der Bundesbeteiligung an den 
Kosten der KdU. Es ist dringend geboten, dass die 
Bundesmittel auch im Jahr 2019 vollumfänglich an 
die kommunalen Träger weitergeleitet werden. 
Daher werden wir heute diesem Gesetzentwurf 
auch zustimmen. 

Am Ende zeigt es sich: Wer die Musik bestellt, der 
muss sie auch bezahlen. Auf uns werden schwieri-
ge Zeiten zukommen. Wenn entsprechend den 
Verlautbarungen des Bundesfinanzministers die 
Beteiligung des Bundes an den Kosten in den 
nächsten Jahren heruntergefahren wird, werden 
wir uns auf Landesebene wahrscheinlich auch 
dazu entschließen müssen, die Kosten dauerhaft 



Niedersächsischer Landtag  -  18. Wahlperiode  -  44. Plenarsitzung am 27. März 2019 
 

3974 

zu senken. Wir als AfD-Fraktion werden in den 
nächsten Haushaltsberatungen dazu viele Vor-
schläge vorlegen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 
Danke schön, Herr Kollege. - Es folgt die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Frau Kollegin Anja Piel, 
bitte! 

Anja Piel (GRÜNE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Im Na-
men der Grünen-Fraktion möchte ich nicht nur dem 
Gesetzgebungs- und Beratungsdienst danken, der 
mit Volldampf an dieser Vorlage gearbeitet hat, 
sondern auch dem Ausschuss für die schnelle 
Beratung.  

Es ist wichtig, dass diese Bundesmittel an die 
Kommunen weitergereicht werden. Ich will an die-
ser Stelle aber auch noch einmal an den Wunsch 
der Kommunen erinnern, dass die Beteiligungs-
quote des Bundes über 2020 hinaus Verlässlich-
keit bietet.  

Wir als Grüne-Fraktion werden hier zustimmen. 

Vielen Dank. 

Vizepräsident Bernd Busemann: 
Danke schön, Frau Kollegin. - Schlussendlich 
möchte die Landesregierung noch sprechen. Frau 
Ministerin Dr. Reimann, Sie haben das Wort. 

Dr. Carola Reimann, Ministerin für Soziales, Ge-
sundheit und Gleichstellung: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordnete! Bei dem Gesetz geht es, wie 
die Abgeordnete Joumaah schon gesagt hat, um 
die Beteiligung des Bundes an den Unterkunfts- 
und Heizkosten nach SGB II für anerkannte 
Schutz- und Asylberechtigte. Wir regeln mit diesem 
Ausführungsgesetz die Weiterleitung der Bundes-
mittel an die Kommunen. Das Bundesgesetz ist mit 
den entsprechenden Änderungen im SGB II am 
20. Dezember letzten Jahres im Bundesgesetzblatt 
verkündet worden und am 1. Januar 2019 in Kraft 
getreten. 

Ich will die Gelegenheit nutzen, Ihnen ganz aus-
drücklich für die schnelle und kooperative Zusam-
menarbeit zu danken. Das betrifft die Regierungs-
fraktionen, die diesen Gesetzentwurf als Frakti-

onsentwurf eingebracht haben, das betrifft aber 
auch alle anderen Fraktionen und besonders den 
Sozialausschuss, der wie immer im Sinne der Sa-
che rasch, sehr unkompliziert und konstruktiv bera-
ten hat. Damit können wir die Bundesmittel ohne 
zeitliche Verzögerung an unsere niedersächsi-
schen Kommunen weitergeben. 

Einen herzlichen Dank dafür. 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 
Vielen Dank, Frau Ministerin. - Meine Damen und 
Herren, zu Tagesordnungspunkt 4 liegen mir keine 
weiteren Wortmeldungen vor, sodass wir in die 
Abstimmung eintreten können. 

Vorab ein Hinweis: Gleich folgt der Tagesord-
nungspunkt 5. Wenn Sie diesen debattieren wol-
len, sollten Sie vielleicht über Wortmeldungen 
nachdenken. Sonst geht es ganz schnell. 

(Heiterkeit) 

Wir sind aber noch bei Tagesordnungspunkt 4.  

Wir treten in die Einzelberatung bzw. Abstimmung 
ein. Ich rufe auf: 

Artikel 1. - Hierzu gibt es eine Änderungsempfeh-
lung des Ausschusses. Wer sich dieser anschlie-
ßen möchte, den bitte ich um ein Handzeichen. - 
Gegenprobe! - Enthaltungen? - Das war einstim-
mig. 

Artikel 2. - Unverändert. 

Gesetzesüberschrift. - Unverändert. 

Ich komme zur Schlussabstimmung. 

Wer dem Gesetzentwurf mit der beschlossenen 
Änderungsempfehlung des Ausschusses insge-
samt zustimmen möchte, der möge sich vom Platz 
erheben. - Sicherheitshalber: Gegenprobe! - Ent-
haltungen? - Das war einstimmig. 

Meine Damen und Herren, ich wäre nicht undank-
bar, wenn im Laufe der weiteren Beratungen eine 
gewisse Vollzähligkeit des Hauses hergestellt wür-
de. 

Ich rufe auf den  

Tagesordnungspunkt 5: 
Abschließende Beratung: 
Entwurf eines Niedersächsischen Gesetzes 
über das Verbot der Zweckentfremdung von 
Wohnraum (NZwEWG) - Gesetzentwurf der Frak-



Niedersächsischer Landtag  -  18. Wahlperiode  -  44. Plenarsitzung am 27. März 2019 
 

 3975 

tion der SPD und der Fraktion der CDU - 
Drs. 18/2448 - Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Umwelt, Energie, Bauen und Klima-
schutz - Drs. 18/3273 - dazu: Änderungsantrag der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - Drs. 18/3280 - 
Schriftlicher Bericht - Drs. 18/3338  

Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, den Gesetzent-
wurf mit Änderungen anzunehmen.  

Der Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen zielt auf eine Annahme des Gesetzent-
wurfs in einer anderweitig geänderten Fassung.  

Wir treten in die Beratung ein. Wenn wir das richtig 
sortiert haben, hat sich zuerst der Kollege Adomat 
für die SPD-Fraktion gemeldet. Ich erteile Ihnen 
das Wort.  

Dirk Adomat (SPD): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Unser 
Ziel ist es, mehr Wohnraum bezahlbar zu machen. 
Sehr gute Vorschläge dazu haben wir vom Bünd-
nis für bezahlbares Wohnen erhalten. 

Darüber hinaus war die Schaffung eines Zweckent-
fremdungsgesetzes eine bereits bestehende For-
derung unserer kommunalen Spitzenverbände. Die 
Umsetzung dieser Forderung dient ebenfalls dazu, 
diesem Ziel - nämlich Wohnen bezahlbar zu ma-
chen - ein Stück näher zu rücken. 

In Cuxhaven wurde unserer Fraktion im Rahmen 
einer Fraktionsklausur deutlich gemacht, was es 
für eine Stadt in einer Urlaubsregion bedeutet, 
wenn Wohnraum zunehmend zweckentfremdet 
wird. Die Mieten steigen, ein Teil der Wohnungen 
wird nur noch saisonal bewohnt, und in einigen 
Vierteln sind viele Rollläden den ganzen Tag über 
heruntergelassen.  

Die Forderung nach einem Zweckentfremdungs-
gesetz wurde bei dieser Bereisung von den kom-
munalen Vertretungen klar formuliert. Unsere Städ-
te und Gemeinden benötigen ein Gesetz, das 
ihnen die Möglichkeit eröffnet, je nach individueller 
Lage eine eigene Satzung zu erlassen, um han-
deln und dieser Entwicklung entgegensteuern zu 
können. Dieses Werkzeug hat der kommunale 
Bereich als dringend notwendig von uns angefor-
dert. Dies wurde auch im Rahmen der Anhörung 
deutlich von den kommunalen Spitzenverbänden 
artikuliert.  

Die Grünen haben einen eigenen Entwurf für ein 
Wohnraumschutzgesetz eingebracht, der - das hat 

Herr Meyer vor einigen Monaten hier eingeräumt - 
einfach von dem der Freien und Hansestadt Ham-
burg abgeschrieben wurde. Dabei wurde nicht 
geprüft, ob sich die einzelnen Regelungen des 
Gesetzes der Hansestadt Hamburg haben umset-
zen lassen oder bereits Hinweise aus der Recht-
sprechung zur Optimierung der entsprechenden 
Regelungen vorliegen.  

Gut ist, dass die Grünen etwas gemacht haben. 
Aber sie haben es sich zu einfach gemacht, und 
sie haben es schlecht gemacht.  

(Christian Meyer [GRÜNE]: Und des-
wegen machen Sie lieber gar nichts 
an der Stelle!) 

- Wir machen ja was, und zwar sehr aktiv. - Ihr 
Gesetzentwurf beinhaltet zwei Gesetze in einem - 
das kann man ja erst mal so machen -: nämlich ein 
Zweckentfremdungsgesetz und ein Mieterschutz-
gesetz. 

(Christian Meyer [GRÜNE]: Das steht 
im Koalitionsvertrag!) 

- Ja, aber in unserem Koalitionsvertrag, Herr Mey-
er, in unserem. 

Wir wollen jetzt zunächst ein Zweckentfremdungs-
gesetz beschließen. Beide Gesetze sind von hoher 
Notwendigkeit - gar keine Frage! Wir haben uns 
aber dafür entschieden, das Zweckentfremdungs-
gesetz vorzuziehen, damit den Kommunen schnel-
ler die Möglichkeit verschafft wird, eigene Satzun-
gen in diesem Bereich zu erlassen. Genau damit 
sind wir dem Wunsch der kommunalen Spitzen-
verbände gefolgt.  

Wären wir Ihrem Wunsch gefolgt, beide Gesetze 
gleichzeitig zu behandeln, hätte dies nicht nur ei-
nen wesentlich umfangreicheren Anhörungspro-
zess bedeutet, sondern auch zur Folge gehabt, 
dass sich das Gesetzgebungsverfahren insgesamt 
länger hinzieht. Es war also richtig, das Zweckent-
fremdungsgesetz vorzuziehen, und unmittelbar im 
Anschluss wird der Entwurf zum Mieterschutzge-
setz eingebracht. Im Rahmen der Anhörung wurde 
uns seitens des MU ja mitgeteilt, dass der Entwurf 
des Mieterschutzgesetzes bereits im Mai ins Kabi-
nett geht.  

Im Rahmen der Anhörung wurden die unterschied-
lichen Interessenlagen zu diesem Gesetz vorge-
tragen. Ich danke dem Gesetzgebungs- und Bera-
tungsdienst, dass wir sehr schnell einen adäqua-
ten Umsetzungsvorschlag erhalten haben, den wir 
in der vergangenen Sitzung des Fachausschusses 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_02500/02001-02500/18-02448.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03273.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03280.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03338.pdf
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sehr konstruktiv beraten haben. Vor dem Hinter-
grund dieser konstruktiven Arbeit, die wir dort ge-
leistet haben, ist mir die Aussage des Kollegen 
Schulz-Hendel gegenüber der Presse - er wird mit 
dem Satz zitiert: Die GroKo kann sich mal wieder 
nicht einigen. - höchst unverständlich. Das Gegen-
teil ist der Fall, sonst wären wir nicht so schnell 
vorangekommen.  

(Zustimmung bei der SPD) 

Ihnen liegt heute ein praxisorientiertes Gesetz vor, 
das die aktuelle Rechtsprechung zu dieser Thema-
tik berücksichtigt und dazu dienen wird, sich der 
zunehmenden Zweckentfremdung von Wohnraum 
entgegenzustellen.  

Vielen Dank.  

(Beifall bei der SPD und Zustimmung 
bei der CDU) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 

Vielen Dank, Herr Kollege Adomat. - Jetzt ist Herr 
Christian Meyer, Bündnis 90/Die Grünen, dran. 
Bitte sehr! 

Christian Meyer (GRÜNE): 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! In der Tat haben wir als 
Grünen-Fraktion bereits vor einem dreiviertel Jahr 
einen Gesetzentwurf für einen besseren Wohn-
raumschutz und gegen Zweckentfremdung vorge-
legt.  

Die SPD hat uns damals vorgeworfen - Sie haben 
es eben auch noch mal gemacht -, dass er auf den 
in Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Bayern und 
Berlin existierenden Gesetzen basiert - sie alle 
haben ein solches Gesetz. Und was dort funktio-
niert, braucht auch Niedersachsen; das haben die 
kommunalen Spitzenverbände deutlich gemacht. 
Oberbürgermeister Mädge aus Lüneburg hat ge-
mahnt, dass Regelungen wie in Hamburg auch in 
Lüneburg gelten sollten.  

Als wir den Gesetzentwurf damals eingebracht 
haben, hat der zuständige Bauminister Olaf Lies 
angekündigt, dass er, wie im Koalitionsvertrag 
vorgesehen, zügig ein Gesetz vorlegen werde. In 
Ihrem Koalitionsvertrag heißt es nämlich, Herr 
Adomat - den haben Sie, SPD und CDU, ja nun 
geschrieben -: 

„Wir wollen ein Wohnraumschutzgesetz 
schaffen, das einerseits die Rechte von Mie-
tern auf angemessene Wohnzustände defi-

niert und andererseits den Kommunen die 
Möglichkeit einräumt, über eine Satzung die 
Zweckentfremdung von Wohnraum zu un-
terbinden.“ 

Warum Sie jetzt aus einem Gesetz zwei Gesetze 
machen, wodurch alles bürokratischer und kompli-
zierter wird, verstehen wir nicht, zumal die anderen 
Ländern gute Erfahrungen mit einem Gesetz ge-
macht haben.  

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Sie brechen gerade 
Ihre eigenen Versprechen, Ihren eigenen Koaliti-
onsvertrag, indem Sie nicht ein umfassendes Ge-
setz - wie es in den anderen Ländern existiert und 
von den Grünen vorgelegt wurde - vorlegen.  

Die Sozialministerin hat bei der Debatte über das 
Thema Tuberkulose und Unterkünfte für Schlacht-
hofarbeiter ja angekündigt, dass bald ein Gesetz 
vorgelegt wird, mit dem die Kommunen besser 
kontrollieren können, ob menschenunwürdige 
Wohnzustände vorliegen - jetzt ist sie gerade nicht 
da. Für die SPD scheint das Thema menschen-
würdiger, sozialer Wohnraum anscheinend doch 
nicht so wichtig zu sein wie andere Themen. Das 
ist sehr bedauerlich. Es gab die miserablen Zu-
stände im Wollepark in Delmenhorst; der Oberbür-
germeister - auch SPD-Mitglied - hat in der Anhö-
rung gemahnt, wie wichtig es ist, dass die Kom-
munen Möglichkeiten haben, um gegen Abzocke, 
gegen Bruchbuden, gegen menschenunwürdige 
Wohnzustände vorzugehen. Das verweigern Sie 
ihnen heute mit diesem Gesetzentwurf.  

(Beifall bei den GRÜNEN - Helge 
Limburg [GRÜNE]: Unglaublich!) 

Sie ermöglichen jetzt ein Vorgehen gegen die 
Zweckentfremdung von Wohnraum für Tourismus 
und gegen die Umnutzung von Wohnraum in Ge-
werberaum. Das begrüßen wir; das haben auch wir 
aufgenommen. Aber auch dabei folgen Sie in Ih-
rem Gesetzentwurf - deshalb haben wir dazu Än-
derungsvorschläge vorgelegt - nicht den Forde-
rungen der Kommunen, die in der Anhörung deut-
lich für schärfere Regelungen plädiert haben, wie 
sie im Grünen-Gesetzentwurf enthalten sind. Wir 
wollen z. B., dass gegen spekulativen Leerstand 
bereits nach vier Monaten vorgegangen werden 
kann; gemäß Ihrem Gesetzentwurf ist das erst 
nach sechs Monaten möglich. Im Berliner Gesetz 
sind sogar nur drei Monate vorgesehen.  
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Der GBD hat auch darauf hingewiesen, dass selbst 
im bayrischen Gesetz bei Verstößen die fünffache 
Bußgeldhöhe - 500 000 Euro - vorgesehen ist. 
Auch das haben wir in unserem Änderungsantrag 
aufgegriffen. Denn es kann wirklich nicht sein, 
dass Wohnraum, der wichtig für die Menschen ist, 
zweckentfremdet wird. 

Wir wollen eine aktive Meldepflicht einführen; auch 
das haben die Kommunen eingefordert. Sie haben 
das aber nicht aufgegriffen. Sie wollen auch nicht, 
dass für Durchschnittsverdiener angemessener 
Ersatzwohnraum geschaffen werden muss, wenn 
die Zweckentfremdung von Wohnraum durch die 
Schaffung von Ersatzwohnraum genehmigt wird. 

Deshalb haben viele in der Anhörung befürchtet, 
dass das ein zahnloser Tiger wird und die Umwid-
mung von Wohnraum etwa auf den Inseln damit 
nicht bekämpft werden kann. Der Bürgermeister 
von Langeoog hat z. B. klargemacht, wo bei ihm 
die Probleme liegen. 

Auch bleibt das Problem, dass Orte wie Delmen-
horst, die auch gerne solche Satzungen erlassen 
würden, dies möglicherweise nicht machen kön-
nen, weil Sie sehr harte Kategorien festgelegt ha-
ben, wenn es darum geht, was ein Wohnungsnot-
stand ist. 

Meine Damen und Herren, das Hauptverwunderli-
che ist aber, dass SPD und auch CDU auf jegliche 
Definition von menschenwürdigem Wohnraum 
verzichten. Sind 15 Menschen auf 60 m², für die es 
eine Toilette gibt, für Sie angemessen? So etwas 
erleben wir im Cloppenburger Raum. 

(Imke Byl [GRÜNE]: Das ist schlimm!) 

Bekommen die Kommunen weiterhin keine Auf-
sichtsmöglichkeiten, wenn menschenunwürdige 
Bruchbuden und Schrottimmobilien an Menschen, 
die auf Schlachthöfen arbeiten und zur Saisonar-
beit bei uns sind, vermietet werden? Ich erinnere 
an die Predigten des Prälaten Kossen, der immer 
wieder angesprochen hat, welche Vermieter es 
dort gibt, die entgegen der Menschenwürde han-
deln. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Deshalb brauchen wir ein Gesetz, in dem das um-
fasst ist, um bessere Aufsichtsmöglichkeiten zu 
haben. Das alles fehlt in Ihrem Gesetzentwurf. Es 
gibt für die Kommunen keine bessere Aufsicht. 

Ob es nun die CDU war, der Lobbydruck, der Mi-
nisterpräsident oder der stellvertretende Minister-
präsident, der diesen Teil zur Menschenwürde 

beim Wohnen blockierte, den Sie im Koalitionsver-
trag - in einem Gesetz - noch vorgesehen hatten, 
bleibt unklar. Fakt ist: Das Thema „menschenwür-
dige Wohnverhältnisse“ ist für SPD und CDU, an-
ders als versprochen, anscheinend nicht so wich-
tig. 

Es bleibt auch unklar, warum man heute nicht alle 
gesetzlichen Regelungen in einem beschließen 
kann. Deshalb wollen wir Ihnen helfen und haben 
einen Änderungsantrag vorgelegt. Sie können für 
Bürokratieabbau sorgen, indem Sie nicht zwei 
Gesetze machen, sondern eines. Dann gibt es 
auch nur eine Regelung zum Betretrecht, also zu 
den Möglichkeiten, in die Grundrechte gemäß Arti-
kel 13 einzugreifen. Als Nachhilfe für die AfD: Das 
ist der Eingriff in die Unverletzlichkeit der Woh-
nung. - Wenn es menschenunwürdige Zustände 
gibt, sollen die Kommunen natürlich Möglichkeiten 
haben, dort einzugreifen. Das könnten wir in einem 
Gesetz regeln. 

Übrigens: Die rot-grüne Landesregierung in Ham-
burg hat das seit vielen Jahren, schon unter Olaf 
Scholz. Das Gesetz ist in Kraft und höchstrichter-
lich bestätigt. Dass Sie uns jetzt vorhalten, davon 
hätten wir abgeschrieben, was ganz schlecht sei, 
das müssen Sie Ihrem jetzigen Bundesfinanzminis-
ter und ehemaligen Ersten Bürgermeister Olaf 
Scholz erklären. Sie müssen vor allem den Kom-
munen erklären, warum sie weiterhin nicht gegen 
katastrophale Wohnverhältnisse vorgehen können. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir beantragen daher eine namentliche Abstim-
mung zu unserem Änderungsantrag, mit dem wir 
aus zwei Themen eines machen wollen, damit 
gerade die Sozialdemokraten aus den Städten, in 
denen diese Wohnverhältnisse immer wieder 
Thema sind, heute ein Zeichen setzen können. 

Damit setzen Sie auch vor der Europawahl ein 
Zeichen, nämlich dass uns die Menschen aus an-
deren europäischen Ländern - aus Bulgarien, aus 
Rumänien -, die hier in der Fleischindustrie schuf-
ten, nicht egal sind, sondern wie alle Menschen 
das Recht auf faires und gutes Wohnen haben. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Zeigen Sie, dass spekulativer Leerstand und Ab-
zocke mit unwürdigem Wohnraum von Nieder-
sachsen nicht toleriert, sondern bekämpft wird! Ich 
erinnere noch einmal an Goethe - ich habe es 
damals gesagt -, der 1802 schrieb: „Eine schlechte 
Wohnung macht brave Leute verächtlich.“ 
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Ich freue mich, wenn Sie unserem Änderungsan-
trag für faires und gutes Wohnen in Niedersachsen 
zustimmen. Sie helfen damit den Kommunen, Sie 
helfen damit den Menschen, und Sie setzen damit 
auch Ihren eigenen Koalitionsvertrag um. 

Danke schön. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 

Danke schön, Herr Kollege Meyer. Ich habe es so 
verstanden, dass Sie namentliche Abstimmung zu 
der Drucksache 18/3280 beantragen, zu Ihrem 
Gesetzentwurf in Gänze. 

(Christian Meyer [GRÜNE]: Ja!) 

- Danke. 

Wir setzen die Beratung fort. - Für die FDP darf ich 
die Abgeordnete Victoria Schütz aufrufen. Bitte, 
Frau Schütz! 

Susanne Victoria Schütz (FDP): 

Danke. - Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Die FDP-Fraktion wird dem vorliegenden 
Gesetzentwurf leider nicht zustimmen können. Für 
uns enthält er zu willkürliche Festlegungen, zu 
starke Grundrechtseingriffe und einen zu großzü-
gigen Umgang mit Auskunftspflichten. 

Wir stellen wahrlich nicht in Abrede, dass es in 
Städten, aber auch in kleineren Gemeinden, ins-
besondere in den touristisch gefragten Gegenden 
Niedersachsens, ein massives Wohnraumproblem 
gibt. Ein Extremfall sind sicherlich die Ostfriesi-
schen Inseln. Aber die im Gesetzentwurf geregelte 
Weise, zum Teil massiv in Rechte einzugreifen, um 
auszugleichen, dass in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten zu wenig Wohnungsbau betrieben 
wurde, halten wir für einen fragwürdigen Weg.  

(Beifall bei der FDP und Zustimmung 
von Dana Guth [AfD]) 

In unseren Augen helfen nur Erleichterungen für 
den Neubau von Wohnraum, um Mangel zu be-
gegnen. Gegen den Mangel von Wohnungen hel-
fen nur mehr Wohnungen. 

Über kleinräumige Lösungen für Extremlagen auf 
dem Wohnungsmarkt, z. B. auf den Ostfriesischen 
Inseln, kann man sicher reden. Dem haben wir in 
der Vergangenheit auch schon einmal zugestimmt. 
Aber in dieser Weise ein solches Instrument quasi 
über das ganze Land auszuschütten, steht für uns 

in keinem Verhältnis zu den damit zum Teil ver-
bundenen Grundrechtseingriffen. 

Im Einzelnen stören uns folgende Punkte beson-
ders: 

In der Definition der überwiegenden Nutzung der 
Wohnung für eigene Wohnzwecke sind acht oder 
zwölf Wochen angesetzt. Das sind 56 bzw. 84 
Tage. Das erscheint uns arg willkürlich und wenig 
nachvollziehbar. 

Ein kleines Beispiel: Jemand hat aus beruflichen 
Gründen eine Wohnung nicht weit entfernt vom 
Arbeitsplatz in einer netten Innenstadtlage, fährt 
aber am Wochenende zu seiner Familie nach 
Hause. Um die Kosten halbwegs in den Griff zu 
bekommen, vermietet er diese an den Wochenen-
den an Städtetouristen. Wenn er das an allen Wo-
chenenden machen würde, wäre er schon weit 
über der angesetzten Zahl. Wenn man seinen 
Urlaub und Feiertage berücksichtigt, könnte er das 
an insgesamt fast 140 Tage tun. Das darf er aber 
bei Weitem nicht, um keine Ordnungswidrigkeit zu 
begehen. 

Der Hinweis in der Begründung, dass andere Bun-
desländer das ähnlich oder noch strenger regeln 
würden, ist für mich, ehrlich gesagt, gar kein Ar-
gument. Abschreiben heißt ja nicht, es richtig zu 
machen. 

(Beifall bei der FDP) 

Fast ein bisschen gruselig erscheinen mir die Re-
geln zu Auskunftspflichten der Telemedienanbie-
ter. Auf die Anfrage von Wohnungsbehörden - 
wohlgemerkt: nicht von Polizei oder Staatsanwalt-
schaft als Strafverfolgungsbehörden! - sollen weit-
gehende Auskünfte erfolgen. Wenn ich überlege, 
dass ich in der Schule sogar der Polizei nur auf 
schriftliche Anfrage Namen und Adressen heraus-
geben sollte, scheint mir hier eine Schieflage vor-
zuliegen. Zu diesem Punkt hatte in den Beratun-
gen wohl auch der GBD eine solche Auskunfts-
pflicht außerhalb der Zwecke der Strafverfolgung 
grundsätzlich infrage gestellt; insbesondere Sam-
melauskünfte seien kritisch zu bewerten. 

In unseren Augen sind weiter die Betretensrechte 
in Bezug auf Artikel 13 des Grundgesetzes deut-
lich zu großzügig geregelt. 

(Dr. Stefan Birkner [FDP]: So ist es!) 

Dem vorliegenden Änderungsantrag der Grünen 
können wir ebenfalls nicht folgen; das wird jetzt 
nicht überraschen. Darin sind z. B. Regelungen zur 
Höhe der Aufenthaltsräume vorgesehen. So etwas 
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ist aus gutem Grund in der niedersächsischen 
Bauordnung enthalten. Dies an mehreren Stellen 
zu regeln, macht die Sache für alle Beteiligten 
nicht übersichtlicher. 

Für viele der angesprochenen Punkte gibt es ge-
setzliche Regelungen und DIN-Normen. Daran 
mangelt es im Bauwesen wirklich nicht. Einer wei-
teren Regelung einiger dieser Punkte an dieser 
Stelle bedarf es unserer Meinung nach nicht. Des-
halb werden wir beide Vorlagen ablehnen. 

Danke schön. 

(Beifall bei der FDP) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 

Danke schön, Frau Kollegin. - Ich rufe den Abge-
ordneten Wirtz, AfD-Fraktion, auf. Bitte sehr! - Und 
ich darf allerorten um Ruhe bitten. 

Stefan Wirtz (AfD): 
Vielen Dank. - Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Wir haben während der Anhö-
rung zu diesem Gesetzentwurf viele kritische 
Stimmen gehört. Ich weiß nicht, in welcher Anhö-
rung Sie waren. Ich habe Vertreter gehört, die sehr 
deutliche Bedenken hatten, was die Einführung 
dieses Gesetzes und die späteren Folgen angeht. 

Man könnte fast sagen, dass Sie hier nicht die 
Zweckentfremdung des Wohnraums bekämpfen 
wollen, sondern selber eine Zweckentfremdung der 
Gesetzgebung begehen; denn die Vorrednerin hat 
sehr deutlich darauf hingewiesen - ich kann mich 
da ein bisschen kürzer fassen, weil ich froh bin, 
dass die Liberalen ihren Grundsatz wiedergefun-
den haben -, dass Grundrechte verletzt werden. 

Das ist zum einen Artikel 13 des Grundgesetzes, 
Herr Meyer, Herr Siebels. Ich kann Ihnen nebenbei 
einen Tipp geben: Wenn in Kleinstadtzeitungen 
plötzlich etwas auftaucht, was zu schön ist, um 
wahr zu sein, dann sollten Sie vielleicht mal einen 
kritischen Schritt zurückgehen und sich fragen, ob 
es auch so gewesen ist. Wir haben das nie einge-
reicht. Das waren dann doch Fake News, die Sie 
bejubelt haben. Es besteht die Gefahr, dass Sie in 
dem Fall den Bezug zur Realität verlieren. 

(Beifall bei der AfD- Wiard Siebels 
[SPD]: Das war eine offizielle Druck-
sache!) 

- Schauen Sie einfach noch mal nach, wie es ge-
wesen ist! 

(Wiard Siebels [SPD]: Nein, schauen 
Sie doch mal nach!) 

Wir können Ihnen das auch gerne als Pressemittei-
lung zuschicken, falls uns das eine Mail wert ist. 

(Wiard Siebels [SPD]: Ich bitte darum! 
Auf Ihre Pressemitteilungen lege ich 
gesteigerten Wert!) 

Artikel 13 beinhaltet die Unverletztlichkeit der Woh-
nung. Was uns nach dem Gesetzentwurf hier be-
vorsteht, sind Begehungsrechte werktags, also 
sechs Tage die Woche, von 7.30 Uhr bis 19 Uhr, 
einfach um nachschauen zu können, ob die Woh-
nung ihrem Zweck gemäß benutzt wird. Da werden 
dann Zahnbürsten gezählt, oder wie soll das lau-
fen? 

Dann gibt es noch den Verstoß gegen Artikel 14 
des Grundgesetzes, zum Eigentum. Ich denke, 
jeder, der Eigentum hat, darf vor allen Dingen 
selbst darüber verfügen und es so nutzen, wie er 
oder sie will. 

(Beifall bei der AfD) 

Natürlich: „Eigentum verpflichtet.“ Aber man kann 
doch nicht den Eigentümer wie in der Nachkriegs-
zeit verpflichten, plötzlich Wohnungen freizugeben, 
die er angeblich nicht genug nutzt. Wenn ich die 
Vorgaben sehe, die Sie da machen wollen, dass 
man den Wohnungseigentümer nach einem hal-
ben Jahr Leerstand oder nach ein paar Wochen 
gewerblicher Vermietung schon wegen Zweckent-
fremdung belangen kann, dann sage ich: Das sind 
weitaus schärfere und drastischere Eingriffe, als 
man sie einführen sollte. Und das sollen wir aber 
tun. 

Aber - das haben wir auch gehört - es wurde dann 
empfohlen, doch die Einhaltung der Grundrechte 
den Kommunen und ihren Satzungen zu überlas-
sen, die sie aufgrund dieses Gesetzes erlassen 
dürfen. Die Pflicht auf die Kommunen abzuwälzen, 
dass die Niedersächsische Verfassung und das 
Grundgesetz eingehalten werden, finde ich ein 
bisschen weit gegriffen. Damit macht man es sich 
als Gesetzgeber zu einfach und tut den Kommu-
nen keinen Gefallen. 

Den Kommunen nur das Recht einzuräumen, ihre 
Rechte in solchen Satzungen zurückhaltend zu 
gebrauchen - - - Na ja, wenn Sie das einräumen, 
dann geben Sie eigentlich schon wieder zu viel 
von dem, was Sie an Steuerungsmöglichkeiten 
haben, gleich an die untergeordnete Instanz ab. 
Das sollte nicht der Sinn dieses Parlaments sein. 
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Aber ist das denn überhaupt eine Bekämpfung von 
Wohnungsmangel? Wir reden hier über touristi-
sche Randgebiete.  

Wir haben Zahlen aus Berlin - da gibt es ein sol-
ches Gesetz schon -: 7 800 Wohnungen wurden 
für den regulären Wohnungsmarkt zurückgewon-
nen. Eindrucksvoll! Die Hälfte davon waren sogar 
Wohnungen, die als Ferienwohnungen zweckent-
fremdet worden waren. Aber Berlin hat 1,9 Mil-
lionen Wohnungen. Was da zurückgerettet wurde, 
das waren 0,4 %. Das macht in einer Wohnungs-
mangelsituation nun garantiert nicht viel aus.  

Wie wollen Sie damit auf den Inseln oder in den 
Küstengebieten unserer Touristikregionen einen 
messbaren Nutzen erreichen? Selbst der Bürger-
meister, der Hauptverwaltungsbeamte von Nor-
derney konnte hier nicht genau sagen, wie groß 
sein Problem eigentlich ist, wie viele Wohnungen 
fehlen, wie viele zweckentfremdet worden sein 
könnten, wie viele Ferien- oder Zweitwohnungen 
auf seiner Insel vorhanden sind. Wenn Sie nicht 
einmal dimensionieren können, wie groß das Prob-
lem ist, dann sollten Sie nicht gleich mit einem 
Gesetz darauf schießen. Denn es kann sein, dass 
daraufhin genau gar nichts passiert. 

Den Wohnungsmangel können Sie nur mit Woh-
nungsbau bekämpfen. Das ist eigentlich eine Bin-
senweisheit, wurde aber auch in diesem Hause 
lange ignoriert. Der Wohnungsbau wurde leider 
lange nicht intensiv genug betrieben.  

Wir haben eher das Problem der Landflucht als 
das Problem überfüllter Ballungszentren. 

Wenn es so weitergeht, hat am Ende wahrschein-
lich sogar der Wolf in Niedersachsen mehr Bewe-
gungsfreiheit als der niedersächsische Wohnungs-
eigentümer. 

Wir lehnen den Entwurf auf jeden Fall ab, auch 
den der Grünen, der ansonsten nicht der Rede 
wert ist. 

Danke sehr. 

(Beifall bei der AfD) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 
Danke schön, Herr Kollege Wirtz. - Es hat sich 
noch einmal Kollege Adomat gemeldet. Sie haben 
1:41 Minuten Redezeit. Bitte sehr! 

Dirk Adomat (SPD): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr 
Meyer, Sie haben mich richtig zitiert. Ich habe da-

mals gesagt: Wir machen ein Gesetz, in dem wir 
alles zusammenfassen. - Aber dann kam im Grun-
de ein Notruf der kommunalen Spitzenverbände 
mit der Bitte: Zieht das Zweckentfremdungsgesetz 
vor! Wir brauchen es ganz dringend, um handeln 
zu können. 

Gewiss, wir haben genau das Gleiche vor wie Sie. 
Auch wir wollen ein Wohnraumschutzgesetz. Ich 
kenne die Situation. Ich weiß, was für Buden ver-
mietet werden, wahre Bruchbuden. Ich war lange 
genug im Sozialamt tätig, um zu wissen, unter 
welchen Bedingungen Menschen in diesem Lande 
leben müssen. Das ist uns völlig klar. 

Wir haben in diesem Falle schnell reagiert. Sie 
haben einfach ein Gesetz genommen und viele 
Länder zitiert. Warum haben Sie nicht Hessen 
genommen? Da haben die Grünen nämlich gegen 
ein Zweckentfremdungsgesetz gestimmt. Nur mal 
so der Hinweis! 

Wenn Sie sagen, die Fristen seien zu lang, und die 
FDP sagt, das Ganze sei zu kurz, dann kann ich 
einfach sagen: Das nennt man einen Kompromiss, 
und ein Kompromiss ist kein Landesverrat. 

Zum Kollegen Wirtz: Wir haben da auf Drucksa-
chen reagiert und nicht auf Pressemitteilungen der 
AfD. Pressemitteilungen werden wir nicht zu unse-
rer Handlungsmaxime machen, sondern das, was 
in Drucksachen steht. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Eines muss allen klar sein: Es gibt nicht die Ein-
zelmaßnahme, nicht die eine Gesetzesänderung, 
die für genug bezahlbaren Wohnraum sorgt. Wir 
müssen ganz viele Mosaiksteinchen zusammen-
setzen. Da werden wir viel zu tun haben. Das wird 
Sie in den nächsten Jahren weiterhin beschäftigen. 
Wir werden viele Regelungen anpacken müssen. 

Danke. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 
Vielen Dank, Herr Adomat. - Schließlich spricht für 
die CDU-Fraktion Kollege Bäumer. Bitte sehr! Ich 
erteile Ihnen das Wort. 

Martin Bäumer (CDU): 
Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Der Landtag beschließt 
heute ein Verbot der Zweckentfremdung von 
Wohnraum. Niedersachsen reiht sich damit in die 
Liste der Bundesländer ein, die mit diesem Instru-
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ment einer weiteren Verknappung von Wohnraum 
gerade in Ballungsgebieten entgegenwirken wol-
len. 

Das Zweckentfremdungsverbot ist damit ein Bau-
stein einer aktiven Wohnungspolitik des Landes 
Niedersachsen. Aber wie ein Haus aus vielen Bau-
steinen besteht, so besteht auch die Wohnungspo-
litik aus vielen Bausteinen, die nur gemeinsam 
zum Erfolg führen können. Wenn man es durch 
diese Brille betrachtet, dann ist dieses Gesetz in 
der Tat ein kleiner Baustein. Aber auch das kommt 
auf die Betrachtungsweise an. Gerade auf den 
Inseln, an der Küste oder in Ballungsgebieten wie 
hier in Hannover kann dies Gesetz ein geeignetes 
Instrument sein, um zu verhindern, dass dem 
Markt weiterer Wohnraum entzogen wird. 

Dabei muss klar sein, dass das Land nur den 
rechtlichen Rahmen zur Verfügung stellt. Gehan-
delt werden muss anschließend vor Ort. Jede 
Kommune, die dieses Gesetz nutzen will, muss in 
ihrem Gemeinderat oder Stadtrat eine Satzung 
beschließen. Erst dann wird das Gesetz seine 
Wirkung entfalten können.  

„Die Satzung“ 

- so steht es im Gesetz -  

„darf nur erlassen werden, wenn die Ge-
meinde dem Wohnraummangel nicht auf 
andere Weise mit wirtschaftlich und zeitlich 
vertretbaren Mitteln … abhelfen kann.“ 

Zudem ist die Satzung der Kommune auf fünf Jah-
re zu befristen. 

Ein weiteres Instrument zur Entspannung der Situ-
ation auf dem Wohnungsmarkt ist in der Tat ein 
Wohnraumschutzgesetz. Auch dieses Gesetz soll 
hier im Landtag in der nächsten Zeit beschlossen 
werden.  

Wir hätten - das hat mein Kollege Adomat vorhin 
richtigerweise erklärt - das auch gemeinsam ma-
chen können, lieber Kollege Meyer. Aber dann 
hätten wir eine Chance vertan. Denn dann hätte es 
länger gedauert, und dann hätten die Kommunen 
auf den Inseln nicht die Chance gehabt, schon für 
diese Saison eine Satzung zu beschließen. Dann 
wäre es wahrscheinlich Sommer oder Herbst ge-
worden, und dann hätten wir eine komplette Feri-
ensaison verpasst.  

Wir haben uns für die andere Art und Weise ent-
schieden. Wir haben gesagt: Wir ziehen das vor. 
Wir machen das schneller. Damit handeln wir. Das 
zeigt, dass dieses Land, dass diese Koalition 

handlungsfähig ist, meine sehr geehrten Damen 
und Herren. 

(Zustimmung bei der CDU und bei der 
SPD) 

Insofern kann ich dem Herrn Kollegen Meyer von 
den Grünen nur sagen: Warten Sie es doch ein-
fach ab! Und hören Sie auf, in der Öffentlichkeit 
Unwahrheiten zu verbreiten, wie Sie das auch 
heute wieder getan haben!  

Die Probleme, lieber Kollege, die wir haben, haben 
wir ja nicht erst seit gestern oder vorgestern. Wenn 
Sie hier behaupten, wir müssten etwas tun, und 
Sie mit dem Finger auf uns zeigen, dann zeigen, 
lieber Kollege, drei Finger auf Sie. Die Probleme, 
die Sie beschrieben haben - die Probleme der 
Menschen in der Schlachtindustrie -, haben wir 
nicht erst seit 2018 oder 2017. Die hat es auch 
schon davor gegeben. Sie haben einen Ansatz 
genommen. Aber Sie waren ja so frei, Ihre Kollegin 
Twesten aus Ihrer Fraktion zu verjagen, sodass 
Sie das Gesetz gar nicht mehr beschließen konn-
ten. 

(Lachen bei den GRÜNEN) 

Insofern haben Sie an dieser Stelle Mist gemacht. 

(Helge Limburg [GRÜNE]: Hat da je-
mand ein schlechtes Gewissen, Herr 
Kollege? - Christian Meyer [GRÜNE]: 
Ihr hättet sie ja nicht aufnehmen müs-
sen!) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 
Ruhe, bitte! 

Martin Bäumer (CDU): 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir ha-
ben uns die Beschlussfassung zu diesem Gesetz 
nicht leicht gemacht. Ihr gingen eine umfangreiche 
Diskussion, eine große Anhörung und eine intensi-
ve Beratung mit dem GBD voraus. Ich darf mich an 
dieser Stelle bei Herrn Hederich für seine Arbeit 
bedanken, die er vermutlich, was Gesetze angeht, 
bei diesem Gesetzentwurf zum letzten Mal ge-
macht hat. Er wird ja in wenigen Monaten in den 
Ruhestand gehen. Deswegen an dieser Stelle 
schon einmal vielen Dank, dass Sie hier so inten-
siv Zeit investiert haben! 

Trotzdem stellt das Gesetz, wenn es lokal ange-
wendet wird, einen Eingriff in die Grundrechte dar, 
der sorgfältig abgewogen werden muss. Deshalb, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, haben 
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wir großen Wert darauf gelegt, dass dieses Gesetz 
einen Bestandsschutz beinhaltet: Wenn der Wohn-
raum bereits vor dem 1. Januar 2019 zur Frem-
denbeherbergung genutzt worden ist, dann liegt 
keine Zweckentfremdung vor. - Ich würde mir wün-
schen, dass diese Formulierung vor Ort bürger-
freundlich und praxisnah interpretiert wird. Das 
wird auch den Kommunen helfen. 

Ich habe in der Anhörung übrigens sehr deutlich 
gemacht, dass wir dieses Gesetz auf Wunsch ein-
zelner Kommunen auf den Weg gebracht haben. 
Aber die Kommune, die es anwenden will, muss 
eines wissen: Finanzielle Zuwendungen aus dem 
Landeshaushalt sind damit nicht verbunden. Wer 
großen Aufwand bei der Umsetzung seiner Sat-
zung betreibt, wird die Kosten also aus dem eige-
nen Haushalt bezahlen müssen. 

Sollte sich, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, herausstellen, dass einzelne Begriffe in der 
Praxis zu Problemen führen, dann - das sage ich 
Ihnen schon an dieser Stelle zu - werden wir die-
ses Gesetz im Rahmen der Beratung über den 
Entwurf des Wohnraumschutzgesetzes wieder auf 
die Tagesordnung nehmen und dort zu Verände-
rungen kommen. 

Uns ist klar - das sage ich sehr deutlich -, dass die 
Situation auf den angespannten Wohnungsmärk-
ten nach der heutigen Beschlussfassung nicht 
morgen schon besser wird. Dafür wird es weitere 
Instrumente brauchen. Aber auch die sind bei die-
ser Koalition in Arbeit. Das Geld für sozialen Woh-
nungsbau wird in den nächsten Wochen zur Ver-
fügung gestellt werden können. Die Bauordnung 
wird gerade in den Teilen überprüft, in denen bü-
rokratische Formulierungen den privaten Woh-
nungsbau unnötig behindern. Und die Kommunen 
weisen neues Bauland aus, was den Druck auf 
bestehende Wohnungen abmildern wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses 
Gesetz ist ein Schritt auf dem Weg zur Verbesse-
rung der Situation. Er wird vermutlich vor allem auf 
den Inseln und in Ballungsgebieten zur Anwen-
dung kommen. Aber genau aus diesem Grund wird 
dieses Gesetz heute in diesem Landtag beschlos-
sen. Dafür danke ich Ihnen schon jetzt. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und Zustimmung 
bei der SPD) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 
Vielen Dank, Herr Kollege Bäumer. - Jetzt möchte 
für die Landesregierung Herr Wohnungsbauminis-
ter Lies das Wort nehmen. Bitte! 

Olaf Lies, Minister für Umwelt, Energie, Bauen 
und Klimaschutz: 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Zunächst einmal herzlichen Dank für die schnelle 
Beratung und die Möglichkeit, heute eine zügige 
Beschlussfassung durchzuführen. 

Ich möchte das Zweckentfremdungsverbot gerne 
noch einmal einordnen. Dann komme ich auf eini-
ge der Punkte, die angesprochen wurden. 

Über allem steht, wie wir uns in unserer Gesell-
schaft Wohnen und Leben vorstellen. Wohnen und 
Leben sind mehr als nur die Frage des Wohn-
raums. Wohnen und Leben haben viel damit zu 
tun, wie sich Städte entwickeln, wie sich Quartiere 
entwickeln und wie das Miteinander funktioniert. 
Diesen großen Ansatz mit allen Instrumenten im 
Rahmen der Städtebauförderung und der sozialen 
Integration mitzudenken, halte ich für ganz wichtig, 
sozusagen von obendrauf zu sehen: Wie sieht das 
eigentlich zukünftig aus? 

Darunter gibt es eine Säule, die sich intensiv mit 
der Frage beschäftigt: Wie gestalten wir eigentlich 
das Thema Wohnen und Wohnraum? - Wir werden 
uns in den nächsten Wochen, wenn die Richtlinie 
auf dem Markt ist, sehr intensiv mit den Fragen 
beschäftigen: Gelingt es uns jetzt, über die Wohn-
raumförderung und die Instrumente weiteren be-
zahlbaren Wohnraum zu schaffen und damit auch 
die angespannte Situation zu entlasten? Wie wirkt 
das eigentlich in den Städten, in denen ein großer 
Bedarf vorhanden ist? Wie wirkt das auch in den 
Mittelzentren oder Grundzentren, in denen wir 
ebenfalls Bedarf haben? Wie wirkt das in den 
Hochschulstädten, in denen wir eine besondere 
Nachfrage aufgrund der Studierenden haben? 

Daneben gibt es weitere Instrumente, die wir uns 
ansehen müssen: die Rahmenbedingungen der 
NBauO. Wir haben das gerade gehört. 

Die Frage ist aber auch: Wie gehen wir eigentlich 
damit um, wenn Wohnraum erstens nicht in der 
Form zur Verfügung gestellt wird, wie er eigentlich 
sein müsste, und zweitens wenn dieser Wohnraum 
der Vermietung entzogen wird? - Genau das ist der 
Weg, vor dem wir gerade stehen. 

Deswegen, Herr Meyer, finde ich es schon er-
staunlich, dass wir heute über etwas abstimmen, 
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was gar nicht den Kontext des Zweckentfrem-
dungsverbots umfasst; denn dies beschließen wir 
heute hier. 

Natürlich kümmern wir uns um das Thema Wohn-
raumschutzgesetz. Der Entwurf ist in der Abstim-
mung und wird nach der Sommerpause in den 
Landtag eingebracht. Sie erwecken den Eindruck, 
als würde das Gesetz nicht das erfüllen, was es 
soll. Doch, das macht es! Das Thema Zweckent-
fremdungsverbot ist selbst im Wohnraumschutzge-
setz, wenn es darunter wäre, ein extra Bereich, 
den man sehr differenziert davon betrachten muss. 

Deswegen war es richtig - dafür danke ich den 
Fraktionen sehr -, dass wir den Bitten der kommu-
nalen Spitzenverbände gefolgt sind und das 
Zweckentfremdungsverbot vorgezogen haben. 
Danke dafür! Das ist eine richtige Entscheidung, 
die wir getroffen haben, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD und Zustimmung 
bei der CDU) 

Das ändert aber nichts an dem Wohnraumbedarf 
im Zusammenhang mit dem Wohnraumschutzge-
setz. Ich finde es, gelinde gesagt, schon grenzwer-
tig, wenn Sie davon sprechen, dass für uns regie-
rungstragende Fraktionen von SPD und CDU, aber 
auch für die Landesregierung das Thema „men-
schenwürdiger Wohnraum“ keine Bedeutung hat. 
Selbstverständlich hat es eine extrem hohe Bedeu-
tung. Genau deshalb bringen wir das Wohnraum-
schutzgesetz auf den Weg. Sie selbst waren doch 
in der Vergangenheit dabei, als wir die Rahmen-
bedingungen ohne ein solches Gesetz geschaffen 
haben. Selbstverständlich hat das einen hohen 
Stellenwert. Selbstverständlich wird diese Landes-
regierung mit den Fraktionen von CDU und SPD 
das auf den Weg bringen. Das steht für mich völlig 
außer Frage, meine Damen und Herren. 

Deswegen ist es klug, sich auf das zu konzentrie-
ren, was wir heute hier beschließen. Da ist drin-
gender Handlungsbedarf vorhanden. 

Ich habe gerade gesagt: Die Spitzenverbände 
haben uns gebeten, dies aus dem Wohnraum-
schutzgesetz herauszulösen und es vorzuziehen, 
damit der Handlungsrahmen auch sehr früh da ist. 
Wir können in den Ballungsräumen, in den Hoch-
schulstädten, im Hamburger Umland und auf den 
Inseln Bereiche definieren, die einen besonderen 
Druck haben, weshalb wir handeln und reagieren 
müssen. 

Gerade dort haben wir mehrere Dinge: Wir haben 
das Thema der Ferienbeherbergung. Wir wissen, 
das sind attraktive Städte. Dort wird Wohnraum 
zum Zwecke der Ferienbeherbergung entzogen. 
Das bringt natürlich auch eine Rendite von viermal 
mehr, als es möglicherweise bei der Vermietung, 
bei der normalen Dauervermietung der Fall ist. 
Dadurch wird Dauerwohnen verdrängt. Wir haben 
damit das Problem, dass Baugrundstücke und 
Mieten nicht mehr bezahlbar werden. Wir haben, 
gerade wenn ich mir die Inseln ansehe, das Prob-
lem, dass sich die Menschen, die dort leben, den 
Wohnraum nicht mehr leisten können, und dass 
die Menschen, die dort arbeiten, gar keine Chance 
haben, auf der Insel zu wohnen. Das gilt aber auch 
für viele andere Bereiche. 

Ich möchte noch einen zweiten Punkt aufgreifen, 
der ebenso spannend ist. Wir reden jetzt bei der 
Frage „Ich entziehe Wohnraum aus der Dauerver-
mietung für die Ferienbeherbergung“ über das 
Thema „spekulativer Leerstand“. Denn natürlich 
kann es sehr attraktiv sein, Wohnungen zunächst 
einmal leerfallen zu lassen, um sie dann teurer am 
Markt zu verkaufen, oder ganz bewusst Wohnraum 
dem Markt zu entziehen, um am Ende spekulativ 
damit Gewinne zu machen. Das kann aber nicht 
unsere Vorstellung sein, wie bei einer Frage der 
Daseinsvorsorge, nämlich Wohnen, sichergestellt 
wird, dass die Menschen bezahlbaren Wohnraum 
haben, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD und Zustimmung 
von Mareike Wulf [CDU]) 

Wir haben, glaube ich, in einem sehr abgewoge-
nen Prozess dafür gesorgt - deswegen ist die Dis-
kussion dazu auch zielgerichtet und gut gewe-
sen -, dies nicht zu überziehen, weil selbstver-
ständlich ein Eingriff in Eigentumsrechte vollzogen 
wird. Aber ohne dass wir diesen Weg gehen, kön-
nen wir weder in der Frage der Zweckentfremdung 
noch in der Frage des Wohnraumschutzes etwas 
erreichen. 

Wir haben aber auch die Dinge ausgenommen, die 
wir nicht wollen. Sie kennen den Begriff der „Mes-
semuttis“ gerade hier in Hannover. Dabei geht es 
darum, dass für eine begrenzte Zeit ein Teil des 
Wohnraums, nämlich Zimmer, vermietet werden. 
Das bleibt weiterhin möglich. 

Wir haben auch dafür gesorgt - das halte ich für 
einen ganz wichtigen Schritt -, dass die Kommu-
nen vor Ort alle Informationen haben, die sie brau-
chen. Deswegen müssen gerade die Onlineportale 
verpflichtet werden, die Informationen auch an die 
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Behörden, an die Kommunen vor Ort weiterzuge-
ben. Sonst ist ein solches Gesetz zwecklos. Das 
soll es gerade nicht sein. Wir wollen damit einen 
wichtigen Beitrag leisten, nämlich bezahlbaren 
Wohnraum für die Menschen sicherzustellen. Das 
Zweckentfremdungsverbot ist dafür ein wichtiger 
Baustein. Das Wohnraumschutzgesetz wird der 
nächste sein. Die Förderung insgesamt wird zei-
gen, wie sehr sich diese Landesregierung darum 
kümmert. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der SPD und Zustimmung 
bei der CDU) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 

Vielen Dank, Herr Minister. - Weitere Wortmeldun-
gen zur Aussprache liegen mir nicht vor. 

Der Abgeordnete Wiard Siebels möchte aber die 
Gelegenheit zu einer persönlichen Bemerkung 
nach § 76 unserer Geschäftsordnung nehmen. Ich 
erteile Ihnen das Wort, Herr Kollege Siebels. Sie 
wissen, unter welchen Bedingungen das möglich 
ist. Bitte! 

Wiard Siebels (SPD): 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Herr Wirtz, Sie haben mir in Ihren Ausfüh-
rungen sinngemäß unterstellt, ich hätte den Bezug 
zur Realität verloren. Diesen Vorwurf muss ich in 
aller Deutlichkeit zurückweisen, um es deutlich zu 
sagen. Ich halte das, ehrlich gesagt, auch nicht für 
einen besonders angemessenen Umgang mitei-
nander. Aber sei es drum. 

Kurz zur Sache: Sie haben eine Drucksache in 
Umlauf gebracht, in der es um den Artikel 13 des 
Grundgesetzes ging. 

(Dana Guth [AfD]: Nein! - Klaus 
Wichmann [AfD]: Das ist falsch!) 

Das ist die Drucksache 18/3310 gewesen. Es gibt 
eine Korrektur dieser Drucksache; das ist die 
18/3310neu. Dort ist das mit dem Grundgesetz 
herausgenommen worden. Ich kann nicht eruieren, 
ob das Ihr Fehler war oder ob der Fehler an ir-
gendeiner anderen Stelle entstanden ist. Aber 
jedenfalls gibt es zwei Drucksachen zu diesem 
Vorgang. Dazu habe ich eine Pressemitteilung 
gemacht. Das dürfen Sie inhaltlich kritisieren. Sie 
können das auch aufklären. 

Im Übrigen halte ich es durchaus für normal, dass 
man selbst einen Fehler macht und dann dazu 
steht. Das mache auch ich jeden Tag. Das alles ist 
auf jeden Fall kein Grund, Kolleginnen und Kolle-
gen hier zu unterstellen, sie hätten den Bezug zur 
Realität verloren. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD sowie Zustim-
mung bei der CDU und bei den GRÜ-
NEN) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 

Meine Damen und Herren, die Beratung ist damit 
endgültig geschlossen. - Ich darf um Aufmerksam-
keit und Konzentration bitten. 

Es geht insbesondere um den Änderungsantrag 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Dieser Antrag 
entfernt sich inhaltlich weiter vom ursprünglichen 
Gesetzentwurf als die Beschlussempfehlung des 
Ausschusses. Nach § 31 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 
unserer Geschäftsordnung stimmen wir daher 
zunächst über diesen Änderungsantrag ab. Da der 
Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen weder an die Beschlussempfehlung noch 
an den Gesetzentwurf in der Drucksache 18/2448 
anknüpft, sondern auf eine eigenständige Fassung 
des Gesetzes zielt, stimmen wir über diesen Ände-
rungsantrag in seiner Gesamtheit ab. So hat es mir 
der Antragsteller eben auf Nachfrage noch einmal 
bestätigt. Falls der Änderungsantrag abgelehnt 
wird - aber erst dann! -, stimmen wir anschließend 
über die Beschlussempfehlung ab. 

Jetzt geht es um das Abstimmungsverfahren. Vom 
Kollegen Meyer wurde namentliche Abstimmung 
beantragt. Sie kennen die Regelung des § 84 
Abs. 3 unserer Geschäftsordnung. Es ist die na-
mentliche Abstimmung zum Änderungsantrag in 
der Drucksache 18/3280 beantragt worden. Dem 
Antrag ist zu entsprechen, wenn dies zehn Mitglie-
der des Landtages verlangen. Ich bitte daher ganz 
formal diejenigen um ein Handzeichen, die für die 
namentliche Abstimmung sind. - Das sind mehr als 
zehn. Möchte sich noch jemand anschließen? - 
Dann können wir die notwendige Unterstützung 
feststellen. 

Wir kommen zur namentlichen Abstimmung. Das 
Verfahren für die namentliche Abstimmung ist in 
§ 84 Abs. 2 und 4 unserer Geschäftsordnung ge-
regelt. Danach ruft ein Mitglied des Sitzungsvor-
stands alle Mitglieder des Landtages in alphabeti-
scher Reihenfolge mit ihrem Namen auf. Die Auf-
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gerufenen geben ihre Stimme durch den Zuruf 
„Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“ ab. Wer dem Ände-
rungsantrag in der Drucksache 18/3280 zustimmen 
möchte, ruft dann also „Ja“, wer dagegen ist „Nein“ 
und wer sich der Stimme enthalten möchte „Ent-
haltung“. Ich bitte, so laut abzustimmen, dass es 
vom Sitzungsvorstand und auch vom Protokoll gut 
zu verstehen ist. Im Stenografischen Bericht wird 
dann vermerkt, wie jedes Mitglied des Landtages 
abgestimmt hat. 

Ich denke, zum Verfahren dürfte es keine weiteren 
Fragen geben. Wir sind da erprobt. 

Wir beginnen mit der namentlichen Abstimmung. 
Frau Kollegin Eilers wird nun Ihre Namen in alpha-
betischer Reihenfolge verlesen. - Ich darf um Ruhe 
und um Konzentration bitten, und jeder am besten 
von seinem Platz aus. 

(Schriftführerin Hillgriet Eilers verliest 
die Namen der Abgeordneten.  
Die Abstimmung verläuft wie folgt:  
 
Thomas Adasch (CDU) Nein 
Dirk Adomat (SPD) Nein 
Jens Ahrends (AfD) Nein 
Dr. Bernd Althusmann (CDU) Nein 
Dr. Gabriele Andretta (SPD) Nein 
Holger Ansmann (SPD) Nein 
Matthias Arends (SPD) Nein 
Martin Bäumer (CDU) Nein 
Karsten Becker (SPD) Nein 
Jochen Beekhuis (SPD) Nein 
Dr. Stefan Birkner (FDP) Nein 
Karl-Heinz Bley (CDU) Nein 
André Bock (CDU) Nein 
Jörg Bode (FDP) Nein 
Marcus Bosse (SPD) Nein 
Stephan Bothe (AfD) Nein 
Axel Brammer (SPD) Nein 
Christoph Bratmann (SPD) Nein 
Markus Brinkmann (SPD) Nein 
Sylvia Bruns (FDP) Nein 
Bernd Busemann (CDU) Nein 
Imke Byl (GRÜNE) Ja 
Christian Calderone (CDU) Nein 
Helmut Dammann-Tamke (CDU) Nein 
Dr. Karl-Ludwig von Danwitz (CDU) Nein 
Jörn Domeier (SPD) Nein 
Uwe Dorendorf (CDU) Nein 
Thomas Ehbrecht (CDU) Nein 
Christoph Eilers (CDU) Nein 
Hillgriet Eilers (FDP) Nein 
Christopher Emden (AfD) Nein 
Petra Emmerich-Kopatsch (SPD) Nein 

Björn Försterling (FDP) Nein 
Rainer Fredermann (CDU) Nein 
Christian Fühner (CDU) Nein 
Dr. Marco Genthe (FDP) Nein 
Immacolata Glosemeyer (SPD) Nein 
Christian Grascha (FDP) Nein 
Hermann Grupe (FDP) Nein 
Dana Guth (AfD) Nein 
Julia Willie Hamburg (GRÜNE) Ja 
Thordies Hanisch (SPD) Nein 
Karl Heinz Hausmann (SPD) Nein 
Frauke Heiligenstadt (SPD) - 
Tobias Heilmann (SPD) Nein 
Karsten Heineking (CDU) Nein 
Frank Henning (SPD) - 
Stefan Henze (AfD) Nein 
Bernd-Carsten Hiebing (CDU) Nein 
Reinhold Hilbers (CDU) Nein 
Jörg Hillmer (CDU) Nein 
Eike Holsten (CDU) Nein 
Gerda Hövel (CDU) Nein 
Gerd Hujahn (SPD) Nein 
Meta Janssen-Kucz (GRÜNE) Ja 
Burkhard Jasper (CDU) Nein 
Petra Joumaah (CDU) Nein 
Rüdiger Kauroff (SPD) Nein 
Alptekin Kirci (SPD) Nein 
Stefan Klein (SPD) Nein 
Veronika Koch (CDU) Nein 
Horst Kortlang (FDP) Nein 
Dunja Kreiser (SPD) Nein 
Deniz Kurku (SPD) Nein 
Clemens Lammerskitten (CDU) Nein 
Sebastian Lechner (CDU) Nein 
Dr. Silke Lesemann (SPD) Nein 
Kerstin Liebelt (SPD) Nein 
Dr. Dörte Liebetruth (SPD) Nein 
Olaf Lies (SPD) Nein 
Peer Lilienthal (AfD) entsch. 
Helge Limburg (GRÜNE) Ja 
Karin Logemann (SPD) Nein 
Oliver Lottke (SPD) Nein 
Bernd Lynack (SPD) Nein 
Christian Meyer (GRÜNE) Ja 
Volker Meyer (CDU) Nein 
Anette Meyer zu Strohen (CDU) Nein 
Axel Miesner (CDU) Nein 
Johanne Modder (SPD) Nein 
Matthias Möhle (SPD) Nein 
Dr. Marco Mohrmann (CDU) Nein 
Hanna Naber (SPD) Nein 
Jens Nacke (CDU) Nein 
Dr. Esther Niewerth-Baumann (CDU) Nein 
Frank Oesterhelweg (CDU) Nein 
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Jan-Christoph Oetjen (FDP) Nein 
Belit Onay (GRÜNE) Ja 
Wiebke Osigus (SPD) Nein 
Dragos Pancescu (GRÜNE) Ja 
Dr. Christos Pantazis (SPD) Nein 
Anja Piel (GRÜNE) Ja 
Gudrun Pieper (CDU) Nein 
Boris Pistorius (SPD) Nein 
Christoph Plett (CDU) Nein 
Stefan Politze (SPD) Nein 
Guido Pott (SPD) Nein 
Ulf Prange (SPD) Nein 
Philipp Raulfs (SPD) Nein 
Laura Rebuschat (CDU) Nein 
Thiemo Röhler (CDU) Nein 
Harm Rykena (AfD) Nein 
Dr. Alexander Saipa (SPD) Nein 
Uwe Santjer (SPD) Nein 
Marcel Scharrelmann (CDU) Nein 
Oliver Schatta (CDU) Nein 
Jörn Schepelmann (CDU) Nein 
Dr. Frank Schmädeke (CDU) - 
Heiner Schönecke (CDU) Nein 
Andrea Schröder-Ehlers (SPD) Nein 
Doris Schröder-Köpf (SPD) Nein 
Detlev Schulz-Hendel (GRÜNE) Ja 
Uwe Schünemann (CDU) Nein 
Claudia Schüßler (SPD) Nein 
Susanne Victoria Schütz (FDP) Nein 
Annette Schütze (SPD) Nein 
Uwe Schwarz (SPD) entsch. 
Kai Seefried (CDU) Nein 
Volker Senftleben (SPD) Nein 
Wiard Siebels (SPD) Nein 
Dr. Stephan Siemer (CDU) Nein 
Miriam Staudte (GRÜNE) Ja 
Ulf Thiele (CDU) Nein 
Björn Thümler (CDU) Nein 
Sabine Tippelt (SPD) Nein 
Dirk Toepffer (CDU) Nein 
Eva Viehoff (GRÜNE) Ja 
Ulrich Watermann (SPD) - 
Stephan Weil (SPD) Nein 
Stefan Wenzel (GRÜNE) Ja 
Lasse Weritz (CDU) Nein 
Dr. Thela Wernstedt (SPD) Nein 
Editha Westmann entsch. 
Klaus Wichmann (AfD) Nein 
Stefan Wirtz (AfD) Nein 
Mareike Wulf (CDU) Nein 
Sebastian Zinke (SPD) Nein) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 

Vielen Dank, Frau Kollegin. - Ich darf fragen: Be-
findet sich jemand im Saal, der noch nicht abge-
stimmt hat? - Frau Heiligenstadt!  

(Frauke Heiligenstadt [SPD]: Nein!)  

- Sie werden dann mit Nein in der Abstimmungslis-
te vermerkt. 

Ich frage noch einmal: Hat jemand von den Anwe-
senden noch nicht abgestimmt? - Das ist nicht der 
Fall. 

Dann schließe ich die Abstimmung und bitte Sie, 
sich einen Moment zu gedulden. Ich denke, dass 
wir das Ergebnis der Abstimmung in Kürze vorlie-
gen haben werden.  

Meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie wie-
der Platz. Ich gebe Ihnen das Ergebnis der na-
mentlichen Abstimmung bekannt. Abgestimmt 
haben 131 Mitglieder des Landtags. Davon haben 
12 mit Ja gestimmt, 119 mit Nein. Niemand hat 
sich der Stimme enthalten. Damit ist der Antrag der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt.  

(Zustimmung bei der CDU) 

Wir kommen jetzt zur Einzelberatung des Gesetz-
entwurfs auf der Grundlage der Beschlussempfeh-
lung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Bauen 
und Klimaschutz. - Auch hier ist Konzentration 
erforderlich.  

Ich rufe auf:  

§ 1. - Hierzu gibt es eine Änderungsempfehlung 
des Ausschusses. Wer sich dieser anschließen 
möchte, der hebe bitte die Hand. - Gegenprobe! - 
Stimmenthaltungen? - Das Erste war die Mehrheit. 

§ 2. - Auch hier gibt es eine Änderungsempfehlung 
des Ausschusses. Wer sich dieser anschließen 
möchte, hebe die Hand. - Gegenprobe! Wer ist 
dagegen? - Enthaltungen? - Das Erste war die 
Mehrheit. 

§ 3. - Auch hier gibt es eine Änderungsempfehlung 
des Ausschusses. Wer dafür ist, hebe die Hand. - 
Gegenprobe! - Enthaltungen? - Das Erste war die 
Mehrheit. 

§ 4. - Hierzu gibt es ebenfalls eine Änderungsemp-
fehlung des Ausschusses. Wer dafür ist, hebe die 
Hand. - Gegenprobe! - Enthaltungen? - Das Erste 
war die Mehrheit. 
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§ 5. - Hierzu gibt es ebenfalls eine Änderungsemp-
fehlung des Ausschusses. Wer der Änderungs-
empfehlung die Stimme geben möchte, hebe die 
Hand. - Gegenprobe! - Enthaltungen? - Das Erste 
war die Mehrheit. 

§ 6. - Unverändert. 

§ 7. - Unverändert. 

§ 8. - Hierzu gibt es wieder eine Änderungsemp-
fehlung des Ausschusses. Wer sich der anschlie-
ßen möchte, hebe die Hand. - Gegenprobe! - Ent-
haltungen? - Keine. Das Erste war die Mehrheit. 

Gesetzesüberschrift. - Unverändert. 

Ich rufe Sie jetzt zur Schlussabstimmung auf. 

Wer dem Gesetzentwurf unter Einbeziehung der 
Änderungsempfehlungen des Ausschusses - wie 
eben beschlossen - seine Zustimmung geben 
möchte, der möge aufstehen. - Wer ist dagegen? - 
Das sind die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, 
FDP und AfD. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das 
Gesetz mit der Mehrheit von SPD und CDU so 
beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe auf den 

Tagesordnungspunkt 6: 
Erste Beratung: 
Die Hälfte der Macht den Frauen! - Enquete-
kommission für ein niedersächsisches Parité-
Gesetz - Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen - Drs. 18/3244  

Einbringen möchte den Antrag die Fraktionsvorsit-
zende Frau Anja Piel. Bitte sehr, Sie haben das 
Wort! 

(Johanne Modder [SPD]: Ich höre ge-
nau zu! - Gegenruf Anja Piel [GRÜ-
NE]: Du wirst viel wiedererkennen!) 

Anja Piel (GRÜNE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir 
hatten zum Thema Paritätsgesetz bereits im Janu-
ar eine angeregte und gute Debatte in diesem 
Landtag. Damals haben Sie, Frau Kollegin Mod-
der, das Jubiläum des Frauenwahlrechts zum An-
lass genommen, ein Paritätsgesetz zu fordern. 
Vielen Dank noch einmal für die wahrhaft Aktuelle 
Stunde im Januar! 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Liebe Frau Modder, eines ist mir von Ihrer Rede 
vor allem in warmer Erinnerung geblieben. Sie 
haben gesagt: Ja, ein Paritätsgesetz ist nicht ein-
fach umzusetzen. Ja, es gibt verfassungsrechtliche 
Bedenken. Und ja, es wäre eine gravierende Ver-
änderung des Wahlrechts.  

Aber nun zitiere ich den schönsten Teil Ihrer Rede: 

„Das schreckt uns aber nicht ab.“ 

(Beifall bei den GRÜNEN und Zu-
stimmung bei der SPD) 

„Wir laden alle ein, uns auf diesem Weg zu 
begleiten. Wir sind auf diesem Weg auch 
nicht alleine unterwegs.“ 

Dann haben Sie Angela Merkel, Rita Süssmuth 
und Annegret Kramp-Karrenbauer zitiert, die sich 
allesamt schon offen für ein Paritätsgesetz gezeigt 
haben. 

Mir, Frau Modder, hat das sehr viel Mut gemacht. 
Wenn die SPD und vielleicht auch die CDU bereit 
sind, dann kann es ja wirklich losgehen und bleibt 
es nicht bei schönen Reden. Wenn Sie uns einla-
den, Sie auf diesem Weg zu begleiten, dann sagen 
wir natürlich nicht Nein. Dann krempeln wir die 
Ärmel hoch, setzen uns hin und machen Ihnen 
einen Vorschlag, wie es gehen kann. 

Meine Damen und Herren, woran liegt es eigent-
lich, dass es so wenige Frauen in den Parlamenten 
gibt? Liegt es daran, dass Frauen nicht mitmachen 
wollen, oder liegt es daran, dass die Männer sie 
nicht mitmachen lassen? - Nein, Herr Toepffer, das 
glaube ich nicht, dass Sie Männer haben, die 
Frauen nicht mitmachen lassen. Weder, noch. Ich 
glaube, es ist etwas komplizierter. 

„It’s a Man’s World“ sang James Brown 1966. Wir 
leben immer noch in einer Welt, in der es für Män-
ner näher liegt als für Frauen, in Führungspositio-
nen zu gehen, in der es manche überrascht, wenn 
Frauen mitbestimmen und an der Spitze mitbe-
stimmen wollen. Das gilt für die Wirtschaft genauso 
wie für die Politik. Immer noch sind weit öfter Frau-
en dafür zuständig, sich um die Familie zu küm-
mern. Immer noch ist eine Abgeordnetentätigkeit 
nicht so einfach damit vereinbar, sich um Kinder 
kümmern zu müssen.  

Meine Erfahrung ist aber: Je mehr Frauen schon 
dabei sind, desto leichter wird es für neue Frauen 
dazuzustoßen. Dann werden Lösungen gefunden. 
Dann geht es plötzlich mit der Vereinbarkeit und 
mit der Kinderbetreuung. Sie selbst, Frau Modder, 
haben ja auch durch Initiative gemeinsam mit 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03244.pdf
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Herrn Busemann, den ich da jetzt nicht rauslassen 
will, für die Kindertagesstätte im Landtag gesorgt. 

(Beifall bei den GRÜNEN und Zu-
stimmung bei der CDU) 

Von diesen Lösungen profitieren dann übrigens 
auch Männer, die sich vom klassischen Versor-
gungsmodell lösen wollen. Es wird also für alle 
besser. 

(Vizepräsidentin Meta Janssen-Kucz 
übernimmt den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, wir wissen, dass ein 
Paritätsgesetz eine komplizierte Angelegenheit mit 
weitreichenden Folgen ist: Es müssen verfas-
sungsrechtliche Fragen geklärt werden. Für das 
Wahlrecht muss überhaupt erst mal geklärt wer-
den, wie die Parität eigentlich hergestellt werden 
kann. Man kann sie herstellen, indem man auf der 
Regierungsbank die Männer nach draußen schickt, 
so wie den Ministerpräsidenten. Aber ich glaube, 
das ist nicht die Art von Parität, die wir an dieser 
Stelle herstellen wollen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das wird nicht funktionieren, liebe SPD. 

Es gibt Modelle, und es gibt für alle Modelle ein 
Für und Wider. Wir haben uns ganz bewusst mit 
diesem Antrag nicht festgelegt, weil wir gemein-
sam mit Ihnen in den Prozess eintreten werden, in 
dem wir diese Fragen klären. Darum schlagen wir 
vor, dass dieser Landtag zu dieser großen und 
komplizierten Frage eine Enquetekommission be-
auftragt. In dieser kann man die Zweifel und die 
verschiedenen Modelle ausreichend diskutieren. 
Aber am Ende stünde dann auch ein Vorschlag, 
wie sich der Niedersächsische Landtag selbst ge-
rechter machen möchte, was der Niedersächsi-
sche Landtag dafür tun möchte, dass er kein Par-
lament der Männer mehr ist - jedenfalls nicht zu 
drei Vierteln -, sondern ein Parlament von und für 
Frauen und Männer gleichermaßen. 

Meine Damen und Herren, ich darf zum Ende noch 
einmal meine geschätzte Kollegin Modder zitieren. 
Sie sagte:  

„Wir haben in meiner Partei“ 

- also der SPD - 

„viele Erfahrungen mit Quoten und dem 
Reißverschlussverfahren gemacht. Das Er-
gebnis zeigt: Wir brauchen gesetzliche Re-
gelungen.“  

Arbeiten wir gemeinsam daran, dass wir eine sol-
che Regelung bekommen! Unsere Einladung steht.  

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Meta Janssen-Kucz: 
Vielen Dank, Frau Kollegin Piel. - Jetzt kommt die 
geschätzte Kollegin Frau Johanne Modder. Bitte 
schön! 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

Johanne Modder (SPD): 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Zunächst einmal, liebe Kollegin Anja Piel, 
vielen Dank für so viel Lob! Da bin ich ja schon 
wieder auf „Hab acht!“, 

(Zurufe von den GRÜNEN: Was? - 
Nein!) 

weil ich das in dieser Wahlperiode gar nicht ge-
wohnt bin. 

Aber ja, wir haben uns im Januar im Rahmen der 
Aktuellen Stunde zu 100 Jahren Frauenwahlrecht 
natürlich darüber ausgetauscht. Und ja, ich beken-
ne mich dazu, dass wir jetzt den nächsten Schritt 
machen müssen und dass wir zu einer paritäti-
schen Besetzung der Parlamente, aber auch der 
anderen politischen Ämter kommen müssen. 

Wir waren uns im Januar, glaube ich, in der Sach-
standsbeschreibung ziemlich einig. Ich lasse die 
AfD mal raus, weil die Rede der Kollegin Guth 
mehr als unterirdisch war.  

(Zustimmung bei der SPD) 

Von daher, glaube ich, müssen wir zur Kenntnis 
nehmen, dass wir alle wissen: Wir sind eher in 
einem Rollback. Ich muss die Daten und Fakten 
hier nicht noch einmal vortragen. Das ist, glaube 
ich, allen geläufig.  

Aber das war es dann auch schon mit der Einig-
keit. In der Debatte im Januar ist sehr deutlich 
geworden, dass sich zumindest die FDP und leider 
auch unser Koalitionspartner, die CDU, nicht oder - 
ich sage es mal vorsichtig - noch nicht mit einem 
Parité-Gesetz anfreunden können 

(Dr. Gabriele Andretta [SPD]: Genau, 
wir arbeiten dran!) 

und nach anderen freiwilligen Vereinbarungen 
suchen, die den Frauenanteil hier im Parlament 
und in den Parteien erhöhen. 
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Dieser Ansatz, finde ich, ist lobenswert. Ich will 
Ihnen aber ganz deutlich sagen: Das wird nicht 
reichen! Der Druck der Gesellschaft, der Frauen-
organisationen und der Parteien wird stärker wer-
den. 

(Beifall bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

Ich glaube, wir dürfen an dieser Stelle auch nicht 
verhehlen - das ist im Januar auch bei den ande-
ren Fraktionen deutlich geworden -, dass wir sehr 
viele Rahmenbedingungen haben, die nicht mehr 
zeitgemäß sind. Das gilt im Übrigen nicht nur für 
Frauen, sondern auch für Männer, für junge Leute, 
die ganz andere Rahmenbedingungen fordern. 
Darüber müssen wir in den Parteien reden. Da 
müssen wir wirklich liefern. 

Liebe Kollegin Piel, es ist ja aufgrund dieser Be-
schreibung der Diskussion im Januar klar, dass Ihr 
Antrag auf Einsetzung einer Enquetekommission 
nicht unbedingt von Erfolg gekrönt sein wird. Sie 
versuchen natürlich wieder, auf eine charmante Art 
und Weise die Große Koalition bei diesem Thema 
auseinanderzutreiben. 

(Anja Piel [GRÜNE]: Ihr steht doch 
schon auseinander!) 

Ich muss Ihnen leider sagen, auch bei diesem 
Thema wird Ihnen das nicht gelingen, weil mir das 
Thema - - - 

(Zustimmung bei der CDU) 

Das ist ganz einfach so, weil das auch ein schwie-
riges Thema ist  

(Christian Meyer [GRÜNE]: Also 
kommt nichts!) 

und weil wir ganz einfach zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass wir da auch noch Debatten in den 
Fraktionen und in den Parteien führen müssen. Ihr 
Antrag macht deutlich, dass wir noch eine Menge 
Fragen zu klären haben. Die im Raum stehenden 
verfassungsrechtlichen Bedenken sind nicht ein-
fach wegzudiskutieren. Das haben wir zur Kenntnis 
zu nehmen. 

Ich möchte deutlich sagen, dass ich jede Art von 
Aktivität in Richtung Parité-Gesetz ausdrücklich 
begrüße.  

(Christian Meyer [GRÜNE]: Aber Sie 
stimmen dem nicht zu!) 

Die aufgeworfenen Fragen werden in meiner Frak-
tion, in meiner Partei auf Bundes- und auf Landes-
ebene breit diskutiert. Die verschiedenen Modelle 
liegen auf dem Tisch, die verfassungsrechtlichen 
Bedenken sind klar formuliert. Um es deutlich zu 
sagen: Es gibt bereits genügend wissenschaftliche 
Ausarbeitungen, Untersuchungen und Ursachen-
forschungen, auch mit Handlungsempfehlungen. 
Insofern brauchen wir eine Enquetekommission 
nicht. Es liegt alles auf dem Tisch.  

(Christian Meyer [GRÜNE]: Dann 
stimmen Sie dem Antrag zu!) 

Der Landtag Brandenburg ist mit einem sehr guten 
Beispiel vorangegangen und hat Anfang dieses 
Jahres ein Parité-Gesetz beschlossen, das die 
paritätische Besetzung der Wahllisten beinhaltet. 
Ein weiteres Modell sieht eine Tandemlösung der 
jeweiligen Wahlkreise vor, die sogenannten Wahl-
kreisduos. Und: Sie alle kennen die Debatte, die im 
Moment auf Bundesebene aufgrund der Über-
hang- und Ausgleichsmandate geführt wird. Dort 
steht eine Wahlrechtsreform an. Unser Bundes-
tagsvizepräsident Thomas Oppermann hat das 
sogenannte Drittstimmenwahlrecht in die Diskussi-
on eingeführt. Dieses Modell sollte man zumindest 
überdenken. 

Artikel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes besagt: 

„Der Staat fördert die tatsächliche Durchset-
zung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hin.“ 

Die Kernfrage lautet nun: Rechtfertigt Artikel 3 
Abs. 2 des Grundgesetzes die Beschränkung von 
Wahlrechtsgrundsätzen sowie die Autonomie der 
Parteien bei der Kandidatenaufstellung? Diese 
Frage haben wir sehr sorgsam zu klären.  

(Zuruf von den GRÜNEN) 

- Ich sage Ihnen das, weil Sie hier so leicht und 
locker daherkommen und sagen, wir machen das 
mal eben so. 

(Widerspruch bei den GRÜNEN - 
Christian Grascha [FDP]: Das ist 
abenteuerlich, Frau Modder! Ich bin 
fassungslos!) 

Vizepräsidentin Meta Janssen-Kucz: 

Ich bitte um Ruhe im Hohen Hause, damit Frau 
Modder ihren Redebeitrag zu Ende führen kann. 
Damit meine ich insbesondere die Herren. Das 
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Hin- und Herlaufen und das laute Sprechen sind 
eben schon aufgefallen.  

Bitte, Frau Modder! 

Johanne Modder (SPD): 
Vielen Dank.  

Ich möchte nur darauf hinweisen, auf welchen 
erbitterten Widerstand wir immer wieder stoßen - 
und das meine ich durchaus selbstkritisch -, wenn 
wir über Wahlrechtsreformen sprechen.  

Diese Diskussion müssen wir führen. Bei mir geht 
jetzt Gründlichkeit vor Schnelligkeit.  

(Anja Piel [GRÜNE]: Was ist Ihre par-
lamentarische Initiative? Die muss 
jetzt wirklich einmal kommen!) 

- Warten Sie doch ab, Frau Piel!  

Alle Fragen, die Sie in der Enquetekommission 
aufwerfen wollen - z. B. welche Gesetze zu verän-
dern sind -, können wir heute schon beantworten.  

(Widerspruch bei den GRÜNEN) 

Wir müssen eine breite Mehrheit dafür finden, das 
Parité-Gesetz auf den Weg zu bringen. Und diese 
Diskussion möchte zumindest meine Partei nicht 
im Rahmen einer Enquetekommission, sondern 
vor Ort in den Parteien führen. 

(Wiard Siebels [SPD]: So ist es! - 
Christian Grascha [FDP]: Ihr wollt das 
im Hinterzimmer diskutieren? Un-
glaublich!) 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

Vizepräsidentin Meta Janssen-Kucz: 
Vielen Dank, Frau Kollegin Modder. - Wir kommen 
jetzt zum Redebeitrag der FDP-Fraktion. Ich bitte, 
die Zwischengespräche einzustellen, damit wir 
Herrn Dr. Genthe zuhören können. Bitte, Herr 
Genthe! 

Dr. Marco Genthe (FDP): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die 
Diskussion um das Paritätsgesetz ist keine einfa-
che. Sie berührt grundlegende verfassungsrechtli-
che Fragen, und sie berührt die Fundamente einer 
Demokratie. Das ist vielleicht auch der Grund da-
für, dass es hier eben so laut geworden ist.  

Die Diskussion ist deswegen keine einfache, weil 
ein bestimmtes Ergebnis von demokratischen 

Wahlen vorgegeben werden soll. Der Antragsteller 
definiert dieses Ergebnis als gleichberechtigte 
Vertretung von Frauen und Männern in den Parla-
menten. Gemeint ist vermutlich, dass jeweils die 
Hälfte der Mandatsträger Frauen bzw. Männer sein 
sollen. Als Begründung gibt der Antragsteller an, 
nur gleichberechtigte Parlamente würden eine 
gleichberechtigte Gesetzgebung garantieren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir 
Freien Demokraten teilen in jedem Fall die Ansicht, 
den Anteil der Frauen in den Parlamenten zu er-
höhen. Tatsache ist nach wie vor, dass Frauen in 
allen Parlamenten deutlich unterrepräsentiert sind.  

Forscht man nach den Ursachen, kommt man sehr 
schnell auf die politischen Parteien zu sprechen. 
So gut wie niemand ist in einem Parlament, ohne 
sich vorher in einer Partei engagiert und sich dort 
auch durchgesetzt zu haben. Es fällt auf, dass sich 
in den Parteien wesentlich mehr Männer als Frau-
en engagieren. Übrigens fällt auch auf, dass in fast 
allen Parteien der Anteil der Mandatsträgerinnen 
über dem Anteil der jeweiligen weiblichen Partei-
mitglieder liegt. 

Meine Damen und Herren, wir alle kennen die 
sogenannte Knochenmühle, durch die man inner-
halb einer Partei gehen muss, um irgendwann 
einmal ein Mandat erreichen zu können. Vieles 
daran ist unattraktiv, da die Basisarbeit in den Par-
teien nicht nur einen hohen Zeiteinsatz, sondern 
auch eine äußerst große räumliche und zeitliche 
Flexibilität erfordert.  

Diese Bedingungen scheinen für Frauen noch 
schwieriger zu sein als für Männer. Die Abläufe, 
Gremien und Arbeitsformen der Parteien sind of-
fenbar eine, wenn nicht sogar die Ursache des 
Problems. Es reicht jedoch nicht, diese Umstände 
zu beklagen. Sinnvoll wäre es, bereits hier anzu-
setzen und den Job für Frauen in den Parteien 
attraktiver zu gestalten.  

Ob hingegen der Weg über eine gesetzliche Ver-
pflichtung der richtige ist, erscheint zumindest hei-
kel. Das wäre nur möglich, wenn das passive 
Wahlrecht, welches bisher von Kriterien wie dem 
Geschlecht, dem Alter, der Bildung, dem Beruf, der 
Herkunft unabhängig gestaltet ist, geändert wird. 
Damit müsste die geschlechterneutrale Regelung 
aufgehoben werden. Eine geschlechterneutrale 
Wählbarkeit wäre formal nicht mehr gewährleistet. 
Das ist ein verfassungsrechtliches Schwergewicht, 
welches jeder Befürworter eines Paritätsgesetzes 
aus dem Weg räumen muss. 
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Dieser Eingriff wäre nur zu rechtfertigen, wenn er 
verhältnismäßig wäre. Ob der generelle Förderauf-
trag aus Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz ausreicht, 
um diese Verhältnismäßigkeit zu gewährleisten, ist 
hoch umstritten. 

(Wiard Siebels [SPD]: Genau!) 

Nach Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz verbieten sich 
insbesondere solche Regelungen, bei denen es 
davon abhängt, ob der Betroffene ein Mann oder 
eine Frau ist. Das ist aber vorliegend gerade nicht 
der Fall, da das Wahlrecht geschlechtsneutral 
formuliert ist. Damit liegt keine unmittelbare Dis-
kriminierung von Frauen vor. 

Ob faktisch eine mittelbare Diskriminierung von 
Frauen durch die Parteien besteht, ist nicht einfach 
zu beurteilen. Da die Parteien nicht der organisier-
ten Staatlichkeit zuzurechnen sind, sind sie auch 
nicht direkter Adressat von Artikel 3 Grundgesetz. 
Wenn also die Parteien weniger Frauen als Män-
ner aufstellen, handelt es sich nicht um eine staat-
liche Ungleichbehandlung. 

Die faktische Ungleichbehandlung von Frauen 
infolge der geschlechterneutralen Wahlaufstel-
lungsvorschriften lässt sich vermutlich am ein-
fachsten auf der Ebene der Parteien lösen. Diese 
Diskussionen geraten immer mehr in den öffentli-
chen Fokus, und das, meine sehr verehrten Da-
men und Herren, ist auch gut so. Am besten wäre 
es, wenn das Problem durch die Gesellschaft und 
nicht durch den Gesetzgeber gelöst würde. Inso-
weit ist jedoch sehr lange nicht viel passiert.  

Die verfassungsrechtlichen Fragen sind sicherlich 
nicht in der Tiefe geklärt. Es gibt auch nicht das 
eine Paritätsgesetz, Frau Modder, sondern es gibt 
viele verschiedene Ansätze und Vorstellungen. 

(Johanne Modder [SPD]: Das habe 
ich auch gesagt!) 

Insbesondere die Wahlkreisreform in Frankreich ist 
ein überaus interessanter Ansatz in diesem Zu-
sammenhang.  

Angesichts der offenen verfassungsrechtlichen 
Fragen und des von uns ganz eindeutig geteilten 
Ziels, den Frauenanteil in den Parlamenten zu 
erhöhen, wollen wir uns als FDP-Fraktion der vor-
geschlagenen Enquetekommission nicht verschlie-
ßen, sondern diese Fragen dort vertieft diskutieren.  

(Beifall bei der FDP und bei den 
GRÜNEN) 

Auf den Redebeitrag der SPD-Fraktion möchte ich 
deutlich sagen: Diese Diskussion gehört in die 
Parlamente. 

(Wiard Siebels [SPD]: So ist es! Richtig!) 

Das Instrumentarium einer Enquetekommission ist 
genau das richtige, um das zu tun.  

(Beifall bei der FDP und bei den 
GRÜNEN - Zuruf von den GRÜNEN: 
Richtig!) 

Das ausschließlich in den Hinterzimmern von Par-
teien - und auch in den Hinterzimmern der SPD-
Fraktion - zu diskutieren, reicht in diesem Fall 
überhaupt nicht.  

Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP und bei den 
GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Meta Janssen-Kucz: 
Für die CDU-Fraktion erhält Frau Dr. Esther Nie-
werth-Baumann das Wort. Bitte! 

Dr. Esther Niewerth-Baumann (CDU): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
habe heute Verstärkung mitgebracht: meine 23-
jährige Tochter, die auf den Tag genau vor zwei 
Wochen ihr erstes juristisches Staatsexamen be-
standen hat.  

(Beifall)  

- Es ist nett, dass Sie klatschen. Das hat sie auch 
verdient.  

Im juristischen Staatsexamen ist Parität regelmä-
ßig ein aktuelles Thema der mündlichen Prüfun-
gen. Weil dies so ist, könnte meine Tochter im 
Zweifel die besser fundierte Rede zu diesem The-
ma halten, da sie sich schon intensiv damit ausei-
nandergesetzt hat. 

Meine Damen und Herren, auch bei uns in der 
CDU-Fraktion sind Frauen ein sehr wichtiges 
Thema. Wir beschäftigen uns intensiv mit der Fra-
ge, was wir tun können, damit mehr Frauen poli-
tisch aktiv werden. Nicht nur uns als Gruppe der 
Frauen von Ende 20 bis Mitte 60, sondern unserer 
gesamten Fraktion ist es ein wichtiges Anliegen, 
mehr Frauen aktiv in die Politik zu bringen.  

Ohne Frage gibt es zu wenig Frauen hier im Par-
lament. Es sind zu wenig Frauen im Bundestag, es 
sind zu wenig Frauen in den Kommunalparlamen-
ten. Es sind generell auch zu wenig Frauen in den 



Niedersächsischer Landtag  -  18. Wahlperiode  -  44. Plenarsitzung am 27. März 2019 
 

3992 

Parteien. Das ist parteiübergreifend so. Und auch 
in den Führungspositionen der Wirtschaft findet 
man leider zu wenig Frauen.  

(Eva Viehoff [GRÜNE]: Warum nur?) 

Die Grünen fordern nun eine Enquetekommission. 
Ziel ist die Erarbeitung eines Vorschlags für ein 
niedersächsisches Parité-Gesetz. Nicht nur nach 
Auffassung der CDU-Fraktion, sondern auch nach 
herrschender Meinung in Literatur und Rechtspre-
chung ist aber jede Art von Paritätsgesetz verfas-
sungsrechtlich höchst bedenklich. Man müsste das 
Grundgesetz ändern, aber das können wir als 
Landesparlament bekanntlich nicht tun. Mit einem 
Parité-Gesetz würde massiv in die Wahlrechts-
grundsätze aus Artikel 38 Grundgesetz und Arti-
kel 8 der Landesverfassung eingegriffen werden. 
Es würde aber auch - das halten wir ebenfalls für 
sehr wichtig - in die Parteienrechte eingegriffen; 
diese würden sehr stark beeinträchtigt werden.  

Herr Genthe hat es schon ausgeführt: Nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
dürfen Eingriffe stattfinden, wenn es einen verfas-
sungsrechtlich zwingenden Grund gibt. Im ersten 
Moment könnte man denken, so wenige Frauen im 
Parlament seien ein solcher verfassungsrechtlich 
zwingender Grund, und es bestehe die Notwen-
digkeit für ein solches Gesetz. Allerdings muss 
man sich auch anschauen, was die Mütter und 
Väter unseres Grundgesetzes wollten, welche 
Vorstellung sie zur grundsätzlichen Bedeutung von 
Repräsentation gehabt haben.  

Nach dem Grundgesetz bedeutet Repräsentation 
Handeln für das Volk und Verantwortlichkeit ge-
genüber dem Volk. Repräsentation bedeutet aber 
nicht, dass zwischen dem Parlament und dem Volk 
eine Abbildungsgleichheit bestehen muss. Ich 
weiß von den Grünen in Oldenburg, dass sie im-
mer sagen: „Bei uns machen die Männer die Frau-
enpolitik.“ Es ist nämlich nicht unbedingt so, dass 
Frauen nur Frauenpolitik und Männer nur Männer-
politik machen. Wir brauchen nicht unbedingt eine 
bevölkerungsgleiche Abbildung im Parlament.  

Wir als CDU-Fraktion halten also jede Art von Pari-
tätsgesetz für verfassungswidrig. Um ein solches 
einführen zu können, müsste man massiv in das 
Grundgesetz eingreifen. Das können nur Bundes-
tag und Bundesrat; das kann kein Landesparla-
ment. Außerdem wollen wir einen solchen intensi-
ven Eingriff in das Grundgesetz nicht.  

Wir halten eine Enquetekommission nicht für sinn-
voll, weil wir der Auffassung sind, dass ein Parité-
Gesetz verfassungsrechtlich bedenklich ist, und 
weil wir einen diesbezüglichen Eingriff in das 
Grundgesetz nicht wollen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir sind also zu dem Ergebnis gelangt, dass sich 
ein solches Problem durch ein Gesetz nicht lösen 
lässt. Aber natürlich müssen wir etwas dafür tun, 
dass künftig mehr Frauen hier im Landtag und 
auch in den anderen Parlamenten sind.  

(Belit Onay [GRÜNE]: Was denn?) 

Hier sind zum einen die Parteien gefordert, sich 
mehr um die Frauen in der sogenannten zweiten 
Lebensphase zu kümmern, sich genau anzusehen, 
was getan werden kann, wenn es Probleme mit 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gibt.  

Es gibt aber durchaus auch Ideen, wie der Landtag 
selbst an sich arbeiten könnte. Ich denke an die 
thüringische Abgeordnete, die mit ihrem Baby in 
den Landtag kam und deswegen des Landtags 
verwiesen wurde. Man kann versuchen, ein be-
sonders familienfreundliches Klima im Landtag zu 
schaffen. Hierbei ist an Räume zu denken, in de-
nen Mütter ihre Kinder betreuen lassen können, 
und an andere Dinge, die teilweise auch schon 
vorhanden sind. Aber diesbezüglich können wir 
noch einiges tun. Auch jede Partei kann für sich 
etwas tun.  

Wir müssen etwas tun. Dies ist eine zwingende 
Aufgabe. Aber ein Parité-Gesetz ist hier nicht der 
richtige Weg. 

Danke schön.  

(Lebhafter Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Meta Janssen-Kucz: 

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen spricht die 
Kollegin Imke Byl. Bitte schön! 

Imke Byl (GRÜNE): 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Sehr geehrte Frau Modder, ich 
erinnere mich, wie im Januar alle Frauen der SPD-
Fraktion - die wenigen - mit weißen Blusen hier 
saßen, um auf das Frauenwahlrecht und auch auf 
das Thema Parité aufmerksam zu machen.  
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Und jetzt wischen Sie unseren Vorschlag bezüglich 
einer Enquetekommission so einfach weg! Das 
kann ich nicht nachvollziehen.  

(Beifall bei den GRÜNEN und Zu-
stimmung von Dr. Stefan Birkner 
[FDP]) 

Auch der Ministerpräsident hat schöne Presse 
gemacht und gesagt, er stehe jetzt für ein Parité-
Gesetz. Und nachdem sich der Ministerpräsident 
eines so großen Bundeslandes so deutlich dafür 
ausgesprochen hatte, haben wir uns natürlich 
Hoffnungen gemacht, dass wir in dieser Frage 
endlich weiterkommen. Aber heute hält er es nicht 
einmal für nötig, sich die Argumente in dieser De-
batte anzuhören. Das kann doch wirklich nicht 
sein! 

(Beifall bei den GRÜNEN und Zu-
stimmung von Christian Grascha 
[FDP]) 

Zum Thema Debatten führen: Wahrscheinlich sit-
zen hier gerade sogar mehr CDUler als SPDler. 
Ich finde es bezeichnend, wie leer Ihre Reihen hier 
sind.  

(Beifall bei den GRÜNEN und Zu-
stimmung von Christian Grascha 
[FDP] - Zurufe von der SPD) 

Dass Sie versuchen, Parité dadurch herzustellen, 
dass Sie die Männer hinausschicken - ich weiß 
nicht, was Sie gemacht haben -, ist wohl nicht die 
richtige Variante.  

(Heiterkeit bei den GRÜNEN und bei 
der FDP) 

Nun zu dem Begriff der Gründlichkeit. Wir sind 
doch auch dafür, die Forderung nach einem Pari-
tätsgesetz mit Gründlichkeit zu bearbeiten. Aber 
diese Gründlichkeit hat ihren Platz im Parlament, 
im Landtag, mit einer Enquetekommission.  

(Beifall bei den GRÜNEN und Zu-
stimmung bei der FDP) 

Ich bin wirklich überrascht, wie schnell man die 
Forderungen, die man als Ministerpräsident, als 
Partei selbst gestellt hat, so schnell wieder fallen-
lassen kann.  

Ich muss mich bei der FDP wirklich für diesen dif-
ferenzierten Wortbeitrag bedanken. Offensichtlich 
ist die FDP gerade im Begriff, die SPD bei diesem 
Thema zu überholen.  

(Heiterkeit und Beifall bei den GRÜ-
NEN und bei der FDP) 

Sehr geehrte Damen und Herren, Macht, Zeit und 
Geld sind auch heute noch sehr ungleich zwischen 
den Geschlechtern verteilt. Nachdem vor hundert 
Jahren mutige Frauen wie Anita Augspurg das 
Frauenwahlrecht erkämpft haben, sind wir gerade 
in Niedersachsen noch weit von einer gleichbe-
rechtigten Vertretung von Frauen im Landtag, aber 
auch in der Kommunalpolitik entfernt.  

(Johanne Modder [SPD]: Stellen Sie 
einmal eine Liste in der Kommunalpo-
litik auf!) 

Genau das wollen wir - eigentlich gern mit Ihnen 
gemeinsam - verändern, sehr geehrte Damen und 
Herren.  

(Beifall bei den GRÜNEN und Zu-
stimmung bei der FDP) 

Spätestens der Rückgang des Anteils der Frauen 
in den Parlamenten hat viele noch einmal wachge-
rüttelt. Aber man muss ehrlich festhalten: Der 
Landtag und die kommunale Ebene sind noch nie 
überhaupt auch nur im Entferntesten in die Nähe 
einer gleichberechtigten Vertretung gekommen. 
Unser politisches System ist von Männern erfun-
den, entwickelt und auch dominiert, bis heute.  

Nun muss ich die FDP noch einmal loben.  

(Dr. Stefan Birkner [FDP]: Es wird 
langsam unangenehm!) 

- Ich weiß auch nicht, was los ist. 

Herr Kollege Birkner hat auf dem Parteitag einen 
sehr richtigen Satz gesagt.  

(Zurufe von den GRÜNEN) 

- Einen!  

Er sagte: Nur wenn sie es schaffe, den Frauenan-
teil bei Ämtern und Mandaten zu steigern, könne 
die FDP für sich beanspruchen, Politik für die ge-
samte Bevölkerung zu machen. - Genau das ist 
der Punkt! 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Viele Menschen versuchen, dieses Thema mit 
Redebeiträgen zur Vereinbarkeit von Familie und 
politischem Engagement anzugehen oder das 
nächste Mentoringprogramm für Frauen zu entwi-
ckeln. Aber das reicht doch nicht! Das haben wir 
jetzt 100 Jahre lang probiert. 100 Jahre lang! Wir 
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müssen leider feststellen: Appelle an die Parteien 
sind ganz offensichtlich gescheitert.  

Wir Grünen sind immer noch die einzige Partei - 
ich bin an sich stolz darauf; aber ich hoffe, dass wir 
irgendwann nicht mehr die Einzigen sind -, die 
50 % Frauen in diesen Landtag entsendet. Genau 
deswegen brauchen wir ein Parité-Gesetz, damit 
wir eben nicht mehr die einzigen sind.  

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Dass wir hier keinen fertigen Gesetzentwurf, son-
dern die Forderung nach einer Enquetekommissi-
on einbringen, zeigt doch, dass uns das Thema so 
wichtig ist, dass wir Sie alle mitnehmen wollen. Wir 
haben gehofft, dass man, wenn sich der Minister-
präsident und die größte Fraktion in diesem Land-
tag für ein Parité-Gesetz aussprechen, zusammen 
auch etwas erreichen kann.  

Wir bräuchten diese Kommission, um festzustellen: 
Muss man die Verfassung ändern? Muss man sie 
nicht verändern? Welche Form von Parité-Gesetz 
kommt für Niedersachsen überhaupt infrage? Was 
macht man mit den Wahlkreisen? Macht man nur 
ein Verhältniswahlrecht usw. usf.? 

Ich möchte hier noch einmal dazu aufrufen: Las-
sen Sie uns gemeinsam klare Regeln schaffen! 
Lassen Sie uns bestehende Strukturen endlich 
aufbrechen - für Gleichstellung auch in den Parla-
menten! 

Danke schön. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
FDP sowie Zustimmung von Dr. Gab-
riele Andretta [SPD]) 

Vizepräsidentin Meta Janssen-Kucz: 

Vielen Dank, Frau Byl. - Für die AfD-Fraktion Frau 
Dana Guth, bitte! 

Dana Guth (AfD): 

Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Unterirdisch, liebe Kollegin Mod-
der, ist das, was Sie an Frauenfeindlichkeit in Ihrer 
eigenen Fraktion dulden. Solche Äußerungen habe 
ich von meinen Kollegen noch nie zu hören be-
kommen.  

Aber kommen wir zum Thema.  

Ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen zum Ste-
ckenpferd Parität, das lässt nichts Gutes ahnen. 
Der Kampf gegen die bösen, alten, weißen Männer 

geht weiter. Die eigenen Männer, Väter, Großväter 
als Feindbild - das ist schon seltsam!  

(Anja Piel [GRÜNE]: Welche Rede 
haben Sie denn gehört?) 

Was geht eigentlich in Ihren Köpfen vor? - Es gab 
noch nie ein Land, in dem Frauen so frei, so 
selbstbestimmt und so gleichberechtigt gelebt ha-
ben. Zumindest ist das heute noch so. Sie schüren 
permanent einen Konflikt, den es gar nicht gibt. Sie 
wollen Quoten für etwas, was keiner Frau verwehrt 
ist.  

Kommen wir zu den Fragen, die die neue Kommis-
sion bearbeiten soll. Welche Gesetze sind wie zu 
ändern, um eine 50 : 50-Quote im Landtag und in 
den Kommunalparlamenten zu erreichen? - Gar 
keines! Meines Wissens gibt es kein Gesetz, wel-
ches es Frauen verbietet, in Parteien einzutreten, 
sich politisch zu engagieren und zu kandidieren.  

(Beifall bei der AfD) 

Sind gegebenenfalls grundsätzliche Änderungen 
am Wahlsystem notwendig? - Nein, auch das 
Wahlsystem verbietet Frauen nicht, sich um politi-
sche Ämter und Mandate zu bewerben.  

Welche verfassungsrechtlichen Fragen sind dabei 
zu klären? - In erster Linie die Frage, ob Sie ernst-
haft in das System der freien Wahlen eingreifen 
und in Erwägung ziehen wollen, eine Bevorzugung 
aufgrund eines Geschlechtes per Gesetz festzu-
schreiben.   

(Miriam Staudte [GRÜNE]: Gleichbe-
handlung, nicht Bevorzugung!) 

Das widerspricht unserem Grundgesetz.  

(Beifall bei der AfD) 

Wir können dabei auch Menschen, die weder dem 
weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zu-
zuordnen sind, angemessen berücksichtigt wer-
den? - Aktuellen Zahlen zufolge betrifft das 
0,125 % der Gesellschaft. Sie müssten mit zwölf 
Sitzen im Landtag 0,015 % diverse Abgeordnete 
haben. Werden Parteien dann zwangsverpflichtet, 
diverse Mitglieder zu suchen? Was ist mit denen, 
die keine haben? Dürfen die dann noch Aufstel-
lungsversammlungen machen? Oder noch besser: 
Müssen die dann einen Platz an die Grünen abtre-
ten?  

Ihr Wunschergebnis würden Bußgelder und Kür-
zungen bei Fraktionsmitteln sein. Vorschreiben, 
verbieten, bestrafen - grüne Politik in Reinform!  



Niedersächsischer Landtag  -  18. Wahlperiode  -  44. Plenarsitzung am 27. März 2019 
 

 3995 

Damit wäre ich fertig, alle Fragen beantwortet, viel 
Zeit und Geld gespart.  

Ich fordere Sie hiermit auf: Verschwenden Sie 
keine Steuergelder für diesen frauenverachtenden 
Ideologieansatz! Hören Sie auf, Frauen wie un-
selbstständige Idiotinnen zu behandeln! Seit Jah-
ren propagieren Sie, dass Frauen alles mindestens 
genauso gut wie Männer können und dass Frauen 
alles werden können und natürlich auch müssen. 
Tun Sie doch jetzt nicht so, als ob es Frauen tat-
sächlich hilft, wenn sie per Gesetz in Parlamente 
gehievt werden!  

Erfolgreiche Frauen brauchen keine Quoten. 
Schluss mit der Männerdiskriminierung!  

(Anja Piel [GRÜNE]: Zählen Sie doch 
mal bei sich in der Ecke durch!) 

Solange mehr Männer die politische Arbeit vor Ort, 
in den Parteien, in den Kreisverbänden erledigen, 
so lange wird es mehr männliche Mandatsträger 
geben. Wenn das den Frauen nicht mehr passt, 
dann müssen sie in Parteien eintreten. Das ist nun 
mal so.  

(Beifall bei der AfD - Unruhe - Zurufe) 

Jetzt kommt gleich wieder das Totschlagargu-
ment - - -  

Vizepräsidentin Meta Janssen-Kucz: 
Frau Guth, ganz kurz, bitte! Sie haben noch 1:05 
Minuten. - Ich bitte darum, dass hier wieder Ruhe 
eingekehrt. Und Sie, Frau Guth, bitte ich, Frauen 
nicht als Idiotinnen zu bezeichnen. Das nächste 
Mal gibt es dafür einen Ordnungsruf.  

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Dana Guth (AfD): 
Ich habe darum gebeten, Frauen nicht wie un-
selbstständige Idiotinnen zu behandeln. Und das 
darf ich, glaube ich, sagen.  

(Beifall bei der AfD) 

Vizepräsidentin Meta Janssen-Kucz: 
Frau Guth, wie werden uns Ihre Wortwahl sehr 
genau im Protokoll anschauen und das dann be-
werten. Das überlassen Sie bitte dem Präsidium.  

(Unruhe) 

Dana Guth (AfD): 
Unglaublich! Aber gut, ich weiß, was ich gesagt 
habe.  

Jetzt kommt gleich wieder das Totschlagargument: 
Aber die Bedingungen, die Zeiten und, und, und. - 
Ich kann Ihnen sagen, niemand fragt Schwester 
Karin, wie sie die Kitazeiten mit dem Schichtdienst 
im Krankenhaus vereinbart, oder ob es toll ist, 
dass sie auch am Abend zur Schicht muss. Aber 
da geht es ja auch nicht um Macht.  

Meine Herren, ich bin sehr gespannt auf das Ab-
stimmungsergebnis zu dem unweigerlich folgen-
den Gesetzentwurf, der uns hier irgendwann erei-
len wird. Die Einstellung „Parität per Gesetz“ hat 
auch in diesen Reihen - zumindest hinter den Ku-
lissen - wenig Befürworter.  

(Imke Byl [GRÜNE]: Bei Ihnen viel-
leicht!) 

Wenn Sie jetzt aber alle brav die Hand heben, um 
sich ja nicht gegen Ihren Fraktionszwang zu stel-
len, dann rate ich Ihnen, sich bis zur nächsten 
Landtagswahl ein schickes Kleid zu kaufen oder 
sich damit abzufinden, dass viele von Ihnen, liebe 
Herren Abgeordnete, in der nächsten Legislaturpe-
riode Ihren Platz für eine Dame räumen dürfen.  

(Beifall bei der AfD) 

Weil sie es besser kann? - Nein! - Weil sie mehr 
politisch gearbeitet hat? - Nein! Einzig und allein, 
weil sie eine Frau ist!  

(Imke Byl [GRÜNE]: So ein Unsinn! - 
Eva Viehoff [GRÜNE]: Häh?) 

Während man sonst vielleicht immer alles abnickt, 
um sein Mandat zu behalten, gibt es hier tatsäch-
lich etwas zum Abnicken, was Sie Ihr Mandat kos-
ten könnte. Was für eine Zwickmühle!  

Vielen Dank.  

(Lebhafter Beifall bei der AfD) 

Vizepräsidentin Meta Janssen-Kucz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.  

Wir kommen jetzt erst einmal zur Abstimmung. Im 
Anschluss an die Abstimmung kommt dann eine 
persönliche Bemerkung.  

(Johanne Modder [SPD]: Im An-
schluss an die Debatte!) 

- Gut, dann machen wir das am Ende der Debatte. 
Meine beiden Schriftführer waren anderer Mei-
nung.  
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Aber bitte, sehr geehrte Frau Modder! Nach § 76 
der Geschäftsordnung haben Sie das Wort zu 
einer persönlichen Bemerkung.  

Johanne Modder (SPD): 
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Frau Guth, Sie 
haben mir vorhin unterstellt, ich würde in meiner 
Fraktion frauenfeindliche Äußerungen dulden. Das 
weise ich in aller Entschiedenheit zurück.  

Ich nehme an, Sie spielen auf einen Vorgang an, 
den ich leider im Moment in meinem Bezirk Weser-
Ems zu bearbeiten habe. Ich weise Sie darauf hin, 
dass ich ein geordnetes Verfahren in Gang gesetzt 
habe. Es gibt eine Untersuchungskommission, die 
den Sachverhalt aufklärt, und daraufhin wird es 
Empfehlungen geben, wie man weiter damit um-
geht.  

Vor diesem Hintergrund weise ich Ihren Vorwurf 
zurück. Ich würde mir wünschen, dass Sie an die-
ser Stelle in Ihrer eigenen Partei so klar aufgestellt 
wären wie wir.  

(Lebhafter Beifall bei der SPD und bei 
den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Meta Janssen-Kucz: 
Vielen Dank. - Wir kommen jetzt zur Ausschuss-
überweisung.  

Vorgesehen ist der Ältestenrat. Wer dem so zu-
stimmen möchte, den bitte ich um ein Handzei-
chen. - Damit ist der Antrag einstimmig an den 
Ältestenrat überwiesen.  

Wir kommen jetzt zum 

Tagesordnungspunkt 7: 
Erste Beratung: 
Entwurf eines Gesetzes über die Schulden-
bremse in Niedersachsen - Gesetzentwurf der 
Landesregierung - Drs. 18/3258  

Herr Minister Hilbers bringt den Gesetzentwurf für 
die Landesregierung ein. Bitte schön! 

Reinhold Hilbers, Finanzminister: 
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Solide Finanzen sind Grundlage für 
staatliche Stabilität, für Wachstum, für Beschäfti-
gung und Prosperität eines Landes. Wir haben 
allenthalben sehen können, wohin unsolide und 
zerrüttete Staatsfinanzen führen. Insbesondere in 

Südeuropa haben wir das in den letzten Jahren 
kennengelernt. Deswegen sind Konsolidierungs-
maßnahmen dringend notwendig. Gerade von 
solchen Maßnahmen profitieren die Bürgerinnen 
und Bürger in hohem Umfang, weil die Schulden 
von heute die Ausgaben von morgen bedingen.  

Eine solide Finanzpolitik führt daher dazu, dass 
das Geld für Bildung, für soziale Einrichtungen, für 
Infrastruktur und für wichtige Vorhaben des Lan-
des ausgegeben werden kann und eben nicht für 
Zinsen aufgewandt werden muss. Deswegen ha-
ben Bund und Länder bereits 2009 mit der Ände-
rung des Grundgesetzes einen Paradigmenwech-
sel eingeleitet. Eigenfinanzierte Investitionen sind 
nicht mehr Maßstab für die Neuverschuldung, son-
dern Bund und Länder haben ihre Haushalte 
grundsätzlich so aufzustellen, dass sie sie ohne 
neue Kredite ausgleichen können. 

Das war und ist zwingend notwendig. Die Schul-
den des Landes Niedersachsen sind seit 1970 
stark gewachsen, von rund 3 Milliarden auf 61,352 
Milliarden Euro. Die Entwicklungen zeigen: Die 
geltenden Regelungen der Finanzverfassung - 
auch Artikel 71 der Verfassung - sind keine geeig-
neten Mittel, um die Verschuldung zu begrenzen 
und eine Null-Schulden-Politik sicherzustellen. 

Ein weiterer Schuldenaufwuchs ist nach unserer 
Auffassung nicht zu verantworten. Er ist eine un-
zumutbare Belastung für die zukünftigen Generati-
onen. Jede Generation sollte mit dem Geld aus-
kommen, das ihr für politische Maßnahmen zur 
Verfügung steht, oder aber mit der Bevölkerung 
eine Diskussion darüber führen, wie viel für staatli-
che Aufgaben abgeführt werden soll. 

Wir sind bestens aufgestellt, um die Schulden-
bremse in Niedersachsen 2020 wirkungsvoll ein-
halten zu können. 2016 gelang es bereits, einen 
Haushalt ohne neue Kreditaufnahmen zu realisie-
ren. Im Haushaltsplan 2017/2018 konnten die Kon-
ten ausgeglichen werden, ohne dass dafür ent-
sprechende Nettokreditaufnahmen notwendig wa-
ren. Im Haushaltsplan 2019 ist es dieser Landes-
regierung zum ersten Mal in der Geschichte Nie-
dersachsens gelungen, einen Haushalt ohne Net-
tokreditaufnahmen und ohne strukturelles Defizit 
aufzustellen. Der Haushalt verzichtet auf Einmalef-
fekte. Diese wurden aus der mittelfristigen Finanz-
planung herausgenommen, weil man die Steige-
rung der Einnahmen nicht vollständig für neue 
Politik verwendet hat und so insgesamt den Aus-
gleich herbeigeführt hat. 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03258.pdf
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In dieser Legislaturperiode ist es mit dem Jahres-
abschluss 2017 bereits gelungen, 100 Millionen 
Euro in die Altschuldentilgung zu geben. Dieser 
Kurs wird fortgesetzt. Ich kann hiermit ankündigen, 
dass wir beabsichtigen, auch aus dem Jahresab-
schluss 2018 Geld in die Altschuldentilgung zu 
geben. 

Die Umsetzung der Schuldenbremse ist ein weite-
rer wichtiger Schritt zu dem Bekenntnis zu einer 
Politik, die sich an einem Haushaltsausgleich ohne 
Nettokreditaufnahme orientiert, also an der 
schwarzen Null. Es ist ein klares Bekenntnis dazu, 
dass auch die schwarze Null in wirtschaftlich enger 
werdenden Zeiten auf keinen Fall über Bord ge-
worfen werden darf. 

Meine Damen und Herren, mit der Verankerung 
der Schuldenbremse in der Niedersächsischen 
Verfassung ermöglichen wir es, landesverfas-
sungsrechtliche Überprüfungen sicherzustellen 
und die Einhaltung der Schuldenregel durch die 
Niedersächsische Verfassung sicherzustellen - 
neben der Tatsache der Verankerung im Grundge-
setz. Wir erreichen dadurch als Verfassungsziel 
ein deutliches Bekenntnis, dass wir nachhaltige 
Finanzpolitik in Niedersachsen großschreiben und 
uns dazu ausdrücklich bekennen. Der vorliegende 
Gesetzentwurf verankert die Grundregeln eines 
eigenständigen Neuverschuldungsverbots in unse-
rer Verfassung und nutzt die bundesrechtlich er-
öffneten Möglichkeiten im Interesse der Hand-
lungsfähigkeit des Landes, in besonderen Aus-
nahmesituationen entsprechend reagieren zu kön-
nen. 

Meine Damen und Herren, wir wollen eine harte 
Schuldenbremse, die Wirkung zeigt, die dauerhaft 
keine Neuverschuldung zulässt und die die Aus-
nahmeregelungen eng begrenzt. Die vorstehenden 
Regelungen sichern gleichwohl die erforderliche 
Handlungsfähigkeit des Landes in bestimmten 
Ausnahmesituationen, die Sie im Gesetzentwurf 
entsprechend nachlesen können. Dabei wäre eine 
Regelung ohne Änderung der Niedersächsischen 
Verfassung rechtlich mit erheblichen Risiken ver-
bunden gewesen, weil der aktuelle Artikel 71 unse-
rer Verfassung der Bundesregelung widerspricht, 
da die Schuldenbremse nur im Grundgesetz ver-
ankert ist. Der Artikel 71 trifft dann eben nur zum 
Teil zu. 

Insbesondere gilt hier nicht: Bundesrecht bricht 
Landesrecht. Nur ein Gesetzespaket, das wie vor-
gesehen die Verfassungsnorm des Grundgesetzes 
in unserem Sinne neu regelt und die möglichen 

Ausnahmen in einem Ausführungsgesetz konkreti-
siert, ist rechtssicher und schafft damit verlässliche 
und notwendige finanzielle Handlungsmöglichkei-
ten. 

(Helge Limburg [GRÜNE]: Das ist 
sachlich falsch, Herr Minister! Ich 
weiß nicht, wer Ihnen das aufge-
schrieben hat! - Gegenrufe von Ulf 
Thiele [CDU]) 

Die Ausführungsgesetzgebung zur Einhaltung der 
Reaktionsfähigkeit auf Naturkatastrophen, außer-
gewöhnliche Belastungen und insbesondere kon-
junkturelle Schwankungen finden sich künftig in 
der Landeshaushaltsordnung wieder. Mit den 
technischen Einzelheiten können Sie sich im Ge-
setzentwurf vertraut machen. 

(Zurufe und Gegenrufe von Helge 
Limburg [GRÜNE] und Ulf Thiele 
[CDU]) 

Vizepräsidentin Meta Janssen-Kucz: 

Herr Limburg und Herr Thiele, die Beratung folgt 
noch. Können Sie diese Fragen, die Sie sich jetzt 
über die Bänke zurufen, später klären, auch mit 
dem Herrn Minister? - Herr Minister, bitte! 

Reinhold Hilbers, Finanzminister: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Leitziel 
der Konjunkturbereinigung ist die durchgängige 
Orientierung der Ausgaben an den langfristig ver-
fügbaren Einnahmen. Wir verstetigen also die Fi-
nanzpolitik insgesamt. Wir orientieren uns also 
immer an der Normallage, die in den positiven 
strukturellen Wirtschaftsentwicklungen und dem 
damit verbundenen Wachstum der Einnahmen 
abgebildet ist.  

Bei Abweichungen von der Normallage werden wir 
symmetrisch reagieren. Das heißt, konjunkturbe-
dingte Defizite können durch Kredite ausgeglichen 
werden, konjunkturbedingte Überschüsse werden 
in einer Konjunkturbereinigungsrücklage geparkt. 
Sie stehen also für wirtschaftlich schwierigere Zei-
ten zur Verfügung und können dann aktiviert wer-
den. Sollten sie nicht ausreichen, kann man - wie 
gesagt - kurzfristige Kredite aufnehmen, die dann 
durch Auffüllen der Konjunkturbereinigungsrückla-
ge wieder ausgeglichen werden.  

Insgesamt gilt: Konjunkturbereinigte Defizite und 
Überschüsse müssen sich langfristig ausgleichen. 
Das ist keine Einladung zu langfristiger Verschul-
dung. In jedem Fall müssen wir die Symmetrie im 



Niedersächsischer Landtag  -  18. Wahlperiode  -  44. Plenarsitzung am 27. März 2019 
 

3998 

Auge behalten und beachten, meine Damen und 
Herren. 

Der Gesetzentwurf stellt zudem klar, dass wir auch 
bei Naturkatastrophen und außergewöhnlichen 
Notsituationen Kredite aufnehmen können, dass 
es dafür aber konkrete Tilgungspläne gibt, wie 
diese zurückgeführt werden können. Auch hier 
heißt es: keine langfristige Verschuldung. 

Zusätzlich stellt der Gesetzentwurf klar, dass die 
Schuldenbremse nicht zur Verschiebung von Las-
ten auf die kommunale Seite führen darf. Hierauf 
haben die regierungstragenden Fraktionen in ihrer 
Koalitionsvereinbarung besonders hingewiesen 
und sich dahin gehend verständigt.  

Keine Frage, dass sich die Schuldenbremse des 
Grundgesetzes allein an Bund und Länder richtet! 
Keine Frage aber auch, dass das Land seine 
Kommunen entsprechend ihren Aufgaben im Sin-
ne einer aufgabenparitätischen Verteilungssym-
metrie gleichgewichtig an den insgesamt zur Ver-
fügung stehenden Finanzmitteln beteiligen soll! Ich 
sage aber auch ganz deutlich: Wir haben den 
Haushalt 2019 so aufgestellt, dass wir alle Kriterien 
der Schuldenbremse erfüllen, dass wir aber damit 
nicht die Kommunen belastet haben, sondern dass 
wir dieses Ziel erreicht haben, ohne die kommuna-
le Seite zu belasten. 

Ich bin davon überzeugt, dass wir Ihnen einen 
Gesetzentwurf vorlegen, der ausgewogen und 
durchdacht ist und der auch die Feinheiten regelt, 
wie die Ausgestaltung der Konjunkturkomponente 
und die Regelung zu Ausnahmesituationen zeigen. 
Diese Punkte werden in den Ausschüssen disku-
tiert werden. 

Es ist ein guter Tag für Niedersachsen, weil wir mit 
dieser Verfassungsinitiative den Weg dafür öffnen, 
dass wir in Niedersachsen ein klares Bekenntnis 
zur soliden Finanzpolitik abgeben, dass wir ein 
klares Bekenntnis dazu abgeben - das wird in die-
sen Tagen in den Medien diskutiert -, dass die 
schwarze Null und die Schuldenbremse der richti-
ge Weg sind. Ja, ich sage: Das ist der richtige 
Weg. Wir bekennen uns ausdrücklich dazu, das in 
unsere Verfassung zu schreiben. Wir wollen nicht 
immer weiter Schuldenberge anhäufen, sondern 
wir wollen, dass die Schuldenberge kleiner wer-
den. Wir wollen zukünftig die Prioritäten so aus-
richten, dass wir in unseren Haushalten keine 
neuen Schulden benötigen. 

Es wird auch keine Diskussionen über Investitio-
nen geben, weil wir mit diesem Haushalt 2019 
auch bewiesen haben, dass man Investitionen 
nicht nur aus Schulden bestreiten kann, sondern 
das ist eine Frage der Prioritätensetzung. Dieser 
Haushalt 2019 und auch die mittelfristige Finanz-
planung machen Ihnen deutlich, dass man sehr 
wohl mehr investieren kann, dass man sehr viele 
Investitionsmittel für wichtige Vorhaben wie die 
Digitalisierung, die Krankenhauslandschaft und die 
Verkehrsinfrastruktur - nur um einige Beispiele zu 
nennen - freisetzen und gleichzeitig Altschuldentil-
gung betreiben kann und keine neuen Schulden 
machen muss, indem man bei den wichtigen Auf-
gaben, die man sich vorgenommen hat, Prioritäten 
setzt. 

Das wird zukünftig verfassungsrechtlich abgesi-
chert. Deswegen ist das ein guter Tag für Nieder-
sachsen. Ich freue mich auf die Gesetzesberatun-
gen. Wir haben Ihnen einen guten Vorschlag ge-
macht, wie man das in Niedersachsen in der Ver-
fassung verankern kann. Es wäre uns wichtig, 
dass dieser Weg bestritten wird. Wir alle werden 
Gelegenheit dazu haben, die einzelnen Punkte im 
Ausschuss zu diskutieren. Ich freue mich auf die 
Beratungen. 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 

Vizepräsidentin Meta Janssen-Kucz: 

Vielen Dank, Herr Minister Hilbers. - Die erste 
Wortmeldung hierzu liegt aus der FDP-Fraktion 
vor. Herr Abgeordneter Christian Grascha, bitte! 

Christian Grascha (FDP): 

Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kol-
leginnen und Kollegen! Der Finanzminister hat hier 
gerade versucht, den Eindruck zu erwecken, als 
sei es ein Konsolidierungserfolg - sein Konsolidie-
rungserfolg -, dass das Land schon heute die Ziele 
der Schuldenbremse erreicht.  

Dieser Mär möchte ich entgegentreten; denn es ist 
eben nicht Ihre angebliche Konsolidierungsarbeit, 
für die Sie sich auf die Schulter klopfen könnten, 
sondern es ist die harte Arbeit der Bürgerinnen 
und Bürger und der Steuerzahlerinnen und Steu-
erzahler, die uns Rekordbeträge überweisen, und 
es ist die Zinspolitik von Mario Draghi, die dafür 
sorgen, dass die Ziele der Schuldenbremse schon 
heute erreicht werden.  
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Das ist nicht Ihr Beitrag. Ihr Beitrag zum jetzigen 
Erreichen der Ziele der Schuldenbremse, Herr 
Hilbers, ist Nullkommanull - um das ganz deutlich 
zu sagen.  

(Beifall bei der FDP, bei den GRÜ-
NEN und bei der AfD) 

Die Schuldenbremse wird sich nicht in der aktuel-
len Situation, in der wir quasi traumhafte Rahmen-
bedingungen haben, beweisen, sondern sie wird 
sich dann beweisen, wenn nicht mehr Ausgaben-
programme auf der Tagesordnung stehen und es 
mal wieder um Sparsamkeit geht - dann wird sich 
die heutige Schuldenbremse beweisen.  

Wir haben 17 Monate auf den Gesetzentwurf der 
Landesregierung über die Schuldenbremse gewar-
tet. Ursprünglich war angekündigt, dass er bis 
Ende letzten Jahres vorgelegt wird. Wir waren 
dann ganz gespannt und haben gesagt: Na gut, 
vielleicht brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Ministeriums und der Finanzminister 
noch länger für innovative Lösungen. - Und was ist 
dabei rausgekommen? - Eine Abschrift des 
Grundgesetzes - mehr leider nicht. Und dann ist es 
auch noch eine schlechte Abschrift des Grundge-
setzes.  

Wir sind der festen Überzeugung, dass Schul-
denabbau in Niedersachsen Verfassungsrang 
haben muss. Das ist unser Vorschlag, den wir 
schon vor einigen Monaten eingebracht haben. 
Das ist notwendig, um den heutigen Herausforde-
rungen gerecht zu werden.  

(Beifall bei der FDP) 

Es geht darum, dem Zinsänderungsrisiko etwas 
entgegenzusetzen. Aber das ist eine eher techni-
sche Formulierung. Am Ende geht es darum, dass 
wir unserer moralischen Verantwortung gegenüber 
der nächsten Generation gerecht werden. Denn wir 
wollen ein selbstbestimmtes Leben der nächsten 
Generation nicht durch riesige Fesseln einschrän-
ken, wie sie die Schulden der heutigen Generation 
bedeuten würden. Darum geht es in Wahrheit, sehr 
geehrte Kolleginnen und Kollegen.  

(Zustimmung bei der FDP) 

Aber worum geht es Ihnen? Geht es Ihnen um 
solide Finanzpolitik? Geht es Ihnen um die Schul-
denbremse? Geht es Ihnen sogar um Schul-
denabbau? - Nein! Es geht Ihnen ausschließlich 
darum, die Ausnahmen zu definieren - die Aus-
nahmefälle, in denen neue Schulden aufgenom-
men werden dürfen. Deswegen kritisiert der Lan-

desrechnungshof auch völlig zu Recht, dass die 
Vermeidung von Umgehungstatbeständen - so ist 
es in einer Stellungnahme formuliert - zu wenig 
ambitioniert sei.  

Ein anderes Beispiel: Sie sagen, der Kauf von 
Beteiligungen ist pauschal von der Schuldenbrem-
se ausgenommen. Damit ist doch Tür und Tor für 
eine Umgehung der Schuldenbremse geöffnet! Wir 
erleben doch mit der NORD/LB ein aktuelles Bei-
spiel. Die Rettung der NORD/LB wird ja dazu füh-
ren, dass die Nettokreditaufnahme im Jahr 2019 
de facto 1,5 Milliarden Euro beträgt. Und dann 
sagen Sie: Na ja, hinter dieser Beteiligung steht ja 
gegebenenfalls ein Wert; die Beteiligung ist wert-
haltig.  

(Ulf Thiele [CDU]: Nicht „gegebenen-
falls“!) 

Aber von einer Bank, die heute schon nichts mehr 
wert ist, kann man doch nicht sagen, sie sei wert-
haltig! An diesem Beispiel sehen Sie schon, dass 
diese Argumentation eindeutig problematisch ist.  

Deswegen, sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-
gen, müssen wir diesen Gesetzentwurf über die 
Schuldenbremse, den Sie hier vorgelegt haben, 
sehr kritisch bewerten. Herr Minister Hilbers, wären 
Sie ein Gebrauchtwarenhändler, müsste man 
Ihnen diese Bremse wohl wegen Sachmangels 
zurückgeben.  

(Beifall bei der FDP und bei den 
GRÜNEN) 

Aber beim Thema der Schuldenbremse geht es ja 
auch um die Finanzausstattung der Kommunen. 
Hier muss ich Ihnen - das muss ich Ihnen ganz 
ehrlich sagen -, Herr Minister, Wortbruch vorwer-
fen. Denn CDU und FDP - damals noch gemein-
sam - haben mit ihren Entwürfen im Jahr 2013 
genau diesen Vorbehalt der Finanzausstattung, 
abgestellt auf die Leistungsfähigkeit des Landes, 
streichen wollen. Wir wollten diese Garantie der 
Mindestausstattung.  

Ich darf aus der Begründung des damaligen Ge-
setzentwurfes zitieren:  

„Die vorgeschlagene Straffung im Wortlaut 
des Artikels 58 NV tritt diesen Befürchtun-
gen entgegen und stellt klar, dass die strikte-
re Ausrichtung der Finanzwirtschaft des 
Landes auf langfristige Tragfähigkeit nicht 
um den Preis einer Verschlechterung der 
kommunalen Finanzsituation umgesetzt wer-
den darf.“ 
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Auch in Ihrem Koalitionsvertrag haben Sie einen 
verfassungsrechtlichen Schutzmechanismus zuge-
sagt. Das alles gibt es aber nicht: Es gibt weder 
einen Schutzmechanismus, noch gibt es eine Eini-
gung mit den Kommunen. Allenfalls legen Sie eine 
Verschlimmbesserung vor. 

Deswegen sind auch die Sorgen des Niedersäch-
sischen Städtetags und des Landkreistags absolut 
berechtigt. Sie sollten sich an das erinnern, was 
sie vor sechs Jahren dazu gesagt haben. 

Aber, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das 
scheint ja bei der CDU Methode zu sein - das ist 
so ähnlich wie beim Solidaritätszuschlag -: Kann 
man es nicht umsetzen, fordert man es. Könnte 
man es umsetzen, macht man es nicht. - Das 
scheint Ihre Politikmethode zu sein. Deswegen, 
Herr Minister, sollten Sie sich nicht gegenüber den 
Kommunen als Sparkommissar aufspielen, son-
dern Sie sollten erst einmal vor der eigenen Tür 
kehren und das Ausgabenfeuerwerk der Großen 
Koalition beenden. Das ist allemal besser, als sich 
gegenüber den Kommunen entsprechend darzu-
stellen.  

Wir wollen die Ausschussberatung definitiv dazu 
nutzen, diesen Gesetzentwurf über die Schulden-
bremse zumindest zu konkretisieren. Besser aller-
dings wäre noch, ihn zu verbessern.  

Vielen Dank.  

(Beifall bei der FDP) 

Vizepräsidentin Meta Janssen-Kucz: 
Vielen Dank, Herr Kollege Grascha. - Für die CDU-
Fraktion der Abgeordnete Ulf Thiele, bitte! 

(Helge Limburg [GRÜNE]: Dann blei-
be ich noch! - Gegenruf von Ulf Thiele 
[CDU]: Da habe ich ja Glück gehabt!) 

Ulf Thiele (CDU): 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Herr Wenzel hat heute in der Aktuellen 
Stunde den Vorwurf formuliert, die Koalition liefere 
keine gesetzlichen Regelungen für eine nachhalti-
ge Finanzpolitik. Dieser Gesetzentwurf der von 
CDU und SPD geführten Landesregierung, mit 
dem das grundgesetzliche Verschuldungsverbot in 
die Landesverfassung übernommen wird, das in 
der Landeshaushaltsordnung ausgestaltet wird, 
beweist genau das Gegenteil. 

(Belit Onay [GRÜNE]: Ist das die Re-
de zur Aktuellen Stunde?) 

Ich sage: Endlich! Denn auf diesen Tag hat die 
CDU-Landtagsfraktion einige Jahre warten müs-
sen. Es ist bekannt, dass die CDU-Fraktion bereits 
in der 16. und auch in der 17. Wahlperiode Ge-
setzentwürfe vorgelegt hat, um die grundgesetzlich 
geregelte Schuldenbremse in der Landesverfas-
sung zu verankern. 

(Christian Grascha [FDP]: Die hättet 
ihr mal einbringen sollen!) 

Die Mehrheiten, die für eine Verfassungsänderung 
notwendig sind, kamen damals - Herr Grascha, Sie 
erinnern sich sicherlich sehr gut daran - aber je-
weils nicht zustande, weil es keine Einigung über 
den Abbaupfad der noch vorhandenen Nettoneu-
verschuldung gegeben hat. 

(Christian Grascha [FDP]: Der ist jetzt 
ja nicht mehr relevant!) 

Spätestens nachdem unser Finanzminister hier im 
Landtag einen Haushalt ohne Nettokreditaufnahme 
vorgelegt hat, den die neue Koalition aus CDU und 
SPD beschlossen hat, und nachdem im Kabinett 
erstmals eine mittelfristige Finanzplanung ohne 
strukturelles Defizit beschlossen wurde, ist diese 
Hürde Geschichte. Daher ist es dem immer noch 
sehr frischen - manchmal wundert man sich ja mit 
Blick auf die vielen Debatten über die NORD/LB 
und anderes darüber - Finanzminister, unserem 
lieben Reinhold Hilbers, jetzt mit erheblich besse-
ren Erfolgsaussichten möglich, dem Hohen Haus 
für die Koalition aus CDU und SPD diesen Ge-
setzentwurf über die Schuldenbremse in Nieder-
sachsen vorzulegen. Und, Herr Grascha, ich wi-
derspreche Ihnen: Es ist ein gutes Gesetz. 

(Beifall bei der CDU) 

Denn faktisch verankern wir in der Landesverfas-
sung nicht weniger als den dauerhaften Schulden-
stopp des Landes Niedersachsen.  

(Christian Grascha [FDP]: Daran 
müssen Sie sich sowieso halten, weil 
das Teil des Grundgesetzes ist!) 

Die verfassungsrechtliche Schuldenbremse hält 
insbesondere die Belastung aktueller und künftiger 
Generationen im Rahmen - Stichwort „Generatio-
nengerechtigkeit“. Es ist mir besonders wichtig, zu 
betonen, dass es hier um eine Langfriststrategie 
geht, die verfassungsrechtlich verankert wird. Sie 
zwingt formal und faktisch zur Beachtung der 
Haushaltsgrundsätze von Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit.  
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Die grundgesetzliche Verpflichtung zum Schulden-
stopp, die wir jetzt landesrechtlich regeln werden, 
ist klug; denn die vormalige grundgesetzliche Re-
gelung, die die Schuldenaufnahme auf Investitio-
nen und Maßnahmen zur Abwehr einer gesamt-
wirtschaftlichen Störung beschränken wollte, hat 
nicht die nötigen Grenzen gesetzt, um die Haus-
haltsgesetzgeber auch im Land Niedersachsen 
davon abzuhalten, Schulden - in der Summe, wie 
wir wissen, in einer Größenordnung von 61,24 Mil-
liarden Euro - aufzubauen. Daher ist es vernünftig 
und konsequent, eine verbindlichere Regelung 
auch für Niedersachsen einzuführen.  

Der Hinweis, dass die grundgesetzliche Regelung 
alleine ausreichen würde, ist eben falsch. 

(Christian Grascha [FDP]: Das habe 
ich nicht gesagt!) 

- Ja, aber der Hinweis kam ja vonseiten der Grü-
nen, insbesondere vom jetzt doch entschwunde-
nen Parlamentarischen Geschäftsführer. 

Denn die Ausgestaltung, die wir in der Landes-
haushaltsordnung vornehmen - es gilt, einen Me-
chanismus für ein atmendes System zu finden -, 
wäre allein auf der Basis der grundgesetzlichen 
Regelung in Artikel 109 eben nicht möglich gewe-
sen. Darum greift der Entwurf der Landesregierung 
für eine niedersächsische Verfassungsregelung 
über die Schuldenbremse die Regelung nach Arti-
kel 109 Abs. 3 des Grundgesetzes auf. Er macht 
von der Möglichkeit Gebrauch, Ausnahmeregelun-
gen für die Schuldenaufnahme zu formulieren, 
schreibt im Zusammenhang mit solchen Ausnah-
meregelungen aber auch eine korrespondierende 
Tilgungsregelung vor. Das ist der eigentliche Sys-
temwechsel, der aus meiner Sicht viel zu wenig 
beachtet wird. 

Die von der Landesregierung vorgeschlagene Ver-
fassungsänderung beschränkt sich auf grundsätz-
liche Regelungen. Die Einzelheiten, insbesondere 
die konkrete Ausgestaltung der Ausnahmerege-
lungen, finden Sie dann in den Änderungen der 
Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung. Das 
ist Artikel 2 im Gesetzentwurf der Landesregie-
rung. 

Die zentrale Änderung - der durchgreifende Sys-
temwechsel - liegt darin, dass sich die Ausgaben-
planung des Landes zukünftig nicht mehr, wie allzu 
oft in der Vergangenheit - in dieser Legislaturperi-
ode nicht, Herr Finanzminister -, an den optimalen, 
also an in guten Steuerzeiten zu erwartenden Ein-
nahmen orientiert, sondern an den nachhaltig er-

zielbaren Einnahmen, also an den Einnahmen in 
einer volkswirtschaftlichen Normallage. 

Die Schuldenbremse friert nicht die Ausgabenvo-
lumen ein - das ist ja eine Befürchtung, die insbe-
sondere die Gewerkschaften häufig äußern -, son-
dern erlaubt Ausgabensteigerungen entsprechend 
dem nachhaltig erreichbaren normalen Wachstum. 
Die Abweichung vom Normalen wird auf der Basis 
anerkannter Verfahren ermittelt. Die zugrunde 
gelegten Parameter werden regelmäßig überprüft. 

Die Konjunkturbereinigung ist so ausgestaltet, 
dass der Haushaltsgesetzgeber Steuermehrein-
nahmen einer Konjunkturrücklage zuführen muss, 
wenn das Wachstum von der Normallage nach 
oben abweicht. Erst wenn 5 % der Steuereinnah-
men des Landes als Konjunkturrücklage gebildet 
sind, ist zu überprüfen, ob eine weitere Zuführung 
erforderlich ist. 

Weichen die Steuereinnahmen dann durch eine 
schlechtere Konjunkturlage von der Normallage 
nach unten ab, darf die Konjunkturrücklage - sie 
muss nicht, sie darf - abgeschmolzen werden. Ist 
sie verbraucht, darf - nicht muss - der Haushalts-
gesetzgeber in höchstens gleichem Umfang und 
vorübergehend Schulden aufnehmen, die anschlie-
ßend wieder abgebaut werden müssen. 

Auch wenn der Landtag mit Zweidrittelmehrheit - 
das ist ein weiterer definierter Ausnahmefall - we-
gen einer Naturkatastrophe oder einer außerge-
wöhnlichen Notsituation die Aufnahme neuer 
Schulden beschließt, dann ist dies nur unter der 
Bedingung erlaubt, dass das Parlament zugleich 
einen Tilgungsplan für die Schulden beschließt, 
damit sie zeitnah wieder abgebaut werden können. 
Dieses Prinzip trägt Sorge dafür, dass dauerhaft 
keine weiteren Schulden aufgebaut werden, weil 
sich die Ausgaben, wie gesagt, in guten Zeiten 
nicht mehr konsumtiv an den gestiegenen Ein-
nahmen orientieren und dann bei schlechter Kon-
junkturlage eben nicht kurzfristig reduzierbar sind. 

Zukünftig muss sich der Haushaltsgesetzgeber, 
also dieses Hohe Haus, an der konjunkturellen 
Normallage orientieren. Das ist für die Haushalts-
gesetzgebung in Wahrheit eine Revolution. 

Meine Damen, meine Herren, mit dieser spiegel-
bildlichen Reaktion auf Abweichungen von der 
konjunkturellen Normallage verhält sich das Land 
in Wahrheit nicht anders als ein vorsichtiger Kauf-
mann. Dem geht es nicht um Quartalszahlen, dem 
geht es um Solidität, um Seriosität, um ein organi-
sches, stabiles und nachhaltiges Unternehmens-
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wachstum. In guten Zeiten wird zurückgelegt, in 
schlechten Zeiten entnommen. Erforderliche Maß-
nahmen werden auch mal fremdfinanziert, diese 
Kredite werden aber dann schnellstmöglich wieder 
zurückgeführt. 

In Wahrheit verhält sich doch jeder vernünftige 
Mensch so. Wenn ein vernünftiger Mensch mit 
dem auskommt, was er einnimmt, kurzfristig viel-
leicht mal einen Kredit aufnimmt, den er aber auch 
so schnell wie möglich abtragen muss, und das 
berechenbar, dann sollte auch der Staat das zu-
künftig schaffen. Nichts anderes verankern wir mit 
diesem Vorschlag in der Landesverfassung und in 
der Landeshaushaltsordnung. 

Abschließend zu der Debatte mit den Kommunen: 
Christian Grascha hat gerade von Wortbruch ge-
sprochen. 

(Christian Grascha [FDP]: Das ist 
Wortbruch!) 

Ich habe mir den Koalitionsvertrag noch einmal 
angesehen. Davon kann keine Rede sein. Wir 
halten uns an das, was wir im Koalitionsvertrag 
gemeinsam zwischen CDU und SPD vereinbart 
haben. 

(Christian Grascha [FDP]: Zweimal 
habt ihr das Gegenteil hier einge-
reicht!) 

Die Schuldenbremse wirkt nicht zulasten der 
Kommunen. Dieser Vorhalt ist insofern falsch. 

(Christian Grascha [FDP]: Ist die SPD 
also schuld?) 

Ich will sagen, meine Damen, meine Herren: Schu-
len sind nicht wichtiger als Kindergärten, sie sind 
aber auch nicht unwichtiger. Die Arbeit der Polizei 
ist vielleicht nicht wichtiger als die Arbeit der Ord-
nungsämter, sie ist aber auch nicht unwichtiger. 
Darum ist es nur richtig, weil beide, die Kommunen 
genau wie das Land, einen relativ geringen Ein-
fluss auf die Einnahmeentwicklung haben, dass 
die Einnahmen, die auf die Ausgaben verteilt wer-
den, sich dann auch gleichgewichtig an beiden 
Aufgabenstellungen orientieren. 

(Christian Grascha [FDP]: Die Kom-
munen machen das doch im Auftrag 
des Landes!) 

Das ist die Rechtsprechung des Staatsgerichts-
hofs. Das wird in dem Vorschlag der Landesregie-
rung für eine Änderung des Artikels 58, die Einfüh-

rung von Satz 2 in die Landesverfassung, abgebil-
det. 

Meine Damen, meine Herren, die CDU-Landtags-
fraktion begrüßt diesen Gesetzentwurf. Ich freue 
mich darüber, dass es uns jetzt endlich gelingt, die 
Schuldenbremse in die Landesverfassung hinein-
zuschreiben und dann auch entsprechend auszu-
gestalten. Ich freue mich auf die Debatte in den 
Ausschüssen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU und Zustimmung 
bei Karin Logemann [SPD]) 

Vizepräsidentin Meta Janssen-Kucz: 
Vielen Dank. - Für die SPD-Fraktion hat sich die 
Abgeordnete Frauke Heiligenstadt zu Wort gemel-
det. Bitte schön! 

Frauke Heiligenstadt (SPD): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Bund und Länder haben sich im Jahr 2009 im 
Rahmen der Föderalismusreform auf die Veranke-
rung einer sogenannten Schuldenbremse in der 
Verfassung geeinigt. Damit war die Regel, dass 
eigenfinanzierte Investitionen, Investitionsförder-
maßnahmen und zur Umschuldung veranschlagte 
Ausgaben für die Höhe der zulässigen Kreditauf-
nahmen nicht mehr maßgeblich sein sollen, in 
Kraft getreten. 

Ich sage dazu ganz deutlich, dass die SPD-
Landtagsfraktion durchaus ein kritisches Verhältnis 
zu dieser Regel hat. Denn grundsätzlich ist es ja 
so: Wenn man immer nur mit dem, was man tat-
sächlich monatlich einnimmt, eine Investition täti-
gen kann, dann könnte niemand ein Haus bauen. 
Dafür muss man einen Kredit aufnehmen. In be-
stimmten Phasen ist es also sinnvoll, einen Kredit 
aufzunehmen, so denn die Rückzahlung - Herr 
Kollege Thiele hat es ausgeführt - gesichert ist. 

Nach der Neuregelung des Grundgesetzes gilt nun 
das Gebot, den Haushalt allerdings grundsätzlich 
ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. 
Damit gilt ein grundsätzliches Neuverschuldungs-
verbot. Das haben wir, weil es im Grundgesetz 
geregelt ist, entsprechend zu beachten. 

Das Grundgesetz ermöglicht uns allerdings nach 
Artikel 109 auch - ich zitiere -, „Regelungen zur im 
Auf- und Abschwung symmetrischen Berücksichti-
gung der Auswirkungen einer von der Normallage 
abweichenden konjunkturellen Entwicklung“ zu 
treffen „sowie“ - ich zitiere weiter - „eine Ausnah-
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meregelung für Naturkatastrophen oder außerge-
wöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle 
des Staates entziehen und die staatliche Finanzla-
ge erheblich beeinträchtigen,“ vorzusehen. 

Sehr geehrter Kollege Grascha, es ist eben nicht 
falsch, wenn man solche Ausnahmeregelungen 
macht, sondern das Grundgesetz sieht ausdrück-
lich vor, dass wir entsprechende Ausnahmerege-
lungen in den Ländergesetzen treffen können. 
Nichts anderes nehmen wir hier heute vor. Das ist 
überhaupt nicht verwerflich. 

(Christian Grascha [FDP]: Wir ma-
chen aber nur Ausnahmen, mehr 
Schulden zu machen!) 

Das Grundgesetz hat uns auch die Hausaufgabe 
mitgegeben, dass wir diese Änderung in unseren 
Landesgesetzen noch bis zum Ende dieses Jahres 
durchführen müssen. 

(Christian Grascha [FDP]: Ambitioniert 
wäre es gewesen, etwas über das 
Grundgesetz hinaus zu machen!) 

Auch ohne eine entsprechende landesgesetzliche 
Regelung haben wir erstmals bereits im Haushalts-
jahr 2017 den Haushalt ohne Nettokreditermächti-
gung aufgestellt. Der nun von der Landesregierung 
vorgelegte Gesetzentwurf verankert ein eigenstän-
diges Neuverschuldungsverbot in der Niedersäch-
sischen Verfassung. Der SPD-Landtagsfraktion 
geht es in erster Linie nicht um das Neuverschul-
dungsverbot - das gilt ja nun ohnehin aufgrund 
unseres Grundgesetzes -, uns geht es vor allen 
Dingen um eine flexible Gestaltung dieser Rege-
lung. Wir wollen nämlich keine Schuldenbremse 
pur. Wir wollen die vom Bundesrecht eröffneten 
Spielräume im Interesse der flexiblen Handlungs-
fähigkeit des Landes tatsächlich nutzen. 

(Christian Grascha [FDP]: Die Über-
setzung von „Flexibilität“ ist „mehr 
Schulden“!) 

Uns ist auch wichtig, dass wir nicht unnötig viel in 
der Verfassung regeln, sondern nur das absolut 
Notwendigste, und dass wir darüber hinaus Rege-
lungen zur technischen Ausgestaltung der Schul-
denbremse lediglich einfachgesetzlich schaffen. 
Damit ist auch das flexibler handhabbar. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung 
hat zu diesem Gesetzentwurf, wie es sich gehört, 
bereits im Vorfeld eine Anhörung durchgeführt. Ein 
wichtiger Punkt, der hier angesprochen wurde, ist 
die Einlassung der kommunalen Spitzenverbände 

dazu, ob die Einhaltung der Schuldenbremse zu 
Verschiebungen der Finanzverteilung von der 
Landesebene auf die kommunale Ebene führt. 

Für uns ist ganz klar: Die nachhaltige Begrenzung 
der Verschuldung auf Landesebene darf natürlich 
nicht zur Verschiebung finanzieller Lasten auf die 
Gemeinden und Landkreise führen. Die verfas-
sungsrechtliche Finanzverantwortung des Landes 
gegenüber den Kommunen bleibt von den neuen 
Regeln unberührt. 

Nun haben auch die kommunalen Spitzenverbän-
de die Änderung und Präzisierung des Artikels 58 
kritisiert. Ich kann hier für die SPD-Landtagsfrak-
tion ausführen, dass im weiteren Beratungsverlauf 
durchaus überlegenswert sein wird, die bisherige 
Regelung des Artikels 58 unserer Verfassung bei-
zubehalten. Das müssen aber die Beratungen und 
Anhörungen ergeben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass es 
uns bereits in den letzten Jahren wichtig war, eine 
solide Finanzpolitik - ohne Nettoneuverschuldung, 
ohne Finanzierungsdefizite, ohne Eingriffe zulas-
ten der Kommunen - zu machen, sieht man an den 
Haushalten. Die Zuweisungen aus dem Landes-
haushalt an die Kommunen haben sich sehr positiv 
entwickelt. 

(Glocke der Präsidentin) 

Es ist eine Binsenweisheit: Die Einhaltung der 
Schuldenbremse erfordert eine Finanzpolitik, die 
sich dauerhaft an strukturell ausgeglichenen 
Haushalten orientiert.  

Wenn wir jetzt ein Konjunkturbereinigungsverfah-
ren in die neuen Regelungen auf der Landesebene 
einbinden, so können wir eine flexible Handhabung 
der Aufnahme von Krediten ermöglichen, sofern 
sich die konjunkturelle Entwicklung Niedersach-
sens von der allgemeinen und Normallage abkop-
pelt. Auch das ist ein Schutzmechanismus, der 
zugunsten der Kommunen wirkt. Mit diesem Kon-
junkturbereinigungsverfahren ist es möglich, ent-
sprechende Schwankungen abzufedern: in guten 
Zeiten vorzusorgen und in schlechten Zeiten die 
Schuldenbremse nicht zu hart wirken zu lassen.  

Man kann auch sagen: Der Ausgaberahmen steht 
fest, der Einnahmerahmen kann durch das Kon-
junkturbereinigungsverfahren aufgefangen werden. 

Um es nochmals klarzustellen: Wenn wir nichts im 
Gesetz regeln würden, dann würde das absolute 
und ausnahmslose Verschuldungsverbot des 
Grundgesetzes gelten.  
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(Glocke der Präsidentin) 

Wir können aber Ausnahmen für den Fall einer von 
der Normallage abweichenden konjunkturellen 
Entwicklung - z. B. bei Naturkatastrophen - regeln. 

Dazu sage ich: Auch das Quorum für die Naturka-
tastrophenregelung könnte im weiteren Beratungs-
verlauf sicherlich noch angepasst werden. Auch da 
hat die Anhörung Hinweise gegeben. 

Vizepräsidentin Meta Janssen-Kucz: 

Letzter Satz, Frau Heiligenstadt, bitte! 

Frauke Heiligenstadt (SPD): 

Ja, Frau Präsidentin, ich komme jetzt zum Ende. 

Ich möchte mich bei den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des Finanzministeriums und dem Fi-
nanzminister für den sehr diskussionswürdigen 
Verfassungsänderungs- und Gesetzentwurf be-
danken und freue mich auf die Ausschussberatun-
gen. 

(Beifall bei der SPD und Zustimmung 
bei der CDU) 

Vizepräsidentin Meta Janssen-Kucz: 

Vielen Dank. - Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen der Abgeordnete Stefan Wenzel, bitte! 

Stefan Wenzel (GRÜNE): 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kol-
leginnen und Kollegen! Sehr geehrter Herr Fi-
nanzminister, nachdem ich mir Ihre Entwürfe 
durchgelesen hatte, vor allen Dingen auch den von 
Ihnen vorgeschlagenen Artikel 71 Abs. 3, fühlte ich 
mich an einen Herrn erinnert, der mal gesagt hat: 
„Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errich-
ten“, und dann genau das Gegenteil gemacht hat. 

(Widerspruch bei der CDU - Wiard 
Siebels [SPD]: Das ist aber schon ein 
bisschen grenzwertig!) 

Meine Damen und Herren, gucken Sie sich Arti-
kel 71 Abs. 3 an! Wir haben eine ganz klare Rege-
lung in der Verfassung, die mittlerweile zehn Jahre 
alt ist. Das Thema Tilgung hat noch nicht geklappt; 
das hat der Kollege Grascha eben noch einmal 
angemerkt.  

Sie reizen jetzt - in einer konjunkturell sehr guten 
Lage - die Grenzen des Haushalts nach wie vor 
aus. 

Vizepräsidentin Meta Janssen-Kucz: 
Herr Wenzel, lassen Sie eine Zwischenfrage des 
Abgeordneten Thiele zu? 

Stefan Wenzel (GRÜNE): 
Gerne. 

Vizepräsidentin Meta Janssen-Kucz: 
Bitte, Herr Thiele! 

Ulf Thiele (CDU): 
Herr Abgeordneter Wenzel, vor dem Hintergrund, 
dass der Herr, der den Satz, den Sie gerade zitiert 
haben, gesagt hat, ein Staatschef war, der für die 
Verletzung von Menschenrechten bekannt ist und 
der ein ganzes Volk hat einmauern lassen: Sind 
Sie bereit, sich für diesen aus meiner Sicht über-
haupt nicht statthaften Vergleich mit einer handfes-
ten gesetzlichen Regelung der Schuldenbremse 
durch diesen Finanzminister zu entschuldigen? 

(Beifall bei der CDU und Zustimmung 
bei der SPD) 

Stefan Wenzel (GRÜNE): 
Sehr geehrter Herr Thiele, ich habe mit dem Zitat 
auf einen historischen Sachverhalt verwiesen, in 
dem jemand eine Absicht erklärt und hinterher 
genau das Gegenteil getan hat.  

(Ulf Thiele [CDU]: Solche Vergleiche 
verbieten sich!) 

Bei dem Vorschlag, den Sie hier vorlegen, besteht 
aus meiner Sicht der ernsthafte Verdacht, dass 
man zwar sagt, man wolle weiteres Schuldenma-
chen vermeiden, aber Regelungen schafft, die im 
Grunde genau das ermöglichen. 

Wir haben heute eine ziemlich eindeutige Rege-
lung im Grundgesetz. Wir könnten über eine Ver-
weisung in der Verfassung sicherstellen, dass wir 
in der Landeshaushaltsordnung - z. B. mit qualifi-
zierter Mehrheit - Regelungen treffen, die dann die 
Ausnahmen in Anspruch nehmen. 

Wenn jetzt aber in Artikel 71 Abs. 3 praktisch die 
konjunkturelle Normallage geregelt werden soll, 
dann müssen wir uns doch fragen: Was ist das 
denn? - In Zukunft werden wir wahrscheinlich ve-
hement über dieses Wort streiten. Wenn ich höre, 
was Sie für eine konjunkturelle Normallage halten, 
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dann ahne ich, dass das ein Streitpunkt sein wird, 
der weit über die begrifflichen Unsicherheiten, die 
wir mit der alten Verfassungsregelung hatten, hin-
ausgeht. Sie können Brief und Siegel darauf neh-
men, dass das ein Streitpunkt wird. Eine qualifizier-
te Mehrheit haben Sie da auch gar nicht vorgese-
hen. 

Sie haben aber ein Kontrollkonto vorgesehen. 
Wahrscheinlich wird das Kontrollkonto etwas hin 
und her schwanken. Aber das Thema Tilgung fällt 
dabei völlig unter den Tisch.  

(Christian Grascha [FDP]: So ist es!) 

Sie nehmen die aktuelle Verschuldung von rund 
60 Milliarden Euro sozusagen als Normalfall an 
und regeln nur noch die Schwankungen darüber. 
Ich fürchte, dass das der Sache nicht gerecht wird. 

Wenn es - wie hier - um sehr grundsätzliche Fra-
gen der Finanzverfassung geht, müssen wir immer 
auch gucken: Was macht der Bund eigentlich? 
Was hat der Bund jetzt mit seinem Digitalpakt ge-
regelt? Wie geht das eigentlich in drei Jahren wei-
ter? Wer trägt dann die Folgekosten? - Diese Fra-
gen haben die Kommunen sehr ernsthaft aufge-
worfen. 

Was würde passieren, wenn man Ihrer Fraktion im 
Bund beim Solidaritätszuschlag folgen würde? Wie 
würde sich das auf die Lastenverteilung unter den 
Steuerpflichtigen - die eine gerechte sein muss - 
und auf die Gesamtfinanzierung des Staates aus-
wirken? 

Oder das ganze Trauerspiel um die Grundsteuer: 
14 Milliarden Euro stehen da seit Jahren infrage, 
und jetzt drohen sie einem Streit zwischen Bayern 
und dem Bundesfinanzminister zum Opfer zu fal-
len! 

Vor diesem Hintergrund gucke ich mir auch an: 
Was haben Sie bisher bei Artikel 106 Abs. 3 des 
Grundgesetzes geregelt? Da ist geregelt, wie die 
Kommunen und die Länder mit Mitteln aus der 
Umsatzsteuer ausgestattet werden. Es käme jetzt 
darauf an, die Formulierungen, die im Gesetz ste-
hen, lebendig zu machen und dafür Sorge zu tra-
gen, dass das Land eine angemessene Finanz-
ausstattung bekommt, dass aber auch die Kom-
munen eine angemessene Finanzausstattung be-
kommen und wir ihnen nicht die Sorge aufbürden, 
dass sie in einem konjunkturell schwierigen Umfeld 
doch wieder zur Kasse gebeten werden. 

Alles das zeigt mir, Herr Thiele, dass die Vorschlä-
ge, die der Finanzminister hier gemacht hat, nicht 
zu Ende gedacht sind. Das hat mich zu diesem 
vielleicht etwas drastischen Vergleich gebracht, 
den ich eingangs erwähnt habe. 

(Zuruf von der FDP: Pointiert!) 

Vielen Dank. 

(Lebhafter Beifall bei den GRÜNEN 
und bei der FDP) 

Vizepräsidentin Meta Janssen-Kucz: 
Vielen Dank, Herr Kollege Wenzel. Wir sind uns im 
Präsidium einig, dass dieses Zitat in diesem Kon-
text, in dieser parlamentarischen Auseinanderset-
zung absolut ungeeignet, also unpassend ist. Bitte 
schauen Sie sich das wirklich in diesem Kontext 
noch einmal an! Das gehört nicht hierher. 

(Zustimmung bei der CDU - Zuruf von 
der CDU: Ordnungsruf!) 

Uns liegt noch eine Wortmeldung des Abgeordne-
ten Christopher Emden von der AfD-Fraktion vor. 
Bitte! 

Christopher Emden (AfD): 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Eigentlich sprechen wir ja über eine Selbst-
verständlichkeit, nämlich dass jemand nur das 
ausgeben sollte, was er zur Verfügung hat. Das ist 
eine Selbstverständlichkeit, die man aus dem pri-
vaten Leben kennen sollte. Man kann nicht auf 
Dauer über die Verhältnisse leben. 

(Helge Limburg [GRÜNE]: Oder man 
hat einen reichen Spender aus der 
Schweiz! Dann geht das!) 

Man muss - dies wurde eben angemerkt - auch 
mal Investitionen wagen können. Ja, natürlich 
muss man auch Investitionen wagen können. Da-
für muss man sich eventuell auch verschulden. 
Aber dafür braucht man Sicherheiten. Das bedeu-
tet, dass man sein Vermögen oder seine Vermö-
gensgegenstände eventuell mit einer Hypothek 
belastet. 

Wenn sich der Staat weiter verschuldet, dann gibt 
es auch eine Hypothek. Aber die tragen dann die 
nachfolgenden Generationen. Insofern ist es auch 
eine Frage der Verantwortung, hier endlich ver-
nünftig mit dem Geld umzugehen und davon Ab-
stand zu nehmen, immer weitere neue Schulden 
aufzunehmen. 
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Das Versagen der Politik in den letzten Jahrzehn-
ten hat dazu geführt, dass wir über diese Selbst-
verständlichkeit hier sprechen müssen, dass wir 
sogar den Schritt gehen müssen, dass wir sagen: 
Ja, wir müssen gesetzliche Regelungen für etwas 
herbeiführen, was eigentlich eine Selbstverständ-
lichkeit sein sollte. 

Jetzt gibt es die Gesetzesinitiative. Wir halten es 
für richtig, das auf Verfassungsrang zu setzen; 
denn nur dann hat es wirklich die Wertigkeit, die es 
braucht. 

Wir halten es auch für richtig, dass man meint, sich 
hier ganz klar an der konjunkturellen Normallage 
orientieren zu wollen. Das ist ein richtiger Schritt. 
Im Hinblick auf den Schuldenstand, den wir schon 
mit uns herumschleppen, stellt sich aber die Frage: 
Wenn wir uns an der konjunkturellen Normallage 
orientieren, wenn wir das bereits in der Debatte 
deutlich gewordene relativ ausgefeilte System 
haben, dann kommen wir im Endeffekt nicht von 
den Altschulden weg. 

Wir von der AfD, die wir uns immer dafür ausspre-
chen, Schulden zu reduzieren, um die Hypothek 
für die nachfolgenden Generationen zu verringern, 
vermissen einen Ansatz in Richtung Schuldenab-
bau. Das, was wir jetzt haben, ist quasi das Fest-
frieren des Status quo mit entsprechenden Model-
lierungen, je nach konjunktureller Lage. Aber 
nichtsdestotrotz: Einen Schritt in Richtung Schul-
denabbau sehen wir da nicht. 

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass man wahr-
scheinlich auch hierfür eindeutige gesetzliche Re-
gelungen braucht. Denn ansonsten ist die Verlo-
ckung viel zu groß - als Politiker haftet man ja nicht 
selber -, mit dem Geld, das man zum Verwalten 
zur Verfügung gestellt bekommt, nicht in dem Ma-
ße verantwortungsvoll umzugehen, wie es sich 
eigentlich ziemt, wie es eigentlich geboten und 
richtig wäre, sondern wieder vielleicht die Wähler-
klientel zu befriedigen, Wahlkampfversprechen und 
Ähnliches zu machen und das Geld weiter mit 
vollen Händen auszugeben. Insofern müssen wir 
einen Schritt weitergehen. 

Ein anderer Punkt ist: Die Ausnahmetatbestände 
und die Begriffe des Entwurfs sind vielfach un-
scharf. Da gibt es viel zu viele Einfallstore, sodass 
man dann sagen kann: Na ja, im Endeffekt gibt es 
doch noch die Möglichkeit, wieder zu mehr Schul-
den zu kommen bzw. statt auf die Schuldenbremse 
auf das Schuldengaspedal zu treten. - Das wollen 
wir auf jeden Fall besser machen. Wir wollen, dass 

in den Ausschussberatungen noch einige Verbes-
serungen in den Gesetzentwurf kommen. 

Insgesamt freuen wir uns darüber, weil das ein 
Schritt in die richtige Richtung ist. Aber, wie ge-
sagt, wir müssen hier noch viel weiter gehen, damit 
wir wirklich zu einer Schuldenstandsreduzierung 
kommen. 

Danke. 

(Beifall bei der AfD) 

Vizepräsidentin Meta Janssen-Kucz: 
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen zur Bera-
tung vor. 

Wir kommen jetzt zur Ausschussüberweisung.  

Federführend soll der Ausschuss für Rechts- und 
Verfassungsfragen sein, mitberatend der Aus-
schuss für Haushalt und Finanzen. Wer dem so 
zustimmen kann, den bitte ich um ein Handzei-
chen. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Sehe 
ich nicht. Damit ist dies einstimmig in die Aus-
schüsse überwiesen. 

Wir gehen jetzt in die Mittagspause und treffen uns 
nach der Mittagspause zur Fortsetzung der Tages-
ordnung um 14.45 Uhr hier wieder. Ich wünsche 
Ihnen eine gute Mittagspause! 

(Unterbrechung der Sitzung von 
13.14 Uhr bis 14.47 Uhr) 

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich begrüße Sie 
sehr herzlich nach der Mittagspause. Wir fahren 
fort mit dem 

Tagesordnungspunkt 8: 
Erste Beratung: 
Entwurf eines Gesetzes zur Einführung des 
8. Mai 2020 als Feiertag in das Niedersächsi-
sche Gesetz über die Feiertage - Gesetzentwurf 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - Drs. 18/3262  

Für Bündnis 90/Die Grünen hat sich Herr Kollege 
Helge Limburg zu Wort gemeldet.  

Helge Limburg (GRÜNE): 
Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Eines möchte ich direkt zu Beginn 
meiner Rede klarstellen: Mit unserem Gesetzent-
wurf geht es uns nicht darum, die Feiertagsdebat-

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03262.pdf
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te, mit der sich dieser Landtag in den vergangenen 
Jahren in aller Ausgiebigkeit beschäftigt hat, quasi 
neu zu beleben. Es gab ausführliche Pros und 
Kontras zu verschiedenen Feiertagen. Es ist ent-
schieden worden. Das möchten wir ausdrücklich 
nicht wiederholen. In unserem Gesetzentwurf geht 
es um die Einführung eines einmaligen Feiertages 
- um nicht mehr, aber auch um nicht weniger. Wir 
wollen den 8. Mai 2020, den 75. Jahrestag des 
Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa und der 
Befreiung vom Nationalsozialismus, einmalig als 
Feiertag in Niedersachsen einführen. 

Wir räumen gern ein, dass diese Idee nicht von 
uns, sondern aus Berlin, genau genommen aus 
dem Land Berlin, stammt. Die dortige Regierungs-
koalition unter dem Regierenden Bürgermeister 
Müller hat in diesem Jahr beschlossen, dass in 
Berlin im Jahr 2020 der 75. Jahrestag des 8. Mai 
einmalig ein Feiertag sein soll. Wir meinen, es 
wäre gut und richtig, wenn andere Länder, so auch 
Niedersachsen, diesem Beispiel folgen.  

Warum der 8. Mai, und warum gerade jetzt? - Ich 
denke, es herrscht Einigkeit darüber, dass der 
8. Mai ein zentrales Datum in der Geschichte un-
seres Landes ist. Ohne die Niederlage des NS-
Regimes hätte es kein Land Niedersachsen, kein 
Grundgesetz, keine Bundesrepublik Deutschland 
gegeben.  

Auch als Konsequenz aus den Verheerungen des 
Zweiten Weltkriegs, aus dem drastischen Zivilisati-
onsbruch der Shoa, als Konsequenz aus dem ver-
brecherischen Angriffskrieg, der von Deutschland 
gegen fast ganz Europa ausgegangen ist, haben in 
den 50er-Jahren sechs europäische Staaten - ehe-
malige Kriegsgegner - beschlossen, sich zusam-
menzuschließen, enger zusammenzuarbeiten, die 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft zu gründen, 
aus der später die Europäische Union hervorge-
gangen ist, und haben damit die europäische Eini-
gung auf den Weg gebracht.  

Daraus ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Die 
Europäische Union hat Europa über 60 Jahre Frie-
den beschert. Gerade jetzt, 75 Jahre nach dem 
Ende des NS-Regimes, gibt es wieder Kräfte, die 
die europäische Einigung, diese Erfolgsgeschichte, 
dieses Friedensprojekt, offensiv infrage stellen. 
Auch das, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollte 
Anlass sein, innezuhalten und des Endes des 
Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 zu gedenken. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Frau Präsidentin, eine Damen und Herren, der 
8. Mai war in seiner Bedeutung mitnichten stets 
unumstritten. Viele - zu viele - sahen in ihm einen 
Tag der Niederlage. Es ist ohne Frage das große 
historische Verdienst des früheren Bundespräsi-
denten Richard von Weizsäcker, dass er in seiner 
Rede anlässlich des 40. Jahrestags des Endes 
des Zweiten Weltkriegs in Europa im Bundestag 
ausdrücklich festgestellt hat: Der 8. Mai war ein 
Tag der Befreiung!  

Auch wenn das viele im Jahr 1945 sicherlich an-
ders gesehen haben - überzeugte Nazis und Mit-
läufer haben wahrscheinlich aus ihrer Sicht eher 
eine Niederlage erlitten -, so ist im Ergebnis dieses 
Land, Deutschland, am 8. Mai von der Schre-
ckensherrschaft des NS-Regimes befreit worden. 
Diese Deutung ist spätestens seit der Weizsäcker-
Rede maßgeblich, und sie kann unterstrichen wer-
den, indem der 75. Jahrestag im kommenden Jahr 
einmalig auch in Niedersachsen zum Feiertag 
erklärt wird. 

Ich freue mich auf die Ausschussberatungen.  

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 

Vielen Dank, Kollege Limburg. - Für die CDU hat 
sich jetzt Herr Kollege Bernd Busemann gemeldet.  

Bernd Busemann (CDU): 

Verehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich bin der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen dankbar, dass sie dieses Thema auf die Ta-
gesordnung gesetzt hat. Denn wir werden uns 
schon Gedanken darüber machen müssen, wie wir 
im nächsten Jahr und darüber hinaus mit dem 
8. Mai umgehen. Aber ein Feiertag ist, zumal in 
Gesetzesform, etwas Besonderes. Dann muss 
man sich schon Gedanken darüber machen, ob 
das alles so richtig ist.  

Damit wir uns richtig verstehen: Der 8. Mai ist ein 
großes historisches Datum für uns in Deutschland 
und in Niedersachsen: Ende des Zweiten Welt-
kriegs zumindest in Europa, Ende der Nazi-
Herrschaft, endlich Frieden für viele Menschen, 
Ausgangspunkt für neue Lebensentwürfe.  

Es gab aber auch Menschen, die den 8. Mai gar 
nicht toll fanden. Sie durften in Kriegsgefangen-
schaft gehen und sind gar nicht oder erst zehn 
Jahre später wiedergekommen. Es gibt Millionen 
von Menschen, die vertrieben wurden, ihre Heimat 
verloren haben, auch in Niedersachsen ansässig 
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wurden. Die fänden es sicherlich nicht toll, wenn 
wir ausschließlich dieses Datum feiern. Man muss 
also schon ein bisschen darüber nachdenken.  

Ich denke, unstreitig ist, dass das ein wichtiger Tag 
ist: zum Gedenken, zum Erinnern, zum Erkennen, 
auch zum Lernen, und das nicht nur in den Schu-
len. Das muss sicherlich in dem Sinne gepflegt 
werden.  

Nun ist es mit dem 8. Mai grundsätzlich so eine 
Sache. Wann darf man und ist man gefordert, ei-
nen Feiertag zu schaffen? - Ich glaube, in dieser 
Frage muss es einen bundeseinheitlichen Konsens 
geben. Es darf kein Niedersachsen-Unikat sein. 
Den ganz großen Konsens in der Bevölkerung 
sehe ich in Berlin und auch bundesweit noch nicht 
als gegeben an. 

Es klang schon an: Wir sind ja hier in Niedersach-
sen frisch Feiertagsdebatten-erprobt. Man weiß 
natürlich gleich, welche Diskussion dann losbre-
chen wird: Die Gewerkschaften finden das toll, die 
Leute nehmen es gerne mit. Die Unternehmer - die 
Wirtschaft - werden sagen: Um Gottes willen! Noch 
ein Feiertag? Die Wirtschaft bricht zusammen! - 
Das sollten wir vielleicht beiseitelassen, aber eben 
auch wissen, wie dann diskutiert wird. 

Ich gebe zu, die Neigung in der CDU-Fraktion und 
auch bei anderen ist nicht so, dass man unbedingt 
auf einen oder nachfolgend mehrere Feiertage 
zusteuern möchte. - Dies als Zwischenbemerkung.  

Aber beleuchten wir noch einmal den 8. Mai bzw. 
die Frage, welche Feiertage man sich sonst noch 
vorstellen kann. Der 27. Januar ist ein großer Tag, 
eine Schande für Deutschland, dieser Zivilisations-
bruch - die Befreiung von Auschwitz und anderen 
Lagern, von Bergen-Belsen und anderen Standor-
ten in Niedersachsen, ein würdiger Tag. Warum 
nicht der? 

Der Bundespräsident hatte die Idee, den 18. März 
zu einem neuen Feiertag zu machen. - Die Begeis-
terung hält sich in Grenzen, obwohl man sagen 
kann: 18. März 1793, erste Verfassung, möglich-
erweise sogar die erste demokratische Republik in 
Deutschland, in Mainz. Er erinnert an die Pauls-
kirchenverfassung im März 1848, an die Jahre 
1918 und 1919. Er erinnert an die erste Volkskam-
mersitzung am 18. März 1990. 

(Helge Limburg [GRÜNE]: Mit frei ge-
wählten Abgeordneten!) 

- Selbstverständlich, mit frei gewählten Abgeordne-
ten. 

Andere haben andere Ideen. Der Weltfrauentag 
wurde kürzlich in Berlin zum Feiertag erhoben. Der 
Weltkindertag wurde meines Wissens kürzlich in 
Thüringen zum Feiertag erhoben.  

Wir müssen aufpassen, dass wir mit möglichen, 
auch noch so würdigen Feiertagen nicht inflationär 
umgehen. Denn wir haben in Deutschland einen 
großen gemeinsamen Feiertag: der 3. Oktober. 
Hier ist ein sehr großer - auch erforderlicher - Kon-
sens gegeben. Wir sollten diesen Feiertag nicht 
über Umwege, vielleicht sogar ungewollt, infrage 
stellen. Selbst beim 3. Oktober müssen wir ge-
meinsam überlegen, wie wir ihn immer wieder 
würdig gestalten und eventuell nicht die Lust daran 
verlieren. 

Noch einmal zurück zum 8. Mai.  

Ich bin Jahrgang 52. Ob Elternhaus, Nachbar-
schaft, Dorf, Umgebung, eigentlich war das so die 
Zeit - auch noch Jahrzehnte war das so - mit dem 
Tenor: Deutschland hat den Krieg verloren.  

Erst als Richard von Weizsäcker diese denkwürdi-
ge Rede zum 40. Jahrestag gehalten hat, kam der 
Gedanke - auch zutreffend -, dass da möglicher-
weise auch ein Tag der Befreiung gegeben ist. Er 
hat das ja unter allen Aspekten ganz hervorragend 
ausgeleuchtet.  

Aber ich mache darauf aufmerksam: Als er diese 
Rede hielt, war Deutschland noch geteilt. Wenn er 
von der Wiedervereinigung schon gewusst hätte 
oder wenn wir schon vereint gewesen wären, hätte 
er vielleicht eine andere Rede gehalten. Denn am 
8. Mai hatten die künftigen Bewohner der SBZ und 
dann der DDR absolut keinen Grund zur Freude. 
Sie wurden einer Gewaltherrschaft ausgesetzt, 
hatten keine Reisefreiheit, hatten keine Demokra-
tie. Mit allen Merkmalen des Unrechtsstaates 
mussten sie 40 Jahre leben. Die sehen das also 
möglicherweise ganz anders als Mitbürgerinnen 
und Mitbürger in alten Bundesländern.  

Gucken wir auch einmal auf die Vertriebenen! Ich 
habe das eben schon erwähnt. 2 Millionen allein 
sind nach Niedersachsen gewandert. Die sehen 
den 8. Mai mit gemischten Gefühlen - auch die 
Nachfahren der damals Vertriebenen.  

Aber gucken wir auch einmal ins Ausland! Wir 
würden meinetwegen einen 8. Mai oder einen 
9. Mai - den Tag später - zum Feiertag erheben, 
weil wir sagen, das ist für uns der Tag der Befrei-
ung gewesen. Da sagen die: Nun mal langsam!  
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Die Russen haben das als Großen Vaterländi-
schen Krieg gesehen und feiern das heute. Für die 
drei Westalliierten war das der Sieg über Nazi-
deutschland. Die Polen haben endlich ihre Eigen-
staatlichkeit, ihre Freiheit wiedergewonnen. Es 
würde da vielleicht gemischte Gefühle auslösen, 
wenn wir jetzt auf einen solchen Feiertag - wenn 
auch nur einmalig - zusteuerten.  

Ich will es einmal mit Richard von Weizsäcker be-
antworten. Sie haben seine Rede - Sie haben sie 
ja zitiert - nicht ganz gelesen. Ich zitiere ihn:  

„Der 8. Mai ist für uns Deutsche kein Tag 
zum Feiern. Die Menschen, die ihn bewusst 
erlebt haben, denken an ganz persönliche 
und damit ganz unterschiedliche Erfahrun-
gen zurück.  

Der eine kehrte heim, der andere wurde 
heimatlos. Dieser wurde befreit, für jenen 
begann die Gefangenschaft. Viele waren 
einfach nur dafür dankbar, dass Bomben-
nächte und Angst vorüber und sie mit dem 
Leben davongekommen waren. Andere 
empfanden Schmerz über die vollständige 
Niederlage des eigenen Vaterlandes. Verbit-
tert standen Deutsche vor zerrissenen Illusi-
onen, dankbar andere Deutsche vor dem 
geschenkten neuen Anfang.“  

(Glocke der Präsidentin) 

Weizsäcker empfiehlt - jetzt komme ich zum 
Schluss -: Der 8. Mai ist vor allem ein Tag der Er-
innerung an das, was Menschen erleiden mussten. 
Erinnern, nachdenken und anderes mehr.  

Vielleicht als Vorschlag: Ich glaube nicht, dass wir 
den 8. Mai im nächsten Jahr einfach so an uns 
vorbeiziehen lassen sollten. Vielleicht finden wir 
hier einen Konsens, ohne das Gesetz zu verän-
dern, eine würdige Gedenkstunde oder Feierstun-
de, vielleicht ein Historikersymposium zu veranstal-
ten und das Ganze so zu gewichten, dass die Be-
völkerung davon eine Botschaft erfährt, mit der sie 
umgehen kann.  

Danke schön.  

(Lebhafter Beifall bei der CDU und 
Zustimmung bei der SPD) 

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 

Herzlichen Dank, Kollege Busemann. - Für die 
FDP-Fraktion bekommt nun Jan-Christoph Oetjen 
das Wort.  

Jan-Christoph Oetjen (FDP): 
Ganz herzlichen Dank. - Frau Präsidentin! Verehr-
te Kolleginnen und Kollegen! Ich überlege die gan-
ze Zeit noch, sehr geehrter Herr Kollege Buse-
mann, welche Note ich Ihnen für die Klimmzüge 
gebe, die Sie hier gerade veranstaltet haben, um 
über diesen Gesetzentwurf zu diskutieren.  

(Gudrun Pieper [CDU]: Eine Eins!)  

Für uns alle ist klar, dass der 8. Mai als Tag der 
Befreiung vom Nationalsozialismus in Erinnerung 
ist. Ich glaube, dass für unsere Generation - Herr 
Busemann, wenn ich das so sagen darf - eine 
Erinnerung wie „Da ist der Krieg verlorengegan-
gen“ im Tagesleben mittlerweile eigentlich nicht 
mehr aktuell ist, sondern das ist der Tag der Be-
freiung vom Nationalsozialismus und nicht ein Tag 
der Niederlage.  

(Beifall bei der FDP, bei der SPD und 
bei den GRÜNEN sowie Zustimmung 
von Jens Ahrends [AfD]) 

Das ist ein wichtiges Datum, bei dem es gar nicht 
ums Feiern geht, sondern darum, zu gedenken, 
was, ausgehend von Deutschland, in ganz Europa 
passiert ist.  

Ich bezweifele - Sie wissen ja, ich bin mit einer 
Französin verheiratet; die haben am 8. Mai schon 
immer frei -, dass die irgendwie angefasst sind, 
wenn wir in Deutschland ein Gedenken für den 
8. Mai, für die Befreiung vom Nationalsozialismus 
organisieren. Es ist immer eine Frage, wie man es 
denn macht, sehr geehrter Herr Busemann.  

(Beifall bei der FDP und bei den 
GRÜNEN) 

Ich glaube, dass die Frage, wie wir denn dieses 
Datum begehen, das auf uns zukommt - der 8. Mai 
2020 mit dem 75-jährigen Jubiläum -, eine ganz 
wichtige ist, über die wir uns auch gesellschaftlich 
unterhalten müssen und bei der wir auch die ge-
sellschaftlichen Akteure fragen müssen - das ist ja 
nicht nur die Politik, sondern das sind Kirchen, 
zivilgesellschaftliche Gruppen, Gewerkschaften 
und alle, die sich auch schon in die anderen De-
batten zum Thema Feiertage aktiv eingebracht 
haben -, wie wir diesen Tag der Befreiung vom 
Nationalsozialismus im Jahr 2020 begehen wollen.  

Ich glaube, dass der Gesetzentwurf der Fraktion 
der Grünen Anlass sein kann, eine umfangreiche 
Anhörung im federführenden Ausschuss durchzu-
führen, um mit diesen Gruppen darüber zu spre-
chen, ob es richtig ist, einen „freien Tag“ zu ma-
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chen, diesen Tag also arbeitsfrei zu stellen, um 
Gedenken an den 8. Mai zu organisieren, oder es 
sinnvoll ist, andere Veranstaltungs- und Gedenk-
formen an diesem Tag durchzuführen, und wie wir 
die gesellschaftlichen Gruppen an dieser Stelle 
einbinden können. Ich glaube, dass dieser Ge-
setzentwurf ein guter Anlass ist, um diese Diskus-
sion zu führen - unabhängig davon, wie man dann 
am Ende zu der Frage des freien Tages am 8. Mai 
2020 steht.  

Ich möchte noch einmal deutlich machen, dass die 
Vergleiche, die hier angestellt wurden nach dem 
Motto: „Es gab da ja auch die erste Sitzung einer 
frei gewählten Volkskammer, es gibt einen Welt-
kindertag, und wir müssen darüber diskutieren, 
was alles noch Feiertag werden könnte“, bei dem 
8. Mai nicht angemessen sind.  

(Beifall bei der FDP und bei den 
GRÜNEN sowie Zustimmung bei der 
SPD) 

Wir reden an dieser Stelle davon, dass ein Krieg, 
der Europa in Schutt und Asche gelegt hat, zu 
Ende gegangen ist, dass in Europa und in 
Deutschland eine Naziherrschaft zu Ende gegan-
gen ist, was für einen großen Teil Europas erst 
einmal Frieden und Freiheit gebracht hat. Leider 
hat das für den östlichen Teil Europas einen ande-
ren Weg genommen. Auch das müssen wir in die 
Debatte sicherlich einbeziehen. Aber ich finde, 
dass es der Sache nicht angemessen ist, an dieser 
Stelle solche Vergleiche anzustellen.  

Ich jedenfalls kann für meine Fraktion sagen, dass 
wir dafür offen sind, in der Diskussion im Fachaus-
schuss darüber zu reden, wie die Ausgestaltung 
einer würdigen Feierlichkeit am 8. Mai 2020 aus-
sehen kann.  

Herzlichen Dank.  

(Beifall bei der FDP und bei den 
GRÜNEN sowie Zustimmung bei der 
SPD) 

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 
Vielen Dank, Herr Oetjen. - Für die SPD-Fraktion 
hat nun der Kollege Ulrich Watermann das Wort.  

Ulrich Watermann (SPD): 
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! In einem Jahr, in dem wir vor der Eu-
ropawahl stehen, 40 Jahre, nachdem Europa das 
erste Mal direkt gewählt hat, in einem Jahr, in dem 
wir darüber diskutieren, dass wir in Europa es wie-

der erleben müssen, dass Demokratie gefährdet 
ist, in einem Jahr, in dem wir an allen Ecken und 
Kanten sehen, dass wir noch lange keine friedliche 
Welt haben, ist es, glaube ich, ganz angebracht, 
dass man sich mit dem 8. Mai auseinandersetzt.  

Das einmal, weil man sich in einer geschichtlichen 
Situation befindet, dass es - jedenfalls für mich - 
immer der Tag der Befreiung gewesen ist und 
auch das Ende eines Schreckensregimes war, und 
zum anderen deshalb, weil wir solch einen Tag 
begehen müssen, um die, die das heute nicht 
mehr so in Erinnerung haben, daran zu erinnern, 
wie die Geschichte gewesen ist; denn heute kann 
man bei manchen politischen Kräften den Eindruck 
gewinnen, dass sie darüber schnell hinweggehen 
wollen und das Vergessen vor das Erinnern stel-
len.  

Deshalb sage ich ganz deutlich: Ich finde es gut, 
dass wir diesen Gesetzentwurf haben. Ich finde es 
auch gut, dass wir dazu im Innenausschuss eine 
Anhörung machen, um uns damit auseinanderzu-
setzen. Viele fanden ja die Anhörung und die Aus-
einandersetzung anlässlich der zuletzt erfolgten 
Einführung eines Feiertages als etwas, was 
schwierig war. Ich fand es recht gut, weil man sich 
mit dem nötigen Respekt vor dem Andersdenken-
den, mit dem Respekt davor, dass man durchaus 
unterschiedliche Einschätzungen zu dem Tag, der 
letztlich Feiertag geworden ist, gewinnen kann, 
auseinandergesetzt hat. 

So ist das auch beim 8. Mai. Wenn es am Ende 
einer Diskussion auch darum geht, ob denn eine 
föderale Antwort - jedes Bundesland macht das für 
sich selbst - die richtige Antwort ist oder ob wir zu 
anderen Formaten kommen, um an dieses Ereig-
nis zu erinnern, es zu würdigen und es auch in der 
jetzigen Zeit noch einmal zuzuspitzen, sind wir als 
Sozialdemokraten offen für so eine Debatte. 

(Beifall bei der SPD und Zustimmung 
von Helge Limburg [GRÜNE]) 

Ich sage das recht deutlich: Es ist so, dass man 
sich wirklich mit allen Ereignissen, die stattgefun-
den haben, immer wieder auseinandersetzen 
muss. Aber ich finde, die Ereignisse, die deutlich 
machen, dass wir in einem friedlichen Europa le-
ben wollen - in einem vereinten, friedlichen Euro-
pa -, sind am allerwichtigsten, weil diese heute 
gefährdeter sind denn je.  

Wenn ich heute sehe, dass wir in der Bundesre-
publik, aber auch in anderen europäischen Staaten 
Menschen haben, die darüber hinweggehen und 
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Krieg und antidemokratische Strukturen befürwor-
ten, dann ist das für mich etwas, bei dem ich sage: 
Das lässt mich aufhorchen.  

Deshalb freue ich mich auf die Auseinanderset-
zung zu dem Tag. Wir müssen uns überlegen, wie 
wir an das Ergebnis herangehen. Aber ich finde, 
dass es wirklich ein würdiger Anlass ist, 75 Jahre 
danach so einen Tag zu begehen. Ich bin auch 
sicher, dass uns noch ein paar andere Ideen dazu 
einfallen, wie wir das umsetzen können. Ich freue 
mich auf die Beratung und nutze an der Stelle 
nicht die volle Zeit aus, weil auch die Vorredner 
sehr gute Argumente gebracht haben. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD sowie Zustim-
mung bei der CDU, bei den GRÜNEN 
und bei der FDP) 

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 
Danke schön, Kollege Watermann. - Jetzt hat für 
die AfD-Fraktion der Abgeordnete Jens Ahrends 
das Wort. 

Jens Ahrends (AfD): 
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Watermann, 
ich muss da ganz kurz darauf eingehen. Ich kenne 
nicht eine einzige politische Kraft in Europa, die 
Krieg befürwortet. Ich weiß nicht, wo Sie das her 
haben. Das entzieht sich meiner Kenntnis. 

(Beifall bei der AfD) 

Meine Damen und Herren, der 8. Mai 1945 ist 
ohne Frage ein Tag von großer Bedeutung, kenn-
zeichnet er doch das Ende der Schreckensherr-
schaft der Nationalsozialisten und auch das Ende 
des Zweiten Weltkrieges. Für die Menschen, die 
die Verbrechen der Nationalsozialisten und den 
Zweiten Weltkrieg überlebt haben, ist somit der 
8. Mai 1945 ein Neubeginn, für viele aber auch der 
Beginn von Kriegsgefangenschaft und Vertreibung. 
Das haben wir gehört.  

Ein Neubeginn bedeutet allerdings auch der 
23. Mai 1949. Das war der Tag, an dem unser 
Grundgesetz durch den Parlamentarischen Rat 
angenommen wurde, die Geburtsstunde der Bun-
desrepublik Deutschland, unserem Vaterland. Am 
7. September 1949 fand die erste Sitzung des 
Bundestages statt. Am 20. September 1949 gab 
Adenauer die Bildung der ersten Bundesregierung 
bekannt. Aber natürlich ist auch der 9. November 
ein Tag in der deutschen Geschichte, den man 
nicht vergessen darf. Am 9. November 1918 wurde 

die Weimarer Republik ausgerufen, das Ende der 
Monarchie. Am 9. November 1938 fand die  
Reichspogromnacht statt - ein furchtbarer Tag in 
unserer Geschichte. Aber am 9. November 1989 
fiel die Mauer an der innerdeutschen Grenze, ein 
glücklicher Tag in der schwierigen deutschen Ge-
schichte. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen: Es gibt viele 
Tage in der Vergangenheit unseres Landes, die es 
wert sind, sich an sie zu erinnern, ihrer zu geden-
ken und sie nicht zu vergessen. Aus jedem Tag 
jedoch einen Nationalfeiertag zu machen, würde 
der deutschen Wirtschaft großen Schaden zufü-
gen, reduzieren wir doch mit einem einzigen be-
zahlten Feiertag die Wertschöpfung Deutschlands 
pro Tag um ca. 10 Milliarden Euro. Das heißt, 
selbst wenn wir nur einen Feiertag in Niedersach-
sen haben, verlieren wir 1 Milliarde Euro, und die 
Arbeitgeber müssen natürlich für diesen Tag vollen 
Lohn bezahlen. In der DDR wurde übrigens der 
8. Mai als Feiertag 1968 abgeschafft. 

In Anbetracht der Tatsache, dass wir erst letztes 
Jahr den 31. Oktober als zusätzlichen Feiertag in 
Niedersachsen eingeführt haben, ist die AfD-
Fraktion der Meinung, dass ein weiterer Feiertag 
nicht eingeführt werden soll, obgleich wir uns vor-
stellen können, dass neben einer Rede des Bun-
despräsidenten auch in den Parlamenten in Berlin 
und in den Ländern ein entsprechender Rahmen 
durch eine feierliche Gedenkstunde hergestellt 
werden könnte, sodass wir des 8. Mai 2020 in 
würdiger Form gedenken. Er kennzeichnet das 
Ende des Zweiten Weltkrieges und das Ende des 
Nationalsozialismus. 

Aber Ihrer Begründung, liebe Kollegen von den 
Grünen, es gebe nationalistische und europafeind-
liche Stimmen, können wir nicht folgen.  

(Anja Piel [GRÜNE]: Nein, das kann 
ich mir vorstellen!) 

- Genau.  

Wir als AfD-Fraktion hören natürlich auch Stim-
men, die die EU - nicht Europa, sondern die EU - 
kritisch betrachten als einen Verwaltungsapparat, 
der Europa mehr schadet als nutzt. Das, was Sie 
als nationalistisch bezeichnen, ist lediglich das 
Vertreten deutscher Interessen.  

(Zurufe von der SPD) 

Um die Interessen der Menschen zu vertreten, 
haben die Bürger ihre Volksvertreter gewählt. Das 
ist in allen Ländern dieser Welt ein ganz normaler 
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Prozess, außer scheinbar in einigen Teilen 
Deutschlands. 

Aus den genannten Grünen lehnen wir Ihren An-
trag ab. Aber eine würdige Gedenkfeier hier im 
Landtag in Erinnerung an die Opfer des Krieges 
auf allen Seiten können wir uns sehr wohl vorstel-
len. Das sehen wir dann im Ausschuss. 

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der AfD) 

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 
Danke, Herr Ahrends. - Für Bündnis 90/Die Grü-
nen hat sich noch einmal der Kollege Helge Lim-
burg zu Wort gemeldet. 

Helge Limburg (GRÜNE): 
Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Herr Ahrends, zunächst einmal freue 
ich mich, dass immerhin Konsens darüber 
herrscht, dass es wichtig ist, dem 75. Jahrestag 
der Befreiung vom Nationalsozialismus hier würdig 
zu gedenken.  

Ihre Äußerungen in Richtung der Europäischen 
Union können hier aber nicht so stehen bleiben. 
Natürlich ist die Europäische Union nicht frei von 
Schwächen. Auch von Grünen und von anderen 
Fraktionen gibt es immer wieder mal Kritik und 
Ideen, was man anders machen müsste. Aber im 
Grundsatz können Sie hier doch nicht einfach so 
beiseite wischen, dass es der Europäischen Union 
zu verdanken ist, dass wir in Europa seit 1945 
Frieden haben.  

Es ist ein einzigartiges Friedensprojekt, eine Er-
folgsgeschichte. Das ist es, was Sie mit Ihrer Fun-
damentalkritik - das Europaparlament abschaffen 
und Ähnliches - dann doch im Ergebnis infrage 
stellen. Das kann doch so einfach nicht stehen 
bleiben. Die Europäische Union ist ein Frie-
densprojekt, eine Erfolgsgeschichte. Ich bin froh 
und dankbar, dass wir sie haben. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN, bei der 
SPD, bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir können jetzt 
zur Ausschussüberweisung kommen. Weitere 
Wortmeldungen liegen hier nämlich nicht vor. 

Vorgeschlagen wird federführend der Ausschuss 
für Inneres und Sport. Mitberaten soll der Aus-

schuss für Rechts- und Verfassungsfragen. Wer so 
entscheiden möchte, den bitte ich um sein Hand-
zeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht 
der Fall. Gibt es Enthaltungen? - Das ist ebenfalls 
nicht der Fall. Dann haben Sie sich so entschie-
den. 

Wir kommen nun zu dem 

Tagesordnungspunkt 9: 
Erste Beratung: 
Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der 
Informationsfreiheit - Gesetzentwurf der Fraktion 
der AfD - Drs. 18/3266  

Zur Einbringung hat sich für die AfD-Fraktion Herr 
Christopher Emden gemeldet. 

Christopher Emden (AfD): 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Um die Demokratie ständig am Leben zu er-
halten, muss man sie weiterentwickeln. Das heißt, 
man muss Dinge aufnehmen, die im Laufe der Zeit 
entstehen, die also nicht schon von vornherein 
gegeben waren, sondern man muss Feststellun-
gen aus der Praxis aufgreifen, um sie dann in den 
demokratischen Ablauf einzubinden.  

Wovon spreche ich? - Von Transparenz. Ich spre-
che davon, dass es an der Zeit ist, den Menschen 
in Niedersachsen - im übrigen Bundesgebiet ist es 
nämlich schon in den allermeisten Fällen der Fall, 
aber in Niedersachsen noch nicht - das Recht auf 
Informationsfreiheit gegenüber den Behörden zu 
verschaffen. 

Das wollen wir mit unserem Gesetzentwurf ma-
chen. Wir meinen, dass es überfällig ist, nachdem 
13 Bundesländer das inzwischen in ihren Lan-
desparlamenten durchgebracht haben. Das be-
gann schon in den späten 90er-Jahren in Bran-
denburg. Das mündete zuletzt 2015 in Baden-
Württemberg in ein Informationsfreiheitsgesetz. 
Der Bund hat es auch schon. Dort gilt es seit dem 
1. Januar 2006. Jetzt sollte endlich auch Nieder-
sachsen diesen Schritt gehen und endlich ein 
Recht auf Informationsfreiheit einführen. 

Dahin gehend unser Gesetzentwurf, dahin gehend 
unsere Initiative. Warum? - Wie gesagt, wir brau-
chen das für das Lebendig-Halten der Demokratie 
und für die Wiederherstellung des bedauerlicher-
weise in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch 
festzustellenden schwindenden Vertrauens der 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03266.pdf
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Bevölkerung in die Funktionsweise der Behörden. 
Das ist vielfach gar nicht unbedingt begründet, 
aber wahrscheinlich rührt es auch daher, dass man 
eben dieses Informationsrecht nicht hat, dass man 
eben nicht weiß, was intern in den Behörden pas-
siert und dass man auch gar keine Information 
darüber erlangen kann. Damit wir dem entgegen-
wirken, ist das Informationsfreiheitsgesetz ein 
ganz, ganz maßgeblicher Schritt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine 
Teilhabe an Meinungsbildungsprozessen, an Wil-
lensbildungsprozessen erfordert in einer Demokra-
tie auch Information. Die Menschen können Ver-
waltungshandeln wesentlich besser verstehen - 
was wiederum zur Akzeptanz von Verwaltungs-
handeln führt; Verständnis ist ein maßgeblicher 
Wegbereiter dahin -, wenn sie hinter die Kulissen 
gucken können, wenn nicht mehr das Prinzip 
früherer Jahrhunderte gilt, wonach Verwaltungs-
handeln abgeschottet ist, man Verwaltungshan-
deln nicht hinterfragen darf und der Bürger nicht 
wirklich Kenntnis darüber bekommt, wie einzelne 
Verwaltungshandlungen abgelaufen sind und wie 
etwas zustande gekommen sind.  

Das Informationsfreiheitsgesetz wird also die De-
mokratie stärken. Durch die damit verbundene 
Transparenz werden Behörden und behördliches 
Handeln mehr Rückhalt in der Bevölkerung be-
kommen.  

Deshalb haben wir uns maßgeblich an den in den 
Ländern bereits vorliegenden Gesetzen orientiert. 
Um gleich dem Vorwurf entgegenzuwirken, wir 
hätten abgeschrieben: Nein, das haben wir nicht. 
Das sieht man, wenn man die Gesetze neben un-
seren Gesetzentwurf legt. Wir haben einige Be-
sonderheiten und Alleinstellungsmerkmale einge-
arbeitet, die mir wichtig sind.  

Eine Besonderheit, die sich bei Weitem nicht in 
allen Informationsfreiheitsgesetzen der Länder 
wiederfindet, ist z. B. die Notwendigkeit zur Be-
gründung einer ablehnenden Entscheidung. Sie 
muss schriftlich sein, sie muss begründet sein. Das 
heißt, der Informationsbegehrende muss genau 
erfahren, warum die Behörde sagt: Nein, in diesem 
Fall hast du den Anspruch nicht. In diesem Fall 
sehen wir von einer Information, wie du sie be-
gehrst, ab. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Unentgeltlich-
keit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das 
Recht auf Informationsfreiheit, der Zugang zu In-
formationen darf nicht davon abhängen, wie viel 
Geld jemand in der Tasche hat, wie viel er dafür 

bezahlen kann. Deshalb haben wir geregelt, dass 
der Zugang zu Informationen, jedenfalls was die 
Landesbehörden angeht, unentgeltlich sein muss.  

Zudem haben wir etwas vorgesehen, was meiner 
Meinung nach auch sehr wichtig ist. Zwar können 
wir den Gemeindeverbänden und Kommunalver-
bänden die Unentgeltlichkeit nicht vorschreiben, 
weil sie ihre eigenen Gebührensatzungen haben, 
in die wir ihnen nicht hineinregieren können. Aller-
dings können wir eine Regelung aufnehmen, wo-
nach ein Antragsteller zunächst in Kenntnis dar-
über gesetzt werden muss, dass eine Informati-
onsbeschaffung einen Betrag von 200 Euro über-
steigt, bevor die Information gegeben wird. Diese 
Inkenntnissetzung ist selbstverständlich kostenfrei. 
So kann er überlegen: Lohnt es sich, dieses Infor-
mationsbegehren weiterzuverfolgen bzw. weiter-
zubetreiben? Oder steht der Kostenaufwand da-
gegen? Damit erreichen wir einen vernünftigen 
Umgang mit den Interessen der Bevölkerung auch 
im Hinblick auf die finanzielle Situation der Infor-
mationsbeschaffung. 

Es wird immer wieder kritisiert, es würde Tor und 
Tür für Querulanten geöffnet. Schauen wir uns die 
Ergebnisse der anderen Länder an! Dort ist die 
von der Landesregierung im Koalitionsvertrag vor-
gesehene Evaluation bereits abgeschlossen, weil 
es dort zum Teil bereits seit vielen Jahren Informa-
tionsfreiheitsgesetze gibt.  

Was stellen wir dort fest? - In diesen Ländern gibt 
es diesen befürchteten Andrang missbräuchlicher 
Fälle nicht. Die Querulanten halten sich zurück. 
Nein, es ist nicht so, dass diverse Leute jede Be-
hörde auf Informationsherausgabe in Anspruch 
nehmen und dadurch den behördlichen Betrieb 
lahmlegen. Das passiert in den Ländern nicht.  

Das heißt, wir können in allen Ländern und auf 
Bundesebene feststellen: Der Praxistest ist inzwi-
schen bestanden, sodass es überhaupt keinen 
Grund mehr gibt, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, noch weiter zu evaluieren oder sich zu-
rückzuhalten und zu sagen: Wir wollen erst einmal 
gucken, wie sich das mit dem Gesetz weiterentwi-
ckelt.  

Wir wissen bereits, dass es ein Erfolgsmodell ist. 
Es klappt in allen anderen Bundesländern, und es 
klappt auf Bundesebene. Es gibt überhaupt keinen 
Grund, warum es nicht auch in Niedersachsen 
funktionieren sollte. Wir sollten nicht zum Schluss-
licht werden, sondern wir sollten endlich den An-
schluss zu den anderen Ländern herstellen und 
damit den Schritt tun.  



Niedersächsischer Landtag  -  18. Wahlperiode  -  44. Plenarsitzung am 27. März 2019 
 

4014 

Ich weiß auch, es ist hier im Parlament schon 
mehrfach darüber debattiert worden. Die FDP-
Fraktion hatte einen Antrag gestellt, und die Grü-
nen haben sich auch schon einmal bemüht. Ich 
hoffe, dass Grüne und FDP trotz der allgemein 
vorhandenen „Alles, was die AfD macht, wollen wir 
nicht unterstützen“-Mentalität in diesem Fall viel-
leicht einmal über ihren Schatten springen und 
dass wir als Oppositionsparteien gemeinsam - wir 
alle wollen das Gleiche - dieses Gesetz nach vorne 
bringen.  

Eventuell können wir dann noch den einen oder 
anderen aus den beiden Koalitionsparteien davon 
überzeugen, das Richtige zu tun. Denn die Bürger 
dieses Landes warten darauf, dass auch Nieder-
sachsen im Bereich der Informationsfreiheitsrechte 
endlich modern wird und Niedersachsen ein eige-
nes Informationsfreiheitsgesetz bekommt. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 
Danke, Herr Emden. - Für die CDU-Fraktion 
spricht nun Herr Christoph Plett. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Christoph Plett (CDU): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kol-
leginnen, sehr geehrte Kollegen! Ein mögliches 
Gesetz zur Einführung der Informationsfreiheit soll 
den Bürgern einen schnellen Weg zu Informatio-
nen u. a. aus der Verwaltung bieten. Die Koalition 
will die Erfahrungen anderer Bundesländer mit 
einem Informationsfreiheits- und Transparenzge-
setz evaluieren und auf der Grundlage dieser Er-
gebnisse über die Einführung eines Informations-
freiheitsgesetzes in Niedersachsen später ent-
scheiden. Diese Auswertung ist allerdings noch 
nicht abgeschlossen. 

In diesem Zusammenhang nur eine persönliche 
Bemerkung von mir: Nach meiner Auffassung fällt 
die Zuständigkeit für dieses Gesetz in den Bereich 
des Innenministeriums. So auf jeden Fall wird es in 
den überwiegenden anderen Bundesländern ge-
handhabt. Aber dies nur als kleiner Einschub. 

Zurück zum eigentlichen Thema! Die Erlangung 
von Informationen ist wichtig. Sie darf aber nicht 
dazu führen, dass der Datenschutz unterlaufen 
wird, insbesondere der Schutz von persönlichen 
Daten z. B. des Sachbearbeiters aus der Verwal-
tung, der Auskunft geben soll. Hier ist zu prüfen, 

ob § 5 des Gesetzentwurfes diesem Schutz über-
haupt dient. In der Einzelbegründung der vorlie-
genden Drucksache heißt es zu § 5 Abs. 4 wie 
folgt: 

„Betroffene müssen grundsätzlich Ein-
schränkungen ihrer Rechte auf informatio-
nelle Selbstbestimmung im überwiegenden 
allgemeinen Interesse hinnehmen, soweit es 
nicht um den unantastbaren Bereich privater 
Lebensgestaltung geht, der der öffentlichen 
Gewalt schlechthin entzogen ist.“ 

Ist der Schutz der persönlichen Daten z. B. von 
Einsatzkräften der Polizei oder der Hilfswerke wie 
dem DRK insbesondere vor dem Hintergrund von 
Angriffen auf Einsatzkräfte in unserem Land gesi-
chert? Hierüber muss diskutiert werden.  

Weiter muss gefragt werden, ob die Namen und 
Dienstanschriften von Mitarbeitern der Verwaltung, 
die die Vorgänge bearbeiten, veröffentlicht werden 
müssen. Auch diese werden vermehrt außerhalb 
des Dienstes angegangen. Eine klare Regelung ist 
meiner Meinung nach hier nicht vorhanden. 

Des Weiteren ist zu prüfen, ob die Höhe der Ge-
bühren und Auslagen zur Erlangung von Informati-
onen durch den vorliegenden Gesetzentwurf aus-
reichend oder zu hoch ist. Was ist mit einem SGB-
II-Bezieher? Für diesen ist eine Gebühr von bis zu 
200 Euro eine Menge Geld.  

Ein, wie ich zugebe, eher nachgeordneter Punkt ist 
auch anzusprechen. In § 2 Abs. 3 des Gesetzent-
wurfs ist geregelt, wem gegenüber das Gesetz 
nicht gilt. Nach Nr. 3 Abs. 3 gilt das Gesetz nicht 
für die NORD/LB Norddeutsche Landesbank Giro-
zentrale. Warum gilt das Gesetz nicht für die Han-
noversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen 
mbH? Die HanBG hält die Beteiligung des Landes 
Niedersachsen an der NORD/LB. Kann eine An-
frage über die HanBG zur NORD/LB das Gesetz 
umgehen? Wenn man den Gesetzestext studiert, 
reicht es nicht aus. Er ist, wenn überhaupt, nach-
zubessern. Es kann ein Widerspruch zwischen § 2 
Abs. 3 und Abs. 4 des Gesetzes bestehen. Auch 
dort wäre, wenn der Gesetzentwurf umgesetzt 
werden sollte, nachzubessern. Gewollt kann das 
alles nicht sein. Ausgeschlossen ist es nach mei-
ner Auffassung nach diesem Gesetzentwurf nicht.  

Wir müssen darüber nachdenken - und das ist das 
Entscheidende -, ob der vorgelegte Gesetzentwurf 
noch der Zeit entspricht. Es werden auch andere 
Gesetze wie zu Big Data vorbereitet, die den Be-
reich dieses Gesetz betreffen.  
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Ich will die Diskussion nicht vorwegnehmen, aber 
auch diese Überlegungen sind anzustellen, um 
den vorgelegten Gesetzentwurf in Gänze zu beur-
teilen. Wenn gesagt wird, dass dieses Gesetz in 
allen Bundesländern schon umgesetzt worden ist: 
Ja, das stimmt, aber vor 20 Jahren, und die Ent-
wicklung geht weiter. Wir als Niedersachsen wollen 
an der Spitze stehen mit einem Wirtschaftsminis-
ter, der auch in diesen Fragen vorangeht.  

Abschließend: Wir müssen abwarten, wie z. B. die 
kommunalen Spitzenverbände diesen Gesetzent-
wurf beurteilen. Die Diskussion wird lang und um-
fangreich geführt werden. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU und Zustimmung 
bei der SPD) 

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 
Danke schön, Herr Plett. - Für die FDP-Fraktion 
spricht nun der Kollege Dr. Marco Genthe.  

Dr. Marco Genthe (FDP): 
Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Viele Bürger haben ein berechtigtes Inter-
esse, sich im Vorfeld politischer Entscheidungen 
zu informieren, um sich eine qualifizierte Meinung 
bilden zu können. Die Verfasser des Grundgeset-
zes haben zu Recht in Artikel 5 formuliert, dass 
sich jeder aus allgemein zugänglichen Quellen 
ungehindert informieren darf. Eine moderne Ver-
waltung sollte daher danach streben, die Zugäng-
lichkeit zu Informationen, die Transparenz und 
damit auch die Akzeptanz von Verwaltungshan-
deln zu erhöhen.  

(Beifall bei der FDP und bei den 
GRÜNEN) 

Auch die Politik sollte ein Interesse daran haben, 
dass die Entscheidungsprozesse verstanden und 
damit am Ende auch akzeptiert werden.  

Bereits jetzt gibt es vielfältige Auskunfts- und Be-
teiligungsrechte der Bürger sowie Veröffentli-
chungspflichten der Behörden. Allerdings ist Nie-
dersachsen eines von wenigen Bundesländern, die 
über kein Informationsfreiheitsgesetz verfügen. 
Aus diesem Grund, meine Damen und Herren, hat 
die FDP-Fraktion bereits im Jahr 2013 den Entwurf 
eines Gesetzes zur Regelung der Informationsfrei-
heit in Niedersachsen zur Diskussion vorgelegt. 
Zweck des Gesetzes war es, den freien Zugang zu 
den bei verschiedenen Stellen vorhandenen Infor-
mationen zu gewährleisten. Es wurden die grund-

legenden Voraussetzungen festgelegt, unter de-
nen die entsprechenden Daten zugänglich ge-
macht werden können.  

Der Gesetzentwurf begründete einen umfassen-
den Anspruch der Bürger und juristischer Perso-
nen auf Informationszugang gegenüber den Lan-
desbehörden und gegenüber juristischen Perso-
nen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen oder 
dazu beliehen wurden. Dabei sollten die Kommu-
nen ausgenommen bleiben. Nicht in die staatliche 
Organisation eingegliederte Körperschaften des 
öffentlichen Rechts wie Religionsgemeinschaften 
wurden auch ausgeklammert.  

Selbstverständlich waren auch Gerichte, Strafver-
folgungs- und -vollstreckungsbehörden ausge-
nommen, soweit sie als Organe der Rechtspflege 
tätig geworden sind. Spezielle Regelungen gab es 
zudem für den Verfassungsschutz sowie für den 
Landtag, insoweit er im Rahmen der Gesetzge-
bung tätig geworden ist.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, für uns 
gilt der Grundsatz, dass sich nicht die Bürgerin 
oder der Bürger rechtfertigen muss, wenn er eine 
Auskunft begehrt, sondern dass sich der Staat 
rechtfertigen muss, wenn er sie verweigert.  

(Beifall bei der FDP) 

Nur so stärkt man die Transparenz und damit die 
Akzeptanz von demokratischen Entscheidungspro-
zessen.  

Bedauerlicherweise kam es nicht zur Verabschie-
dung unseres Gesetzentwurfs. Ein solches Gesetz 
ist auch nicht unkompliziert. Der Informationsan-
spruch kann nur unter Beachtung des Datenschut-
zes gewährt werden, und gleichzeitig soll es nicht 
zu einem überbordenden Aufbau von neuen büro-
kratischen Strukturen kommen. Letzteres war ins-
besondere für die kommunalen Spitzenverbände 
ein großes Problem. Insoweit sind in einem Flä-
chenland wie Niedersachsen auch andere Voraus-
setzungen zu beachten als z. B. in einem Stadt-
staat. Und dann soll das Gesetz auch noch mög-
lichst bürgerfreundlich sein.  

Meine Damen und Herren, ich bin skeptisch, ob 
der jetzt vorgelegte Gesetzentwurf der AfD diesen 
Spagat tatsächlich erfolgreich geschafft hat. An 
einigen Stellen hat er es definitiv nicht. Doch da-
von abgesehen, ist es Aufgabe der Landesregie-
rung, dafür zu sorgen, dass Niedersachsen seinen 
Bürgern den gleichen hochwertigen Informations-
anspruch zubilligt, wie andere Bundesländer es 
auch tun. Ich erwarte von dieser Landesregierung 
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daher kurzfristig einen Gesetzentwurf, der diesen 
Kriterien gerecht wird. Wegducken ist jetzt nicht 
mehr. 

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 
Herr Dr. Genthe, Entschuldigung! Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage von Herrn Emden? 

Dr. Marco Genthe (FDP): 
Ich bin jetzt eigentlich am Ende meiner Rede. Er 
kann ja eine Kurzintervention machen.  

Vielen Dank.  

(Beifall bei der FDP) 

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 
Herr Emden folgt Ihrem Rat und hat sich zu einer 
Kurzintervention gemeldet.  

Christopher Emden (AfD): 
Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Herr Genthe, ich hätte das auch 
mit einer Zwischenfrage klären können.  

Sie haben eben, ziemlich pauschal und ohne in die 
Details zu gehen, gesagt, der Gesetzentwurf ent-
spricht nicht den Anforderungen. Wo meinen Sie 
denn, dass er das nicht tut? - Ich weise noch ein-
mal darauf hin: Wir haben uns dezidiert an den 
bereits über die letzten Jahre evaluierten und in 
der Praxis erprobten Gesetzen orientiert, sodass 
ich eigentlich schon mit breiter Brust sagen mag: 
Da kann eigentlich gar nichts vorliegen. Ich möchte 
Sie also um Konkretisierung ersuchen.  

Danke.  

(Beifall bei der AfD) 

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 
Herr Dr. Genthe möchte antworten.  

Dr. Marco Genthe (FDP): 
Nun, Herr Emden, ich habe einige „Spezialitäten“ 
unseres Gesetzentwurfs aufgezählt, und die finden 
sich in dem Maße bei Ihnen nicht wieder.  

Ein Punkt ist dabei besonders wichtig. Sie mögen 
sich zwar die Gesetze anderer Bundesländer an-
gesehen haben, aber was Sie sich nicht angese-
hen haben, ist die Stellungnahme der kommunalen 
Spitzenverbände in Niedersachsen zu unserem 
Gesetzentwurf aus 2013. Da war insbesondere 
das Problem vorgetragen worden, dass es an die-
ser Stelle keine überbordende neue Bürokratie 

geben soll; denn das wäre insbesondere für kleine 
Kommunen ein sehr großes Problem.  

Dem sind Sie in Ihrem Gesetzentwurf nicht gerecht 
geworden; denn Sie haben die Kommunen bei 
allem, was Sie in diesem Gesetzentwurf fordern, 
mit im Boot. Das ist schon - um es gelinde auszu-
drücken - sehr, sehr schwierig.  

(Beifall bei der FDP sowie Zustim-
mung bei der SPD) 

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 

Danke schön, Herr Dr. Genthe. - Die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen hat sich jetzt mit Ihrem 
Sprecher Helge Limburg gemeldet.  

Helge Limburg (GRÜNE): 

Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Zunächst einmal möchte ich das 
aufgreifen, was der Kollege Dr. Genthe am Ende 
seiner Rede völlig zu Recht an die Adresse der 
Landesregierung gesagt hat: Wegducken ist jetzt 
nicht mehr, meine Damen und Herren! Informati-
onsfreiheitsgesetze sind in Deutschland seit Lan-
gem Standard, und sie sollten endlich auch in Nie-
dersachsen Standard werden.  

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Landesregierung hat auf Anfrage der Fraktion 
der Grünen erklärt, dass der Meinungsbildungs-
prozess noch nicht abgeschlossen ist - der Mei-
nungsbildungsprozess zu der ganz einfachen Fra-
ge, ob man weiterhin zum Kartell der Amtsver-
schwiegenheit gehören oder ob man endlich den 
Weg gehen möchte, den die ganz große Mehrzahl 
der anderen Bundesländer und der Bund gegan-
gen sind und den übrigens auch die Europäische 
Union in verschiedenen Dokumenten empfiehlt, 
nämlich Informationsfreiheit zu gewährleisten.  

Wenn die Landesregierung bei jedem ihrer Abwä-
gungs- und Meinungsbildungsprozesse in dersel-
ben Geschwindigkeit vorginge wie bei der Frage 
der Informationsfreiheit, dann, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, hätten die Bürgerinnen und Bürger 
in Niedersachsen bis 2022 von dieser Großen 
Koalition nicht mehr viel zu befürchten.  

(Beifall bei der FDP) 

Insofern kann ich Ihnen bezogen auf andere Pro-
jekte nur raten: Übernehmen Sie doch einfach die 
Geschwindigkeit, die Sie beim Thema Informati-
onsfreiheit an den Tag legen!  
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Zum Gesetzentwurf der AfD-Fraktion. Auch da 
möchte ich mich dem Kollegen Genthe insoweit 
anschließen, als dass der Gesetzentwurf viele 
Schwächen hat. Ich will das gern konkret machen.  

(Christian Calderone [CDU] meldet 
sich zu einer Zwischenfrage) 

- Wenn die Präsidentin mich fragen würde, Herr 
Calderone, ob ich Ihre Zwischenfrage zuließe, 
würde ich mit Ja antworten.  

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 

Herr Limburg, möchten Sie eine Zwischenfrage 
von Herrn Calderone zulassen?  

Helge Limburg (GRÜNE): 

Ja, Frau Präsidentin!  

Christian Calderone (CDU): 

Das ist sehr freundlich, Herr Kollege. Herzlichen 
Dank.  

Sie sprachen eben die Geschwindigkeit der Lan-
desregierung an. Vor diesem Hintergrund darf ich 
Sie fragen: Mit welcher Geschwindigkeit waren Sie 
denn in den fünf Jahren davor unterwegs?  

(Jörg Hillmer [CDU]: Im Rückwärts-
gang!) 

Helge Limburg (GRÜNE): 

Wir haben eine erstaunliche Geschwindigkeit vor-
gelegt - und das haben Sie ja auch immer wieder 
kritisiert, Herr Calderone, wenn ich Sie daran erin-
nern darf. Sie sind ja schon seit 2013 Mitglied die-
ses Hohen Hauses. Sie haben immer wieder kriti-
siert, was die rot-grüne Koalition alles auf den Weg 
gebracht hat. Ich erinnere nur daran, dass Kollege 
Meyer und Kollege Wenzel für ihre Taten und 
Maßnahmen immer wieder von Ihnen angegangen 
worden sind, auch Frau Heinen-Kljajić und Frau 
Niewisch-Lennartz. Insofern können Sie uns keine 
mangelnde Tatkraft vorwerfen.  

Falls Sie speziell den Bereich Informationsfreiheit 
meinen, räume ich ausdrücklich ein, dass es natür-
lich unbefriedigend ist, dass wir den Gesetzentwurf 
nicht mehr verabschieden konnten und dass es so 
lange gebraucht hat, bis er aus dem Kabinett ge-
kommen ist. Das ist ohne Frage so. Aber ich sage 
es mal so: Es lag nicht am grünen Teil des Kabi-
netts und der Koalition. Am Ende, Herr Kollege 
Calderone, lag es an dem Wechsel - ich will jetzt 
nicht auf die genauen Umstände eingehen - von 

Frau Twesten zu Ihrer Fraktion, dass der Gesetz-
entwurf nicht mehr verabschiedet werden konnte.  

(Jörg Hillmer [CDU]: Jetzt ist Frau 
Twesten schuld!) 

Das gehört zur Wahrheit dazu, Herr Calderone. 

(Glocke der Präsidentin) 

- Frau Präsidentin, die Redezeit ist gerade nicht 
angehalten worden. Ich wäre dankbar, wenn Sie 
mir die Zeit für den Rest der Rede wiedergeben 
würden, weil ich sonst so schnell reden müsste, 
dass es für die Stenografinnen und Stenografen 
unzumutbar würde.  

Meine Damen und Herren, Herr Emden hat darum 
gebeten, zu sagen, welche Einzelkritikpunkte es 
denn gibt. Leider muss ich sagen, Herr Emden, 
dass das bei Ihrem Gesetzentwurf eine ganze 
Menge sind.  

Es geht schon bei der Systematik los. Man kann es 
natürlich so machen, wie Sie es gemacht haben: 
Man kann erst einmal sehr abstrakt davon spre-
chen, dass Antragstellende Rechte haben, und 
erst hinterher definieren, wer eigentlich Antragstel-
lender ist. Das ist für den Regelungsgehalt letztlich 
auch nicht so entscheidend. 

Viel entscheidender ist aber, dass Sie in den §§ 4 
und 6 verschiedene Ausschlusstatbestände nor-
mieren, die zwar sicherlich Standard und auch 
notwendig sind, dass Sie dies aber in einer absolu-
ten Formulierung tun. Das heißt, sobald irgendei-
ner dieser zahlreichen Aspekte berührt ist, besteht 
der Anspruch grundsätzlich nicht mehr.  

Moderne Informationsfreiheitsgesetze hingegen 
ermöglichen an dieser Stelle eine Abwägung zwi-
schen den berechtigten Interessen einer Informati-
onsverweigerung und den berechtigten Interessen 
der antragstellenden Person im Einzelfall. Das ist 
auch sachgerecht - anders als zu sagen: Sobald 
so etwas auch nur in irgendeiner Form berührt ist, 
besteht der Anspruch von vornherein nicht mehr. 
Damit hebeln Sie mit den hinteren Paragrafen den 
Informationsanspruch, den Sie scheinbar geben 
wollen, in vielen Bereichen de facto wieder aus. 
Das werden wir nicht mitmachen. 

Zum Thema Transparenz, also zum aktiven Zur-
verfügungstellen von Daten, enthält Ihr Gesetz-
entwurf überhaupt nichts. Auch das ist - die Debat-
te ist ja weitergegangen; Herr Plett hat es gesagt - 
in Gesetzen mittlerweile Standard. Es wäre wün-
schenswert gewesen, wenn Sie zumindest teilwei-
se darauf eingegangen wären. 
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In § 5 - es mag sein, dass Sie das in irgendeinem 
Gesetzentwurf noch gefunden haben, aber bei 
einem neuen Gesetz, das wir verabschieden wol-
len, kann das ja wohl nicht mehr Standard sein - 
sprechen Sie von Daten, aus denen die „rassische 
Herkunft“ von Personen hervorgeht. Ich bitte Sie, 
Herr Kollege: Viele Länder machen sich zu Recht 
auf den Weg, den Begriff „Rasse“ in Bezug auf 
Menschen endgültig aus Gesetzen zu streichen. 
Ich weiß, dass es diesen Begriff noch gibt, aber 
wenn wir jetzt ein neues Gesetz machen, dann 
können wir ihn doch nicht allen Ernstes wieder 
einführen. 

(Beifall bei den GRÜNEN, bei der 
SPD, bei der CDU und bei der FDP) 

Insofern, Herr Emden, kann ich Ihnen keine Zu-
stimmung der Grünen in Aussicht stellen.  

Es wurde schon gesagt, dass die Grünen bereits in 
der 16. Wahlperiode einen Gesetzentwurf einge-
bracht haben; Herr Calderone hat freundlicher-
weise darauf hingewiesen. In der vergangenen 
Wahlperiode gab es auch einen Gesetzentwurf, 
und wir werden selbstverständlich auch in dieser 
Legislaturperiode einen Gesetzentwurf vorlegen, 
damit wir auch über verschiedene Modelle disku-
tieren können. 

Abschließend, Herr Emden: Es ist schon bezeich-
nend, dass Ihre Partei Transparenz von Behörden 
einfordert, Sie aber selbst diejenige Partei sind, die 
die Presse und die Öffentlichkeit am offensivsten 
von Parteitagen ausschließt. Sie sind die Partei, 
die sich weigert, Transparenz über Parteifinanzen 
herzustellen. Herr Emden, was Informationsfreiheit 
und Transparenz angeht, sind Sie nun wirklich 
nicht glaubwürdig. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
SPD) 

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 

Zu einer Kurzintervention hat sich nun Herr Chris-
topher Emden gemeldet. 

Christopher Emden (AfD): 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Herr Limburg, ein bisschen kann ich es Ihnen 
ja nachsehen; denn Sie haben Ihre juristische 
Ausbildung bekanntermaßen nicht zu Ende ge-
bracht. Daran mag es liegen, dass Sie gewisse 
Begrifflichkeiten, die sich in dem Gesetzentwurf 

finden, nicht so verstehen wie ein Jurist, der aus 
der Praxis kommt. 

(Zurufe: Oh!) 

Wenn im Gesetzentwurf beispielsweise „überwie-
gen“ steht, bedeutet das durchaus „Abwägung“. 
Dann ist es gerade Aufgabe der Behörde abzuwä-
gen, ob das eine oder das andere überwiegt. Die-
sen Begriff finden Sie auch in den Normen, die Sie 
eben genannt haben, und zwar mehrfach. Insofern 
bitte ich Sie doch darum, sich Rat bei etwas be-
rufserfahreneren Kollegen zu suchen. Die können 
Ihnen weiterhelfen, und dann müssen Sie nicht so 
danebenhauen. 

Ein anderer Aspekt. Ich kann nicht nachvollziehen, 
warum Sie im Zusammenhang mit irgendwelchen 
Parteispenden gerade meine Person erwähnen. 
Sie können in den anderthalb Jahren, die wir hier 
inzwischen zusammen verbracht haben, doch nicht 
ansatzweise das Gefühl bekommen haben - jeden-
falls nicht bei meiner Person -, dass ich irgendet-
was verheimlichen wollte oder Ähnliches. Das 
weise ich ausdrücklich zurück und bitte insoweit 
eigentlich auch um eine Entschuldigung.  

Unseren Entwurf für ein Informationsfreiheitsge-
setz, unsere Bemühungen um mehr Transparenz 
für den Bürger in einen Kontext mit dem Bereich 
Parteienfinanzierung stellen zu wollen, ist gelinde 
gesagt - ich mache es einmal diplomatisch - ge-
wagt. 

Danke. 

(Beifall bei der AfD) 

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 
Herr Kollege Limburg möchte erwidern. 

(Dirk Toepffer [CDU]: Frage ihn mal 
nach seiner Examensnote!) 

Helge Limburg (GRÜNE): 
Vielen Dank, Herr Kollege Toepffer.  

Frau Präsidentin! Herr Kollege Emden, die Nach-
sicht liegt ganz bei mir. Ich sehe es Ihnen nach, 
dass Sie ein klassisches Muster verfolgen: Wenn 
Ihnen die sachlichen Argumente ausgehen, versu-
chen Sie auf persönlicher Ebene zu attackieren. 

(Beifall bei den GRÜNEN, bei der 
SPD, bei der CDU und bei der FDP - 
Dana Guth [AfD] lacht) 

- Frau Guth, mangels Substanz in der Argumenta-
tion kann man das ja in gewisser Weise nachvoll-
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ziehen. Ich nehme es Ihnen nicht persönlich übel. 
Alles in Ordnung! 

Herr Emden, ich sehe Ihnen auch nach, dass Sie - 
obwohl Sie schon über ein Jahr hier sind und ob-
wohl Sie doch so ein großartiger Jurist sind - of-
fensichtlich immer noch Schwierigkeiten haben, 
Gesetzentwürfe zu formulieren und das, was Sie 
selbst geschrieben haben, dann auch zu verste-
hen. Ich lese es Ihnen gerne noch einmal vor, da-
mit Sie selber verstehen, was Sie hier eingebracht 
haben. Es ist nämlich nicht so, wie Sie gerade 
mündlich behauptet haben.  

Ein Beispiel: In § 4 - Schutz von besonderen öf-
fentlichen Belangen - heißt es:  

„Der Anspruch auf Informationszugang be-
steht nicht, soweit und solange das Be-
kanntwerden der Informationen nachteilige 
Auswirkungen haben kann auf ...“ 

Dann folgt eine Liste. 

Und genau das ist das Problem, auf das ich Sie 
vorhin hingewiesen habe. Sie haben hier hineinge-
schrieben, dass der Anspruch schon nicht besteht, 
sobald das theoretisch eine Auswirkung haben 
kann. Sie haben keine Abwägungsklausel hinein-
geschrieben, Herr Emden. Sie mögen etwas ande-
res gemeint haben - dann ist Ihnen der Versuch 
misslungen. Aber hier im Parlament ist der Ver-
such zum Glück nicht strafbar, Herr Emden.  

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN, bei der 
SPD, bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 
Danke, Herr Kollege Limburg. - Für die SPD-
Fraktion erhält nun die Kollegin Andrea Schröder-
Ehlers das Wort. 

Andrea Schröder-Ehlers (SPD): 
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist 
schon sehr viel zu diesem Gesetzentwurf gesagt 
worden. Lassen Sie mich die für uns wesentlichen 
Punkte kurz zusammenfassen!  

Der vorgelegte Text ist in großen Teilen aus Ba-
den-Württemberg übernommen worden. Auf die 
Abweichungen hat Herr Emden hingewiesen. Auf 
die problematische Einordnung in die niedersäch-
sische Gesetzessystematik haben meine Vorred-
ner schon hinreichend hingewiesen. Dieser Rück-
griff ist also völlig überflüssig und nicht nötig gewe-

sen, zumal es in Niedersachsen bereits etwas gibt, 
worauf man hätte zurückgreifen können.  

Der Gesetzentwurf der FDP-Fraktion ist genannt 
worden. Es gibt aber auch den rot-grünen Entwurf 
eines Informationsfreiheits- und Transparenzge-
setzes aus der vergangenen Legislaturperiode, 
den Frau Niewisch-Lennartz eingebracht hat, der 
sich mit sehr vielen dieser Details beschäftigt und 
der über ein reines Informationsfreiheitsgesetz 
hinausgeht. Ich kann Ihnen gerne die Drucksa-
chennummer nennen: 17/8004. Leider Gottes 
konnten wir dieses Gesetz nicht mehr verabschie-
den. Es ist der Diskontinuität anheimgefallen. Das 
lag, wie Herr Limburg schon gesagt hat, daran, 
dass wir diese Legislaturperiode leider vorzeitig 
beenden mussten. 

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 

Frau Schröder Ehlers, gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage von Herrn Emden? 

Andrea Schröder-Ehlers (SPD): 

Nein, ich möchte weiter ausführen. 

Aber wie Sie alle wissen, bietet ein abgebrochenes 
Verfahren auch neue Chancen. Uns ist damit die 
Chance gegeben, intensiver auf die neuen Ent-
wicklungen, die sich abzeichnen, einzugehen. Wir 
können berücksichtigen, dass Daten heute noch 
viel wertvoller sind als vor wenigen Jahren. Sie 
wissen es alle: Die großen börsennotierten Unter-
nehmen machen ihr Geld nicht mehr mit dem Bau 
von Maschinen, sondern mit dem Sammeln, Ver-
werten und Verkaufen von Daten. Die personali-
sierte Werbung scheint der neue Goldesel in der 
digitalen Welt zu sein. 

Meine Damen und Herren, im aktuellen Koalitions-
vertrag steht - das hat der Kollege Plett schon 
vorgetragen -, dass wir uns an den Erfahrungen 
anderer Bundesländer orientieren wollen, dass wir 
evaluieren wollen, was dort geregelt worden ist. Ich 
denke, das ist sehr hilfreich, vor allen Dingen wenn 
man sich anschaut, welche schlechten Erfahrun-
gen Hamburg mit seinem Informationsfreiheits- 
und Transparenzgesetz gemacht hat.  

Und wir haben inzwischen auch die Datenschutz-
Grundverordnung bekommen. Auch dort werden 
wir sicherlich das eine oder andere berücksichtigen 
müssen. Außerdem sehen wir, dass der Umgang 
mit Daten an der einen oder anderen Stelle sensib-
ler geworden ist. 
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Meine Damen und Herren von der AfD, entgegen 
der anderslautenden Behauptungen, die Sie hier 
gerade getätigt haben, ist in den letzten Monaten 
schon einiges passiert. Nicht das Justizministeri-
um, nicht das Innenministerium, sondern das Wirt-
schaftsministerium hat sich mit dieser Frage be-
fasst, weil wir ihm die Aufgaben der Digitalisierung 
zugeordnet haben. Herr Muhle ist dabei, eine  
Open-Data-Strategie zu entwickeln. Dort wird es 
darum gehen, wie landeseigende Daten der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können 
und wie sie dann verwertet werden dürfen. Damit 
wollen wir die Transparenz letztlich erhöhen. Das 
soll weitestgehend kostenfrei und in maschinen-
lesbaren Formaten erfolgen. Zurzeit gibt es eine 
Debatte darüber, in der geklärt werden soll, welche 
Daten es sein werden, die zur Verfügung gestellt 
werden, wie sie bereitgestellt werden sollen, was 
das kosten wird und was beim Datenschutz beach-
tet werden muss.  

Das ist übrigens ein sehr wichtiger Punkt. Es muss 
sichergestellt werden, dass keine Rückschlüsse 
auf Personen oder einzelne Haushalte möglich 
sein werden. Hier müssen unsere Ansprüche wirk-
lich hoch sein. Wir alle erwarten von der öffentli-
chen Hand schließlich einen sicheren Umgang mit 
Daten. - Ich wünsche mir manchmal, dass wir die-
se Erwartung auch gegenüber den großen Inter-
netkonzernen hätten, aber das ist, glaube ich, 
dann doch eine andere Debatte. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie das Ministe-
rium jetzt arbeiten, lassen Sie uns den neuen Ge-
setzentwurf für eine Open-Data-Strategie abwar-
ten, und lassen Sie uns dann prüfen, ob es dann 
wirklich noch einen Handlungsbedarf hinsichtlich 
eines Informationsfreiheitsgesetzes gibt! 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 

Danke schön, Frau Kollegin. - Es sind keine weite-
ren Wortmeldungen eingegangen.  

Wir kommen zur Ausschussüberweisung.  

Vorgeschlagen wird federführend der Ausschuss 
für Rechts- und Verfassungsfragen; mitberaten soll 
der Ausschuss für Haushalt und Finanzen. Wer so 
entscheiden möchte, den bitte ich um sein Hand-
zeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht 
der Fall. - Gibt es Enthaltungen? - Das ist ebenfalls 
nicht der Fall.  

Dann können wir mit der Tagesordnung fortfahren. 
Wir kommen zum 

Tagesordnungspunkt 10: 
Abschließende Beratung: 
Entwurf eines Gesetzes zur Auflösung der 
Clausthaler Bergbaukasse - Gesetzentwurf der 
Landesregierung - Drs. 18/3039 - Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Digitalisierung - Drs. 18/3269 - Schrift-
licher Bericht - Drs. 18/3294  

Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, den Gesetzent-
wurf unverändert anzunehmen.  

Im Ältestenrat waren sich die Fraktionen einig, auf 
eine allgemeine Aussprache zu verzichten und 
stattdessen eine ergänzende mündliche Berichter-
stattung vorzusehen. - Ich sehe keinen Wider-
spruch und erteile dem Abgeordneten Stefan Klein 
für die Berichterstattung das Wort. 

(Unruhe) 

- Ich wäre sehr dankbar, wenn es vorher insbe-
sondere in den ersten Reihen aller Fraktionen - 
außer CDU und AfD - etwas ruhiger würde.  

(Dr. Stefan Birkner [FDP]: Ich habe 
doch gar nichts gesagt!) 

Stefan Klein (SPD), Berichterstatter: 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich darf Ihnen den Bericht über den Ge-
setzentwurf der Landesregierung zur Auflösung 
der Clausthaler Bergbaukasse in der Drucksache 
18/3039 erstatten.  

Der Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Digitalisierung empfiehlt Ihnen in der Drucksache 
18/3269, den Gesetzentwurf unverändert anzu-
nehmen. Für diese Beschlussempfehlung stimm-
ten im federführenden Ausschuss für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung alle Ausschuss-
mitglieder. Der mitberatende Ausschuss für 
Rechts- und Verfassungsfragen stimmte mit dem 
gleichen Ergebnis ab. 

Gegenstand des an die Ausschüsse überwiesenen 
Gesetzentwurfs sind die Auflösung der Clausthaler 
Bergbaukasse, die Verteilung ihres Vermögens 
und die Regelung der Rechtsnachfolge.  

Die Clausthaler Bergbaukasse beruht auf einem 
Statut aus dem Jahr 1868 und wird von der Lan-
desregierung als rechtsfähige Stiftung des öffentli-

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03039.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03269.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03294.pdf
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chen Rechts qualifiziert. Die in dem Statut festge-
legten Zwecke der Einrichtung können nach Been-
digung des aktiven Bergbaus im Oberharz nicht 
mehr oder nicht mehr sinnvoll erfüllt werden, so-
dass die Stiftung durch Gesetz aufgelöst werden 
soll.  

Das verbliebene Vermögen, das derzeit noch aus 
rund 130 000 Euro sowie etwa 9 ha Grünlandflä-
chen besteht, soll vorrangig auf die Stiftung Berg-
werk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Ober-
harzer Wasserwirtschaft übertragen werden, weil 
deren Stiftungszweck dem Zweck der Clausthaler 
Bergbaukasse nahe kommt. Sollte diese Vermö-
gensübertragung nicht zustande kommen, soll das 
Vermögen der Clausthaler Bergbaukasse vom 
Land Niedersachsen als deren Rechtsnachfolgerin 
für die Erhaltung historischer Bergwerksbetriebe 
und -anlagen im Bereich des Harzes verwendet 
werden. 

Die Landesregierung hat den Gesetzentwurf im 
federführenden Ausschuss eingebracht und kurz 
erläutert. Der Gesetzentwurf wurde von allen Frak-
tionen uneingeschränkt begrüßt. Eine nähere in-
haltliche Aussprache fand daher in den Ausschüs-
sen nicht statt. 

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 

Vielen Dank, Herr Kollege Klein. 

Wenn jetzt alle Kollegen ihre Plätze einnehmen 
würden, könnten wir zur Einzelberatung dieses 
Gesetzes kommen.  

Wir kommen zur Einzelberatung. Ich rufe auf:  

§ 1. - Unverändert.  

§ 2. - Unverändert.  

§ 3. - Unverändert.  

§ 4. - Unverändert.  

Gesetzesüberschrift. - Unverändert.  

Wir kommen zur Schlussabstimmung.  

Wer diesem Gesetzentwurf seine Zustimmung 
geben möchte, den bitte ich, sich jetzt vom Platz 
zu erheben. - Wer dagegen stimmen möchte, den 
bitte ich, jetzt aufzustehen. - Das scheint niemand 
zu sein. Wenn sich jemand enthalten möchte, mö-
ge er jetzt aufstehen. - Das ist auch nicht der Fall. 
Dann haben Sie dem Gesetzentwurf Ihre Zustim-
mung erteilt.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt 
zum 

Tagesordnungspunkt 11: 
Abschließende Beratung: 
Entwurf eines Gesetzes zu dem Staatsvertrag 
zur Änderung des Staatsvertrages zwischen 
dem Land Niedersachsen und der Freien Han-
sestadt Bremen über die Zusammenarbeit bei 
Überwachungs- und Untersuchungsaufgaben 
im Verbraucherschutz- und Tiergesundheitsbe-
reich - Gesetzentwurf der Landesregierung - 
Drs. 18/2769 - Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz - Drs. 18/3279 - Schriftlicher Be-
richt - Drs. 18/3339  

Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, den Gesetzent-
wurf unverändert anzunehmen.  

Im Ältestenrat waren sich alle Fraktionen einig, auf 
eine allgemeine Aussprache zu verzichten und 
stattdessen eine ergänzende mündliche Berichter-
stattung vorzusehen. - Ich höre keinen Wider-
spruch und erteile dem Abgeordneten Hermann 
Grupe für die Berichterstattung das Wort.  

Hermann Grupe (FDP), Berichterstatter: 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Der Ausschuss für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
empfiehlt Ihnen in der Drucksache 18/3279, den 
Gesetzentwurf unverändert anzunehmen. Diese 
Empfehlung kam im federführenden Ausschuss mit 
den Stimmen aller Ausschussmitglieder zustande. 
Der mitberatende Unterausschuss „Verbraucher-
schutz“ stimmte mit demselben Ergebnis ab, eben-
so der gleichfalls mitberatende Ausschuss für 
Rechts- und Verfassungsfragen. 

Gegenstand des sogleich an die Ausschüsse 
überwiesenen Gesetzentwurfs ist die Zustimmung 
des Landtages zu einem Staatsvertrag zwischen 
dem Land Niedersachsen und der Freien Hanse-
stadt Bremen nach Artikel 35 Abs. 2 der Nieder-
sächsischen Verfassung. Der vorliegende Staats-
vertrag soll einen im Jahr 2004 zwischen den bei-
den Ländern geschlossenen Staatsvertrag ändern. 
Durch den Staatsvertrag wird die Zusammenarbeit 
der Länder bei Überwachungs- und Untersu-
chungsaufgaben auf den Gebieten des Verbrau-
cherschutzes und der Tiergesundheit geregelt. Für 
diese Zusammenarbeit werden durch den Staats-
vertrag wechselseitig Hoheitsrechte der Länder 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/02501-03000/18-02769.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03279.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03339.pdf
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übertragen, indem jeweils Bedienstete des einen 
Landes ermächtigt werden, im Gebiet des anderen 
Landes hoheitliche Aufgaben und Befugnisse 
wahrzunehmen. Im Zusammenhang damit wird 
u. a. der Ausgleich der wechselseitig entstehenden 
Kosten geregelt. 

Durch den vorliegenden Änderungsstaatsvertrag 
sollen im Wesentlichen bestimmte Gegenstände 
der sogenannten Norddeutschen Kooperation in 
den Staatsvertrag integriert, einige zusätzliche 
Aufgaben auf dem Gebiet der Tiergesundheit, für 
deren Wahrnehmung bisher der Landkreis 
Cuxhaven zuständig ist, auf das Land Bremen 
übertragen, Aufgabenübertragungen auf das Land 
Bremen befristet sowie die Gebührenerhebung 
und der Kostenausgleich neu geregelt werden. 

Die Landesregierung hat den Gesetzentwurf im 
federführenden Ausschuss eingebracht und erläu-
tert. Eine Aussprache ergab sich in den Ausschüs-
sen nicht.  

Ich bitte, so zu beschließen.  

(Beifall bei der FDP, bei der SPD und 
bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 

Danke sehr, Kollege Grupe. Dann wollen wir Ihrem 
Vorschlag folgen.  

Wir kommen zur Einzelberatung. Ich rufe auf:  

Artikel 1 einschließlich Staatsvertrag. - Unverän-
dert.  

Artikel 2. - Unverändert.  

Gesetzesüberschrift. - Unverändert.  

Wir kommen somit zur Schlussabstimmung.  

Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung ertei-
len möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erhe-
ben. - Ich frage vorsichtshalber: Gibt es Gegen-
stimmen? - Das ist nicht der Fall. - Gibt es Enthal-
tungen? - Das ist auch nicht der Fall. Dann haben 
Sie auch diesem Gesetzentwurf Ihre Zustimmung 
erteilt.  

Wir kommen somit zum 

Tagesordnungspunkt 12: 
Abschließende Beratung: 
100 Millionen Euro Soforthilfe für die nieder-
sächsischen Landwirte - Antrag der Fraktion der 
AfD - Drs. 18/1406 - Beschlussempfehlung des 

Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz - Drs. 18/3134  

Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, den Antrag abzu-
lehnen.  

Eine Berichterstattung ist nicht vorgesehen.  

Wir kommen somit zur Beratung. Zu Wort gemel-
det hat sich für die AfD-Fraktion Frau Dana Guth.  

Dana Guth (AfD): 

Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Das Jahr 2018 - ein Sommer mit 
schlimmen Folgen! Was für die einen der Jahrhun-
dertsommer war, hat sich für Landwirte zu einer 
Katastrophe nationalen Ausmaßes entwickelt. Die 
lang anhaltende Trockenheit führte zu massiven 
Ernteeinbußen mit Folgen für Futtermittelhersteller 
und Tierhalter. Natürlich war man politisch sofort 
auf dem Plan. An Lippenbekenntnissen, die Land-
wirte nicht im Stich zu lassen, mangelte es wahr-
lich nicht. 

Die AfD-Fraktion stellte im August 2018 einen An-
trag auf Soforthilfe für niedersächsische Landwirte. 
Neben Sofortmaßnahmen zur Unterstützung ent-
hielt dieser auch eine konkrete finanzielle Forde-
rung - einerseits zur Unterstützung des Futtermark-
tes, andererseits zur Soforthilfe für existenzbedroh-
te Betriebe. Der angesetzte Betrag belief sich auf 
100 Millionen Euro bei einem geschätzten Ge-
samtschaden in der niedersächsischen Land- und 
Forstwirtschaft von ca. 1,3 Milliarden Euro. Selbst-
verständlich waren alle anderen Fraktionen dage-
gen. 

„Wir sind uns hier in diesem Haus ... einig 
darüber, dass wir die Erzeuger unserer Nah-
rungsmittel nicht mit der momentanen Situa-
tion alleinlassen. 

Eine sofortige Abstimmung, Frau Guth, sehe 
ich nicht“, 

titelte damals die SPD, Frau Logemann. 

„‚100 Millionen Euro Soforthilfe für die nie-
dersächsischen Landwirte‘. Diese 100 Mil-
lionen Euro sind genauso gegriffen wie die 
1 Milliarde Euro, die Bauernverbandspräsi-
dent Rukwied in die Diskussion geworfen 
hat.“ 

(Zuruf von Miriam Staudte [GRÜNE]) 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_02500/01001-01500/18-01406.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03134.pdf
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„Das ist einfach irgendeine populistisch in 
den Raum gestellte Forderung“, 

meinte die CDU, Herr Dammann-Tamke. 

„Nun ist etwas ganz Fatales eingetreten. 
Man hat Finanzmittel als Nothilfe zur Verfü-
gung gestellt. Für Niedersachsen ist das 
Verhandlungsergebnis extrem schlecht. Wir 
haben ein Drittel der Schäden und bekom-
men aber nur einen Bruchteil der Finanzmit-
tel“, 

so Frau Staudte von den Grünen. 

„Meine Damen und Herren, wir können uns, 
wenn wir wollen, mit dem Antrag beschäfti-
gen. Diese Vorschläge aber bringen uns 
keinen Schritt weiter“, 

sagte die FDP, Herr Grupe. 

Der Antrag wurde an den Ausschuss überwiesen 
und in einer katastrophalen Situation für die nie-
dersächsischen Bauern bereits sechs Monate spä-
ter - natürlich zu meiner vollständigen Überra-
schung - abgelehnt. Der Sinn einer Soforthilfe ist 
ja, sofort zu helfen. 

Aber ja, da war noch was: die rettenden Maßnah-
men vonseiten der Bundesregierung. Es wurde in 
den Raum gestellt: Wer mehr als 30 % seiner 
durchschnittlichen Jahresernte verloren hat und in 
seiner wirtschaftlichen Existenz bedroht ist, kann 
bis zu 50 % seiner Ausfälle als finanzielle Hilfe 
erwarten. Geschätzt wurde damals, dass sich der 
Schaden bei existenzbedrohten Betrieben auf 
80 Millionen Euro belaufen könnte. Bis zu 50 % 
wären erstattungsfähig, also 40 Millionen Euro. 
Diese würden je zu 50 % von Bund und Land ge-
tragen. Des Weiteren sollte ein Soforthilfepro-
gramm von 10 Millionen Euro in den Raum gestellt 
werden. 

Das Antragsverfahren war zu diesem Zeitpunkt 
völlig unklar, und die Eröffnung wurde für Herbst 
angekündigt. Bis dahin musste man nunmehr ei-
nen Kriterienkatalog auf den Weg gebracht haben, 
der die Hürden hoch und die Zahl der Anspruchs-
berechtigten gering hält. Die Bedingungen sind 

1. naturaler Schaden größer als 30 %, 

2. Prosperitätsgrenze von 120 000 bzw. 
90 000 Euro, 

3. kein hohes außerlandwirtschaftliches Gewer-
beeinkommen, 

4. kein hohes Privatvermögen und 

5. existenzgefährdeter Betrieb. 

6. Eine Dürrehilfe ist schließlich nur möglich, 
wenn der Betrieb ohne die Dürre nicht exis-
tenzgefährdet wäre. 

Selbst zu diesem Zeitpunkt, Ende September 
2018, ging man noch immer von 2 000 betroffenen 
Betrieben als potenzielle Antragsteller mit einem 
Gesamtschadensvolumen von 80 Millionen Euro 
aus. Ende Januar stellten wir eine Anfrage zum 
Sachstand der Dürrehilfen in Niedersachsen. Im 
März erfolgte eine weitere Unterrichtung zu diesem 
Thema im Ausschuss. 

4 571 Betriebe haben einen Antrag auf Dürrehilfe 
gestellt. Das ist mehr als die doppelte Anzahl in 
der Prognose. 1 913 Anträge waren Stand März 
2019 bearbeitet - bei einer „Sofort“hilfe! 

17,8 Millionen Euro wurden bisher vom Bund ge-
zahlt - statt 20 Millionen Euro. 14,7 Millionen Euro 
sind bisher an die Landwirte geflossen - anstelle 
der versprochenen 40 Millionen plus 10 Millionen 
Euro. 

Schauen wir in die Berichterstattung! LAND & 
Forst schreibt: Topf der Dürrehilfen ist zu klein für 
Niedersachsen. - Betriebe werden deutlich weniger 
Geld erhalten. - Eher geringe Bereitschaft des 
Finanzministeriums Niedersachsen zur Aufsto-
ckung des Hilfsbetrages. - Die Ostfriesen-Zeitung 
zitiert Frau Janssen-Kucz dahin gehend, dass die 
Beschleunigung der Abschlagszahlung an die exis-
tenzgefährdeten Betriebe - es waren ja nur solche 
antragsberechtigt - dringend notwendig sei. Ein 
Vertrösten auf nicht absehbare Zeit führe das Wort 
„Soforthilfe“ ad absurdum. 

Im gleichen Tenor äußerte sich Frau Staudte in der 
Landeszeitung für die Lüneburger Heide, und auch 
Frau Viehoff wollte in der Nordsee-Zeitung nicht 
zurückstehen. 

(Miriam Staudte [GRÜNE]: Wir haben 
eine sehr umfangreiche Anfrage dazu 
gestellt! - Unruhe - Glocke der Präsi-
dentin) 

Ich hoffe, Sie teilen den regionalen Landwirten 
auch mit, dass Sie einen Antrag auf Soforthilfe 
abgelehnt haben. 

Nun werden erst mal kleine Brötchen gebacken. 
Die Bearbeitung läuft schleppend. Die Zahlungen 
kommen als Abschläge in deutlich verminderter 
Höhe. Eine abschließende Bearbeitung aller An-
träge ist vielleicht im Herbst, in einzelnen Fällen 
auch erst in 2020 zu erwarten. 
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Wie viel von ihren Schäden die Landwirte ersetzt 
bekommen, ist tatsächlich völlig offen. Ob der 
Bund noch Geld zur Verfügung stellen kann? - Wer 
weiß! Ob sich das Niedersächsische Finanzminis-
terium dann beteiligen mag? - Keine Ahnung! Das 
sind ein paar zu viele Fragezeichen für Hilfsmaß-
nahmen, welche existenzbedrohte Betriebe vor 
dem Kaputtgehen bewahren sollen, die sich als 
„Soforthilfe“ bezeichnen und den Landwirten ver-
mitteln sollen: Wir lassen euch nicht auf dem Tro-
ckenen sitzen. 

In einer Krisensituation zeigt sich die Handlungs-
fähigkeit der Politik. Sie ist superschnell, wenn es 
darum geht, 8 000 mögliche Wählerstimmen für 
eine Wahl Ende Mai zu generieren. Sie ist super-
schnell, wenn es darum geht, in Rechte von Im-
mobilienbesitzern einzugreifen. Nur für die Land-
wirte ist das Tempo nicht so vorhanden. Es wäre 
schön gewesen, aber der Antrag wird, wie wir 
schon wissen, abgelehnt. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der AfD) 

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 
Danke, Frau Guth. - Für Bündnis 90/Die Grünen 
erhält jetzt Frau Miriam Staudte das Wort. 

Miriam Staudte (GRÜNE): 
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Frau Guth, Sie 
haben ja dankenswerterweise etliche von uns zi-
tiert. Wir haben intensiv über Ihren Antrag gespro-
chen und an vielen Stellen deutlich gemacht, wa-
rum wir ihn nicht unterstützen können. 

Ich gebe auch Herrn Dammann-Tamke recht: Sie 
haben wirklich pauschal eine Zahl gegriffen, für 
Niedersachsen die 10 % der 1 Milliarde Euro, die 
Herr Rukwied gefordert hat. Dann ist eigentlich 
nicht mehr viel von Ihnen gekommen. 

Das, was man wirklich kritisieren könnte, ist die 
schleppende Bearbeitung der Soforthilfen. Von 
den 35 Millionen Euro, die von Land und Bund 
bereitgestellt werden, ist ja nur ein Teil ausgezahlt 
worden. Das wäre wirklich ein Punkt, an dem man 
noch weiter Druck machen müsste. Wir haben 
versucht, das mit unserer Anfrage zu thematisie-
ren. Es ist tatsächlich auch sehr breit berichtet 
worden. 

Wenn wir dazu kommen wollten, dass wirklich 
50 % der Schäden der existenzbedrohten Betriebe 
in Niedersachsen bezahlt würden - wie in anderen 
Bundesländern -, bräuchte man vielleicht 35 Mil-

lionen Euro. So ist im Moment die Schätzung. Sie 
hätten auch die Möglichkeit gehabt, Ihren Antrag 
einfach zu aktualisieren, wenn Zahlen vorliegen. 
Aber es wird ja meistens nicht so viel Arbeit und 
Zeit hineingesteckt. 

Auch andere Punkte in Ihrem Antrag finden wir 
problematisch. Sie haben z. B. ganz pauschal 
gesagt, dass erhöhte Wasserkontingente zur Ver-
fügung gestellt werden sollen. Es gab dazu eine 
Unterrichtung im Ausschuss, in der sehr deutlich 
gemacht wurde, dass die Grundwassersituation 
angespannt ist. Man kann gerne versuchen, sich 
bei der Landwirtschaft lieb Kind zu machen und zu 
sagen: Es muss mehr beregnet werden, wir wollen 
mehr Kontingente zur Verfügung stellen! - Aber vor 
allem die Ressource Wasser muss geschützt wer-
den. Insofern ist es richtig, jetzt ein niedersächsi-
sches Wasserversorgungskonzept zu erarbeiten, 
um einen sehr guten, genauen Überblick zu be-
kommen. Denn die Situation ist wirklich prekär 
gewesen. 

Aus Hamburg - die Stadt bekommt ungefähr 12 % 
ihres Trinkwassers aus Niedersachsen, aus der 
Heide - hörte man, im letzten Dürresommer habe 
das Wasser noch für drei Tage gereicht, und das 
auch nur, weil so viele Leute den Sommer an der 
Ostsee verbracht und in Hamburg kein Wasser 
verbraucht hätten. Wir können also nicht einfach 
sagen: Na ja, es gibt auch mal wieder ein nasses 
Jahr, beregnet einfach weiter! - Vielmehr muss es, 
wenn man erkennt - wir kommen ja nachher noch 
zu dem Punkt „Agrarförderung und Hilfen“ und wie 
da die Gelder vergeben werden sollen -, dass die 
Bewässerung ein wichtiges Thema und eine große 
Herausforderung ist, heißen: Ja, wir müssen z. B. 
wassersparende Bewässerungssysteme fördern. 

Ich habe mich neulich mit einem Landwirt unterhal-
ten. Er hatte sich eine teure neue sparsame Anla-
ge gekauft. Sie kostete 100 000 Euro, und er hat 
keinen Cent dazubekommen. Das ist eine Situati-
on, die so nicht geht. Das wären Herausforderun-
gen, denen wir uns stellen sollten. 

Ihren Antrag müssen wir aber ablehnen. 

Danke. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 
Danke, Frau Staudte. - Frau Meyer zu Strohen hat 
jetzt das Wort für die CDU-Fraktion. 

(Beifall bei der CDU) 
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Anette Meyer zu Strohen (CDU): 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Ja, es wurde schon mehrfach 
gesagt: Der Sommer 2018 war außergewöhnlich. 
Die lang anhaltende Hitze und die damit verbun-
dene Dürre haben u. a. unseren Landwirten wirt-
schaftlich sehr schwer zu schaffen gemacht und 
waren teilweise existenzbedrohend. Aber unser 
Landwirtschaftsministerium und der Bund haben 
schnell mit einigen Sofortmaßnahmen, auf die ich 
gleich noch zu sprechen komme, reagiert.  

Daher war der Antrag, den wir am 23. August im 
Plenum hatten - - - Vorhin wurden schon einige 
Redner zitiert. Was Sie Herrn Dammann-Tamke 
vorgeworfen haben, ist übrigens Unfug. Die Zahl 
war wirklich wirr gegriffen. Das konnten Sie gar 
nicht so beurteilen. 

Inzwischen hat die Landesregierung uns - das 
wurde gerade gesagt - über die Wasserentnahme-
rechte in der Hauptberegnungsregion Lüneburger 
Heide unterrichtet. In der letzten Woche wurden 
wir auch noch über den Verfahrensstand bei den 
von Bund und Land bereitgestellten Dürrehilfen 
informiert. 

Ich möchte nur kurz auf einige Punkte eingehen: 

Land und Bund haben das Programm zusammen 
aufgelegt. Der Bund zahlt gut 17 Millionen Euro. 
Über die Kofinanzierung durch das Land Nieder-
sachsen wurden weitere 17 Millionen Euro bereit-
gestellt. Rund 35 Millionen Euro stehen also zur 
Entschädigung unserer Landwirte für Ertragsaus-
fälle zur Verfügung. Es wird noch verhandelt, ob 
wir eventuell Reste kriegen. Im Bund sind ja noch 
Mittel vorhanden. Vielleicht sind da noch Um-
schichtungen möglich. 

4 500 Anträge auf Direkthilfe sind eingegangen. 
Auch das haben wir gehört. Ein Teil der Gelder ist 
ausgezahlt. Weitere Zahlungen erfolgen selbstver-
ständlich. Die Anträge sind in Bearbeitung. Ich 
denke, dass sie nunmehr zügig beschieden wer-
den können. 

Erledigt haben sich natürlich auch andere Forde-
rungen aus dem Antrag. Denn das Landwirt-
schaftsministerium hatte schon zum Zeitpunkt der 
Antragstellung vieles auf den Weg gebracht. Sie 
erinnern sich: Die Greening-Flächen haben wir zur 
Futternutzung freigegeben. Das Finanzministerium 
hat Steuerstundungen genehmigt. Die Landwirt-
schaftliche Rentenbank hat den betroffenen Be-
trieben Darlehen zur Liquiditätssicherung bereitge-

stellt. Die Direktzahlungen sind so früh wie möglich 
ausgezahlt worden. Das wissen Sie. 

Meine Damen und Herren, es macht also wenig 
Sinn, sich weiter mit der vergangenen Dürre 2018 
zu befassen. Denn klar ist: Aufgrund des Klima-
wandels wird es in Zukunft häufiger zu Extremwet-
terereignissen kommen. Wenn Dürre, Starkregen, 
Hagel und Spätfröste vermehrt auftreten, kommt 
es auch häufiger zu Ernteausfällen. Deswegen 
reichen Nothilfen im Krisenfall perspektivisch nicht. 
Vielmehr müssen wir grundsätzlich andere, besse-
re, innovative Lösungen finden. Wir müssen also 
die Frage beantworten, wie wir künftig mit solchen 
Krisen umgehen wollen. 

Aus meiner Sicht sollten die Landwirte in die Lage 
versetzt werden, selber für Krisen vorzusorgen. 
Dafür möchte ich einige Ansätze nennen: 

Erstens: die Entfristung der steuerlichen Gewinn-
glättung. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia 
Klöckner hat am vergangenen Freitag in Berlin 
einen Kabinettsbeschluss zur entsprechenden 
Änderung des Einkommensteuergesetzes für den 
April dieses Jahres angekündigt. 

Zweitens: die Schaffung einer Risikorücklage über 
drei Jahre im Steuerrecht, die es Landwirten er-
möglicht, in guten Jahren für schlechte Jahre vor-
zusorgen. 

Drittens: die Prüfung und gegebenenfalls Einfüh-
rung einer staatlichen Unterstützung von Mehrge-
fahrenversicherungen. Dieses Thema wird von 
Bund und Ländern vorangetrieben. Die Agrarminis-
terkonferenz hat den Bund mit einer Studie dazu 
beauftragt. Wichtig wäre auch, die Versicherung-
steuer für Dürreversicherungen zu reduzieren. 
Andere EU-Länder wie Italien oder Frankreich - 
0,3 % werden da nur gezahlt - fördern Mehrgefah-
renversicherungen schon heute massiv. 

Viertens müssen die Landwirte aber auch ihre 
Produktion an den Klimawandel anpassen. Um 
dies zu unterstützen, müssen Fördermittel für die 
Forschung bereitgestellt werden, z. B. um neue 
Anbausysteme zu erproben und in die Praxis ein-
zuführen. Weiterhin ist es wichtig, die Pflanzen-
züchtung bei der Entwicklung klimaangepasster 
Sorten zu unterstützen und auch die Möglichkeiten 
zur Bewässerung oder Frostschutzberegnung wei-
ter auszubauen. Übrigens gibt es heute intelligente 
Beregnungssysteme. 

Die Bundesregierung plant, neben der für den 
Herbst angekündigten Ackerbaustrategie auch 
eine Agenda zur Anpassung an den Klimawandel 
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auf den Weg zu bringen. Meine Damen und Her-
ren, dies ist der richtige Weg. Denn das Dürrejahr 
2018 hat uns gelehrt, dass Landwirte im Krisenfall 
Unterstützung brauchen. Es hat uns aber auch 
gelehrt, dass die Anpassung an den Klimawandel 
und damit verbundene Ernteausfälle auf Dauer 
andere Instrumente als kurzfristige, teilweise auch 
bürokratielastige Nothilfen erfordern. 

Deswegen, meine Damen und Herren, lehnen wir 
den Antrag der AfD ab. Er hat sich ja auch erübrigt. 

Danke schön. 

(Beifall bei der CDU und Zustimmung 
bei der SPD) 

Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch: 

Danke schön, Kollegin Meyer zu Strohen. - Jetzt 
spricht für die SPD-Fraktion die Kollegin Karin 
Logemann. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Karin Logemann (SPD): 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Ich möchte etwas 
anders anfangen als Frau Guth und Frau Staudte. 
Ich möchte nämlich ausdrücklich den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Landwirtschaftskam-
mer und des Landwirtschaftsministeriums dafür 
danken, dass sie mit unglaublich großem Enga-
gement die Anträge abarbeiten, die zusätzlich zum 
normalen Arbeitsaufkommen eingegangen sind. 
Worte wie „Verschleppung“ finde ich hier einfach 
unangemessen. Das haben die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nicht verdient. Das möchte ich an 
dieser Stelle einmal sagen. 

(Zustimmung bei der SPD und bei der 
CDU) 

Die massive Trockenheit im letzten Jahr hat teils 
schwere Ernteausfälle verursacht. Das ist uns allen 
klar. Bundesweit - ich habe die Zahlen herausge-
sucht - sprechen wir bei Getreide von 35,6 Millio-
nen t und damit von einem Minus von 22 % im 
Vergleich zum Vorjahr. Das ist eine Bilanz, die der 
Bauernverband herausgegeben hat. Dazu kom-
men Einbußen bei Kartoffeln, Zuckerrüben und vor 
allem beim Anbau von Tierfutter. In einigen Regio-
nen liegen die Ernteverluste zwischen 50 und 
70 %, bis hin zu Totalausfällen. Wegen der Dürre 
ist einmal gemähtes Gras vielfach nicht für den 
sonst üblichen zweiten und dritten Schnitt nach-
gewachsen.  

Was wurde getan? 

Das Landwirtschaftsministerium hat gehandelt und 
schon im letzten Jahr zügig dafür gesorgt, dass die 
Direktzahlungen inklusive der Greening-Prämie für 
die Landwirte in den Dezember 2018 vorverlegt 
wurden. 

Die Einrichtung der Futterbörse der Landwirt-
schaftskammer und die unbürokratisch freigege-
benen Zusatzflächen zur Gewinnung von Futter 
waren und sind folgerichtige, schnelle und unbüro-
kratische Entscheidungen. 

Gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer wer-
den die Anträge der Landwirte auf Dürrehilfe bear-
beitet. Insgesamt - die Zahl fiel bereits - wurden 
4 615 Anträge auf Dürrehilfe gestellt. 3 400 - das 
sind 74 % davon - sind förderfähig. Bisher wurden 
erste Abschläge in Höhe von 40 % ausgezahlt. 
Das sind durchschnittlich 7 700 Euro pro bewillig-
tem Antrag. Es wurde auch ein Antrag beim Bund 
gestellt, die Gelder, die in anderen Bundesländern 
nicht für die Dürrehilfe beansprucht wurden, nach 
Niedersachsen und in weitere Länder, die diese 
zusätzlichen Gelder brauchen, umzuleiten.  

Über diese gezielte Förderung ist das Geld dort 
angekommen, wo es am nötigsten gebraucht wird. 
Pauschale Forderungen nach einer bestimmten 
Summe X bringen hier keinen weiter und sind auch 
noch schwer nach außen vermittelbar. 

Wir müssen aber auch an die denken, die keine 
Anträge gestellt haben. Denen geht es zwar so 
gut, dass sie keinen Antrag auf Dürrehilfe stellen 
können. Der Sommer hat sie aber trotzdem gebeu-
telt, und einen zweiten Ausfall dieser Art können 
sie sich nicht leisten. 

Wir müssen nun gemeinsam dafür Sorge tragen - 
darüber haben wir im Ausschuss ausführlich bera-
ten -, dass unsere Landwirtschaft darauf vorberei-
tet und eingestellt wird, dass solche Wetter-
schwankungen, wie wir sie 2017 und 2018 erlebt 
haben, die Regel werden könnten, anstatt die 
Ausnahme zu sein. 

(Vizepräsident Frank Oesterhelweg 
übernimmt den Vorsitz) 

Was wir brauchen, sind krisenfeste, klimascho-
nende, nachhaltige und für die Lebensmittel pro-
duzierende Wirtschaft auskömmliche Bewirtschaf-
tungsmethoden. Aber auch alle anderen Lebens-
bereiche müssen für das Erreichen der Klimaziele 
mitgedacht werden.  
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Forschung und Beratung für den Anbau von Kultu-
ren, die sich den Anforderungen anpassen, sind 
unabdingbar. Weiterhin halte ich es für sinnvoll, in 
Forschung zu investieren, die sich mit hitze- und 
feuchtigkeitsbeständigen Pflanzen auseinander-
setzt. Genauso kann ich mir vorstellen, dass man 
bei Be- und Entwässerung - Frau Meyer zu Stro-
hen hat es gesagt - noch intelligentere Systeme 
finden oder schaffen kann, um einen Überschuss 
oder ein Fehlen von Feuchtigkeit länger und bes-
ser als bisher ausgleichen zu können. Hier wird 
schon viel gemacht; weitere Entwicklungen müs-
sen unterstützt werden.  

Auch über die Diversifizierung von landwirtschaftli-
chen Betrieben zur Minderung von Ausfallrisiken 
ist zu sprechen. 

Die humusaufbauende Bodenbewirtschaftung 
muss gefördert werden. Dafür gibt es verschiedene 
Vorschläge und Wege, die wir verfolgen müssen 
und wollen. 

Dauergrünland beispielsweise ist ein phantasti-
scher Feuchtigkeitsspender, den wir unbedingt 
fördern müssen. Unbedingt wichtig ist auch, unser 
Grünland als Kohlenstoffsenke und Feuchtig-
keitsspender zu erhalten und zu fördern. Hier muss 
alles darangesetzt werden, mit Förderprogrammen 
in der kommenden EU-Förderperiode finanzielle 
Akzente für Grünland, auch in Verbindung mit 
Weidehaltung, zu setzen. 

Um zu Ihrem Antrag zu kommen: Die Landesregie-
rung - und hier Ministerin Otte-Kinast - hat gehan-
delt. Ihr Antrag von der AfD ist überholt. Wir wer-
den uns der Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses anschließen und Ihren Antrag ablehnen. 

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD und Zustimmung 
bei der CDU) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 

Herzlichen Dank, Frau Kollegin. - Zu einer Kurzin-
tervention hat sich Frau Kollegin Staudte von der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gemeldet. Bitte 
schön! 

Miriam Staudte (GRÜNE): 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Zwei kleine Punkte 
haben mich jetzt gereizt, noch kurz zu reagieren. 

Zunächst einmal eine positive Rückmeldung. Ich 
freue mich, dass Sie z. B. das Thema Grünlander-
halt angesprochen haben. Das ist ja einer der 

Punkte, die wir in unserem Antrag zu Landwirt-
schaft, Klimawandel und Klimaschutz angeführt 
haben und zu dem es - zwar erst im September, 
aber immerhin - eine Anhörung geben wird. Das 
freut mich grundsätzlich. 

Aber in einem Punkt möchte ich ein bisschen wi-
dersprechen. Sie haben gelobt, wie schnell und 
gut das alles gelaufen ist. Ich behaupte, wenn wir 
nicht über die Abfragen, wie viel in den einzelnen 
Landkreisen schon ausbezahlt wurde, nachgehakt 
hätten, dann würde jetzt noch immer ein großer 
Teil auf den Konten des Landes schlummern. 

(Dragos Pancescu [GRÜNE]: Genau 
so ist es!) 

Am 1. Februar waren bei Ihnen in der Region 292 
Anträge zwar gestellt, aber noch kein einziger be-
willigt worden. Im Februar wurden in Niedersach-
sen insgesamt nur 2,7 Millionen von den 35 Millio-
nen Euro ausbezahlt. Insofern kann man wirklich 
nicht so richtig sagen, dass das wahnsinnig gut 
und glatt gelaufen ist. 

Aber das nur, um das Ganze in den Kontext zu 
bringen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 
Vielen Dank, Frau Kollegin. - Eine Entgegnung ist 
nicht vorgesehen. - Nun bekommt das Wort der 
Kollege Hermann Grupe von der FDP-Fraktion. 
Bitte schön, Herr Kollege! 

Hermann Grupe (FDP): 
Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Im letzten Dürresommer sind riesige 
Schäden entstanden. Da hört sich die Forderung 
nach 100 Millionen Euro für die Landwirte im Land 
Niedersachsen vielleicht erst einmal gut an. Sie als 
AfD sind damit populistisch auf die sehr schwierige 
Lage für die Landwirte aufgesprungen und wollten 
damit Beifall heischen, meine Damen und Herren. 
Sie haben sich wahrscheinlich daran orientiert, 
dass der Präsident des Deutschen Bauernver-
bands Schäden von mindestens 1 Milliarde Euro in 
den Raum gestellt hat. Aber die Schäden sind in 
der Tat wesentlich höher gewesen. Der Bauern-
verband hat damit versucht, die Verzweiflung der 
Menschen zum Ausdruck zu bringen. 

Ich möchte hier aber auch ganz offen sagen, dass 
danach im Berufsstand eine sehr ausgiebige Dis-
kussion stattgefunden hat und dass sich z. B. das 
Landvolk in Nordostniedersachsen regelrecht da-
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von distanziert hat, solche Zahlen zu nennen. 
Denn, meine Damen und Herren, hier geht es wirk-
lich nur um Nothilfen. Das muss man sich einmal 
klarmachen. 

Einerseits ist eine sehr hohe Schädigung in den 
Betrieben nachzuweisen. Sie nachzuweisen, ist 
das erste Problem, vor denen die Familien stehen. 
Das Zweite ist: Man muss existenzgefährdet sein. 
Auch das muss man nachweisen. Das ist der tiefe-
re Grund dafür, warum zwischen Frau Logemann 
und Frau Staudte eben ein kleiner Disput entstan-
den ist. Nach meiner Auffassung ist es richtig, dass 
die Mitarbeiter eine ganz wertvolle Arbeit leisten. 
Aber es ist unendlich schwierig, dies alles zu 
durchdringen. 

Ich sage Ihnen: Was wir im Endeffekt wirklich 
brauchen, ist, dass unsere Betriebe eine vernünfti-
ge Grundlage haben, dass sie sich existenziell 
wirklich vernünftig aufstellen können und dass sie 
im Zweifelsfall gewappnet sind, solche Krisen 
durchzustehen. Denn wir alle sind wohl einer Mei-
nung: Wir müssen damit rechnen, dass die Witte-
rungsextreme eher mehr werden. Dann brauchen 
wir natürlich Hilfsmittel wie Versicherungslösun-
gen, die aber auch sehr schwer zu greifen sind. 
Darüber diskutiert ja die Expertenwelt. 

Wir müssen darüber nachdenken, wie wir es über 
eine Risikoausgleichszulage vielleicht abfedern 
können, dass die Betriebe in einem Jahr nicht ho-
he Steuern zahlen und in einem anderen Jahr als 
bedürftig gelten, was in einem komplizierten Ver-
fahren nachgewiesen werden muss. 

Meine Damen und Herren, Frau Guth hat ja zitiert, 
was damals von den anderen Fraktionen gesagt 
wurde. Das alles ist richtig, Frau Guth; das brau-
che ich nicht zu wiederholen. Aber Sie sind mit 
dieser Forderung in eine Richtung gesprungen, die 
auch von den Landwirten, vom Berufsstand als 
sehr problematisch angesehen wird. 

Es sind schlimme Schäden entstanden. Frau 
Logemann hat darauf hingewiesen. 2017 hat es 
Probleme gegeben und 2018 wieder. 2017 hatten 
wir eine große Nässe und 2018 eine Trockenheit. 
Da ist mit einer Bewässerung allein auch nicht 
alles getan. Diese Extreme werden mehr. 

Deswegen, meine Damen und Herren - wir haben 
noch einige Punkte zu diskutieren; Frau Staudte 
hat darauf hingewiesen -, müssen wir unsere Be-
triebe sicherer aufstellen. In Bezug auf die Belas-
tungen, die auf allen Ebenen auf die Betriebe zu-
kommen - im Düngerecht, im Pflanzenschutz-

recht -, müssen wir uns sehr genau überlegen, 
dass wir unsere Betriebe zu den Konkurrenten in 
anderen Ländern konkurrenzfähig halten. 

Insofern, meine Damen und Herren: Dieser Antrag 
hat sich erledigt. Er ist überflüssig wie ein Kropf. 

Meine Damen und Herren, für uns Landwirte hat 
sich eines bestätigt: Das Politikrisiko ist weitaus 
höher als das Witterungsrisiko. Die AfD ist nun 
wirklich die Letzte, deren Hilfe wir in Anspruch 
nehmen wollen. Da ist der Schutz vor einer sol-
chen politischen Hilfe das Wichtigste, was wir 
brauchen. 

(Beifall bei der FDP und bei den 
GRÜNEN sowie Zustimmung von Ka-
rin Logemann [SPD]) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 

Herzlichen Dank, Herr Kollege Grupe. - Für die 
Landesregierung hat sich nun Frau Ministerin Otte-
Kinast zu Wort gemeldet. Bitte sehr! 

(Beifall bei der CDU) 

Barbara Otte-Kinast, Ministerin für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Viele 
der Forderungen der AfD vom August letzten Jah-
res sind inzwischen überholt oder von mir längst 
angegangen worden, weshalb ich jetzt an dieser 
Stelle auch nicht mehr auf jeden einzelnen Punkt 
des Antrags eingehen werde. 

Am 22. August 2018 hat Frau Bundesministerin 
Klöckner die Dürre als Naturkatastrophe nationalen 
Ausmaßes eingestuft. Im Oktober wurde zwischen 
Bund und Ländern eine Verwaltungsvereinbarung 
über die Beteiligung des Bundes an Hilfsprogram-
men der Länder für landwirtschaftliche Unterneh-
men, die durch die Folgen der Dürre in ihrer Exis-
tenz bedroht sind, unterzeichnet. 

Der Schaden der niedersächsischen Landwirt-
schaft ist im Herbst 2018 auf der Grundlage von 
Daten des Landesamtes für Statistik und Schät-
zungen der Landwirtschaftskammer Niedersach-
sen mit fast 1 Milliarde Euro veranschlagt worden. 
Wie viele unserer Betriebe dabei in Existenznot 
geraten können, war und ist schwierig zu beurtei-
len; denn es gibt keine verlässlichen Zahlen über 
die außerlandwirtschaftlichen Einkommen, über die 
Finanzsituation der Betriebe und dergleichen. 
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Unsere damalige Einschätzung war, dass ca. 
2 000 Betriebe in ihrer Existenz gefährdet sein 
könnten, also ca. 5 % der landwirtschaftlichen 
Betriebe in Niedersachsen. 

Die Hilfeleistung sollte nach Vorgabe des Bundes 
nur existenzgefährdeten Betrieben zukommen. 
Daher wurden der Cashflow III, das Gesamtein-
kommen sowie das kurzfristig liquidierbare Vermö-
gen der Betriebsinhaber und deren Ehepartner in 
die Beurteilung einbezogen. 

Ein Schadensausgleich durfte auch nur erfolgen, 
wenn der Schaden im Mittel des Betriebs über 
30 % des Naturalertrags lag. 

Aufgrund dieser Parameter wurde der Schaden der 
existenzgefährdeten Betriebe mit ca. 80 Millionen 
Euro eingeschätzt. Die Hälfte des Schadens sollte 
den Betrieben als nicht zurückzahlbare Billigkeits-
leistung gewährt werden. Die Mittel werden je zur 
Hälfte vom Bund und vom Land getragen. Der 
Bund hat dann aus haushaltstechnischen Gründen 
statt 20 Millionen nur 17,8 Millionen Euro bereitge-
stellt, sodass bisher 35,6 Millionen Euro zur Verfü-
gung stehen. 

Im November 2018 wurden 4 600 Anträge gestellt, 
deutlich mehr als erwartet. Es zeichnet sich ab, 
dass etwa 3 300 Anträge bewilligungsfähig sein 
werden. Bei einer durchschnittlichen Billigkeitsleis-
tung von 20 000 Euro bedeutet dies, dass ca. 
65 Millionen Euro erforderlich wären, um 50 % des 
Schadens auszugleichen. 

Aufgrund der zunächst begrenzten Mittel wird den 
betroffenen Betrieben seit Ende Dezember ein 
Abschlag von 40 % der bewilligungsfähigen Sum-
me ausgezahlt. Inzwischen ist mit etwa 2 100 An-
trägen fast die Hälfte der Anträge bewilligt, und 
knapp 16 Millionen Euro sind ausgezahlt worden.  

Der Bund hat nun in Aussicht gestellt, aus den 
Rückflüssen anderer Bundesländer weitere Mittel 
zur Verfügung zu stellen. Das haben wir bereits im 
Januar beim BMEL beantragt. Über die Verteilung 
dieser Mittel wird in Kürze vom BMEL entschieden. 
Dann wird über die Gesamthöhe der Billigkeitsleis-
tung zu entscheiden sein, und wir müssen die Si-
tuation in Niedersachsen auch in Abstimmung mit 
dem Finanzminister erneut überprüfen.  

Meine Damen und Herren, die Wortbeiträge zeigen 
mir, dass Sie alle ein Interesse daran haben, die 
Landwirtschaft klimaangepasst in die Zukunft zu 
führen. Das Dürrejahr hat uns allen gezeigt, dass 
die Sache ernst ist und dass wir gemeinsam frakti-
onsübergreifend an diesem Thema arbeiten soll-

ten. Das sind wir der Landwirtschaft und auch der 
Gesellschaft schuldig. 

Deswegen bedanke ich mich auch für Ihre Arbeit 
im Ausschuss. An dieser Stelle gilt mein Dank 
auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Landwirtschaftskammer, denen es zusätzlich zu 
den Agraranträgen, die sie in dieser Jahreszeit 
abzuarbeiten haben, gelungen ist, am 14. Dezem-
ber allen Betrieben Geld auf die Höfe zu schaffen, 
und die diese Aufgabe zusätzlich leisten müssen, 
ohne dafür zusätzliches Personal bereitgestellt zu 
bekommen. Das ist großartig gelungen. Mein Dank 
an dieser Stelle! 

Vielen Dank an dieser Stelle auch für Ihre Auf-
merksamkeit.  

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Meine Damen und 
Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.  

Wir schließen die Beratung und kommen zur Ab-
stimmung.  

Wer der Beschlussempfehlung des Ausschusses 
folgen und damit den Antrag der Fraktion der AfD 
in der Drucksache 18/1406 ablehnen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. - Gegenprobe! - Der Be-
schlussempfehlung des Ausschusses wurde mit 
großer Mehrheit gefolgt. 

Wir kommen zum 

Tagesordnungspunkt 13: 
Abschließende Beratung: 
Reform der Europäischen Agrarpolitik ab 2021: 
Öffentliche Gelder nur noch für öffentliche 
Leistungen! - Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen - Drs. 18/1529 - Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz - Drs. 18/3156  

Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, den Antrag abzu-
lehnen.  

Eine Berichterstattung ist nicht vorgesehen. 

Wir eröffnen die Beratung. Für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen hat sich die Kollegin Miriam 
Staudte zu Wort gemeldet. Bitte schön! 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_02500/01501-02000/18-01529.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03156.pdf
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Miriam Staudte (GRÜNE): 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Wir haben über das Thema der Ge-
meinsamen Agrarpolitik der EU und der Vergabe 
der Mittel schon mehrfach gesprochen. Es ist et-
was unglücklich, dass der Antrag der GroKo hierzu 
schon im letzten Plenum verabschiedet wurde und 
unser Antrag, der sich damals noch im Verfahren 
befand, erst heute auf der Tagesordnung steht. Sie 
haben gerade berichtet, wie das Abstimmungser-
gebnis im Ausschuss war.  

Ich möchte an der Stelle nicht alles wiederholen, 
was ich schon gesagt habe, als wir den Antrag 
eingebracht haben bzw. was ich im vergangenen 
Plenum zum Antrag der GroKo gesagt habe. Ich 
möchte aber noch einmal darauf hinweisen, dass 
unsere Forderung nach einer Neuausrichtung der 
Agrarsubventionen der EU keine rein grüne Forde-
rung ist. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Am vergangenen Samstag haben sich in Olden-
burg zu einer Wir-haben-es-satt-Demo, also zu 
einer Agrar-Demo, Hunderte von Leuten getroffen. 
Sehr viele Landwirte waren da, etliche Initiativen 
waren vertreten, und es wurde deutlich: Allen, die 
dort waren, ist diese Neuausrichtung enorm wich-
tig. Die Eröffnungsreden wurden von zwei Landwir-
ten gehalten, die sehr deutlich gemacht haben: Wir 
wollen, dass bäuerliche Betriebe gefördert werden. 
Wir wollen endlich eine Abkehr von dem Wachse-
oder-weiche-Prinzip. Wir wollen, dass nicht mehr 
pauschal, über die Hektar verteilt, gefördert wird. - 
Wir alle wissen ja, dass dies letztlich zur Preistrei-
berei bei den Bodenpreisen führt.  

Die Verhandlungen werden ja noch einige Zeit 
voranschreiten. Ich würde mich freuen, wenn diese 
Stimmen von Ihnen, Frau Ministerin, gehört wür-
den, auch wenn unser Antrag heute abgelehnt 
wird. Sie haben immerhin der AbL, dem BDM, dem 
NABU und dem BUND in der vergangenen Woche 
ein Gespräch angeboten. Es hat dann auch zu-
sammen mit Herrn Lies stattgefunden. Ich hoffe, 
dass einige der Forderungen, die dort genannt 
worden sind, doch noch den Weg in Ihre Positio-
nierung gegenüber Brüssel finden, sodass wir 
wirklich dazu kommen, die großen Probleme der 
Landwirtschaft anzugehen.  

Wir haben es schon gehört: Die Ausrichtung, die 
Anpassung an den Klimawandel, die notwendigen 
Klimaschutzmaßnahmen, der Aspekt des Arten-
schutzes, der Biodiversität, das Ressourcenscho-

nen, der Umgang mit Wasser etc. sind so wichtige 
Herausforderungen, dass wir eben auch diese 
Fördermilliarden nutzen müssen. Christian Meyer 
hatte damals ein wirklich gutes Verhandlungser-
gebnis für Niedersachsen erzielt.  

(Beifall bei den GRÜNEN) 

1,1 Milliarden Euro standen aus diesen Töpfen für 
Niedersachsen bereit, obwohl es bundesweit zu 
einer Kürzung von 10 % kam. Gerade wenn ich mir 
den letzten Tagesordnungspunkt noch einmal ins 
Gedächtnis rufe, bei dem es um die Verhandlun-
gen mit den anderen Bundesländern um die Dür-
rehilfen ging, kann ich nur an Sie appellieren: Sei-
en Sie stark! Setzen Sie sich für Niedersachsen 
ein, damit wir die notwendigen Fördermilliarden 
bekommen - und dann aber auch für die richtigen 
Dinge ausgeben! 

Danke schön.  

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 
Vielen Dank, Frau Kollegin Staudte. - Für die FDP-
Fraktion spricht nun Herr Kollege Hermann Grupe. 
Bitte sehr! 

Hermann Grupe (FDP): 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Um es klipp und klar anzusprechen: 
Kürzungen in der ersten Säule kommen für uns als 
Freie Demokraten so lange nicht infrage, solange 
nicht die Anforderungen und Auflagen, die Büro-
kratie, alles, womit unsere Betriebe, ganz gleich, 
ob konventionelle oder Biobetriebe, gegängelt 
werden, auf ein vernünftiges, überschaubares Maß 
zurückgeführt werden. Wir sind gerne bereit, über 
eine Rücknahme dieser Zahlungen zu diskutieren, 
wenn unsere Betriebe entlastet werden. Aber sie 
sind in der jetzigen Situation absolut gerechtfertigt.  

Wir erleben das Gegenteil von Entlastung jeden 
Tag. Allein in der Düngeverordnung, die zurzeit 
diskutiert wird, sehen viele Betriebe in den be-
troffenen Regionen eine absolute Existenzbedro-
hung. Ich kann das nur unterstreichen. 

(Zustimmung von Christian Grascha 
[FDP]) 

Das hat auch mit ordnungsgemäßer Landwirtschaft 
nichts zu tun und geht weit darüber hinaus. Jetzt 
könnte man von ehrgeizigen Zielen sprechen. Aber 
ich sage klipp und klar: Nach unserer Beurteilung 
nutzen die Maßnahmen, die da eingefordert wer-
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den, der Sache teilweise überhaupt nicht, sondern 
sind kontraproduktiv.  

Ich will sagen: Wir wollen, dass das Grundwasser 
sauberer ist, das Trinkwasser sowieso. Wir wollen 
unsere Nährstoffe nicht im Grundwasser sehen. 
Dafür brauchen wir eine bessere Verteilung im 
Land. Wir erleben, dass die Düngegesetzgebung, 
die der Landwirtschaft oktroyiert wird, dafür sorgt, 
dass weniger in die Bedarfsregionen verbracht 
wird. Hier wird der Landwirtschaft eine Symbolpoli-
tik aufgezwungen, die einerseits der Sache nicht 
nutzt und die andererseits unsere Betriebe in exis-
tenzielle Nöte bringt.  

(Beifall bei der FDP) 

Wir erleben Ähnliches beim Pflanzenschutz. Da 
wird vieles diskutiert, was Vorsorge sein soll. Ich 
will das Thema Glyphosat hier nun wirklich nicht 
anschneiden. Aber wenn beim Rübenanbau Phen-
medipham, Desmedipham und ähnliche Mittel 
infrage gestellt werden, die in anderen Ländern der 
EU zugelassen sind und die unseren Landwirten 
kurzfristig verboten werden, dann werden unsere 
Betriebe in einer Form in Nöte gebracht, die nicht 
hinzunehmen ist. Da werden sogenannte Cut-off-
Kriterien angeführt. Das heißt, dass etwas, unab-
hängig von der Menge, grundsätzlich gefährdend 
sein kann. In der Menge, in der es angewendet 
wird, behauptet kein Mensch, dass es gefährdend 
wäre. Um ein Beispiel zu nennen: Natürlich ist 
jedes Glas Bier in irgendeiner Form krebserre-
gend. Nach diesen Kriterien würde Bier grundsätz-
lich verboten! 

Wir haben es mit einer Flut von Vorschriften zu 
tun, mit Auflagen usw. Das alles - ich sage das, 
damit ich nicht falsch verstanden werde - ist durch 
die Direktzahlungen nicht zu heilen und nicht auf-
zufangen. Aber in dieser Situation den Landwirten 
die Direktzahlungen zu nehmen, würde die 
schlimme Situation gravierend verschlechtern. 
Deswegen ist das der entscheidende Punkt.  

Wir Bauern sind bereit, über vieles zu reden - über 
fast alles -, wenn man auf die fachlichen Belange 
Rücksicht nimmt, wenn man mit uns spricht, wenn 
man Dinge so regelt, dass wir damit leben können 
- egal ob im konventionellen Landbau oder im Bio-
landbau. Ich wiederhole das, weil wir uns zu Hause 
gerade damit beschäftigen.  

Ich kann Ihnen versichern: Die Vorschriftenflut ist 
im Biolandbau ganz bestimmt nicht geringer als in 
der konventionellen Landwirtschaft. Diese Berufs-
kollegen haben genauso darunter zu leiden.  

Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann 
in der jetzigen Situation eine Umschichtung der 
Mittel von 30 % von der ersten Säule in die zweite 
Säule überhaupt nicht mitgetragen werden. Sie 
nehmen damit den Landwirten dieses Geld, das 
dringend benötigt wird, weg, um es sie dann - mit 
kostentreibenden Auflagen versehen - in der zwei-
ten Säule wieder verdienen zu lassen. 

Die grundsätzliche Ausrichtung Ihres Antrags „Öf-
fentliche Gelder nur noch für öffentliche Leistun-
gen!“ ist goldrichtig. Wir müssen nur anerkennen, 
dass für das, was die Landwirtschaft jetzt erbringt, 
diese Zahlungen notwendig sind. Über alles Weite-
re sollte man fair und vernünftig reden, sodass die 
Landwirte eine Existenzgrundlage haben.  

Vielen Dank.  

(Beifall bei der FDP) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 

Danke schön, Herr Kollege Grupe. - Für die Frakti-
on der CDU hat sich nun der Kollege Helmut 
Dammann-Tamke gemeldet. Bitte sehr!  

Helmut Dammann-Tamke (CDU): 

Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich war im vergangenen Herbst zu einem 
Fachkongress in Woronesch eingeladen. Das 
liegt - grob gesagt - auf halber Strecke zwischen 
Moskau und der Ukraine. Das ist eine Schwarz-
erde-Region mit 1,5 m Ackerkrume, die von den 
natürlichen Ertragsvoraussetzungen her eine wirk-
lich gesegnete Region dargestellt. 

Meine Damen und Herren, Russland, das bis vor 
wenigen Jahren noch eine Getreideimportnation 
war, hat sich innerhalb der letzten zehn Jahre 
enorm entwickelt. Im Jahr 2017 war dieses Russ-
land auf den internationalen Weltgetreidemärkten 
der größte Exporteur von Weizen weltweit. 

Ich hatte die Aufgabe, in einem Kurzvortrag die 
Stärken und Schwächen unserer landwirtschaftli-
chen Strukturen im Verhältnis zu den dortigen - 
soweit sie mir bekannt sind - vorzustellen.  

69 ha durchschnittliche Betriebsgröße eines land-
wirtschaftlichen Familienbetriebes standen dort 
Betriebsgrößen von 20 000 bis 30 000 ha gegen-
über. Die dortigen Gastgeber waren sogar der Auf-
fassung, dass optimale Betriebsgrößen im Grunde 
genommen bei 70 000 ha beginnen würden. 
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In einer Aussprache mit jungen russischen Füh-
rungskräften haben sie mich abends gefragt: Wie 
geht denn das, 23 000 landwirtschaftliche Voll-
erwerbsbetriebe allein in Niedersachsen mit einer 
durchschnittlichen Betriebsgröße von 69 ha? Und 
woher kommen die überhaupt alle?  

Natürlich war diesen jungen Russen auch bekannt, 
dass wir hier in der Größenordnung von etwa 
300 Euro Direktzahlungen leisten. Das sehen sie 
durchaus als einen Wettbewerbsnachteil für sich 
an. 

Wenn wir uns ein wenig vom Ackerbau lösen, kann 
ich sagen: In Russland wird innerhalb von einem 
Dreivierteljahr eine Milchviehanlage für 2 800 Tiere 
von der Grundsteinlegung bis zur Inbetriebnahme 
auf den Weg gebracht. Wer dann glaubt, dass 
diese Anlage ein Alleinstellungsmerkmal habe, 
dem sage ich: Nein, Anlagen in dieser Größenord-
nung werden laufend dupliziert und gehen in Hol-
dings, in denen 40 000 und mehr Kühe unter ei-
nem Management geführt werden. 

Warum habe ich bei diesem Tagesordnungspunkt 
mit diesem Exkurs in die russischen Weiten be-
gonnen? - Weil wir uns darüber im Klaren sein 
müssen - damit komme ich zum Kern des Ent-
schließungsantrags der Grünen -, dass wir in libe-
ralisierten, offenen Weltmärkten eine öffentliche 
Leistung erbringen. Die spannende Frage ist doch: 
Wann beginnt die Gemeinwohlleistung, also ab 
wann ist eine Direktzahlung, eine subventionierte 
Landwirtschaft, gerechtfertigt?  

Da steht außer Frage, dass dieser Entschlie-
ßungsantrag der Grünen ganz maßgeblich auf der 
Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats für 
Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Ver-
braucherschutz, die im April 2018 veröffentlicht 
wurde, aufbaut.  

(Zuruf von Miriam Staudte [GRÜNE])  

Im Kern kommt dieser Bericht des Wissenschaftli-
chen Beirats, Frau Kollegin Staudte, zu dem Fazit, 
dass Gemeinwohlleistungen alle die Leistungen 
sind, die über die ordnungsrechtlich bedingten 
Leistungen hinausgehen.  

An diesem Punkt beginnt allerdings unser Ein-
spruch und deshalb auch das Motiv für die Ableh-
nung dieses Entschließungsantrages der Grünen. 
Warum? - Das Beispiel Russlands zeigt erstens 
auf, dass der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpo-
litik und Ernährung mit dieser Definition einfach zu 
kurz gesprungen ist. 70 000 ha, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, machen einen Landkreis in Nieder-

sachsen aus. Bei einem großen Landkreis machen 
70 000 ha vielleicht die Hälfte aus. Das heißt, das 
sind Strukturen, die für uns unvorstellbar sind.  

Zweitens. Der Ansatz im Entschließungsantrag, 
kleine Betriebe mit Kappung und Degression zu 
fördern, wird auch von den Wissenschaftlern nicht 
mitgetragen. 

Drittens. Die Erhaltung von kleinteiligen und gege-
benenfalls unwirtschaftlichen Betriebsstrukturen 
wird am Beispiel der Junglandwirteprämie von ge-
nau diesen Wissenschaftlern sogar sehr kritisch 
beleuchtet. 

Viertens. In der Stellungnahme des Wissenschaft-
lichen Beirats wird der Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln, geschweige denn von Pestiziden, 
wie Sie sie nennen oder der Ökolandbau sie 
nennt, überhaupt nicht erwähnt.  

Von daher steht für die CDU-Landtagsfraktion Fol-
gendes außer Frage:  

Erstens. Die anstehende Neujustierung der GAP 
wird - wie im Übrigen in allen vorhergehenden Re-
formen - zu maßgeblichen Neubewertungen kom-
men.  

Zweitens. Mittel- und langfristig wird es zu einem 
Abschmelzen der Mittel in der ersten Säule kom-
men.  

Drittens. Im Sinne von Planbarkeit und Verlässlich-
keit müssen die unmittelbar einkommenswirksa-
men Direktzahlungen zu adäquaten, gemeinwohl-
orientierten Einkommenszuwächsen für die wirt-
schaftenden Landwirte aus Mitteln der zweiten 
Säule führen.  

Viertens. Das Greening ist in seiner Zielsetzung 
definitiv gescheitert.  

Fünftens. Wer eine bäuerliche Struktur und land-
wirtschaftliche Familienbetriebe erhalten will, muss 
in offenen Weltmärkten zulassen, dass gesell-
schaftliche Leistungen, die nicht über den Markt-
preis entlohnt werden, über Einkommenstransfers 
ausgeglichen werden.  

Deshalb ist vonseiten der Regierungsfraktionen mit 
dem im Februar verabschiedeten Entschließungs-
antrag in der Drucksache 18/1404 eine kluge Aus-
richtung im Hinblick auf die Verhandlungsposition 
des Flächen-, Agrar- und Ernährungsstandortes 
Niedersachsen beschrieben worden.  

Insofern bedurfte es heute noch nicht einmal eines 
Änderungsantrags.  
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Die zukünftige Ausgestaltung der GAP wird von 16 
Bundesländern und federführend vom Bund in die 
europäischen Entscheidungsprozesse eingebracht 
und verhandelt.  

Ich freue mich, dass diese niedersächsische Posi-
tion, was den Teil der GAP angeht, nicht von ei-
nem grünen Minister zu verantworten ist. Ich erin-
nere daran, dass Christian Meyer damals stolz 
verkündet hat: Das sind meine Mittel! 

In der kommenden Förderperiode werden es wie-
der die Mittel für alle Niedersachsen sein - im Sin-
ne einer Förderung von Landwirtschaft und ländli-
chen Räumen und eines auf Zukunft und Nachhal-
tigkeit ausgerichteten Agrar- und Ernährungswirt-
schaftssektors. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall bei der CDU - Helge Limburg 
[GRÜNE]: Die sind auch damals 
schon den Landwirten zur Verfügung 
gestellt worden!) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 

Vielen Dank, Herr Kollege Dammann-Tamke. - 
Kollegin Staudte von der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen hat sich zu einer Kurzintervention zu Wort 
gemeldet. Bitte schön!  

Miriam Staudte (GRÜNE): 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich möchte an der 
Stelle noch einmal grundsätzlich auf ein paar As-
pekte eingehen. Herr Dammann-Tamke, Sie haben 
jetzt immer von 70 000 ha, von großen Betrieben 
mit soundso vielen Tausend Kühen gesprochen. 
Aber welche Wirkung wollen Sie damit eigentlich 
erzeugen?  

Ich habe den Eindruck, Sie wollen weiterhin das 
Bild vermitteln: Bei uns ist alles noch viel zu klein,  

(Helge Limburg [GRÜNE]: Ja! - Jörg 
Hillmer [CDU]: Das ist doch Ihr Ziel!)  

und das muss alles noch weiter wachsen.  

Es ist immer noch so, dass an diesem Prinzip 
„Wachsen oder weichen“ festgehalten wird.  

Aber was ist der wirkliche Rückschluss, den man 
daraus ziehen sollte? - Das ist der, dass wir uns 
eben nicht auf diese Exportorientierung konzentrie-
ren sollten, weil da dynamische Märkte sind, auf 
denen die Versorgung aufgebaut wird. Wir sollten 
uns darauf konzentrieren und unsere Subventio-
nen so ausgeben, dass wir eine Ernährungssi-

cherheit gewährleisten können, dass wir nicht 
durch andere Staaten erpressbar sind. Das bedeu-
tet, dass wir uns auch nicht von diesen Exporten 
abhängig machen, auf die Sie setzen.  

(Zustimmung von Helge Limburg 
[GRÜNE] und Widerspruch von Jörg 
Hillmer [CDU]) 

Wir haben ja auch ein anderes Thema, über das 
wir hier permanent diskutieren: die Lebensmittel-
verschwendung. Manche sagen, das liegt daran, 
dass die Leute alle nicht mehr kochen können. - 
Es liegt daran, dass die Lebensmittel so billig sind! 
Und warum sind sie so billig? - Weil die landwirt-
schaftlichen Betriebe zum Teil zu 50 % von Sub-
ventionen leben.  

Wir unterstützen mit dieser Art der Subventionie-
rung die Billigproduktion, statt mal zu sagen: Wir 
wollen Wertschätzung gegenüber der Landwirt-
schaft, und die muss sich auch im Preis für die 
Produkte widerspiegeln! - Das ist die Perspektive, 
auf die wir hinarbeiten müssen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 
Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Bei Kurzinterven-
tionen müssen wir ein bisschen genauer auf die 
Zeit achten. Vielen Dank. 

Herr Dammann-Tamke möchte antworten. Bitte 
sehr! 

Helmut Dammann-Tamke (CDU): 
Vielen Dank, Kollegin Staudte. Ich habe fast Ihre 
Zwischenrufe während meiner Rede vermisst. 
Aber es ist doch interessant, wie reflexartig Grüne 
auf Äußerungen eines Mitglieds der CDU-Fraktion 
reagieren. Denn ich habe hier mit keinem Wort 
erwähnt, dass ich ein Fürsprecher für diese riesi-
gen Strukturen bin, wie wir sie in Russland vorfin-
den.  

Es war Ihre Idee, die Stellungnahme des Wissen-
schaftlichen Beirats in die Beratung dieses Tages-
ordnungspunktes einzubringen. Ich habe lediglich, 
weil ich diesen Bericht gelesen habe, darauf hin-
gewiesen, dass der Wissenschaftliche Beirat expli-
zit darauf hinweist, dass eine Subventionierung der 
deutschen und der europäischen Landwirtschaft 
auf Dauer in unserer Gesellschaft nur Akzeptanz 
findet, wenn auch Gemeinwohlleistungen, also die 
Leistungen, die über das Marktgeschehen hinaus 
sozusagen by the way erbracht werden, mit die-
sem Mittel honoriert werden. 
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Ich glaube, uns allen hier ist doch klar, dass diese 
Direktzahlungen dazu führen, dass wir Strukturen 
in Europa und insbesondere in der Bundesrepublik 
Deutschland damit weitgehend konservieren. Wir 
stellen uns mal eine Sekunde vor, sie würden weg-
fallen, Frau Staudte. Dann hätten wir genau den 
Strukturwandel und das Szenario, das Sie eben 
beschrieben haben. Da sind wir uns ausnahms-
weise mal einig: Das wollen wir beide nicht! 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 
Herzlichen Dank. - Für die SPD-Fraktion hat sich 
nun der Kollege Dirk Adomat gemeldet. Bitte sehr! 

Dirk Adomat (SPD): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Im letz-
ten Plenum haben wir den gemeinsamen Ent-
schließungsantrag der SPD und der CDU be-
schlossen. Er trug die Überschrift „Landwirtschaft 
und ländliche Räume in Niedersachsen stärken - 
Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2020“.  

Zu diesem Antrag habe ich ausführlich Stellung 
genommen und insbesondere versucht, die Ge-
meinsamkeiten zum jetzt abzustimmenden Antrag 
mit den Grünen darzustellen. Der Antrag der Grü-
nen rückt hauptsächlich die von Agrarkommissar 
Phil Hogan formulierten Ziele in den Fokus. Ich 
habe auch dargestellt, dass die SPD selbstver-
ständlich zu diesen Zielen steht, dass wir wollen, 
dass der Klimawandel eingedämmt wird. Wir wol-
len die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung, 
eines effizienten Ressourcenmanagements und 
auch die Erhaltung von Natur und Landschaft. 

Wir haben aber auch im Rahmen einer internen 
Anhörung der Landtagsfraktion Verbände angehört 
und haben uns mit den Möglichkeiten von Um-
schichtungen von der ersten zur zweiten Säule 
auseinandergesetzt. Der bereits beschlossene An-
trag hat das Ergebnis dieser Anhörung ebenfalls 
mit berücksichtigt, soweit wir das gestalten konn-
ten. 

Lassen Sie mich kurz noch einmal darstellen, in 
welchen Punkten sich unser Antrag letztlich von 
dem der Grünen abhebt. Wir wollen die genannten 
Ziele umsetzen und dabei einen funktionierenden 
Agrarbinnenmarkt weiter erhalten. Ich glaube, auch 
der Kollege Dammann-Tamke hat eben versucht 
darzustellen, dass wir eben genau diesen Markt 
erhalten wollen und gleichzeitig dabei auch diese 
Ziele umsetzen. Es geht uns darum, dass wir die 
Förderprogramme der zweiten Säule künftig ziel-

genau auf unseren Bedarf in Niedersachsen zu-
schneiden wollen. Wir wollen eine Erleichterung - 
das hat Hermann Grupe ganz bestimmt zu Recht 
eingefordert - für die Antragstellenden und auch 
die Verwaltung bei der Umsetzung des EU-Rechts. 

Sie sehen also, dass der von uns eingebrachte 
Antrag weiter geht und weitaus mehr berücksich-
tigt. Es war richtig, ihn so zu beschließen. Es ist 
daher jetzt genauso konsequent, den Antrag der 
Grünen abzulehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und Zustimmung 
bei der CDU) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 
Vielen Dank, Herr Kollege Adomat. - Für die Frak-
tion der AfD hat sich nun Frau Dana Guth gemel-
det. Bitte sehr! 

Dana Guth (AfD): 
Vielen Dank. - Herr Präsident! Liebe Kollegen! Ein 
wunderbarer Antrag: Der Landtag möge über Din-
ge beschließen, über die er in der Sache gar nicht 
beschließen kann. 

Brüssel hat uns alle fest im Griff. Statt einer ver-
nünftigen nationalen Subventionspolitik sendet 
Deutschland als größter Nettozahler Milliarden 
nach Brüssel, um dann dort darum zu betteln, dass 
man das Geld, welches zurückkommt, nach natio-
nalen Interessen verteilen darf. Wenn es nicht so 
traurig wäre, könnte man darüber lachen.  

Sie, liebe Grüne, schreiben in Ihrem Antrag: 

„Die EU-Agrarpolitik läuft bislang den euro-
päischen Zielen zu Umwelt-, Tier- und Kli-
maschutz zuwider.“  

Sie haben mit Freuden jede nationale Verantwor-
tung abgegeben und stellen jetzt fest, dass dieje-
nigen, die für uns entscheiden, gegen die Interes-
sen in unserem Land und gegen Ihre persönlichen 
politischen Ziele agieren. Wissen Sie, wenn ein 
Mensch unter Betreuung gestellt wird und man 
feststellt, dass der Betreuer nicht zum Wohle sei-
nes Schützlings agiert, dann entzieht man ihm 
diese Verantwortung wieder. Sie bitten den Be-
treuer jedoch, es besser zu machen, und werben 
gleichzeitig dafür, ihm noch mehr Rechte zu über-
tragen. Das ist nicht logisch. 

Wenn man das EU-Konstrukt schon mit unglaub-
lich viel Steuerzahlergeld am Leben halten möch-
te - ich betone: ich rede hier nicht von Europa, ich 
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rede nicht von einem funktionierenden Binnen-
markt, sondern ich rede von dem Konstrukt EU -, 
wäre allenfalls die Lösung denkbar, die Verteilung 
der zugewiesenen Mittel in die Entscheidungsbe-
fugnis der nationalen Parlamente zurückzugeben. 
Dann könnte hier im Niedersächsischen Landtag 
nach Interessenlage, nach Abstimmung mit unse-
ren Landwirten darüber entschieden werden, wie 
die Mittel am sinnvollsten für alle niedersächsi-
schen Bauern und unsere Umwelt einzusetzen 
sind.  

Diese ganzen Anträge mit „Wir fordern die Bundes-
regierung auf …“ und „Wir bitten die EU …“ zeigen 
einmal mehr Ihre Hilf- und Machtlosigkeit im Um-
gang mit dem Anspruch, Politik für Niedersachsen 
zu machen. Wir sind gegen EU-Bevormundung, 
wir sind gegen Bürokratiemonster, und wir stehen 
für - oh Gott! - nationale Entscheidungsbefugnis. 
Deswegen lehnen wir Ihren Antrag ab. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 
Danke schön. - Für die Landesregierung hat sich 
nun Frau Ministerin Otte-Kinast zu Wort gemeldet. 
Bitte sehr! 

Barbara Otte-Kinast, Ministerin für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Am 
2. April wird Agrarkommissar Phil Hogan hier bei 
uns zu Gast in Niedersachsen sein und mit Regie-
rungsvertretern, der Bundesministerin und Vertre-
tern von Verbänden die Anforderungen an die 
künftige Agrarpolitik diskutieren. 

Die Haltung der Landesregierung ist eindeutig. Es 
kann nicht um ein „Weiter so wie bisher!“ gehen. 
Wir wollen eine echte Modernisierung der EU-
Agrarpolitik. Wir wollen die Mittel der Gemeinsa-
men Agrarpolitik zielgerichtet dafür einsetzen, 
Probleme zu lösen und die Landwirtschaft und die 
ländlichen Räume dabei zukunftsfest machen. 

Die von der EU-Kommission vorgesehenen größe-
ren Gestaltungsspielräume geben uns hierfür alle 
Möglichkeiten an die Hand. Wir sind entschlossen, 
sie bedarfsgerecht zu nutzen. Der Landesregie-
rung ist dabei sehr wichtig, dass wir weiterhin die 
niedersächsischen Förderbedarfe zielgenau an-
sprechen können, auch wenn es nur einen deut-
schen GAP-Strategieplan geben wird. Also auch 
ich kämpfe für uns in Niedersachsen. 

Lebenswerte ländliche Räume und eine starke 
Landwirtschaft - beides gehört für mich untrennbar 
zusammen. Deshalb bleibt Einkommensstabilisie-
rung in der Landwirtschaft für uns ein wichtiges 
Anliegen. Immer noch machen die Direktzahlungen 
einen erheblichen Anteil der Gewinne in nieder-
sächsischen Haupterwerbsbetrieben aus. Gleich-
zeitig erleben wir starke Einkommensschwankun-
gen infolge von heftigen Preisturbulenzen auf den 
Weltmärkten oder infolge von Wetterextremen wie 
dem Dürrejahr 2018. Hier sehen wir genauso wie 
die EU-Kommission die Notwendigkeit, stabilisie-
rend einzugreifen, um landwirtschaftliche Betriebe 
widerstandsfähiger gegenüber solchen Einflüssen 
zu machen. 

Allerdings sollte der Blick nicht ausschließlich auf 
die Direktzahlungen verengt werden. Auch die 
Marktmaßnahmen und die verschiedenen Instru-
mente der Risikovorsorge im Rahmen der zweiten 
Säule sind hier zu nennen. 

In den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz hebt 
der Kommissionsvorschlag zur GAP das An-
spruchsniveau deutlich an. Auch aus niedersäch-
sischer Sicht - ich betone das hier ganz deutlich - 
sehen wir das Erfordernis einer besseren Zielerrei-
chung; denn bei der Biodiversität, beim Umwelt- 
und beim Klimaschutz besteht dringender Hand-
lungsbedarf.  

Das mit der letzten Reform flächendeckend einge-
führte Greening ist, wie wir wissen, hinter den um-
weltpolitischen Erwartungen zurückgeblieben. Aber 
es hat immerhin bei vielen Landwirten das Be-
wusstsein für diese Belange gestärkt. Hieran wol-
len wir anknüpfen. 

Darüber hinaus sind zielgerichtete Maßnahmen 
notwendig. Nach unseren ersten Überlegungen 
könnten die von der Kommission vorgeschlagenen 
neuen Eco-Schemes gerade in intensiv bewirt-
schafteten Regionen zur Problemlösung beitragen; 
denn dort wurden die Agrarumweltmaßnahmen 
bisher nur in ganz geringem Umfang nachgefragt. 

Uns muss klar sein, dass alle Umweltleistungen für 
die Landwirtschaft produktionstechnisch und wirt-
schaftlich leistbar bleiben müssen, wenn wir Ver-
besserungen erreichen wollen. Entsprechend klug 
müssen wir vorgehen, um beides zu erreichen: 
verbesserte Umweltleistungen und Einkommens-
stabilisierung. 

Ein wichtiges Ziel der GAP ist auch die Stärkung 
des sozialen Gefüges im ländlichen Raum. Hier 
geht es um die Sicherung der Daseinsvorsorge in 
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allen Teilräumen Niedersachsens. In der gesamten 
zweiten Säule stehen wir aufgrund der vorge-
schlagenen überproportionalen Mittelkürzung da-
her vor riesengroßen Herausforderungen. Es müs-
sen neben der Stärkung unserer Betriebe und dem 
Erreichen der Umwelt- und Klimaziele auch die 
außerlandwirtschaftlichen Bedarfe der ländlichen 
Räume angemessen berücksichtigt werden. 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 

Die Hälfte der Arbeitsplätze in Niedersachsen be-
findet sich im ländlichen Raum. Diese Arbeitsplät-
ze wollen wir nicht verlieren, sondern sie weiter-
entwickeln und wettbewerbsfähig machen. 

Die Landesregierung ist sich in ihrer Bewertung 
einig, dass viele Akteure und unterschiedliche 
Ansätze erforderlich sind, um zur Vitalisierung der 
ländlichen Räume beizutragen. Auch dafür brau-
chen wir beide Säulen der Gemeinsamen Agrarpo-
litik, die jeweils für ihre Aufgaben angemessen 
ausgestattet sein müssen.  

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD 
sowie Zustimmung von Dana Guth 
[AfD]) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 
Vielen Dank, Frau Ministerin. - Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor.  

Wir schließen die Beratung und kommen zur Ab-
stimmung.  

Wer der Beschlussempfehlung des Ausschusses 
folgen und damit den Antrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen in der Drucksache 18/1529 
ablehnen will, den bitte ich um ein Handzeichen. - 
Gegenprobe! - Enthaltungen? - Damit ist der Aus-
schussempfehlung mit großer Mehrheit gefolgt.  

Meine Damen und Herren, wir kommen zu dem 

Tagesordnungspunkt 14: 
Abschließende Beratung: 
Maßnahme von finanzieller Bedeutung für den 
Einzelplan 05; Bitte um Zustimmung gem. § 40 
Abs. 2 LHO zur Sicherstellung der Liquidität 
der zuständigen Stelle nach § 26 Pflegeberufe-
gesetz - Antrag der Landesregierung - 
Drs. 18/3169 - Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Haushalt und Finanzen - 
Drs. 18/3274  

Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, die von der Lan-
desregierung beantragte Zustimmung zu erteilen.  

Eine Berichterstattung ist nicht vorgesehen.  

Wir kommen zur Beratung. Zunächst hat sich für 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die Kollegin 
Janssen-Kucz zu Wort gemeldet. Bitte sehr! 

Meta Janssen-Kucz (GRÜNE): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Damit 
man weiß, worum es bei diesem Vorgang geht: Es 
geht um einen Beschluss zur Umsetzung der Ge-
neralistik 2020 in Niedersachsen. Hier und heute 
soll ein Blankoscheck über 50 Millionen Euro aus-
gestellt werden.  

Ein ziemlich ungewöhnlicher Vorgang! So eine 
Beratung habe ich noch nie erlebt: Am 12. März ist 
dieser Antrag herausgegangen, am 14. März war 
er im Sozialausschuss mit einer Unterrichtung, 
eine Woche später im Haushaltsausschuss. Heute 
ist der 27. März. Da sollte man sich schon fragen: 
Wollen wir nicht Herr und Frau des Handelns sein? 
Sollen wir diesen Blankoscheck einfach so ausstel-
len, auch wenn die Zeit drängt? 

Es geht um das Umlageverfahren in der Altenpfle-
geausbildung. Eigentlich ist klar, dass die Liquidi-
tätsreserve von 3 % nicht ausreichen wird. Klar ist 
auch: Die Niedersächsische Krankenhausgesell-
schaft wird die Vereinbarung über diesen Ausbil-
dungsfonds treffen und eine GmbH gründen, die 
dieses Sondervermögen verwalten wird; sie wird 
auch zuständig sein. 

Hier und heute brauchen wir diese Zustimmung. 
Was ich überhaupt nicht verstehe ist, wieso das in 
Niedersachsen so läuft. In anderen Bundesländern 
läuft es anders. Da wird z. B. auch über eine Bürg-
schaft beraten. Wir mussten uns im Ausschuss mit 
der Feststellung zufrieden geben, dass die Bürg-
schaft nicht dem Regelungsinhalt entsprechen 
würde. Das ist eine einfache These - durch nichts 
untermauert -, aber die gefundenen Sonderrege-
lungen werden ohne rechtliche Prüfung und ohne 
Beratung mit dem GBD einfach durchgewunken 
mit der Begründung: Ja, das ist jetzt eben so. 

(Christian Meyer [GRÜNE]: So ist die Große 
Koalition!) 

Die GroKo in Berlin - die große Schwester - hat 
erst Ende 2018 geliefert. Man hätte die Zeit zur 
Schaffung von Rechts- und Vertrauenssicherheit 
gebraucht. 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03169.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03274.pdf
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Ich frage mich: Brauchen wir nicht Rechtssicher-
heit und Vertrauen auch gegenüber dem eigenen 
Parlament? So geht man nicht mit dem Parlament 
um, und so geht man auch nicht mit Landes- und 
Steuergeldern um.  

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
AfD) 

Aus diesem Grunde - nicht weil wir gegen die Ge-
neralistik sind, nicht weil wir gegen die Einrichtung 
dieses Pflegefonds sind, sondern weil ein rechtssi-
cheres Verfahren, eine Mitberatung durch den 
GBD komplett fehlt - werden wir uns hier und heute 
bei der Abstimmung über diesen Punkt enthalten.  

Ich bitte Sie, zukünftig nicht mehr solche Ad-hoc-
Blankoschecks innerhalb von 14 Tagen durch den 
Landtag zu winken. Dieser Umgang mit Steuergel-
dern ist einfach ungehörig.  

Danke. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
AfD) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 
Herzlichen Dank, Frau Kollegin. - Die nächste 
Wortmeldung liegt vom Kollegen Jörn Schepel-
mann, CDU-Fraktion, vor. Bitte sehr! 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Jörn Schepelmann (CDU): 
Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Im Gegensatz zu der Grü-
nen-Fraktion werden wir diesem Antrag zustim-
men. Wir tun das, weil die Frage, wie wir mit unse-
ren kranken, vor allem aber mit unseren alten 
Menschen in dieser Gesellschaft umgehen, eine 
der zentralen Fragen ist, die wir zu beantworten 
haben. 

(Meta Janssen-Kucz (GRÜNE): Da 
stimmen wir überein, Herr Kollege!) 

So weit, so gut. Davon gehe ich aber auch aus. 

Ich bin Minister Spahn sehr dankbar, dass er mit 
dem Pflegeberufegesetz dieses Thema aufgegrif-
fen hat. Zum Hintergrund: Wir als Land - das hat-
ten Sie schon ausgeführt - müssen die Finanzie-
rung über einen Ausgleichsfonds sicherstellen. 

Ich glaube, diese Vorlage ist gut und richtig, und 
ich bin gerne bereit, mit meiner Fraktion diese 
50 Millionen Euro als Kredit freizugeben, der zu 
marktüblichen Zinsen verzinst werden soll. Denn 
das dahinter stehende Konstrukt ist sicher und gut. 

Vor allen Dingen ist das Ziel gut und richtig. Wir 
wollen dafür sorgen, dass zukünftig Auszubilden-
de, die wir händeringend in der Pflege brauchen, 
kein Schulgeld mehr bezahlen und für ihre Arbeits-
leistung eine Ausbildungsvergütung erhalten. Da-
für geben wir gerne das Geld frei. Es ist gut und 
richtig an diesem Standort platziert.  

Danke schön. 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD 
sowie Zustimmung von Christian 
Grascha [FDP] - Der Redner trinkt ein 
Glas Wasser - Heiterkeit) 

- Ich bin leicht dehydriert. 

(Heiterkeit und Beifall) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 
Herr Kollege, Sie haben darauf hingewiesen, dass 
Sie leicht dehydriert sind. Ich hätte nicht gedacht, 
dass das solche Auswirkungen haben kann. Aber 
es war alles noch im Rahmen Ihrer Redezeit. Da-
her ist das vollkommen in Ordnung; nette Unterhal-
tung. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die 
nächste Wortmeldung hat der Kollege Henze, AfD-
Fraktion, abgegeben. - Herr Kollege, das Glas ist 
jetzt leer. Ich möchte es nur vorher sagen.  

Stefan Henze (AfD): 
Genau. Jetzt können wir uns nicht über halb volle 
oder halb leere Gläser unterhalten, sondern über 
dieses Problem. 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Es handelt sich um ein durchaus nachvoll-
ziehbares Regelungsziel. Der Entwurf scheint mir 
jedoch - die 14 Tage sind angesprochen worden - 
mit ganz heißer Nadel gestrickt worden zu sein.  

Beantragt war außerdem die Überweisung feder-
führend an den Haushaltsausschuss - da soll auch 
das Geld herkommen - und mitberatend an den 
Sozialausschuss. Tatsächlich wurde der Gesetz-
entwurf jedoch zunächst im Sozialausschuss und 
danach im Haushaltsausschuss beraten. Diesen 
Ablauf empfinden wir mindestens als unglücklich. 
Wir werden uns deshalb wie schon in den beiden 
Ausschüssen enthalten.  

Meine Damen und Herren, die Probleme des 
schnell verabschiedeten Kita-Gesetzes - Sie erin-
nern sich sicherlich noch - mahnen uns zu einer 
guten und fachlich sauberen Arbeit. Die Probleme 
mit den Kommunen sind Ihnen inzwischen alle 
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geläufig. Meine Damen und Herren, Schnellschüs-
se sind auch hier nicht angebracht. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 
Ganz herzlichen Dank. - Als Nächste hat sich Frau 
Ministerin Reimann für die Landesregierung zu 
Wort gemeldet. Bitte sehr! 

Dr. Carola Reimann, Ministerin für Soziales, Ge-
sundheit und Gleichstellung: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Es geht in der Tat um die Einführung des 
Pflegeberufegesetzes. Wir wollen eine neue Aus-
bildung im Bereich der Pflegeberufe, sodass Alten- 
und Krankenpflege gemeinsam ausgebildet wer-
den und es mehr Optionen für alle in der Pflege 
Tätigen gibt. Ich glaube, es ist unser gemeinsames 
Anliegen, das auch durchzuführen. Denn wir brau-
chen einen attraktiven Beruf, wenn wir unsere 
Alten und Kranken gut versorgt haben möchten.  

Die künftige Finanzierung der neuen beruflichen 
Ausbildung erfolgt nach dem Pflegeberufegesetz 
auf der Bundesebene durch einen Ausgleichs-
fonds. Den setzen wir um. Er soll auf Landesebene 
durch die Niedersächsische Krankenhausgesell-
schaft verwaltet werden. Dazu haben wir einen 
Beleihungsvertrag geschlossen. Die NKG verwaltet 
dann die eingehenden Beiträge, einschließlich der 
Beträge aus den Landesmitteln, und die Beiträge 
durch Direktzahlungen - die soziale Pflegeversi-
cherung zahlt dort ja auch ein - und die Aus-
gleichszuweisungen an die Träger der praktischen 
Ausbildung und an die Schulen. Das alles wird im 
Moment vorbereitet. Dazu braucht es eine Liquidi-
tätsreserve, und die wollen wir damit zur Verfü-
gung stellen.  

Danke fürs Zuhören.  

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 
Herzlichen Dank, Frau Ministerin. - Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor.  

Wir beenden die Beratung und kommen zur Ab-
stimmung.  

Wer der Beschlussempfehlung des Ausschusses 
folgen und die von der Landesregierung beantrag-
te Zustimmung erteilen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Gegenprobe! - Enthaltungen? - 

Dann ist der Beschlussempfehlung mit großer 
Mehrheit gefolgt. Vielen Dank.  

Ich rufe auf den  

Tagesordnungspunkt 15: 
Abschließende Beratung: 
Ehrenamt stärken - Datenschutz-Grundverord-
nung für Vereine handhabbar machen! - Antrag 
der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU - 
Drs. 18/1536 - Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Inneres und Sport - Drs. 18/3157 - 
Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen - Drs. 18/3191  

(Wiard Siebels [SPD] und Karin 
Logemann [SPD] sprechen miteinan-
der) 

- Herr Kollege Siebels, es ist auch Ihr Antrag. - 
Danke schön. 

Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, den Antrag in 
geänderter Fassung anzunehmen.  

Eine Berichterstattung ist nicht vorgesehen.  

Der Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen zielt auf eine Annahme des Antrages in 
einer anderweitig geänderten Fassung.  

Wir eröffnen die Beratung. Für die Fraktion der 
CDU hat sich der Kollege Fredermann zu Wort 
gemeldet. Bitte sehr! 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Rainer Fredermann (CDU): 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Meinen wir es mit der Wertschätzung für 
die Ehrenamtlichen in unseren Vereinen wirklich 
ernst? - Wenn ja, sollten wir nicht nur warme Worte 
für ihren Einsatz finden, sondern dort, wo es 
Schwachpunkte im System gibt, diese benennen 
und, wenn es rechtlich möglich ist, auch Abhilfe 
schaffen.  

(Beifall bei der CDU) 

CDU und SPD meinen es ernst.  

(Jan-Christoph Oetjen [FDP]: Naja, 
zumindest so halb!) 

Wir haben erkannt, dass die Datenschutz-
Grundverordnung einen erheblichen Mehraufwand 
für alle Betroffenen verursacht. Insbesondere klei-
nen und mittleren Vereinen, die auf das ehrenamt-

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_02500/01501-02000/18-01536.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03157.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03191.pdf
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liche Engagement angewiesen sind, bereiten diese 
Anforderungen erhebliche Probleme. Mit unserem 
Antrag haben wir diese Problematik aufgegriffen, 
und mit unserem Änderungsantrag greifen wir 
zusätzlich die Anregungen und Impulse aus der 
Anhörung vom 10. Januar 2019 auf. An dieser 
Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen an 
dieser Anhörung Beteiligten für ihre anschaulichen 
Schilderungen bedanken. Ich danke Ihnen auch für 
das Engagement bei der Umsetzung der Regelun-
gen der DSGVO, was, wie wir gehört haben, ziem-
lich aufwendig ist. Insbesondere die Verbandsver-
treter haben uns sehr deutlich gemacht, welcher 
Schulungsbedarf für die Vereinsvertreter bestand, 
aber auch noch besteht und wie sie die Vereine 
hierbei unterstützen.  

Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass die An-
zuhörenden mit Ausnahme des Vertreters der 
Landesbeauftragten für den Datenschutz die Posi-
tionen unseres Antrages eindrucksvoll bestätigt 
haben. In der Anhörung wurde durch die Beiträge 
sehr deutlich, welche Belastungen die Anforderun-
gen für die Vereine bedeuten und wie schwierig es 
auch ohne die DSGVO schon ist, engagierte Vor-
standsmitglieder oder Abteilungsleiter zu gewin-
nen. Gerade die kleinen und die mittleren Vereine 
haben schon länger Personalprobleme. Wenn 
diese Vereine nun durch die Auflagen der Daten-
schutz-Grundverordnung zusätzlich belastet wer-
den, wird sich diese Situation kaum verändern. 
Wie wir gehört haben, hat sich diese eher noch 
verschärft.  

Der Mehraufwand durch die DSGVO ist das eine. 
Die Haftungsfragen sind das andere. Gerade diese 
bereiten den Vereinen und Ehrenamtlichen Sor-
gen. Meine Damen und Herren, seien wir doch 
einmal ehrlich! Keiner von uns möchte durch sein 
ehrenamtliches Engagement noch haftungsrechtli-
che Konflikte bekommen. Dr. Lahmann als Vertre-
ter der Landesbeauftragten für den Datenschutz 
hat uns aufgezeigt, welche Unterstützungen für die 
Vereine bereits geleistet wurden und wie der 
Grundsatz „Beratung vor Sanktionen“ gehandhabt 
wird. Somit hat die Landesbeauftragte schon Teile 
unserer Bitte aus dem Antrag aufgenommen. Wir 
danken ihr herzlich dafür.  

Leider zeigte Dr. Lahmann wenig Verständnis für 
die eigentlichen Probleme der kleinen und mittle-
ren Vereine, die durch die DSGVO noch verstärkt 
werden. Diese werden meines Erachtens eher 
verdrängt, und es wird die Position vertreten: Das 
Recht - sprich: die DSGVO - gilt für alle, und es 
besteht kein Grund, etwas zu unternehmen. - Das 

mag ja juristisch richtig sein. Aber nicht einmal 
bereit zu sein, nach Lösungen und Erleichterungen 
für unsere Vereine zu suchen, finde ich, ehrlich 
gesagt, nicht in Ordnung. Meine Damen und Her-
ren, Wertschätzung für ehrenamtliche Arbeit sieht 
anders aus.  

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, die CDU möchte, dass 
kleine und mittlere Vereine von einigen gesetzli-
chen Verpflichtungen freigestellt werden. Daher 
bitten wir die Landesregierung, Bestimmungen im 
Datenschutzrecht zu identifizieren, die das Ehren-
amt belasten, und auf Bundesebene Änderungen 
anzustoßen. Impulse hat die Anhörung zuhauf 
gebracht.  

Weiter bitten wir um die Befreiung von der Pflicht, 
im Rahmen der Datenverarbeitung Verarbeitungs-
verzeichnisse zu erstellen und zu führen, und da-
rum, gesetzlich eindeutig klarzustellen, dass ins-
besondere kleine und mittelgroße Vereine keinen 
Datenschutzbeauftragten zu bestellen brauchen, 
und - ganz wichtig - zu prüfen, ob und inwieweit für 
Ehrenamtliche bei unbeabsichtigten Verstößen 
gegen die Datenschutz-Grundverordnung und 
sonstige datenschutzrechtliche Vorschriften Aus-
nahmen von einer Haftung nach Artikel 82 DSGVO 
geschaffen werden können.  

(Glocke des Präsidenten) 

Es ist daher nötig, auf Bundes- und Europaebene 
Änderungen anzustoßen oder - soweit dies bereits 
erfolgt ist - weiter dafür zu werben, dass an den 
genannten Punkten Abhilfe geschaffen wird.  

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, mein letz-
ter Satz: Die Ehrenamtlichen in Niedersachsen 
zählen auf uns. Lassen wir sie bitte nicht im Stich! 
Stimmen Sie unserem Antrag zu! Den Änderungs-
antrag der Grünen lehnen wir ab.  

Danke schön. 

(Beifall bei der CDU sowie Zustim-
mung von Dunja Kreiser [SPD]) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 
Vielen Dank, Herr Kollege Fredermann. - Für die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat sich nun der 
Kollege Belit Onay zu Wort gemeldet. Bitte schön! 

Belit Onay (GRÜNE): 
Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Herr Kollege Fredermann, 
ich kann Ihnen zumindest an der Stelle zustimmen, 
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an der Sie sagten, Sie hätten mit diesem Antrag 
ein Thema aufgegriffen, das viele Vereine wirklich 
umgetrieben hat. Das hat die Anhörung ja gezeigt. 

Die Verunsicherung durch die Datenschutz-
Grundverordnung hat in vielen Bereichen für viele 
Fragezeichen gesorgt, so auch in den Vereinen. In 
der Anhörung hat es ja auch sehr viele praktische 
Beispiele und Rückmeldungen dazu gegeben, wie 
groß die Problematik ist. 

Wir gehen allerdings auseinander hinsichtlich der 
Frage - das hatte ich schon im Ausschuss deutlich 
gemacht -, ob Sie mit Ihrem Antrag tatsächlich 
Abhilfe schaffen. Das möchte ich hier doch arg 
infrage stellen.  

Sie haben recht, dass der Vertreter der Landesda-
tenschutzbeauftragten Ihren Antrag nicht in Gänze 
geteilt hat, aber nicht, weil er ihn inhaltlich strittig 
gestellt hätte, sondern, weil er deutlich gemacht 
hat, dass vieles von dem, was Sie hier fordern, 
bereits erfüllt wird, z. B. die Forderung im ersten 
Teil in Richtung der Datenschutzbeauftragten, 
dass eine bestmögliche Beratung stattfindet. Die 
findet schon statt. Sie ist aber nicht bestmöglich 
darstellbar, weil die Ressourcen fehlen. Darauf 
komme ich aber gleich noch, wenn es um unseren 
Antrag geht. 

Das Zweite, nämlich Beratung vor Sanktionen - 
das hat sie auch deutlich gemacht -, ist erledigt. 
Genau diesen Pfad beschreitet die Landesdaten-
schutzbeauftragte. Auch die Handreichung, die Sie 
einfordern, ist längst auf dem Markt. Sie ist bereits 
Realität und wird den Vereinen schon zur Verfü-
gung gestellt. 

Die weiteren Punkte, die Sie in Richtung der Lan-
desregierung fordern: Sie fordern eine Evaluation, 
die ohnehin schon gesetzlich vorgesehen ist. Auch 
das läuft absolut ins Leere. Dieser Antrag wurde ja 
noch einmal verändert; da hatte ich, ehrlich ge-
sagt, die Hoffnung, dass ein bisschen Substanz 
aus der Anhörung Eingang findet. All das ist hier 
aber nicht zu finden. Ob man diesem Antrag zu-
stimmt oder ob bei der Landesdatenschutzbeauf-
tragten im Büro ein Sack Reis umfällt: Die Wirkung 
ist identisch. 

(Helge Limburg [GRÜNE] lacht - Se-
bastian Lechner [CDU]: Es gibt keinen 
Sack Reis bei der Landesdaten-
schutzbeauftragten!) 

- Hast du schon einmal nachgeschaut? - Gut. 

Deshalb haben wir unseren Antrag eingebracht. 
Da bin ich wieder bei der Landesdatenschutzbe-
auftragten. Sie hat Ihnen hier eine Brücke gebaut. 
Sie hat gesagt: Okay, ich verzichte auf die Forde-
rung aus dem letzten Haushalt nach den zehn 
Vollzeitstellen, die schon damals nicht erfüllt wur-
de. Ich gehe etwas herunter und baue eine Brü-
cke, gerade für den Bereich der Datenschutz-
Grundverordnung und der Vereine. Wir fordern 
zwei Vollzeitstellen speziell für den Bereich der 
Beratung, eine Stelle für die Schulung, die wir für 
die Vereine haben wollen, und 5 000 Euro. Ledig-
lich 5 000 Euro soll es für ein eLearning-Modul ge-
ben.  

Die Landesdatenschutzbeauftragte hat ihre Forde-
rungen wirklich auf absolute Sparflamme herunter-
gefahren. Selbst bei diesen waren Sie bisher nicht 
bereit mitzugehen, das ist aus Ihrem Redebeitrag 
deutlich geworden. Allein dies wäre das bisschen 
Substanz, das diesem Antrag tatsächlich einen 
gewissen Wert hätte verleihen können. Insofern ist 
unser Antrag hier, glaube ich, ein guter Antrag. 

(Beifall bei den GRÜNEN - Helge 
Limburg [GRÜNE]: So ist es!) 

Er nimmt genau das Problem auf, das auch in der 
Anhörung deutlich geworden ist, und er ist eine 
Hilfestellung für die Vereine, sodass diese - wenn 
sie bei der Landesdatenschutzbeauftragten anru-
fen - wirklich Beratung in Anspruch nehmen kön-
nen und dort nicht nur ein Besetztzeichen zu hören 
ist oder im schlimmsten Fall kein Mensch rangeht, 
sondern eine wirkliche Beratung stattfindet. 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 

Herr Kollege, ich hatte die Befürchtung, dass Sie 
gleich fertig sind und das Pult verlassen. Deswe-
gen habe ich Sie jetzt unterbrochen. Der Kollege 
Fredermann möchte eine Zwischenfrage stellen. 
Ist das möglich? 

Belit Onay (GRÜNE): 
Sehr gerne. 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 

Bitte schön, Herr Kollege Fredermann! 

Rainer Fredermann (CDU): 

Vielen Dank, Herr Onay.  

Noch einmal nachgefragt: Nachdem, was Sie bis-
lang gesagt haben, Herr Onay, möchten Sie nicht, 
dass für die kleinen und mittleren Vereine auf ei-
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nen Datenschutzbeauftragten verzichtet wird. Die-
se Initiative wollen Sie nicht unterstützen. Ist das 
richtig? 

(Zustimmung bei der CDU - Ulf Thiele 
[CDU]: Sehr schön!) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 
Danke schön. - Bitte, Herr Kollege! 

Belit Onay (GRÜNE): 
Vielen Dank, Herr Fredermann, für die Frage.  

Die Anhörung hat doch deutlich gemacht, wo die 
Probleme liegen. Es gibt doch jetzt schon klare 
Grenzen, wann in einem Verein ein Datenschutz-
beauftragter berufen werden muss und wann nicht. 
Viele Vereine haben gar nicht das Problem. Sie 
haben vielmehr die Angst, dass die Datenschutz-
Grundverordnung mit ihren Anforderungen ihre 
ehrenamtliche Arbeit überlastet und viele Probleme 
aufkommen. Deshalb brauchen sie eine Beratung. 
Das haben sie immer wieder deutlich gemacht. Der 
Vertreter der Landesdatenschutzbeauftragten hat 
im Ausschuss sehr deutlich gemacht, dass sehr 
viele Fragen kommen und dass man diesen vielen 
Anfragen nicht gerecht werden kann, weil die Ka-
pazitäten in der Behörde nicht vorhanden sind. 

Darauf wurde in dieser Anhörung und auch noch 
einmal in einem Schreiben der Landesdaten-
schutzbeauftragten hingewiesen. Das wäre eine 
Möglichkeit gewesen, dort wirklich Abhilfe zu 
schaffen und Mittel zu investieren. Genau das 
machen Sie nicht, und dort ist auch Ihre offene 
Flanke. Insofern stimmen Sie unserem Antrag 
doch bitte zu, damit Ihr Antrag noch ein bisschen 
Substanz erhält und den Vereinen wirklich gehol-
fen wird! 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 
Vielen Dank, Herr Kollege Onay. - Der Herr Kolle-
ge Fredermann hat sich zu einer Kurzintervention 
gemeldet. Bitte sehr! 

Rainer Fredermann (CDU): 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Onay, ich 
möchte noch einmal auf den Datenschutzbeauf-
tragten in den Vereinen kommen. Der Punkt ist 
doch Folgendes: Die kleinen Vereine müssen nach 
der DSGVO die gleichen rechtlichen Bedingungen 
erfüllen wie die großen Vereine, wie Bayern Mün-

chen und Hannover 96, die dafür Mitarbeiter ein-
stellen.  

Die kleinen Vereine in Niedersachsen sind aber 
ehrenamtlich geführt. Sie haben ehrenamtliche 
Vorstandsmitglieder. Sie brauchen Ehrenamtliche, 
die Datenschutzbeauftragter werden. Sie haben 
jetzt schon Personalprobleme, ihre ganzen Vor-
standsposten zu besetzen.  

Warum wollen Sie nicht, dass wir die Initiative er-
greifen, dass gerade für diese kleinen Vereine auf 
einen Datenschutzbeauftragten verzichtet werden 
kann? Wenn wir nicht versuchen, diesen Weg 
überhaupt zu gehen, lassen wir die Vereine heute 
schon im Stich. 

Danke schön. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 

Danke, Herr Kollege Fredermann. - Herr Onay 
möchte antworten. Bitte sehr! 

Belit Onay (GRÜNE): 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrter Herr 
Kollege Fredermann, ich erinnere Sie noch einmal 
an die Anhörung. Dort ist doch noch einmal deut-
lich geworden - - - 

Ich stelle etwas anderes voran: Ich glaube, wir 
beide sind uns einig, dass Datenschutz erst einmal 
kein Fluch, sondern etwas Wichtiges ist - gerade 
auch in Vereinen. Es ist noch einmal deutlich ge-
worden, wann es notwendig ist, eine Datenschutz-
beauftragte oder einen Datenschutzbeauftragten 
zu berufen, z. B. beim Gesundheitssport, wenn 
Gesundheitsdaten von Menschen, die in diesen 
Vereinen Sport treiben wollen, dort hinterlegt wer-
den sollen. Dann muss natürlich der Standard 
dementsprechend hoch sein. 

Jetzt werfen Sie uns vor, wir würden die Vereine 
im Regen stehen lassen. So wie ich das sehe, sind 
wir die Einzigen, die mit ihrem Antrag konstruktiv 
und vor allem substanziell etwas verbessern wol-
len, nämlich die Landesdatenschutzbeauftragte zu 
unterstützen, die Anfragen, die diese Vereine ha-
ben, zu beantworten und bei der nachvollziehba-
ren Verunsicherung, die durch die Datenschutz-
Grundverordnung und durch die Komplexität des 
Themas bei den Vereinen entstanden ist, aufzuklä-
ren. 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
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Da weigern Sie sich, diesen Weg mitzugehen. Das 
wäre der einzige Punkt, der in Ihrer Kompetenz, in 
unserer Kompetenz, in der Kompetenz des Land-
tages als Haushaltsgesetzgeber liegt. Genau da 
entziehen Sie sich Ihrer Verantwortung, und das 
finde ich ziemlich arm. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 
Vielen Dank, Herr Kollege. - Für die SPD-Fraktion 
hat sich die Kollegin Kreiser gemeldet. Bitte sehr! 

Dunja Kreiser (SPD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Heute Morgen war ich zum Interview 
durch die Multimedia Berufsbildende Schule aus 
Hannover eingeladen. Ich begrüße das Engage-
ment dieser Schülerinnen und Schüler sehr, dass 
sie sich politisch interessieren und gerade zu den 
aktuellen Themen, die hier im Parlament bespro-
chen werden, ein dementsprechendes Interview 
durchführen und dieses auch in die Öffentlichkeit 
tragen. Ein Thema dazu war auch „Ehrenamt stär-
ken - Datenschutz-Grundverordnung für Vereine 
handhabbarer machen“. 

Zwei Fragen hat der Schülerreporter mir z. B. ge-
stellt. Das waren: Die Vereine sind durch die Da-
tenschutz-Grundverordnung vor hohe Aufgaben 
gestellt. Wie können wir die Vereine und das Eh-
renamt besser unterstützen? - Und: Wer schützt 
die Daten, und wie kann dem Missbrauch von Da-
ten entgegengewirkt werden? 

Sehr geehrte Damen und Herren, mit unserem 
Entschließungsantrag der SPD und CDU wollen 
wir die 56 000 Vereine - davon 9 500 Sportverei-
ne - in Zusammenarbeit mit der Landesdaten-
schutzbeauftragten in die Lage versetzen, die An-
forderungen einzuhalten. Es ist natürlich wichtig, 
Daten - insbesondere personenbezogene Daten - 
sensibel zu behandeln. Herr Onay, ich glaube, wir 
alle sind uns einig, dass das schon sehr wichtig ist. 

Es ist wichtig, dass sich jedes Vereinsmitglied 
darauf verlassen kann, dass seine Daten nicht 
ohne seine Zustimmung bearbeitet oder gar wei-
tergeleitet werden. Wir bitten jedoch, die Einwilli-
gungsvorbehalte nicht in vollem Umfang durchzu-
führen, Vereine zu schulen und den Beratungsge-
danken vor die Sanktion zu stellen. Wir bitten da-
rum, dass bei Erstverstößen kein Bußgeld gezahlt 
werden muss, sondern der richtige Weg erklärt 
wird. Am besten wäre es selbstverständlich, wenn 
es gar nicht erst zu einem Verstoß käme. 

Wir bitten die Datenschutzbeauftragte des Landes, 
unter Einbindung des Datenschutzinstituts Nieder-
sachsen konkrete Formulierungs- und Handlungs-
linien zu erstellen, sodass die Datenschutz-Grund-
verordnung auch durch Ehrenamtliche in den Ver-
einen richtig angewendet werden kann. 

Sehr geehrte Damen und Herren, das Ehrenamt 
hält unsere Gesellschaft maßgeblich zusammen. 
Sie alle haben in Ihren Wahlkreisen Vereine, Initia-
tiven und Institutionen. Ohne Vereine wäre unsere 
Gesellschaft nicht denkbar, ohne Initiativen und 
Institutionen wäre gesellschaftlicher Zusammenhalt 
nicht möglich - das ist sicherlich uns allen bewusst. 
Aus unserer Sicht ist es daher besonders wichtig, 
das Ehrenamt zu schützen, zu würdigen und zu 
stärken. Es geht vor allem darum, das Ehrenamt 
nicht zu überfordern. Daher fordern wir die Landes-
regierung des Weiteren auf, sich auf Bundesebene 
für eine Änderung des Datenschutzrechts einzu-
setzen, damit kleinere Vereine z. B. nicht verpflich-
tet sind, Datenschutzbeauftragte zu bestellen. 

Digitalisierung entlastet das Ehrenamt: Einladun-
gen zu versenden, Mitgliederlisten zu führen oder 
sich einfach im digitalen Raum zu präsentieren - 
das alles ist mit der Digitalisierung wesentlich ein-
facher. Wie in allen anderen Bereichen auch müs-
sen wir dafür sorgen, dass Fortschritt das Beste-
hende ergänzt oder ersetzt, aber nicht Bestehen-
des verhindert.  

(Zustimmung bei der SPD) 

Die Datenerfassung und -bearbeitung darf auf 
keinen Fall zur Überforderung des Ehrenamtes 
führen. Wir wollen eine Brücke zwischen der un-
bedingten Notwendigkeit eines modernen Daten-
schutzes und der Leistbarkeit im Ehrenamt schaf-
fen.  

Sehr geehrte Damen und Herren, die Beratung 
und Hilfestellung durch die Landesdatenschutzbe-
auftragte ist uns deshalb so wichtig, damit es den 
Menschen in Niedersachsen weiterhin Spaß 
macht, sich im Verein zu engagieren.  

Ich möchte mich in diesem Zusammenhang für die 
gemeinschaftliche Zusammenarbeit bedanken, 
Herr Fredermann, und bitte um Unterstützung für 
unseren Entschließungsantrag. Den Antrag der 
Grünen lehnen wir ab; denn auch wir setzen uns 
selbstverständlich für die Vereine in Niedersach-
sen ein.  

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 
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Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 
Danke, Frau Kollegin. - Für die Fraktion der FDP 
hat sich nun der Kollege Jan-Christoph Oetjen 
gemeldet. Bitte sehr! 

Jan-Christoph Oetjen (FDP): 
Ganz herzlichen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Verehrte Kolleginnen und verehrte Kollegen! 
Ich habe mit großem Interesse verfolgt, welchen 
Tanz der Kollege Fredermann und der Kollege 
Onay hier vorhin aufgeführt haben. Das war schon 
ganz spannend. 

(Horst Kortlang [FDP]: Zusammen?) 

Wir als FDP finden die Initiative, die von CDU und 
SPD ausgegangen ist, richtig. Wir müssen Vereine 
von unnötigen Vorgaben im Bereich des Daten-
schutzrechtes entlasten. Diese sind übrigens gar 
nicht so sehr aus Europa gekommen, sondern die 
gibt es, weil der Deutsche Bundestag beschlossen 
hat, bestimmte Ausnahmeregelungen, die in der 
Datenschutz-Grundverordnung für Vereine vorge-
sehen waren, gerade nicht in nationales Recht zu 
übernehmen. Das ist aus meiner Sicht ein Fehler 
gewesen.  

Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir mehr Bera-
tung für die Vereine brauchen. Die Vereine brau-
chen einen Ansprechpartner, der ihre Fragen be-
antwortet. Das kann auch aus meiner Sicht nur die 
Landesdatenschutzbeauftragte sein. Kollege Fre-
dermann hat zu Recht gesagt, dass die Landesda-
tenschutzbeauftragte zum Teil schon aktiv gewor-
den ist und diese Beratung auch leisten möchte.  

Die Grünen wollen diese Rechtsänderung nicht, 
weil sie das Datenschutzniveau nicht absenken 
wollen. Das sagen sie nicht offen, weil das bei den 
Vereinen nicht gut ankommt, aber das klingt hier 
schon so ein bisschen an.  

Sie sagen aber auch - und das aus unserer Sicht 
zu Recht -: Wenn die Landesdatenschutzbeauf-
tragte Beratung leisten soll, dann braucht sie dafür 
auch Stellen. Dann braucht sie mehr Personal, um 
den gestiegenen Anforderungen gerecht zu wer-
den. Aber das wollen SPD und CDU nicht in ihren 
Entschließungsantrag schreiben: dass diese zu-
sätzlichen Stellen bei der Landesdatenschutzbe-
auftragten notwendig sind. Dabei haben die Grü-
nen völlig recht: Man kann nicht erwarten, dass 
mehr Arbeit geleistet wird, ohne dass dafür mehr 
Stellen zur Verfügung gestellt werden.  

(Beifall bei der FDP und bei den 
GRÜNEN) 

Lieber Kollege Fredermann, ich hätte mir ge-
wünscht, dass Sie die Forderung nach zusätzli-
chen Stellen für die Landesdatenschutzbeauftragte 
in Ihren Entschließungsantrag mit aufgenommen 
hätten. Aber dazu konnten Sie sich leider nicht 
durchringen. Aus meiner Sicht ist das aber not-
wendig; denn sonst bleiben die Versprechungen 
gegenüber den Vereinen leer.  

Die Kolleginnen und Kollegen, die bei der Landes-
datenschutzbeauftragten arbeiten, können sich ja 
nicht vierteilen. Somit streuen Sie den Vereinen 
Sand in die Augen, wenn Sie einerseits sagen, 
dass Sie zusätzliche Beratungsangebote für die 
Vereine schaffen wollen, aber andererseits die 
Landesdatenschutzbeauftragte nicht entsprechend 
finanziell und materiell ausstatten wollen. Das ist 
gegenüber den Vereinen und gegenüber der Lan-
desdatenschutzbeauftragten nicht fair.  

(Beifall bei der FDP und Zustimmung 
von Belit Onay [GRÜNE]) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie bekom-
men von uns Freien Demokraten insofern einen 
Vertrauensvorschuss, als wir davon ausgehen, 
dass diese zusätzlichen Personalstellen in der 
Folge, dann, wenn diese Aufgaben übertragen 
werden, der Landesdatenschutzbeauftragten tat-
sächlich zur Verfügung gestellt werden.  

Dem Antrag der Grünen wird die FDP-Fraktion aus 
den genannten Gründen nicht zustimmen. Sie wird 
ihn aber auch nicht ablehnen. Die Rechtsänderun-
gen sind zwar notwendig, aber zu ihnen kommt es, 
wenn wir den Antrag der Grünen annehmen, nicht. 
Die zusätzlichen Stellen sind aber notwendig.  

Am Ende werden wir dem Antrag von SPD und 
CDU zustimmen, weil wir der Überzeugung sind, 
dass wir die Vereine entlasten müssen und es für 
das Ehrenamt nicht so hohe Auflagen beim Daten-
schutz geben sollte. Ich kann Sie nur auffordern, 
der Landesdatenschutzbeauftragten die zusätzli-
chen Stellen mit dem nächsten Haushalt zur Ver-
fügung zu stellen.  

Vielen Dank.  

(Beifall bei der FDP und Zustimmung 
bei der SPD und bei der CDU) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 

Herzlichen Dank, Herr Kollege Oetjen. - Für die 
Fraktion der AfD hat sich nun der Kollege Jens 
Ahrends gemeldet. Bitte sehr! 



Niedersächsischer Landtag  -  18. Wahlperiode  -  44. Plenarsitzung am 27. März 2019 
 

4044 

Jens Ahrends (AfD): 

Herr Präsident, ich danke Ihnen. - Meine Damen 
und Herren! Laut ist der Ruf aus Ihren Reihen 
nach immer mehr EU. Immer mehr Kompetenzen 
werden aus den Mitgliedsländern nach Brüssel 
übertragen. Dort sitzen dann hoch bezahlte Men-
schen an ihren Schreibtischen und entscheiden 
über Richtlinien und Gesetze. In den einzelnen 
Staaten müssen diese dann umgesetzt werden.  

Die DSGVO ist zum 25. Mai 2018 in allen Mitglied-
staaten der Europäischen Union eingeführt wor-
den. Heute stehen wir hier und versuchen einen 
Weg zu finden, diese Verordnung aus Brüssel 
weitestgehend zu befolgen und gleichzeitig das 
Funktionieren der Vereine in Niedersachsen zu 
gewährleisten.  

Wir müssen leider feststellen, dass die Umsetzung 
dieser Richtlinie gerade in den Vereinen, in denen 
viele ehrenamtliche Mitglieder arbeiten, zu großen 
Problemen führt. Sie belastet das Ehrenamt und 
stellt es vor eine große Herausforderung. Komple-
xe rechtliche Formulierungen aus Brüssel müssten 
so in deutsches Recht umgesetzt werden, dass 
anwenderfreundliche und verständliche Formulie-
rungen an die Stelle von komplizierten rechtlichen 
Bedingungen treten. Hierbei muss der Grundsatz 
„Beratung vor Sanktion“ auf jeden Fall befolgt wer-
den; denn die Menschen brauchen Hilfe.  

Aber an diesem Beispiel der DSGVO, meine Da-
men und Herren, wird leider auch deutlich, dass in 
Brüssel Entscheidungen getroffen werden, von 
denen zuvor anscheinend niemand geahnt hat, 
welche Auswirkungen diese Verordnungen in der 
Praxis haben werden. Damit ist dies ein gutes, ja 
fast exemplarisches Beispiel mit Blick auf die For-
derung der AfD, die Verwaltung subsidiär zu ge-
stalten, anstatt eine zentrale Regierung eines eu-
ropäischen Superstaates mit einer übermäßigen 
Regulierungswut zu haben.  

Aber natürlich stimmen wir diesem Antrag zu, um 
zu gewährleisten, dass wir auch weiterhin viele 
ehrenamtliche Mitglieder in den Vereinen haben, 
die durch ihr Engagement gewährleisten, dass die 
Vereine in Niedersachsen weiterhin funktionieren.  

Wir unterstützen auch die Forderung, auf die Be-
stellung eines Datenschutzbeauftragten zu verzich-
ten, wenn es sich um einen kleinen oder mittleren 
Verein handelt. Allerdings fordern wir zunächst 
eine genaue Definition: Was ist ein kleiner Verein? 
Ab wann ist es ein mittlerer bzw. ein großer Ver-

ein? - Das muss in den Ausschüssen besprochen 
werden.  

Auch eine Öffnungsklausel, um ehrenamtliche 
Vereine von der gesetzlichen Verpflichtung gemäß 
DSGVO zu befreien, halten wir durchaus für er-
strebenswert. Auch hier müssen die genauen Be-
dingungen dafür natürlich noch definiert werden.  

Die AfD-Fraktion unterstützt den hier eingebrach-
ten Antrag der Fraktionen von SPD und CDU, das 
Ehrenamt zu stärken und die DSGVO für Vereine 
praktisch handhabbar zu machen. Den Ände-
rungsantrag der Fraktion der Grünen lehnen wir 
ab.  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall bei der AfD) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 
Vielen Dank, Herr Kollege Ahrends. - Zu einer 
Kurzintervention hat der Kollege Oetjen das Wort. 
Bitte sehr! 

(Ulrich Watermann [SPD]: Jetzt musst 
du hochfahren!) 

Jan-Christoph Oetjen (FDP): 
Ja, das ist notwendig - das Pult und das Niveau. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrter 
Herr Präsident! Ich habe mich zu Wort gemeldet, 
weil es mir tierisch auf den Keks geht, dass hier 
Reden gehalten werden, die von keinerlei Sach-
kenntnis getrübt sind. 

(Beifall bei der FDP, bei der SPD und 
bei den GRÜNEN) 

Lieber Herr Kollege Ahrends, bei der Beratung 
dieses Antrags und bei der Anhörung im Aus-
schuss ist ganz deutlich geworden, dass es nicht 
die Datenschutz-Grundverordnung ist, die den 
Vereinen Probleme bereitet, sondern deren Um-
setzung im Bundesdatenschutzgesetz durch den 
Bundesgesetzgeber.  

Dieses billige Brüssel-Bashing bringt uns über-
haupt nicht weiter. Das mag Ihnen gefallen, aber 
inhaltlich ist es hier nicht angebracht. 

(Beifall bei der FDP, bei der SPD, bei 
der CDU und bei den GRÜNEN) 

Ich bin wirklich niemand, der sagt, alles, was von 
der EU, was aus Brüssel kommt, ist toll. Aber bitte 
lassen Sie die Kirche im Dorf! Lassen Sie uns die 
Kritik dort anbringen, wo sie notwendig ist und wo 
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man Dinge verbessern kann. Auch wir Freie De-
mokraten legen ja Vorschläge dafür vor, wie man 
die Politik in Brüssel verbessern kann. Aber lassen 
Sie bitte dieses Brüssel-Bashing sein! Bei der Da-
tenschutz-Grundverordnung hat die Mehrheit im 
Deutschen Bundestag die Entscheidungen getrof-
fen, die jetzt den Vereinen das Leben schwerma-
chen. Das war nicht Brüssel, verehrte Kolleginnen 
und Kollegen! 

(Beifall bei der FDP, bei der SPD, bei 
der CDU und bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 

Danke, Herr Kollege Oetjen. - Herr Kollege 
Ahrends möchte offensichtlich nicht antworten. 
Dann hat für die Landesregierung der Herr Innen-
minister das Wort. Bitte sehr, Herr Minister Pistori-
us! 

Boris Pistorius, Minister für Inneres und Sport: 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! In unserer digitalisierten Gesellschaft hat 
der Datenschutz eine hohe Bedeutung. Daran 
kann und darf es keinen Zweifel geben. Klar ist 
aber auch: Die Anforderungen an den Datenschutz 
dürfen nicht zu einer übermäßigen Belastung für 
die Menschen in unserem Land führen, die z. B. 
ehrenamtlich tätig, die für uns alle in ganz Nieder-
sachsen eine unverzichtbare Arbeit vor allem in 
den Vereinen leisten. Der vorliegende Entschlie-
ßungsantrag trägt daher zahlreichen Hinweisen 
aus vielen Bereichen der Gesellschaft Rechnung. 

Dabei wurde gefordert, die Anforderungen der 
Datenschutz-Grundverordnung für bestimmte Be-
reiche abzumildern. In dem Antrag geht es konkret 
darum, zunächst die Bestimmungen im Daten-
schutzrecht zu identifizieren, die insbesondere das 
Ehrenamt in seinem Alltag belasten. In einem 
nächsten Schritt sollen dann auf Bundesebene 
oder auch auf europäischer Ebene gezielt Ände-
rungen zur Verbesserung der Situation angesto-
ßen werden. 

Der Entschließungsantrag ist ein wichtiger Schritt 
zur Unterstützung der ausgeprägten und vielfälti-
gen Vereinslandschaft, über die wir uns in Nieder-
sachsen alle sehr freuen können. Dieses aktive 
Vereinsleben wäre ohne den großen ehrenamtli-
chen Einsatz vieler Vereinsmitglieder nicht denk-
bar.  

Es ist deshalb auch langfristig notwendig, kleine 
und mittelgroße Vereine von übermäßigen Vorga-
ben im Datenschutz zu entlasten. 

(Zustimmung von Sebastian Lechner 
[CDU]) 

Zwar können z. B. die Bestellungen von Daten-
schutzbeauftragten und die Führung von Verarbei-
tungsverzeichnissen durchaus sinnvolle Hilfsmittel 
sein, um den datenschutzrechtlichen Anforderun-
gen gerecht zu werden. Entscheidend ist aber, 
dass diese Pflichten mit dem nötigen Augenmaß 
auferlegt werden. Inwiefern bestimmte Bereiche 
von bestehenden datenschutzrechtlichen Vorga-
ben ausgenommen werden sollten, wird bereits 
intensiv diskutiert. Ganz aktuell war das etwa im 
Herbst 2018 im Rahmen des zweiten Datenschutz-
Anpassungsgesetzes des Bundes der Fall. 

Auch das Land Niedersachsen hat sich im Bundes-
rat für Erleichterungen insbesondere für Vereine 
eingesetzt. Das war und bleibt richtig. Allerdings 
war eine Mehrheit zum damaligen Zeitpunkt leider 
nicht erreichbar. In der Diskussion wurde jedoch 
bereits deutlich, dass genau geprüft werden muss, 
wer in welcher Form zu entlasten ist, um eine ge-
rechte und vertretbare Umsetzung der DSGVO 
sicherzustellen. 

Darüber hinaus wird es nötig sein, genau hinzu-
schauen, wenn es um die Frage geht, wer bei da-
tenschutzrechtlichen Verstößen eigentlich haftet. 
Das gilt insbesondere, weil ein Ausschluss der 
Haftung die eine Seite zwar begünstigt, auf der 
anderen Seite aber den Geschädigten schlechter-
stellen würde. Die DSGVO hat seit ihrem Inkrafttre-
ten im Mai vergangenen Jahres bereits für eine 
weitreichende und auch notwendige Sensibilisie-
rung beim Thema Datenschutz und dem dahinter-
stehenden Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung gesorgt. 

Es muss aber auch allen klar sein, dass sich der 
Umgang mit der - wenn auch nur teilweise - neuen 
Rechtslage erst einmal einspielen muss. Wir müs-
sen jetzt Erfahrungen mit der Anwendung der 
DSGVO und des ergänzenden nationalen Rechts 
machen, diese dann auswerten und die richtigen 
Schlüsse ziehen. Sofern dann konkreter Ände-
rungsbedarf besteht, können wir erforderliche 
Maßnahmen, z. B. Gesetzesänderungen, initiieren 
und werden das auch tun. Die Aufforderung des 
Entschließungsantrags, diesbezüglich tätig zu 
werden, wird von der Landesregierung daher aus-
drücklich begrüßt.  
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Es braucht natürlich Zeit für eine beurteilungsfähi-
ge Praxis. Ein erster Schritt wird die Evaluation der 
DSGVO sein, die von der Europäischen Kommis-
sion, dem Parlament und dem Rat bis zum 25. Mai 
2020 vorzulegen ist.  

Zum jetzigen Zeitpunkt, meine Damen und Herren, 
ist entscheidend, dass wir den Vereinen und ande-
ren Einrichtungen konkrete Hilfe durch Beratung 
und Schulungen anbieten können. Hier werden die 
Vereine und auch andere Institutionen nicht alleine 
gelassen. Die Landesbeauftragte für den Daten-
schutz hat zusammen mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen der anderen Bundesländer bereits eine 
Vielzahl von Handreichungen auf ihrer Homepage 
veröffentlicht.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Stär-
kung des Ehrenamts ist uns allen ein gemeinsa-
mes wichtiges Anliegen. Der Datenschutz als Zu-
kunftsthema für eine zunehmend digitale Gesell-
schaft ist dies aber ebenso. Lassen Sie uns beide 
Anliegen vernünftig miteinander verbinden! Dazu 
ist es notwendig, mit der gebotenen Gründlichkeit 
und Genauigkeit die Situation auszuwerten und die 
richtigen Konsequenzen zu ziehen. Dieser Ent-
schließungsantrag ist daher ein wichtiger Baustein, 
um langfristig die Situation für die Vereine zu er-
leichtern und gleichzeitig dem Datenschutz der 
Menschen gerecht zu werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

Vizepräsident Frank Oesterhelweg: 
Herzlichen Dank, Herr Minister. - Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor.  

Wir kommen zur Abstimmung. 

Der auf Annahme in einer geänderten Fassung 
zielende Änderungsantrag entfernt sich inhaltlich 
weiter vom ursprünglichen Antrag als die Be-
schlussempfehlung. Nach § 39 Abs. 3 Satz 1 in 
Verbindung mit § 31 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 un-
serer Geschäftsordnung stimmen wir daher zu-
nächst über diesen Änderungsantrag ab. Falls er 
abgelehnt wird, stimmen wir anschließend über die 
Beschlussempfehlung ab.  

Wer also dem Änderungsantrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen in der Drucksache 18/3191 
zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
- Gegenprobe! - Enthaltungen? - Damit ist der 
Änderungsantrag mit großer Mehrheit abgelehnt 
worden. Dem Änderungsantrag wurde also nicht 
gefolgt. 

Wir kommen damit zur Abstimmung über die Be-
schlussempfehlung des Ausschusses. Wer der 
Beschlussempfehlung des Ausschusses zustim-
men und damit den Antrag der Fraktion der SPD 
und der Fraktion der CDU in der sich aus der Be-
schlussempfehlung ergebenden geänderten Fas-
sung annehmen will, den bitte ich um ein Handzei-
chen. - Gegenprobe! - Enthaltungen? - Der Be-
schlussempfehlung des Ausschusses wurde mit 
großer Mehrheit gefolgt. 

Wir kommen zum 

Tagesordnungspunkt 16: 
Abschließende Beratung: 
a) Den Missbrauch von K.-o.-Tropfen verhin-
dern - Antrag der Fraktion der AfD - Drs. 18/327 - 
b) Missbrauch von psychoaktiven Substanzen 
verhindern: Durch zielgerichtete Aufklärung 
vor K.-o.-Mitteln schützen - Antrag der Fraktion 
der SPD und der Fraktion der CDU - Drs. 18/3182 
- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Sozi-
ales, Gesundheit und Gleichstellung - Drs. 18/3208  

Der Ausschuss empfiehlt Ihnen erstens, den An-
trag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU unverändert anzunehmen, und zweitens, den 
Antrag der Fraktion der AfD abzulehnen. 

Eine Berichterstattung ist nicht vorgesehen. 

Wir kommen zur Beratung. Das Wort hat der Kol-
lege Bothe von der AfD-Fraktion. Bitte sehr! 

Stephan Bothe (AfD): 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Werte Kollegen! Themen wie das 
heute hier im Plenum behandelte lassen sich wun-
derbar theoretisch - über die Köpfe der Betroffenen 
hinweg - diskutieren. Doch den Opfern hilft es we-
nig. Ihr immenses Leid muss immer wieder öffent-
lich gemacht werden. Lassen Sie mich deshalb 
einen Ausschnitt aus einer Reportage der Augs-
burger Allgemeinen zitieren: 

„An jenem Tag also war sie auf einer Party 
in ihrer alten Heimat gewesen. In der heilen 
Welt, wie sie sagt. Bekannte hatten eingela-
den, es kamen Freunde und jeder brachte 
noch jemanden mit. Rund 200 Menschen 
feierten. Anna mixte sich einen schwachen 
Whiskey Cola, weil sie nur kurz bleiben und 
dann zu ihrem Freund wollte. Sie unterhielt 
sich mit alten Freundinnen, sie hatte ihr Glas 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_02500/00001-00500/18-00327.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03182.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03208.pdf
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nicht immer im Blick, sie lachte viel, die 
Stimmung war gut - und dann, etwa 30 Mi-
nuten nach ihrer Ankunft, beginnt ihr Film-
riss, von dem sie erst am Sonntagnachmit-
tag bei Freunden erwachte, mit handteller-
großen Wunden an den Knien, mit blauen 
Flecken an Brüsten, an den Innenseiten der 
Oberschenkel und am Rücken. Ihr tat alles 
weh. Sie wusste zunächst nicht, was war. 
Hingefallen, dachte sie, als sie ihre kaputte 
Strumpfhose auszog. Dass ihr jemand etwas 
in den Drink getan haben musste, war ihr 
sofort klar. So fühlt man sich nicht nach ei-
nem einfachen Whiskey Cola. Was dieser 
Jemand aber noch getan haben muss, das 
schwante ihr erst, als ein paar Tage später 
die Albträume anfingen.“  

Solche und ähnliche Erlebnisberichte findet man 
zuhauf im Internet. 

(Vizepräsident Bernd Busemann über-
nimmt den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, derlei Beispiele er-
schüttern. Sie sind ein Auftrag an uns als Politik, 
die Weichen umzustellen. Der hinterhältige Einsatz 
sogenannter K.-o.-Tropfen gegen wehrlose Opfer 
ist ein reales Problem, dem wir uns stellen müs-
sen.  

Daher begrüßen wir außerordentlich den Antrag 
der Großen Koalition, der ja im Grunde ein Ände-
rungsantrag zu dem Antrag der AfD ist. AfD wirkt 
halt auch bei Ihnen. 

Aber zurück zum Thema! Was sind K.-o.-Tropfen 
eigentlich? Darunter fällt eine Vielzahl chemischer 
Substanzen. Die zwei verbreitetsten sind unter den 
Kürzeln GBL und GHB bekannt. 

GHB-Tropfen sind im Medizinhandel erhältlich. Sie 
fallen seit 2002 aber als Droge unter das Betäu-
bungsmittelgesetz. Besitz, Kauf, Handel sowie 
Abgabe und Verabreichung sind dadurch strafbar. 

GBL ist ein chemischer Wirkstoff, der in der Indust-
rie als Reinigungs- und Lösungsmittel Anwendung 
findet und daher sehr weit verbreitet ist. Er kann 
vollkommen legal und bequem über das Internet 
bestellt werden. Im menschlichen Körper wird GBL 
in GHB umgewandelt. 

GHB ist vollkommen geschmacklos. GBL hat einen 
Eigengeschmack, der aber nach Vermischung mit 
Getränken nicht mehr wahrzunehmen ist. In einer 
Disko ein paar Tropfen GBL in einen Drink ge-
mischt, und schon wird das Opfer innerhalb kür-

zester Zeit benommen, wehrlos und je nach Dosie-
rung sogar bewusstlos. Die Betroffenen erinnern 
sich dann oftmals nicht mehr. 

Meine Damen und Herren, sehr geehrte Kollegin-
nen und Kollegen, das eingangs geschilderte Bei-
spiel und die genannten Wirkmechanismen von 
K.-o.-Tropfen zeigen eines auf: Der vorgelegte 
Antrag der Großen Koalition ist zwar gut gemeint, 
greift aber viel zu kurz. Einige Anmerkungen und 
Anregungen dazu: 

Erstens. Konsequenterweise - ein genauerer Blick 
in unseren Antrag hätte da gereicht - muss auch 
GBL in das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen 
werden. 

Zweitens sollte GBL trotz Ihrer Vorbehalte nur 
noch in vergällter Form - also als vergälltes Präpa-
rat - verkauft werden. Eine Beimischung der Bitter-
stoffes Denatonium würde - so auch Dr. Michael 
Rath von der Suchtabteilung des Zentrums für 
Psychiatrie in Bad Schussenried - jedes Getränk 
nach Beigabe geringster Mengen GBL sofort un-
genießbar machen. 

Die beiden Punkte würden außerdem eine stark 
abschreckende Wirkung auf potenzielle Täter aus-
üben. Wenn der Erwerb und die Anwendung derart 
stark eingeschränkt würden, wäre bereits viel ge-
wonnen. Denn der größte Nährboden für Miss-
brauchs- und Vergewaltigungsfälle in Verbindung 
mit K.-o.-Tropfen ist die Möglichkeit der anonymen 
Beschaffung und Anwendung. Daher gilt es, genau 
hier anzusetzen und konsequent weiterzumachen. 
- Aber weiter im Text! 

Drittens. Der GroKo-Antrag begrüßt die „bestehen-
den Präventionsmaßnahmen in Schulen (und) 
Ausbildungsstätten“. Das ist schön und gut. Nur 
habe ich leider trotz intensiver Recherche kein 
einziges proaktives Präventionsprogramm für Nie-
dersachsen in diesem Bereich gefunden - immer 
nur Flyer zum Downloaden auf unbekannten Sei-
ten. Andere Bundesländer sind hier wesentlich 
weiter. 

Viertens. Auch begrüßen Sie vollkommen zu Recht 
die „Ermittlungsarbeit der Polizei“. Nur vergessen 
Sie, hier zu erwähnen, dass die Verwendung von 
K.-o.-Tropfen im Zusammenhang mit der Bege-
hung von Straftaten statistisch nicht standardisiert 
erfasst wird - mit der fatalen Folge, dass Ermitt-
lungsbehörden, Staatsanwaltschaften und Ministe-
rien hier komplett im Dunkeln tappen. Das ist ein 
unzumutbarer Zustand in der heutigen Zeit. 
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Fünftens und letztens: GBL sei, so Ihr Antrag, nur 
einer von vielen möglichen Gefahrenstoffen. Dem 
halte ich vehement entgegen: GBL ist der billigste 
und derzeit am leichtesten zu beschaffende Stoff 
in diesem Segment. Verdeutlichen Sie sich eines: 
50 000 t GBL produziert allein der deutsche Che-
mieriese BASF pro Jahr. Aus diesem Stoff werden 
dann frei erhältliche Arzneimittel, Pflanzenschutz- 
und Reinigungsmittel hergestellt und auf den Markt 
geworfen. Eine Vergällung würde natürlich die 
Produktion verteuern. Und wer legt sich hier schon 
gerne mit dem Wirtschaftsriesen BASF an? So 
weit gehen Ihr Mut und Ihre Courage dann leider 
doch nicht, zum Leidwesen der Opfer. 

Meine Damen und Herren, sehr geehrte Kollegen, 
wie ich aufzeigte, kratzt der Antrag der Großen 
Koalition leider nur an der Oberfläche dieses gro-
ßen Problems. Den notwendigen Wandel im Um-
gang mit K.-o.-Tropfen, insbesondere GBL, wird er 
nicht einleiten können - ein Grund, warum wir als 
AfD uns bei Ihrem Antrag enthalten werden. 

Es sei aber noch einmal daran erinnert, dass wir 
es waren, die bereits letztes Jahr dieses Problem 
mit einem Antrag in die Debatte einbrachten und 
hier weitgehende Lösungsvorschläge unterbreite-
ten - Lösungswege, die Sie heute ablehnen wer-
den, die es aber ermöglichen würden, die notwen-
digen Maßnahmen einzuleiten, um Frauen besser 
vor dieser heimtückischen Waffe schützen zu kön-
nen. Denn uns als AfD ist das Wohl der Frauen 
wichtiger als Wirtschaftsinteressen und halbgare 
Schaufensteranträge. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 

Vielen Dank Herr Kollege. - Jetzt ist für die CDU-
Fraktion Kollegin Laura Rebuschat dran. Bitte sehr! 
Ich erteile Ihnen das Wort. 

Laura Rebuschat (CDU): 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Es gibt über 100 Wirkstoffe, die 
entweder als Partydrogen oder aber als sogenann-
te K.-o.-Mittel missbraucht werden können. Die 
übergroße Mehrheit dieser Wirkstoffe kommt zu-
meist ganz legal in der Medizin oder in der Indust-
rie vor.  

Diese K.-o.-Mittel werden in Bars und Diskotheken, 
aber auch im Rahmen privater Feiern sehr hinter-
listig und meist unbemerkt ins Getränk des Opfers 

geschüttet. Das Ziel ist, das Opfer zu enthemmen 
oder gar zu betäuben. Raub, Belästigung, Körper-
verletzung und sogar Vergewaltigung sind Strafta-
ten, die dann von den Tätern an wehr- und teilwei-
se sogar bewusstlosen Menschen verübt werden.  

Besonders perfide dabei: In der Regel leidet das 
Opfer unter Gedächtnisverlust. Das Opfer hat ei-
nen Filmriss. Es weiß nicht, was passiert ist. Es 
kann sich nicht an den Tatablauf erinnern. Das ist 
ganz besonders für Vergewaltigungsopfer sehr 
traumatisch und sehr belastend. Wer selbst schon 
einmal unter Amnesie gelitten hat, weiß, wie ver-
unsichernd sich das anfühlt, wie groß das Scham-
gefühl der Betroffenen am Ende ist. 

Genau deshalb ist es gut und wichtig, in diesem 
Feld zu verbessern, was noch verbessert werden 
kann. Wir als Koalitionspartner haben uns deshalb 
eingehend mit der Thematik befasst, um an den 
richtigen Stellschrauben drehen zu können. Wir 
haben uns ausgetauscht mit der Polizei, mit Apo-
thekern, mit Menschen, die sich Beweissicherung 
in Verdachtsfällen beschäftigen. Zwei Punkte sind 
dabei ganz besonders aufgefallen: 

Erstens. Die immer wieder vorgeschlagene Vergäl-
lung von Wirkstoffen, also das Bittermachen dieser 
Substanzen, entfaltet wenig bis gar keine Wirkung.  

Die Idee hinter der Vergällung ist ja, dass ich als 
potenzielles Opfer es wegen des bitteren Ge-
schmacks sofort schmecke, wenn mir etwas ins 
Getränk getan wurde, und ich dann sofort gewarnt 
bin. Leider gibt es, wie schon erwähnt, eine Viel-
zahl verschiedener legaler Mittel wie Medikamente 
in fester oder auch flüssiger Form, die missbraucht 
werden können und unbemerkt untergemischt 
werden können. Eine Vergällung von GHB und 
GBL, wie von Ihnen vorgeschlagen, würde ent-
sprechend nur sehr wenige dieser über 100 Sub-
stanzen betreffen. 

Die Fachkreise haben uns auch ganz eindeutig 
signalisiert: Der gewünschte Effekt, dass das Opfer 
die vergällte Substanz herausschmecken kann, 
wird in der Realität gar nicht erreicht. Warum ist 
das so? - Man benötigt von diesen Mitteln, um 
diese Wirkung zu erzielen, zumeist nur sehr kleine, 
geringe Mengen. Diese kleinen, bitteren Mengen 
sind vielleicht gerade noch in Wasser zu erahnen, 
aber ganz bestimmt nicht in Cocktails, Longdrinks, 
Säften oder Softgetränken. 

Wir haben eine andere Stellschraube identifiziert, 
an der es sich wirklich anzusetzen lohnt. Das ist 
die gezielte Aufklärung bei potenziellen Opfern und 
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bei Beteiligten, die im Verdachtsfall schnell han-
deln müssen; denn der Faktor Zeit ist bei diesem 
Thema entscheidend. Der menschliche Körper 
baut K.-o.-Mittel im Blut sehr schnell ab. Nach 
wenigen Stunden ist ein Nachweis meistens nicht 
mehr möglich.  

Umso wichtiger ist es, genau dieses Wissen über 
Gefahren und richtige Abläufe im Verdachtsfall 
dort, wo es angebracht ist, zu verbreiten. An die-
sem Hebel wollen wir als CDU und als SPD und, 
wenn ich es richtig mitbekommen habe, auch die 
anderen Fraktionen ansetzen. Wir legen deshalb 
Wert auf die Formulierung „zielgerichtete Aufklä-
rung“. Denn eine landesweite Informationskam-
pagne - beispielsweise an Litfaßsäulen oder, oder, 
oder - würde nicht nur mögliche Opfer, sondern vor 
allem auch Täter mit dem notwendigen Wissen 
ausstatten. Davon raten deshalb die Ermittlungs-
behörden ganz klar ab. Das ist in vielen Gesprä-
chen deutlich geworden. 

Wir wollen uns darauf konzentrieren, die richtigen 
Menschen an den richtigen Orten aufzuklären. Das 
können unserer Ansicht nach beispielsweise Mäd-
chensprechstunden bei Gynäkologen sein. Das 
kann ebenso das Personal in Bars und in Disko-
theken sein. Das sind auch Arztpraxen und Poli-
zeistationen. 

Ich kann nur wiederholen: Der Faktor Zeit ist ent-
scheidend. Die zielgerichtete Aufklärung der richti-
gen Menschen an den richtigen Orten ist entschei-
dend. Da wollen wir ansetzen. Bei diesem wichti-
gem Vorgehen bitte ich deshalb um Ihre Unterstüt-
zung und um Zustimmung zu unserem Antrag. 

Herzlichen Dank. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU, bei der 
SPD, bei den GRÜNEN und bei der 
FDP) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 

Vielen Dank, Frau Rebuschat. - Jetzt folgt für die 
FDP-Fraktion die Abgeordnete Sylvia Bruns. Bitte 
sehr, Frau Bruns! 

Sylvia Bruns (FDP): 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Als wir im Ausschuss über dieses 
Thema geredet haben, hat keine der vier Fraktio-
nen, die jetzt Ihrem Antrag zustimmen, gesagt, 
dass sie nicht zustimmen und dass das Leid der 
Opfer negiert würde. Wir alle sind uns des Leids 
der Opfer bewusst. Keiner hat auch nur im Entfern-

testen die Idee aufgeworfen: Wir dürfen die Sub-
stanz nicht vergällen, weil wir dann den Gewinn 
von BASF schmälern würden. - Das fand ich ein 
etwas krudes Argument. Das war bei uns nie The-
ma. Keiner von uns vieren hätte jemals dieses 
Argument gebracht. 

(Beifall bei der FDP, bei der SPD, bei 
der CDU und bei den GRÜNEN) 

Die Kollegin Rebuschat hat dies gut und richtig 
ausgeführt. Wenn man sich mit Fachleuten unter-
hält - wahrscheinlich haben Sie das getan und Sie 
von der AfD eher nicht -, wird deutlich, dass die 
Vergällung der beiden Stoffe an dem Punkt über-
haupt nicht weiterhilft. In Wasser, ja. Aber sobald 
es zu anderen Getränken kommt, zu Cocktails - 
vielleicht noch einen Schuss Himbeersirup oder 
andere Sachen darauf! -, schmeckt man das ein-
fach nicht. Deswegen ist das eher eine Politik, bei 
der man sich zurücklehnen und sagen kann: Na 
toll, jetzt haben wir etwas gemacht. Jetzt vergällen 
wir das Mittel und sind das Problem los. 

Der Antrag der Großen Koalition beschäftigt sich 
damit, zielgerichtet und langfristig tatsächlich et-
was zu unternehmen. Deswegen werden auch wir 
dem Antrag zustimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP, bei der SPD, bei 
der CDU und bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 

Danke schön, Frau Bruns. - Während Ihrer Rede 
gab es den Wunsch nach einer Kurzintervention 
vom Kollegen Bothe. Bitte sehr, Herr Bothe! 
90 Sekunden! 

Stephan Bothe (AfD): 

Vielen Dank. - Das möchte ich jetzt doch nicht 
unkommentiert lassen. Erst einmal habe ich in 
keiner Weise gesagt, dass Sie kein Mitgefühl mit 
den Opfern haben und dass Ihnen das nicht wich-
tig ist. 

Sie haben gerade von der Vergällung gesprochen. 
Es ist so: Es gibt den Bitterstoff Denatonium. Herr 
Dr. Michael Rath - er ist ärztlicher Leiter und feder-
führend bei der Bekämpfung von K.-o.-Tropfen - 
sagt, dass schon 0,04 % dieses Bitterstoffs GBL 
komplett verbittern würden. Das sei in jedem Ge-
tränk zu schmecken, und es sei nicht mehr ge-
nießbar. - Dieses Argument von Ihnen stimmt also 
nicht. 
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Seit Jahren wird für die Vergällung von K.-o.-
Tropfen, von GBL gekämpft. Aber seit Jahren wird 
auch auf Bundesebene gemauert. Da muss man 
einfach auch Wirtschaftsinteressen sehen. Das ist 
leider einfach so. 

Danke. 

(Beifall bei der AfD) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 

Danke schön. - Frau Bruns will erwidern. Bitte 
sehr! 

Sylvia Bruns (FDP): 

Man hat sich natürlich schon vorher informiert. 
Natürlich sagt die Polizei etwas ganz anderes zu 
dem Stoff. Die anderen 99 Stoffe, die Sie mit der 
Vergällung nicht erwischen, sind dann auch total 
raus. Wenn Sie da keine Präventionsmaßnahmen 
starten, haben Sie zwar dafür gesorgt, dass ein 
Stoff vergällt ist. Aber andere Stoffe kommen dann 
dermaßen schnell zum Einsatz, dass Sie damit 
überhaupt nichts erreicht haben. 

(Beifall bei der FDP, bei der SPD, bei 
der CDU und bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 

Danke schön. - Nächste Rednerin: Frau Dr. Thela 
Wernstedt, SPD-Fraktion. Ich erteile Ihnen das 
Wort. Bitte sehr! 

Dr. Thela Wernstedt (SPD): 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Die wichtigsten Argumente sind schon 
ausgetauscht worden. Die missbräuchliche An-
wendung von sogenannten K.-o.-Tropfen als Weg-
bereitung für Straftaten wie Sexualdelikte oder 
Raub sind für die Betroffenen zutiefst verstörende 
Erfahrungen. Wir haben das hier schon eindrucks-
voll geschildert bekommen. Das Bewusstsein und 
die Erinnerung der Opfer werden durch Medika-
mente manipuliert. Betroffene wissen hinterher 
nicht, was geschehen ist. Damit wird die Selbst-
kontrolle eines Menschen ausgeschaltet. Die Be-
troffenen konnten sich in der Situation nicht selber 
schützen. 

Gemessen an anderen Straftaten - das haben wir 
aus Gesprächen mit der Polizei erfahren - kommen 
Delikte in der Folge der Verabreichung von K.-o.-
Tropfen relativ selten vor. Auch da sollten wir die 
Kirche im Dorf lassen. 

Es ist sicherlich ein gutes Anliegen, wie schon 
geschildert, die Zahl solcher Delikte so gering wie 
irgend möglich zu halten. Das kann auch durch 
gute Aufklärung über Gefährdungen geschehen; 
das ist schon erwähnt worden. Diese Präventions-
arbeit geschieht schon seit Jahren umfassend und 
sehr professionell. Aber: An dieser Stelle kann 
man natürlich immer noch nachlegen, immer noch 
einmal prüfen: Gibt es Punkte, wo wir noch etwas 
besser machen können? 

Das vom Land Niedersachsen geförderte Netzwerk 
ProBeweis ist z. B. eine Anlaufstelle, um Beweise 
von Straftaten infolge der Verabreichung von K.-o.-
Tropfen zu sichern. 

Wir als Koalitionsfraktionen - Frau Rebuschat hat 
es schon gesagt - halten es für geboten, dass Po-
lizeidienststellen, Arztpraxen, Krankenhausambu-
lanzen, ProBeweis und auch andere Stellen, an 
die sich Männer und Frauen wenden, wenn sie 
den Verdacht haben, dass ihnen solche Tropfen 
verabreicht worden sind, gut miteinander kooperie-
ren und genau wissen, wie sie Beweismaterial 
asservieren können und welche Stellen Analysen 
durchführen. Denn diese Stoffe sind relativ schnell 
abgebaut, und man hat nur ein kurzes Zeitfenster. 

Wir halten die Vorschläge der AfD-Fraktion für 
nicht zielführend - das ist schon gesagt worden -, 
weil die Substanzen zu zahlreich sind, als dass 
durch die Vergällung von zwei Substanzen tat-
sächlich eine relevante Anzahl von Straftaten ver-
hindert werden könnte. 

Eine groß angelegte öffentliche Kampagne, wie 
dies auch gefordert war, informiert leider nicht nur 
diejenigen, die Opfer werden können, sondern 
auch potenzielle Täter. Auch deren Zahl wollen wir 
so gering wie möglich halten. 

Es ist sowohl bei der Aufklärung von Straftaten 
durch die Polizei als auch bei der Prävention nur 
durch klare, nicht skandalisierende Arbeit möglich, 
Straftaten zu verhindern. Mit unserem Entschlie-
ßungsantrag leisten wir einen Beitrag dazu. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD, bei der CDU, bei 
den GRÜNEN und bei der FDP) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 

Vielen Dank, Frau Dr. Wernstedt. - Es folgt jetzt 
von Bündnis 90/Die Grünen die Kollegin Meta 
Janssen-Kucz. Bitte! 
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Meta Janssen-Kucz (GRÜNE): 

Meine Damen und Herren! Wir haben uns im Sozi-
al- und Gesundheitsausschuss sehr intensiv mit 
beiden Anträgen zum Missbrauch von psychoakti-
ven Substanzen, sogenannten K.-o.-Tropfen, be-
schäftigt. Meine Vorrednerinnen - ich betone das - 
haben sehr deutlich gemacht, wie unterschiedlich 
die Wirkung in Teilen ist, was auch viel mit dem 
Geschlecht und der körperlichen Verfassung zu 
tun hat, auch mit der Frage, ob man genug geges-
sen hat usw. Natürlich spielen auch Alkoholge-
nuss, Medikamenten- oder auch Drogenkonsum 
keine unerhebliche Rolle. 

Je nach der Dosis, die man zu sich nimmt, reicht 
die Wirkung von Entspannung über sexuelle Ent-
hemmung bis zu tiefer Bewusstlosigkeit mit an-
schließendem Gedächtnisverlust. Das Fatale ist: 
Diese Wirkung setzt erst nach 10 bis 20 Minuten 
ein. Aber auch schon vor einer Bewusstlosigkeit 
sind Frauen, Mädchen, aber auch junge Männer 
unter diesen Substanzen praktisch willenlos und 
leicht manipulierbar. Rückwirkend können sie sich 
an nichts erinnern. Sie haben also wirklich einen 
Blackout oder einen totalen Filmriss. 

Deshalb ist es auch so wichtig, sehr sachlich und 
ruhig mit diesem Thema umzugehen, dies genau 
so zu debattieren und zu diskutieren und dabei 
auch nicht nachzulassen. Das heißt, bei bestehen-
den Präventionsmaßnahmen nicht nachzulassen, 
es bedeutet, gezielte Aufklärung - die Betonung 
liegt auf „gezielt“ - gerade bei jungen Mädchen und 
jungen Männern zu betreiben, die kontinuierlich 
stattfinden und ausgebaut werden muss.  

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustim-
mung bei der SPD und bei der FDP) 

Dazu gehört in diesem sehr sensiblen Feld - ins-
besondere bei sexuellem Missbrauch - aber auch 
eine sorgfältige Ermittlungsarbeit durch die Ermitt-
lungsbehörden, also durch die Polizei. Notwendig 
ist daher bei allen Verdachtsfällen ein zügiges, 
standardisiertes Verfahren des chemischen Nach-
weises der Substanzen. Es steht, wie gesagt, nur 
ein ganz enges Zeitfenster zur Verfügung. Zeit 
spielt hier eine wirklich entscheidende Rolle. Dafür 
brauchen wir eine ganz hohe Sensibilität und Auf-
klärung, gerade bei allen Ermittlungsbehörden in 
Niedersachsen.  

Meine Damen und Herren, die Herausforderungen 
rund um die Nachweisbarkeit von Sexualdelikten 
müssen weiter angepackt werden. Mit ProBeweis 
haben wir in Niedersachsen seit 2012 einen wich-

tigen Schritt für einen Paradigmenwechsel einge-
leitet. Seit 2012 sind dort 670 Fälle dokumentiert 
worden, und wir haben festgestellt, dass nur Pro-
Beweis Zahlen hat, nicht aber die Polizei, auch 
nicht die Justiz. 

Seit dem 1. Januar 2017 gibt es in Niedersachsen 
auch einen Rechtsanspruch auf psychosoziale 
Begleitung. Das ist wichtig, damit jedes Opfer die-
se Angebote kennt und auch nutzen kann. Das 
heißt, dass es immer alle Informationen geben 
muss. Gerade wenn sich frau entschließt, vorerst 
keine Anzeige zu erstatten, muss sie auf die Mög-
lichkeit der Beweissicherung ohne Ermittlungsver-
fahren durch ProBeweis hingewiesen werden.  

Ich will damit deutlich machen, dass wir gerade im 
Bereich der Polizei und der Justiz noch viel zu tun 
haben. Die Videovernehmung während der ersten 
Aussage muss bei allen Opfern selbstverständlich 
sein. Es geht hier auch um die Glaubwürdigkeit der 
Opfer. Die Vernehmung der Opfer muss durch 
Fachkommissariate und speziell geschultes Fach-
personal stattfinden, und wir brauchen wirklich eine 
Dokumentationspflicht für die Hinweise von Opfer-
zeugen.  

In diese Richtung sollten wir mit dem Antrag, der 
seitens der Großen Koalition vorliegt und den wir 
unterstützen, arbeiten. Das ist der richtige Weg, 
um das Thema weiterhin intensiv zu begleiten.  

Danke schön. 

(Beifall bei den GRÜNEN, bei der 
SPD, bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 

Vielen Dank, Frau Janssen-Kucz. 

Meine Damen und Herren, ich will mich nur kurz 
rückversichern. Mir wird mitgeteilt, dass der Ta-
gesordnungspunkt 29 - Konsequenzen aus Die-
selbetrugsskandal ziehen -, der eigentlich für mor-
gen vorgesehen ist, noch heute behandelt werden 
soll. Wir sind jetzt bei Tagesordnungspunkt 16. 
Dann käme Tagesordnungspunkt 17, danach Ta-
gesordnungspunkt 29. - Ich sehe allgemeines Ni-
cken. Dann kann so verfahren werden.  

Noch sind wir aber bei Tagesordnungspunkt 16. Es 
spricht die Landesregierung, Frau Dr. Carola Rei-
mann. Bitte sehr!  
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Dr. Carola Reimann, Ministerin für Soziales, Ge-
sundheit und Gleichstellung: 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Die Verwendung von K.-o.-Tropfen ist per-
fide. Wirkstoffe wie Gamma-Hydroxybuttersäure 
oder Gamma-Butyrolacton oder Ketamin - Letztes 
wird als Narkosemittel in der Tiermedizin einge-
setzt - sind fast immer flüssig und farblos und 
meist auch geschmack- und geruchlos. Sie werden 
hinterhältig benutzt, um Opfer bewusstlos und 
handlungsunfähig zu machen. Bei Partys, in der 
Disko, aber auch im privaten Rahmen werden 
Menschen mit K.-o.-Tropfen willenlos gemacht. Im 
besten Fall werden die Opfer als vermeintlicher 
Partyspaß mit Handys gefilmt. Im schlechtesten 
Fall - das ist hier schon angeklungen - werden 
Frauen vergewaltigt und leiden sehr lange unter 
der Ungewissheit des Geschehens. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, so heim-
tückisch diese Taten auch sind, mit einem Verbot 
kommen wir hier nicht weiter. Viele dieser psycho-
aktiven Substanzen sind wichtige Medikamente 
oder sind für andere medizinische Zwecke erfor-
derlich. Auch das ebenfalls schon angesprochene 
Vergällen, also das Bittermachen, hilft nicht weiter. 
Der Bittergeschmack kann leicht überdeckt wer-
den - das ist hier noch einmal sehr lebenspraktisch 
betont worden -, er kann aber auch wieder entfernt 
werden.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Bio-
technologin weise ich auf einen weiteren Umstand 
hin, der die Strafverfolgung in diesem Bereich so 
schwermacht: Der Nachweis über verabreichte 
K.-o.-Tropfen ist deshalb so schwer zu führen, weil 
sich die Stoffe in But und Urin nur längstens zwölf 
Stunden nach Einnahme nachweisen lassen. 
Wenn wir die Täter zur Verantwortung ziehen wol-
len, müssen alle schnell reagieren. Dies können 
das soziale Umfeld und die beteiligten Stellen aber 
nur dann, wenn sie sensibilisiert und informiert 
sind. 

Daran arbeiten unsere Fachberatungsstellen 
schon länger; denn das Thema ist ja nicht neu. 
Zum Beispiel haben Violetta, die Fachberatungs-
stelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge 
Frauen in Hannover, der Weiße Ring und auch das 
LKA Niedersachsen Informationen zusammenge-
stellt und auch Flyer veröffentlicht. Ich stimme dem 
Antrag von SPD und CDU zu: Es ist wichtig, ziel-
gerichtet zu informieren. Daher werden wir diese 
Informationen auch weiterhin dorthin bringen, wo 

sie benötigt werden, z. B. in die Praxen von Gynä-
kologinnen und Gynäkologen. 

Ein wichtiger weiterer Baustein ist das Netzwerk 
ProBeweis. Niedersachsenweit gibt es an 35 
Standorten für Opfer sexueller Gewalt Ärztinnen 
und Ärzte mit rechtsmedizinischem Know-how. Sie 
haben Verständnis für Opfer sexueller Gewalt, sie 
sind Profis in der Spurensicherung, und dies auch 
dann, wenn das Opfer noch nicht weiß, ob es An-
zeige erstatten möchte oder nicht. Die Spuren 
werden unabhängig hiervon zunächst einmal gesi-
chert. 

Niedersachsen ist damit für die Sensibilisierung 
aller und für den Schutz der Opfer gut gerüstet. Die 
Anregung des Antrags der SPD und der CDU, hier 
weiterzumachen, greife ich gern auf. Uns allen 
muss es darum gehen, mögliche Taten zu verhin-
dern, und wo das nicht möglich ist, den Opfern 
kompetent zur Seite zu stehen.  

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall bei der SPD und bei der CDU 
- Zustimmung bei den GRÜNEN und 
bei der FDP) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 
Vielen Dank, Frau Ministerin Dr. Reimann. - Meine 
Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
mir zu Tagesordnungspunkt 16 nicht vor, sodass 
wir die Beratung schließen können.  

Wir kommen zur Abstimmung. Diese muss zweige-
teilt erfolgen.  

Zunächst lasse ich über die Nr. 1 der Beschluss-
empfehlung, über den Antrag der Fraktionen der 
SPD und der CDU, abstimmen.  

(Unruhe) 

- Ich darf um Aufmerksamkeit bitten!  

Wer der Nr. 1 der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses folgen und damit den Antrag der Fraktion 
der SPD und der Fraktion der CDU in der Druck-
sache 18/3182 unverändert annehmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. - Gegenprobe! - 
Enthaltungen? - Bei Enthaltung der AfD ist die 
Beschlussempfehlung im Übrigen von allen ande-
ren angenommen worden.  

Wir kommen jetzt zur Abstimmung zu Nr. 2 der Be-
schlussempfehlung, zum Antrag der Fraktion der 
AfD. Wer der Nr. 2 der Beschlussempfehlung des 
Ausschusses folgen und damit den Antrag der 
Fraktion der AfD in der Drucksache 18/327 ableh-
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nen will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Ge-
genprobe! - Enthaltungen? - Das Erste war eindeu-
tig die Mehrheit. Damit ist der Antrag der Fraktion 
der AfD abgelehnt worden.  

Meine Damen und Herren, wir gehen über zum 

Tagesordnungspunkt 17: 
Abschließende Beratung: 
Gesundheit fördern - Bürger vor der Ausbrei-
tung von Skabies/Krätze wirksam schützen! - 
Antrag der Fraktion der AfD - Drs. 18/2905 - Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung - Drs. 18/3209  

Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, den Antrag abzu-
lehnen.  

Eine Berichterstattung ist nicht vorgesehen.  

(Unruhe) 

- Ich würde gern in die Beratungen eintreten, aber 
es ist mir zu viel Unruhe im Plenum, meine Damen 
und Herren. 

Wir treten in die Beratung ein. Für die antragstel-
lende Seite, für die AfD, hat sich Herr Abgeordne-
ter Stephan Bothe gemeldet. Bitte sehr, ich erteile 
Ihnen das Wort.  

Stephan Bothe (AfD): 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Zwischen uns und 
dem Feierabend liegt nun noch die Krätzmilbe.  

Werte Kollegen, heute lehnen Sie unseren Antrag, 
welcher sich für die Bekämpfung der Krätze ein-
setzt, ab. Damit ist das Thema vom Tisch. - Aber 
ist es das wirklich?  

Im Ausschuss suggerierte das Ministerium, bei 
diesem Thema habe es alles im Griff. So konnten 
die Geschäftsordnungsanträge auf sofortige Ab-
stimmung über diesen Antrag gar nicht schnell 
genug gestellt werden. Ihre Ablehnung folgte dem-
gemäß ebenfalls schnell. Das ist verständlich, ist 
das Thema doch ziemlich unangenehm.  

Kommen wir aber zu den genauen Ergebnissen 
dieser Unterrichtung durch die Landesregierung. In 
unserem Antrag forderten wir eine niedrigschwelli-
ge Informationskampagne durch Broschüren für 
die Bürger. Das Ministerium wies auf zwei Inter-
netseiten hin, auf denen z. B. unter www.infek-
tionsschutz.de nach wenigen Klicks - die Rede war 

von etwa elf - Informationen erlangt werden könn-
ten. Das sollte reichen. 

Meine Damen und Herren, und genau hier liegt Ihr 
Denkfehler. Hier machen Sie einen Denkfehler. 
Denn - wie ich auch in meiner letzten Rede bereits 
sagte - die größte Gefahr bei Krankheiten wie der 
Krätze ist die Unwissenheit der Bürger. Kommt 
man nämlich in Deutschland auf dieses Thema zu 
sprechen, hört man einfach immer wieder, es dro-
he keine Gefahr, denn die Krätze gebe es in 
Deutschland gar doch nicht mehr.  

Gerade Krankheiten wie die Krätze verbreiten sich 
derart rasant - so hat es auch das Gesundheitsamt 
Lüneburg gesagt -, weil sie eben heute nicht mehr 
erkannt werden.  

Daher gilt es in öffentlichen Einrichtungen proaktiv 
mit Informationsmaterial an die Menschen heran-
zugehen und nicht darauf zu hoffen, dass sie sich 
selber im Internet informieren. So funktioniert keine 
erfolgreiche Informationspolitik. Und sie funktioniert 
ja auch nicht. Das zeigen die Zahlen nämlich deut-
lich.  

Nach Angaben des Niedersächsischen Ärzteblat-
tes gab es im ersten Quartal 2010  3 289 bekannte 
Fälle von Krätzeerkrankungen. Im ersten Quartal 
2018 waren es 24 251 bekannte Fälle. Die Dun-
kelziffer wird wesentlich höher sein.  

Werte Kollegen, verdeutlichen Sie sich das bitte: 
Das ist eine Verachtfachung in acht Jahren! Hier 
hat niemand etwas im Griff! Das ist die Wahrheit.  

(Beifall bei der AfD) 

Deshalb weiß man auch, wohin die Reise gehen 
wird. Da ist nur noch die Frage, wann - und nicht, 
ob - wir es irgendwann mit einer Epidemie auch 
hier in Niedersachsen zu tun haben. Die Zahlen 
lügen nicht.  

Daher bleibt es doch massiv fragwürdig, dass die 
Landesregierung die Meldepflicht nach den §§ 6 
und 7 des Infektionsschutzgesetzes weiter ablehnt 
und diese als - Zitat - „nicht notwendig“ erachtet, 
obwohl die Entwicklung doch deutlich die Tenden-
zen der Ausbreitung zeigt. 

Skabies, die Krätze, muss bekämpft werden. Dies 
kann auf der einen Seite nur durch direkte Infos an 
die Bürger geschehen, und auf der anderen Seite 
muss Skabies auch in das Infektionsschutzgesetz 
aufgenommen werden, damit Erkrankungen, die 
vom Hausarzt erkannt werden, gemeldet werden 
können und entsprechende Maßnahmen dagegen 
ergriffen werden. Nur mit diesem gesamten Maß-

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/02501-03000/18-02905.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03209.pdf
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nahmenpaket würden wir endlich einen Beitrag zur 
Eindämmung dieser Krankheit leisten. 

Aber das wollen Sie nicht. Nein, Sie hoffen, dass 
sich dieses Problem irgendwann in Luft auflösen 
wird und Sie sich in der Landespolitik nicht mit so 
niederen Themen befassen müssen.  

(Meta Janssen-Kucz [GRÜNE]: Das 
ist echt eine Unterstellung!) 

Und das ist ein großer Irrtum, meine Damen und 
Herren. 

In wenigen Jahren wird uns alle dieses Thema 
einholen, und dann können Sie den Bürgern erklä-
ren, warum Sie im Jahr 2019 nicht gehandelt ha-
ben. 

Ich sagte in meiner letzten Rede, dass wir von der 
AfD-Fraktion Ihnen eine Steilvorlage gegeben hät-
ten. Heute wissen wir, dass Sie sie nicht genutzt 
haben, und das zum Schaden der Menschen in 
Niedersachsen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 
Vielen Dank, Herr Kollege Bothe. - Jetzt ist für die 
SPD-Fraktion Kollegin Dr. Thela Wernstedt an der 
Reihe. Bitte sehr!  

Dr. Thela Wernstedt (SPD): 
Herr Präsident! Meine Kolleginnen und Kollegen! 
Herr Bothe, ich bin ja versucht, die Rede, die ich 
im letzten Plenarabschnitt gehalten habe, einfach 
noch einmal zu halten, damit ich mit den Legenden 
aufräume, die Sie hier zum zweiten Mal versuchen 
zu verbreiten.  

Ich habe auch den Eindruck, dass wir in zwei ver-
schiedenen Unterrichtungen gesessen haben.  

(Meta Janssen-Kucz [GRÜNE]: Ja!)  

Denn die Worte des Herrn Dr. Feil aus dem Ge-
sundheitsministerium, der uns wie immer sehr 
kundig und sachlich unterrichtet hat, haben bei mir 
einen anderen Informationswert hinterlassen als 
offensichtlich bei Ihnen.  

(Beifall bei der SPD und bei den 
GRÜNEN - Meta Janssen-Kucz 
[GRÜNE]: Bei mir auch!) 

Es gibt gut gestaltete Informationsbroschüren für 
Gemeinschaftseinrichtungen, in denen Krätze tat-
sächlich vorkommen kann, weil enger körperlicher 

Kontakt zwischen Kindern in Kindergärten und in 
ähnlichen Einrichtungen besteht. Diese Informati-
onsbroschüren liegen in vielen Sprachen dieser 
Erde vor. Das ist auch der Grund - so hat es Herr 
Dr. Feil berichtet -, weshalb das niedersächsische 
Gesundheitsministerium nicht angefangen hat, 
selber neue Flyer zu gestalten, weil es schon gute 
gibt, die auch von jedem abrufbar sind.  

Die Gesundheitsämter sowohl auf kommunaler 
Ebene wie auf Landesebene stehen für alle Ge-
meinschaftseinrichtungen und andere - Ärztinnen 
und Ärzte, Bürgerinnen und Bürger - zur Verfü-
gung, um ihr Wissen über diese Erkrankung wei-
terzugeben. Das funktioniert auch. Sie werden 
nachgefragt. Über die lokale Meldepflicht ist es 
dann, wenn ein solcher Krankheitsausbruch in 
Gemeinschaftseinrichtungen da ist, möglich, ihn 
über ein gutes Gesundheitsmanagement wieder 
einzudämmen.  

Das sind alles laufende Verfahren, die seit Jahren 
gut angewendet und von der Bevölkerung und den 
Profis gut angenommen werden.  

Die Fachleute sehen es als nicht zielführend an, 
für die Krätze eine bundesweite Meldepflicht einzu-
führen. Denn wenn sie ausbricht, ist es ein lokales 
Phänomen, das in den Einrichtungen auch gut 
beherrscht werden kann. Man muss dann auch 
nicht Steuergelder für Dinge ausgeben, die man 
anderweitig verwenden kann.  

Insofern bleibt es bei unserer Einschätzung, dass 
wir Ihre Vorschläge für überflüssig halten und gu-
tes Vertrauen in unsere Ärztinnen und Ärzte, in die 
Gesundheitsämter und in die Betreiber von Ge-
meinschaftseinrichtungen haben, dass sie mit ei-
nem Ausbruch von Krätze gut umgehen, um die 
Betroffenen zügig davon zu befreien.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall bei der SPD und Zustimmung 
bei der CDU) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 
Danke schön, Frau Dr. Wernstedt. - Jetzt ist für die 
CDU-Fraktion die Kollegin Petra Joumaah an der 
Reihe. Bitte sehr!  

Petra Joumaah (CDU): 
Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine lieben Kolle-
ginnen und Kollegen! Es hat im Sozialausschuss 
tatsächlich eine sehr ausführliche Unterrichtung 
durch die Landesregierung stattgefunden, und es 
ist mir völlig schleierhaft, wie aus einer Unterrich-
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tung so unterschiedliche Schlussfolgerungen ge-
zogen werden, und zwar so unterschiedliche, dass 
ich, verehrter Kollege Bothe, das Gefühl habe, 
dass Sie das, was Sie eben vorgetragen haben, 
schon aufgeschrieben hatten, bevor im Sozialaus-
schuss dazu unterrichtet wurde; denn anders kann 
ich mir Ihre Schlussfolgerungen nicht erklären.  

Nach dieser Unterrichtung ist es ganz klar - Frau 
Dr. Wernstedt hat das angedeutet -, dass es hier in 
Niedersachsen keiner weiteren Maßnahmen be-
darf. Dieser Erkrankung wird hier wirklich mit sehr 
adäquaten Mitteln begegnet.  

Menschen, die an Skabies erkrankt sind oder unter 
dem Verdacht stehen, daran erkrankt zu sein, dür-
fen in Einrichtungen, in denen sich Säuglinge, 
Kinder oder Jugendliche aufhalten, keinerlei Tätig-
keiten ausüben. Das ist bereits in § 34 des Infekti-
onsschutzgesetzes geregelt.  

Das Gleiche gilt für die in den Einrichtungen be-
treuten Kinder und Jugendlichen. Sie müssen der 
Einrichtung so lange fernbleiben, bis ein ärztliches 
Attest bestätigt hat, dass keine Ansteckungsgefahr 
mehr besteht.  

Tritt Skabies in einer Gemeinschaftseinrichtung für 
Kinder auf - auch das wurde ganz klar gesagt -, ist 
die Leitung bereits jetzt verpflichtet, das örtliche 
Gesundheitsamt zu informieren. Dies leitet dann 
alle nötigen Maßnahmen ein. Beispielsweise wer-
den die Eltern der Erkrankten in Kenntnis gesetzt 
und über die Krankheit ganz genau informiert.  

Genau diese Verfahren gelten schon seit 2017 
auch für ganz viele andere Einrichtungen wie Jus-
tizvollzugsanstalten, Obdachlosenheime, Pflege-
heime, weitere Gemeinschaftsunterkünfte. Durch 
diese Verfahren werden alle Menschen, die dort 
leben, über die Erkrankung aufgeklärt, und der 
Rest der Bevölkerung wird vor der Erkrankung an 
Skabies geschützt.  

Des Weiteren wurde eben schon durch Frau 
Dr. Wernstedt angerissen, dass das Niedersächsi-
sche Landesgesundheitsamt mit den kommunalen 
Gesundheitsämtern wirklich Hand in Hand arbeitet. 
Bei Bedarf können die Gesundheitsämter übrigens 
rund um die Uhr - das ist wörtlich zu nehmen; es 
gibt immer Rufbereitschaften - die Hilfe des Nie-
dersächsischen Landesgesundheitsamtes in An-
spruch nehmen, das dann beratend zur Seite steht 
und beim Ausbruchsmanagement unterstützen 
kann.  

Bereits in den vergangenen Jahren hat es einen 
engen Austausch zwischen dem Niedersächsi-

schen Landesgesundheitsamt, den niedersächsi-
schen Gesundheitsämtern, verschiedenen Ärzte-
verbänden und Vertretern der Krankenkassen 
gegeben. Zusätzlich wird auf der Webseite des 
Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes aus-
führlich über die Erkrankung an Skabies informiert.  

Darüber hinaus gibt es bei der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung - die ist ja für die Auf-
klärung der Bevölkerung zuständig; Frau Dr. 
Wernstedt hat es gesagt - mehrsprachige „Erre-
gersteckbriefe“, die dann auch von den Gesund-
heitsämtern weitergeleitet werden.  

Für das Personal in Gemeinschaftseinrichtungen 
bzw. in Pflegeeinrichtungen liegt ein Ratgeber des 
Robert Koch-Instituts vor. 

Des Weiteren gibt es Informationsschriften des 
NLGA wie „Skabies in Alten- und Pflegeheimen: 
Fragen - Antworten - Arbeitshilfen“. 

Meine Damen und Herren, anhand dieser Aufzäh-
lung können Sie feststellen, dass es wahrhaftig 
bereits umfangreiche seriöse Informationsquellen 
zum Thema Skabies gibt. 

Auch zur Frage der Übermittlungspflicht bei Krank-
heitsausbrüchen von den Kreisgesundheitsämtern 
an das NLGA sehen wir keinen Bedarf. Denn die 
Verantwortung beim Ausbruchsmanagement liegt 
vor Ort. Ich habe es ja eben schon erwähnt: Es 
kann jederzeit die Hilfe und Unterstützung des 
NLGA in Anspruch genommen werden. 

Zu Ihrer Frage in Bezug auf Statistiken: Aktuell 
erhält das Robert Koch-Institut Diagnosestatistiken 
der KVen. 

Zusammenfassend ist also festzuhalten: Nieder-
sachsen ist im Kampf gegen Skabies gut aufge-
stellt. Die Zusammenarbeit zwischen den ver-
schiedenen Gemeinschaftseinrichtungen, den Ge-
sundheitsämtern und dem Landesgesundheitsamt 
funktioniert wunderbar. Es gibt keinen Handlungs-
bedarf. Daher ist der vorliegende Antrag abzu-
lehnen. 

Da ich noch ein paar Sekunden Redezeit habe: 
Wenn wir jetzt eine höhere Diagnosestellung bei 
Skabies haben, ist das sicher auch darauf zurück-
zuführen, dass die Ärzteschaft zunehmend gut 
über das Krankheitsbild informiert ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und Zustimmung 
bei der SPD) 
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Vizepräsident Bernd Busemann: 
Vielen Dank, Frau Joumaah. - Es spricht jetzt die 
Abgeordnete Meta Janssen-Kucz für Bünd-
nis 90/Die Grünen. Bitte sehr! 

Meta Janssen-Kucz (GRÜNE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich will 
mich an dieser Stelle auch im Namen meiner Frak-
tion beim Landesgesundheitsamt für die Beratung 
und Unterstützung insbesondere unserer Kommu-
nen und bei den örtlichen Gesundheitsämtern be-
danken. Das funktioniert hervorragend. 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

Das Schöne ist doch auch, dass all die Erfahrun-
gen des Landesgesundheitsamtes, die so gesam-
melt werden, in den Ratgeber des Robert Koch-
Instituts einfließen. So geschieht das auch, sehr 
geehrter Kollege Bothe, bei Skabies, bei der Krät-
ze.  

Die Bürgerinnen und Bürger werden geschützt. 
Das Know-how des öffentlichen Gesundheitsdiens-
tes, des Landesgesundheitsamtes und des Robert 
Koch-Instituts fließen zusammen und sorgen dafür, 
dass sich Erkrankungen nicht stärker ausbreiten, 
dass wir sehr viel früher sensibilisiert sind und man 
beim Erkennen sehr viel früher agiert. 

Durch die Sensibilisierung in Form von Fortbildung 
und die kooperative und wirklich gute Zusammen-
arbeit, die vielfältigen Aufklärungsoptionen und 
den kurzen Draht zwischen dem örtlichen Gesund-
heitsdienst sowie den Einrichtungen vor Ort sind 
die Wege kurz. So kann wirklich schnell reagiert 
und damit auch agiert werden. Ich glaube, 
manchmal ist es einfach schlau, wirklich auf die 
Fachleute zu hören, auch bei einer Anhörung voll 
und ganz dabei zu sein - statt dort zu sitzen und 
immer das Haar in der Suppe zu finden - und das 
Ganze zu betrachten. 

Seit Juni 2017 haben wir auf Initiative der Bundes-
länder eine gesetzliche Regelung, sodass bei Auf-
treten von Krätze in Pflegeheimen und anderen 
Gemeinschaftsunterkünften die zuständigen Ge-
sundheitsämter informiert werden. Wir haben also 
eine lokale Meldepflicht. Die funktioniert schnell 
und zügig vor Ort. Wir brauchen wirklich keine 
landes- und bundesweite Meldepflicht nach den 
§§ 6 und 7. Damit schießt man wirklich über das 
Ziel hinaus.  

Wir brauchen auch keinen Erlass, der unsere Ge-
sundheitsämter verpflichtet, dem Landesgesund-
heitsamt jeden Fall von Krätze zu melden. Sonst 

ist man für Bürokratieabbau - hier fordert man Bü-
rokratie. Wir brauchen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Gesundheitsämter vor Ort und nicht 
dafür, dass sie noch zusätzliche Statistiken und 
Melderegister ausfüllen. 

Zahlenmaterial haben wir mehr als genug. Auf 
dieser Grundlage werden bestehende Handlungs-
konzepte erarbeitet. Diese werden auch laufend 
weiterentwickelt. Die Kollegin Joumaah hat das 
eben noch einmal skizziert. 

Auch die geforderten Informationsbroschüren für 
Kitas, Schulen, Pflegeeinrichtungen gibt es alle. 
Sie werden auch laufend aktualisiert. Ich kann hier 
eigentlich immer nur sagen: Bitte machen Sie sich 
schlau! Denn Fakt ist und bleibt, dass Krätze ein-
fach unangenehm ist und auch bleibt - es gibt auch 
kein Medikament gegen die unangenehmen Ne-
benwirkungen -, aber relativ harmlos und heute 
wirklich gut zu behandeln ist. 

Es wird auch weiterhin gewisse Zyklen geben. 
Darauf kann man dann vor Ort adäquat reagieren. 
Das noch einmal als Entgegnung auf Ihre Zahlen. 
Das habe ich Ihnen auch schon das letzte Mal 
gesagt. Diese Zyklen werden auch weiter er-
forscht. Aber ich halte es wirklich für notwendig, 
dass man nicht bei jedem Zeitungsartikel die Pfer-
de scheu macht, sondern dass man die Kirche im 
Dorf lässt, dass die Arbeit in den Händen unserer 
örtlichen Gesundheitsämter bleibt und die Präven-
tion gemeinsam ausgebaut und fortgeführt wird. 

Danke schön. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 

Vielen Dank, Frau Janssen-Kucz. - Aus dem Ple-
num liegen mir keine weiteren Wortmeldungen vor, 
sodass jetzt die Landesregierung noch einmal das 
Wort hat. Frau Dr. Reimann, bitte sehr! 

Dr. Carola Reimann, Ministerin für Soziales, Ge-
sundheit und Gleichstellung: 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Sie haben ja bereits einiges über das 
Krankheitsbild und die Übertragung von Skabies 
gehört. Ich möchte auch im Sinne der Erkrankten 
noch ein paar sachliche Hinweise geben: 

Wichtig ist, dass es sich erstens um eine behan-
delbare Erkrankung handelt und zweitens die 
Krankheit nicht leicht übertragbar ist.  
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Die Erkrankung mit Skabies hat nichts mit man-
gelnder Hygiene zu tun. 

(Meta Janssen-Kucz [GRÜNE]: Genau!) 

Es ist nichts, was einem peinlich sein müsste. 

Wichtig ist, dass man beim ersten Anzeichen für 
eine Erkrankung tatsächlich einen Arzt oder eine 
Ärztin aufsucht. Mit Medikamenten lässt sich die 
Erkrankung dann auch gut behandeln. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit 
geht auch die Forderung nach Einführung einer 
grundsätzlichen Meldepflicht nach dem Infektions-
schutzgesetz in diesem Fall fehl. Auch eine Mel-
dung an das Landesgesundheitsamt benötigen wir 
aus fachlicher Sicht nicht. Denn es kommt weniger 
darauf an, dass der öffentliche Gesundheitsdienst 
über jede einzelne Erkrankung Bescheid weiß, als 
darauf, dass er im Falle eines Ausbruchsgesche-
hens unterstützen kann. Deshalb gibt es - das ist ja 
hier auch schon gesagt worden - entsprechende 
Mitteilungspflichten, und zwar dann, wenn Skabies 
in Gemeinschaftseinrichtungen auftritt. In Gemein-
schaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche 
gilt darüber hinaus ein Betretungsverbot für Men-
schen, die an Skabies erkrankt sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Lan-
desgesundheitsamt unterstützt die Kommunen und 
Einrichtungen natürlich auch beim Thema Skabies. 
Hier steht es im Austausch mit den Kommunen, 
aber auch in gutem Austausch mit der Ärztekam-
mer, der Kassenärztlichen Vereinigung und den 
Fachverbänden sowie auf Bundesebene mit dem 
RKI, dem Robert Koch-Institut. Es informiert den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst regelmäßig über 
Mitteilungen und Fortbildungen. Darüber hinaus 
stellt das Landesgesundheitsamt auf seiner 
Homepage alles Wissenswerte zu Skabies zur 
Verfügung. Speziell für Alten- und Pflegeeinrich-
tungen werden Arbeitshilfen zur Thematik angebo-
ten. 

Weitere Informationen auch für die Bevölkerung, 
also nicht nur für die Fachleute, finden sich auf der 
Seite des Robert Koch-Instituts und der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das Lan-
desgesundheitsamt weist auf seiner Internetseite 
auf diese bereits bestehenden guten Informations-
angebote hin. Hier noch einmal eigene Merkblätter 
zu entwerfen, ist daher ebenfalls nicht erforderlich. 

Zusammenfassend will ich feststellen, dass wir in 
Niedersachsen insbesondere durch die Initiativen 
des Landesgesundheitsamtes dem Thema Ska-
bies ausreichend Rechnung tragen. Die im Antrag 

vorgeschlagenen Meldepflichten sind darüber hin-
aus nicht erforderlich. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 
Vielen Dank, Frau Ministerin. - Meine Damen und 
Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen 
vor.  

Wir können die Beratung schließen und zur Ab-
stimmung kommen.  

Wir sind bei TOP 17. Wer der Beschlussempfeh-
lung des Ausschusses folgen und damit den An-
trag der Fraktion der AfD in der Drucksache 
18/2905 ablehnen will, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. - Gegenprobe! - Enthaltungen? - Bei gro-
ßer Mehrheit ist damit der Antrag abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, wie ich vorhin schon 
angekündigt habe und wie es auch abgestimmt ist, 
wollen wir noch den Tagesordnungspunkt 29 be-
handeln.  

(Unruhe) 

- Aber ich darf noch einmal anmahnen: Die Ge-
räuschkulisse muss runtergefahren werden. Sonst 
geht das alles nicht. 

Ich rufe auf den 

Tagesordnungspunkt 29: 
Abschließende Beratung: 
Konsequenzen aus Dieselbetrugsskandal zie-
hen: Wirtschaftssanktionsrecht verschärfen, 
Zivilprozessrecht anpassen, Whistleblower 
schützen - Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen - Drs. 18/1394 - Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Rechts- und Verfassungsfragen - 
Drs. 18/3245  

Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, den Antrag abzu-
lehnen.  

Eine Berichterstattung ist nicht vorgesehen. 

Wir treten in die Beratung ein. Die erste Wortmel-
dung kommt von Herrn Limburg von der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Bitte sehr, Herr Kollege! 

Helge Limburg (GRÜNE): 
Vielen Dank. - Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Im Wesentlichen im Land Nieder-

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_02500/01001-01500/18-01394.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03001-03500/18-03245.pdf
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sachsen hat sich vor einigen Jahren der wohl größ-
te Wirtschaftsskandal der bundesdeutschen Nach-
kriegsgeschichte ereignet. Die Rede ist von der 
Dieselbetrugsaffäre. Der Volkswagenkonzern 
stand im Zentrum dieser Affäre. Wie wir heute 
wissen, stand er dort nicht allein. Mehrere Auto-
bauer in Deutschland und international haben auf 
die eine oder andere Weise bei den Motorangaben 
und Abgasangaben betrogen. 

Wie geht die Politik mit einem solchen Skandal 
um? - Im Landtag haben wir zahlreiche Unterrich-
tungen darüber erhalten. Wir haben die Rolle des 
Landes Niedersachsen als Miteigentümer disku-
tiert. Wir sollten aber auch über Regelungen im 
Ordnungswidrigkeitenrecht für Unternehmenssank-
tionen - das Strafrecht trifft es nicht ganz - reden. 
Wir sollten auch über die Frage reden, wie der 
zivilrechtliche Schutz verbessert und wie es zu-
künftig erleichtert werden kann, dass solche Be-
trugsskandale früher das Licht der Öffentlichkeit 
erblicken. 

All dies schlagen wir in unserem Entschließungs-
antrag vor. Zum einen geht es uns um eine Anhe-
bung der Obergrenze für Geldbußen für Unter-
nehmen. Dazu hat die Landesregierung gesagt: 
Die ist de facto schon sehr hoch, weil neben der im 
Ordnungswidrigkeitengesetz festgelegten Grenze 
auch der wirtschaftliche Wert abgeschöpft werden 
soll - das ist beim VW-Verfahren geschehen -, den 
ein Unternehmen durch den Betrug erlangt hat. Ja, 
sicherlich, das kann eine sehr hohe Summe wer-
den. 

Aus unserer Sicht sind das aber zwei verschiedene 
Dinge. Das eine ist, wenn man sich im Strafrecht 
bewegen würde, die Vermögensabschöpfung in 
Form der Einziehung des erlangten Wertes. Das 
andere ist die eigentliche Strafe. Die eigentliche 
Strafe ist in Deutschland, gemessen an den Bi-
lanzsummen und den Gewinnsummen unserer 
Unternehmen, vergleichsweise gering. Wir meinen, 
eine deutliche Anhebung der Strafe, um die es im 
Kern gehen muss, ist dringend überfällig. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Dieser Betrugsskandal mit vielen Betroffenen - 
gemeint sind nicht nur die Autokäuferinnen und 
Autokäufer, sondern auch diejenigen, die insbe-
sondere in den Städten schlechte Luft einatmen 
mussten; man vergisst immer, dass auch sie Opfer 
dieses Abgasskandals sind - ist von großem öffent-
lichen Interesse. Dieses Verfahren ist jedoch in 
einem nicht öffentlichen Ordnungswidrigkeitenver-
fahren abgeschlossen worden. Das Einzige, was 

die Öffentlichkeit von der juristischen Aufarbeitung 
in diesem Bereich erfahren hat, war eine Presse-
mitteilung der zuständigen Staatsanwaltschaft 
Braunschweig. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir meinen: Das 
kann so nicht sein! Der Rechtsstaat lebt auch von 
Transparenz und Öffentlichkeit. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wäre es ein Strafverfahren gegen eine natürliche 
Person gewesen - was ja noch kommen kann; wir 
wissen es nicht -, dann wäre selbstverständlich 
grundsätzlich die Öffentlichkeit zugelassen gewe-
sen. Journalistinnen und Journalisten hätten dann 
von den einzelnen Verfahrensschritten berichtet. 
Damit wären Transparenz und Rechtsfrieden in der 
Öffentlichkeit hergestellt worden. Das war hier 
nicht der Fall. 

Wir meinen: Es muss der Standard sein, dass in 
solchen vergleichbaren Verfahren wenigstens der 
abschließende Bußgeldbescheid veröffentlicht 
wird. 

(Miriam Staudte [GRÜNE]: Richtig!) 

Im Deutschen Bundestag ist im vergangenen Jahr 
die Musterfeststellungsklage auf den Weg ge-
bracht worden. Die Große Koalition im Bund hat 
gesagt: Das ist jetzt der große Wurf für die Ver-
braucherinnen und Verbraucher im Zivilrecht. Da 
können Verfahren gebündelt werden. 

Aus unserer Sicht - übrigens auch aus Sicht des 
Deutschen Juristentages; darauf möchte ich hin-
weisen - ist das nicht der große Wurf. Die Muster-
feststellungsklage begegnet vielerlei Kritik. Nach 
wie vor müssen alle Geschädigten einzeln formal 
klagen. Nur eine bestimmte Anzahl von Verbänden 
ist überhaupt zugelassen, um Musterfeststellungs-
verfahren zu führen. 

Wir meinen: Das alles reicht nicht. Es muss eine 
echte Gruppenklage geben, zu der sich Geschä-
digte zusammenschließen können, um gemeinsam 
ihre Rechte wahrnehmen zu können. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Schließlich hat dieser Skandal auch gezeigt, dass 
es in Deutschland an einer Kultur des sogenann-
ten Whistleblowing mangelt. Um das klarzustellen: 
Vor Whistleblowing - bevor sich jemand an die 
Öffentlichkeit oder an die Strafverfolgungsbehör-
den aus einem Unternehmen heraus wendet - 
muss immer die interne Rüge stehen. Man muss 
immer erst interne Unternehmenskanäle bemühen.  
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Wenn aber solche Kanäle nicht zur Verfügung 
stehen oder erfolglos bemüht werden, muss es für 
die Betroffenen, die Kenntnis von Straftaten ha-
ben, rechtssicher möglich sein, die Öffentlichkeit 
und Strafverfolgungsbehörden zu informieren. Ich 
meine, das sollte selbstverständlich sein. Hier gibt 
es Nachbesserungsbedarf. 

Ich bitte trotz der Ausschussberatung um Zustim-
mung zu unserem Antrag. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 
Vielen Dank, Herr Limburg. - Jetzt ist die FDP-
Fraktion an der Reihe. Herr Dr. Genthe, bitte! 

Dr. Marco Genthe (FDP): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Richtig 
ist, dass der Dieselskandal, die sogenannten Pa-
nama Papers oder der Datenskandal um Facebook 
ohne Hinweisgeber aus den jeweiligen Firmen 
wahrscheinlich überhaupt nicht aufgedeckt worden 
wären. 

Richtig ist auch, dass die sogenannten Whistle-
blower nach der Aufdeckung eines solchen Skan-
dals nicht im Regen stehen gelassen werden soll-
ten. 

(Beifall bei der FDP und bei den 
GRÜNEN) 

Insoweit kann ich die Intention des Antrages der 
Grünen durchaus verstehen und ihr folgen. Aller-
dings ist ein Schutz von Whistleblowern nur dann 
gerechtfertigt, wenn es sich nicht um Racheakte 
enttäuschter Mitarbeiter oder reine Schmutzkam-
pagnen handelt. An dieser Stelle wird es vermut-
lich schon schwieriger, meine Damen und Herren. 
Jedenfalls wird es ganz sicher insoweit immer 
unterschiedliche Ansichten geben. 

Über die von den Grünen geforderte Anhebung der 
Obergrenzen für Geldbußen kann man sicherlich 
und muss man sogar reden.  

Eine erzwungene Veröffentlichung rechtskräftiger 
Urteile - so die zweite Forderung der Grünen - 
widerspricht jedoch allen Regelungen über die 
Akteneinsicht in Gerichtsverfahren. 

Die weitere Forderung nach einer zivilrechtlichen 
Gruppenklage hat sich meiner Meinung nach 
durch die nunmehr eingeführte Musterfeststel-
lungsklage erst einmal erledigt. Es sollte mindes-

tens abgewartet werden, ob sich das Instrument in 
der Zukunft bewährt. 

Die vierte Forderung der Grünen bezieht sich auf 
den direkten Schutz von Whistleblowern. Auch hier 
hat sich inzwischen etwas getan. Die EU hat vor 
wenigen Tagen Mindeststandards zum Schutz der 
Hinweisgeber beschlossen. Demnach werden Un-
ternehmen und Organisationen verpflichtet, den 
Mitarbeitern zu ermöglichen, vertrauliche Informa-
tionen über Missstände zu melden. Unter bestimm-
ten Umständen können sie sogar sofort Behörden 
einschalten oder in ganz besonders krassen Fällen 
öffentlich in Erscheinung treten. In diesen Fällen 
bleiben sie vor Repressalien geschützt. 

Meine Damen und Herren, es bleibt abzuwarten, 
wie die Bundesrepublik diese Regeln in nationales 
Recht umwandelt und ob das am Ende in der Pra-
xis tatsächlich wirksam ist. 

Die Kombination aus richtiger Intention, einer 
rechtlich fragwürdigen Forderung und einer zumin-
dest teilweise erledigten Forderung bringt uns je-
denfalls dazu, uns an dieser Stelle zunächst zu 
enthalten. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 
Vielen Dank, Herr Dr. Genthe. - Es spricht jetzt für 
die CDU-Fraktion der Abgeordnete Thiemo Röhler. 
Herr Röhler, bitte sehr! Ich erteile Ihnen das Wort. 

(Beifall bei der CDU) 

Thiemo Röhler (CDU): 
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Es wird keine Überraschung sein, Herr Kolle-
ge Limburg, dass wir heute Ihren Antrag ablehnen 
werden. Ehrlicherweise bin ich nach den Aus-
schussberatungen fast davon ausgegangen, dass 
Sie diesen Antrag zurückziehen werden,  

(Helge Limburg [GRÜNE] lacht) 

weil die Unterrichtung durch die Landesregierung 
deutlich gemacht hat, dass Ihre Forderungen, wie 
Herr Kollege Genthe gerade sehr schön dargelegt 
hat, zum Teil überholt sind. Erstens sind sie teil-
weise nicht umsetzbar, zweitens sind sie auch 
nicht nachvollziehbar. 

Die Unterrichtung durch die Landesregierung hat 
ergeben, dass gerade im Jahr 2013 die Höchst-
grenzen der Bußgelder verzehnfacht worden sind: 
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auf 5 Millionen Euro bei fahrlässigen Delikten und 
auf 10 Millionen Euro bei vorsätzlichen Delikten. Im 
VW-Skandal ist ein Bußgeld in Höhe von 1 Mil-
liarde Euro - und damit deutlich mehr - festgesetzt 
worden. Sie selber sagen: Das liegt zu einem gro-
ßen Teil daran, dass ein Teil Bußgeld und ein Teil 
Vermögensabschöpfung - also die Abschöpfung 
dessen, was rechtswidrig aus der Tat erlangt wor-
den ist, sei sie fahrlässig oder vorsätzlich began-
gen - ist. Damit wird dem Unternehmen oder dem-
jenigen, der einen Fehler gemacht hat, das, was 
ihm unrechtmäßigerweise zugegangen ist, wieder 
entnommen. Daher sagen im Übrigen auch alle 
Praktiker, dass diese Höchstgrenzen von Bußgel-
dern vollkommen richtig sind. 

Ebenso haben wir gehört, dass die Große Koalition 
in Berlin derzeit ein neues Gesetz entwickelt, damit 
in Zukunft auch bei Unternehmenssanktionen - 
darauf deutete Herr Kollege Genthe eben hin - die 
Geldsanktionen an der Wirtschaftskraft gemessen 
werden. Bei Unternehmen mit Umsätzen ab 
100 Millionen Euro sollen sie 10 % des Umsatzes 
ausmachen. Das ist schon in Vorbereitung. 

(Helge Limburg [GRÜNE]: Dann kön-
nen Sie ja zustimmen!) 

- Nein, das brauchen wir nicht, weil es ja der ande-
ren gesetzlichen Regelungen gar nicht bedarf, 
Herr Kollege. Das ist aber, glaube ich, auch allen 
deutlich geworden.  

Zu der Veröffentlichung von rechtskräftigen Buß-
geldern oder verfahrensabschließenden Entschei-
dungen, Beschlüssen - oder was auch immer -: 
Davor, dies allen zur Verfügung zu stellen, haben 
uns alle - das ist, glaube ich, ebenso deutlich ge-
worden - aus der Landesregierung und diejenigen, 
die wir gehört haben, gewarnt. Warum ist das so? - 
Weil darin auch persönliche Daten stehen können, 
weil darin auch Geschäftsgeheimnisse und Verfah-
rensabläufe von Unternehmen auftauchen können, 
die natürlich nicht in die Öffentlichkeit gehören. Bei 
allen fehlerhaften Taten, die begangen worden 
sind, darf man nicht außer Acht lassen, dass man 
auch hier eine Abwägung treffen muss und dem-
entsprechend nicht alles in die Öffentlichkeit geben 
darf.  

Es ist gesagt worden, man könnte vielleicht auch 
schwärzen. Dazu haben Sie aber selbst im Aus-
schuss sofort gesagt, dass das auch nicht sinnvoll 
wäre und nicht angedacht sei.  

Dann muss man sich fragen, was man eigentlich 
will. - Ja, der Skandal ist da. Und ja, das, was dort 

passiert ist, war falsch. Ich glaube, das wissen wir 
alle. Die richtigen Antworten darauf müssen gefun-
den werden. Aber wenn man diesen Antrag nur 
dazu nutzen will, Herr Kollege, um mitzuteilen, 
dass die Luft schmutzig ist, dann ist das Effektha-
scherei. Da gibt es, glaube ich, andere Möglichkei-
ten. Das deutet ein bisschen darauf hin, dass Sie 
vielleicht nur wieder darauf aus sind, die Menschen 
in Niedersachsen und Deutschland zu kujonieren. 

Die dogmatischen Regelungen sind klar. Das hat 
der Kollege Genthe gerade ganz richtig erwähnt. 
Das Akteneinsichtsrecht sagt uns ganz genau, 
welche Regeln gelten. Man braucht ein berechtig-
tes Interesse, um überhaupt Akteneinsicht gewährt 
zu bekommen. Im Übrigen braucht nur der Neben-
kläger im Strafprozess kein berechtigtes Interesse 
nachzuweisen, da klar geregelt ist, wer überhaupt 
Nebenkläger sein darf. Ansonsten muss man es 
halt vortragen.  

(Zuruf von Helge Limburg [GRÜNE]) 

Da können wir nicht auf einmal bei einer Straftat, 
die viel schwerwiegender ist, Herr Kollege Lim-
burg, ganz andere Maßstäbe als bei einer Ord-
nungswidrigkeit anlegen. Von daher ist das erstens 
dogmatisch total daneben und zweitens vollkom-
men systemfremd. 

(Zuruf von Miriam Staudte [GRÜNE]) 

Das ist der Grund, warum wir den Antrag heute 
entsprechend ablehnen werden. 

Die Musterfeststellungsklage ist eingeführt. Auch 
das ist erwähnt worden. Im Übrigen gibt es die 
Streitgenossenschaft in der ZPO. Auch dazu kön-
nen sich Kläger zusammentun. Das alles ist schon 
Realität. Wir brauchen das in der Gesetzgebung 
nicht. 

Eines ist vielleicht ganz interessant: Der Bundes-
tag hat am Donnerstag, am 21. März dieses Jah-
res, den Entwurf eines Geschäftsgeheimnisgeset-
zes angenommen. Die Vorlage haben dort nicht 
nur die CDU/CSU und SPD, sondern auch Bünd-
nis 90/Die Grünen mitbeschlossen gegen die 
Stimmen der AfD und der FDP, die dort im Bun-
destag gesagt hat, die Whistleblower müssten 
noch ein wenig mehr geschützt werden. Ich frage 
mich, warum Sie sich im Bundestag anders verhal-
ten als hier im Niedersächsischen Landtag.  

Herzlichen Dank.  

(Beifall bei der CDU sowie Zustim-
mung von Johanne Modder [SPD]) 
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Vizepräsident Bernd Busemann: 
Danke schön, Herr Röhler. - Zu einer Kurzinterven-
tion auf Ihren Redebeitrag hat sich Herr Abgeord-
neter Limburg gemeldet. 

(Unruhe) 

- Zuhören, Herr Röhler! 

Bitte sehr, Herr Limburg! 

Helge Limburg (GRÜNE): 
Vielen Dank. - Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Herr Kollege Röhler, zwei Dinge:  

Zum einen: Ich muss den Kollegen Dr. Genthe, 
ehrlich gesagt, ein bisschen verteidigen. Er hat 
dem Antrag nicht zugestimmt, er hat ihn aber auch 
nicht so abgelehnt, wie Sie es hier gerade sugge-
riert haben, sondern er hat sehr differenziert argu-
mentiert, dass es z. B. im Bereich Whistleblower-
Schutz in der Tat Handlungsbedarf gibt. Nehmen 
wir nur einmal diesen Bereich heraus! Ich finde es 
schon bedauerlich, Herr Röhler, dass Sie schlicht 
und ergreifend alles abbügeln, ohne eigene Vor-
schläge zu machen. Es ist ja in Ordnung, wenn Sie 
sagen, die grünen Vorschläge überzeugen Sie 
nicht. Aber hier so zu tun, als gebe es überhaupt 
keinen Handlungsbedarf, als müsse man nichts 
machen und könne man alles abbügeln, finde ich 
wirklich enttäuschend.  

(Zustimmung von Imke Byl [GRÜNE]) 

Dann verweisen Sie darauf: Die Bundesregierung, 
die Koalition, hat ja etwas angekündigt, da ist ja 
etwas in der Mache, dann müssen wir hier nichts 
tun! - Lieber Herr Kollege Röhler, wenn die Große 
Koalition in Berlin ankündigt, irgendetwas zu ma-
chen und irgendetwas in der Mache ist, dann - das 
haben wir in der Vergangenheit gelernt - heißt das 
für effektive Rechtsetzung erst einmal überhaupt 
gar nichts.  

(Beifall bei den GRÜNEN und Zu-
stimmung von Dr. Marco Genthe 
[FDP]) 

Die Liste der Ankündigungen aus Berlin, die ein-
fach nur verpufft sind, ist sogar noch länger als die 
Liste der Ankündigungen von Ihrer GroKo hier in 
Niedersachsen, die verpufft sind.  

Als letzter Punkt, Herr Röhler: Sie haben die Veröf-
fentlichung von Bußgeldbescheiden angespro-
chen. Gegebenenfalls können persönliche Daten 
und so etwas geschwärzt werden. Darum geht es 
nicht. Aber Sie sagen, das sei völlig systemfremd. 

Da müssen Sie sich vorhalten lassen, dass gericht-
liche Urteile, Strafurteile, in aller Regel natürlich in 
öffentlicher Sitzung verkündet werden. Das ist der 
Standard in diesem Land! Sie werden nicht hinter 
verschlossen Türen verkündet, und für die Öffent-
lichkeit gibt es nur eine Pressemitteilung, sondern 
es gibt eine öffentliche Sitzung. Hier ist die Lücke 
im Unternehmenssanktionsrecht. Die wollen wir für 
mehr Transparenz und mehr Vertrauen in den 
Rechtsstaat schließen.  

Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 
Vielen Dank, Herr Limburg. - Herr Röhler ist nicht 
geneigt zu replizieren. Dann ist jetzt der Kollege Ulf 
Prange für die SPD-Fraktion an der Reihe. Bitte! 

(Unruhe) 

- Ich darf um Ruhe bitten, meine Damen und Her-
ren! Ein bisschen müssen Sie noch aushalten. 

Auf geht‘s! 

Ulf Prange (SPD): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich will 
versuchen, mich kurzzufassen.  

Herr Kollege Limburg, ich will Ihnen ausdrücklich 
recht geben: Der Dieselskandal, der Betrugsskan-
dal um die Manipulation von Abgaswerten, ist in 
der Tat Anlass, sich damit zu beschäftigen, ob wir 
unser Rechtssystem anpassen oder, besser ge-
sagt, vielleicht verschärfen müssen. Ihr Antrag 
kommt aber tatsächlich etwas zu spät, weil auf der 
Bundesebene in der Tat bereits viele Dinge ins 
Leben gerufen und viele Verbesserungen auf den 
Weg gebracht worden sind. Von daher werden wir 
diesen Antrag heute ablehnen. 

Ich will mich kurz zu den vier Punkten einlassen. 
Sie haben die Gruppenklage genannt. Ich bin un-
serer Bundesministerin der Justiz sehr dankbar, 
dass sie auch gegen Widerstände die Musterfest-
stellungsklage durchgesetzt hat. Das ist ein gutes 
Rechtsinstrument. Die Grünen hatten sich schon 
damals im Bundestag für die Gruppenklage aus-
gesprochen. Das ist nicht durchgekommen. Ich 
denke, dann muss man diese Debatte nicht noch 
einmal an dieser Stelle führen. Wir sollten uns 
anschauen, welche Erfahrungen wir mit der Mus-
terfeststellungsklage machen. Es gibt ja drei Ver-
fahren. 

(Unruhe) 
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Vizepräsident Bernd Busemann: 
Herr Kollege, einen Moment, bitte! - Meine ge-
schätzten Kolleginnen und Kollegen! Der Tag war 
lang - das wissen wir wohl -, und der Feierabend 
ist in Sicht. Aber es ist dem Redner und den inte-
ressierten Zuhörerinnen und Zuhörern nicht zu-
mutbar, gegen eine solche Geräuschkulisse anzu-
diskutieren. Das geht nicht! Bitte nehmen Sie alle 
Ihre Plätze ein! Stellen Sie die Zwiegespräche ein! 
Wer Wichtiges unbedingt zu besprechen hat, möge 
nach draußen gehen.  

(Anhaltende Unruhe) 

- Immer noch einen Moment! 

(Wiard Siebels [SPD] und Helge Lim-
burg [GRÜNE] sprechen miteinander) 

- Herr Kollege Siebels, wie sieht es aus?  

(Dr. Gabriele Andretta [SPD]: Schon 
wieder der Kollege Siebels! - Gegen-
ruf von Christian Grascha [FDP]: Der 
hat zu tun! Der muss arbeiten!) 

Endspurt! 

Herr Prange, weiter geht‘s! 

Ulf Prange (SPD): 
Ich hatte die drei Verfahren angesprochen: eines 
gegen die Mercedes-Bank, eines gegen die VW-
Bank und eines gegen VW. Diese Erfahrungen 
sollten wir in der Tat zunächst einmal abwarten. 

Ich möchte noch deutlich machen, dass die Mus-
terfeststellungsklage auch deshalb das bessere 
Rechtsinstrument ist, weil es ein kostenfreies In-
strument ist. Das ist gerade das Entscheidende. 
Wenn es eine unklare Rechtslage gibt und Ver-
braucher Recht suchen, ist es eine hohe Hürde, 
ohne Rechtsschutzversicherung in ein solches 
Klageverfahren zu gehen. Hier wird ein Institut 
geschaffen, in dem die Rechtslage und die Tatsa-
chengrundlage vorweg geprüft werden. Dann kann 
man auf der Grundlage dieses Urteils das weitere 
Verfahren in Angriff nehmen. Da schaffen wir, 
glaube ich, wirklich Rechtssicherheit für die Men-
schen. 

Bei der Gruppenklage - mein Kollege hat es eben 
angesprochen - gibt es in der Tat schon die Streit-
genossenschaft.  

Es gibt ja auch diese Modelle von amerikanischen 
Großkanzleien, dass über Abtretungsmodelle 
Sammelklagen geführt werden, bei denen es dann 
auch noch eine Erfolgsbeteiligung gibt. Ich glaube, 

das ist wirklich der falsche Weg. Hier droht ein 
Stück weit eine Amerikanisierung unseres Rechts-
systems. Das kann auch den Strukturwandel in der 
Anwaltschaft noch weiter beschleunigen. Das sehe 
ich durchaus kritisch. Bei diesen Massenverfahren 
ist auch die individuelle Betreuung durch den An-
walt, die von vielen Verbrauchern und Mandanten 
gewünscht wird, infrage gestellt. Auch das sollten 
wir an dieser Stelle berücksichtigen. 

Auf der Landesebene haben wir - auch das ist 
wichtig - unter Rot-Grün - wir haben es jetzt in der 
GroKo fortgesetzt - dafür gesorgt, dass die Perso-
nalausstattung bei den Gerichten auch im Hinblick 
auf den VW-Komplex gestärkt wird. Ich glaube, 
auch das gehört zu einem funktionierenden 
Rechtsstaat. 

Zur Ausweitung des Bußgeldrahmens ist viel ge-
sagt worden. Die Beträge sind 2013 verzehnfacht 
worden. Es hat diesen riesengroßen Betrag von 
1 Milliarde Euro hier in Niedersachsen gegeben. 
Dass das keine abschreckende Wirkung auch für 
die Zukunft hat, ist nicht wirklich denkbar. Man 
kann sich kaum vorstellen, dass das keine gene-
ralpräventive Wirkung hat. Es ist aber dennoch so, 
dass man bei großen und weltweit agierenden 
Unternehmen verschärfen muss. Das haben die 
Koalitionäre im Bund auch in ihren Koalitionsver-
trag geschrieben. Dabei wird man an die Daten-
schutz-Grundverordnung und an eine umsatzab-
hängige Bemessung der Obergrenzen anknüpfen. 
Ich glaube, dass man das für Großunternehmen 
auf den Weg bringen muss. Dazu ist ein Gesetz-
entwurf in Abstimmung. Das wollen wir jetzt in 
Niedersachsen zunächst einmal abwarten. 

Ich will noch etwas zur Veröffentlichung von Ent-
scheidungen sagen. Hier ist schon einmal der Wi-
derspruch angesprochen worden, der auch in der 
Unterrichtung im Ausschuss vorgetragen worden 
ist, nämlich: das Akteneinsichtsrecht auf der einen 
Seite, das an ein berechtigtes Interesse anknüpft, 
und eine voraussetzungslose Veröffentlichung von 
Entscheidungen auf der anderen Seite. 

Es geht hier natürlich auch immer um Datenschutz. 
Es geht um schützenswerte Interessen. Es geht in 
diesem Fall auch um Geschäftsgeheimnisse und 
Betriebsgeheimnisse von Unternehmen. Gerade 
heute Morgen, als wir noch über das Informations-
freiheits- und Transparenzgesetz gesprochen ha-
ben, war hier, glaube ich, ein Konsens, dass wir 
den Bereich der Gerichte dort nicht miteinbeziehen 
wollen. Ich glaube, das sollte auch hier gelten. Da 
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haben wir erhebliche Bedenken, und wir können 
dem nicht nähertreten. 

Zum Schutz von Whistleblowern ist schon einiges 
Richtiges gesagt worden. Es gibt dazu ja auch 
durchaus eine Rechtsprechung der Arbeitsgerich-
te, die einen Rahmen setzt. Der Rechtsrahmen ist 
aber nur das eine, ich glaube, viel wichtiger ist die 
Kultur in den Unternehmen. Solange man stark 
hierarchisch geführte Unternehmen hat, wird es 
auch keine Whistleblower-Kultur geben. Das ist 
eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die 
wir hier miteinander haben. Wir müssen dafür wer-
ben, dass es eben nicht so ist, dass derjenige, der 
berechtigterweise Dinge anspricht, als Nestbe-
schmutzer wahrgenommen wird, sondern dass er 
auch die Rückendeckung der Gesellschaft hat. 

Des Weiteren ist es so - das ist schon angespro-
chen worden -, dass das EU-Recht hier über eine 
Richtlinie weiter gehende Präzisierungen des 
Whistleblower-Schutzes vornimmt, der auch in 
nationales Recht transformiert wird. Ich glaube, 
diese Regelungen stärken Whistleblower. Wir 
müssen schauen, wie wir mit diesen neuen Rege-
lungen zurechtkommen. Wenn es Nachsteue-
rungsbedarfe gibt, sind wir gerne bereit, noch ein-
mal auf das Thema zurückzukommen. Ich glaube, 
wir sollten zunächst aber abwarten, wie diese In-
strumente wirken. Und daneben wird es darum 
gehen, dass wir auch die gesellschaftliche Debatte 
über Unternehmenskultur führen. 

Wir werden dem Antrag heute nicht zustimmen 
können. Wie gesagt, es ist bereits einiges auf den 
Weg gebracht worden. Viele Punkte sind in Um-
setzung, und man sollte jetzt erst einmal abwarten, 
ob diese Instrumente wirken, und dann gegebe-
nenfalls noch einmal nachsteuern. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 

Vielen Dank, Herr Kollege Prange. - Jetzt fehlt 
noch der Redner für die AfD-Fraktion. Herr Abge-
ordneter Emden, bitte sehr!  

(Unruhe) 

- Aber noch einmal mein Hinweis: Wir bitten um 
Ruhe!  

Bitte! 

Christopher Emden (AfD): 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Der Antrag der Grünen ist von einer solchen 
Schlichtheit und wahrscheinlich eher von dem 
populistischen Gedanken getragen: Da hauen wir 
noch einmal drauf. Die Stimmung ist sowieso ge-
rade gegen den VW-Konzern. Nutzen wir das mal 
als Anhaltspunkt dafür, so einen Antrag zu stri-
cken, um noch einmal ein bisschen Stimmung für 
uns gewinnen zu können. - So jedenfalls muss er 
wirken; denn wir haben schon sehr viel Kritik ge-
hört. Ich kann nur in das gleiche Horn stoßen.  

Der Antrag ist unausgewogen, viel zu oberfläch-
lich, teilweise naiv. Er greift Sachen auf, die bereits 
längst am Laufen sind, und teilweise ist er einfach 
auch systemwidrig. 

Um die vier Punkte noch einmal kurz zusammen-
zufassen:  

Anhebung der Bußgelder: Wir haben es gerade 
schon gehört. 1 Milliarde halte ich schon für sehr 
viel, auch wenn die Vermögensabschöpfung mit 
dabei ist. Wir haben auch gehört, 2013 wurde in 
der Tat die Obergrenze verzehnfacht. Insofern 
meine ich, dass wir dort zunächst einmal auf einem 
guten Weg sind und keine Änderungen mehr nötig 
sind. 

Die Veröffentlichung, die hier gefordert wird, ist 
systemwidrig. Es ist eben gerade etwas anderes, 
wenn man ein Bußgeldverfahren hat. Da ist näm-
lich auch die mündliche Verhandlung kein Muss. 
Im Gegenteil: Das passiert nur dann, wenn der 
Betroffene dagegen vorgeht, sprich: den Bußgeld-
bescheid nicht akzeptiert. Wenn er aber - wie es 
bei VW der Fall ist - dies akzeptiert, dann gibt es 
eben keine mündliche Verhandlung. Und da muss 
man eben auch sagen: Dann bleibt das eben au-
ßerhalb der Öffentlichkeit. Aufgrund des Schutzes 
personenbezogener Daten und der Gefahr der 
Veröffentlichung von Geschäftsinterna ist das auch 
richtig, und es muss so bleiben. 

Die Gruppenklage ist nicht nötig. Wir haben die 
Musterfeststellungsklage. Wir haben Streitgenos-
senschaften. Wir haben also bereits Instrumente, 
die genau in diese Richtung stoßen und auch die 
als Gruppe auftretenden Geschädigten unterstüt-
zen können. 

Schließlich: Der Schutz von Whistleblowern ist 
richtig, notwendig und wichtig. Aber auch da muss 
man sagen: Da ist schon einiges auf dem Weg. 
Wir haben es gehört. Ich glaube nicht, dass Brüs-
sel oder Berlin darauf warten, dass es jetzt aus 
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Niedersachsen noch einen Impuls in diese Rich-
tung gibt. Das wird sicherlich nichts beschleunigen, 
was dort bereits im Gange ist.  

Insofern ist das Ganze hier überflüssig und wird 
von der AfD-Fraktion abgelehnt. 

Danke. 

(Beifall bei der AfD) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 

Vielen Dank, Herr Kollege. - Aus dem Plenum gibt 
es keinen Wunsch nach Redebeiträgen mehr. Es 
spricht jetzt die Landesregierung. Frau Ministerin 
Havliza, ich erteile Ihnen das Wort.  

(Unruhe) 

- Aber nur, wenn hier Ruhe herrscht.  

Bitte sehr! 

Barbara Havliza, Justizministerin: 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich versuche, mich kurzzufas-
sen, da ich zwischen der frischen Luft und dem 
Saal stehe.  

Der Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen zielt im Wesentlichen auf die Ände-
rung von Bundesrecht. Ich glaube, darüber sind wir 
uns einig. Von daher will ich kurz zu den verschie-
denen Punkten Stellung nehmen: 

Die Ziffer 1 des Antrages fordert eine niedersäch-
sische Initiative zur Erhöhung der Sanktionen im 
Ordnungswidrigkeitenrecht. Eine solche ist gegen-
wärtig aus zwei Gründen nicht erforderlich.  

Zum einen erarbeitet das Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz derzeit einen 
Gesetzentwurf zur Neufassung des Sanktions-
rechts für Unternehmen. In Bezug auf die Ver-
bandsgeldbuße wird insoweit über eine Verknüp-
fung zwischen dem Jahresumsatz des Unterneh-
mens und der Höhe des Bußgeldes nachgedacht. 

Zum anderen - das ist vorhin schon angeklungen - 
sind bereits im Jahr 2013 die Rahmen für Geldbu-
ßen gegen Unternehmen deutlich ausgeweitet 
worden. Verweist das verletzte Gesetz auf § 30 
des Ordnungswidrigkeitengesetzes, verzehnfacht 
sich das Höchstmaß der Geldbuße. Das bedeutet 
z. B.: im Fall einer fahrlässigen Straftat einer Lei-
tungsperson auf bis zu 5 Millionen Euro, bei einer 
vorsätzlichen Straftat auf bis zu 10 Millionen Euro. 

Praktisch noch bedeutsamer ist, dass bereits jetzt 
der gesamte wirtschaftliche Vorteil - das ist ja ei-
gentlich das Wichtigste bei den Unternehmen - 
abgeschöpft werden kann, der aus der Ordnungs-
widrigkeit resultiert. Dies kann deutlich höher sein 
als eine Geldbuße von 10 Millionen Euro. Zum 
Beispiel im Falle der Volkswagen AG - daran erin-
nern Sie sich wahrscheinlich noch - betrug der 
vermögensabschöpfende Teil der verhängten Ver-
bandsgeldbuße 995 Millionen Euro. 

Es ist also festzustellen: Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten lohnen sich für Unternehmen und 
deren Verantwortliche bereits jetzt nicht. 

Mit Ziffer 2 wird die regelmäßige Veröffentlichung 
rechtskräftiger Urteile und anderer bestandskräfti-
ger verfahrensabschließender Entscheidungen in 
Fällen schwerwiegender Wirtschaftsdelikte im Bun-
desanzeiger gefordert. Das ist entsprechend unse-
rem derzeitigen Prozessrecht entschieden abzu-
lehnen.  

Eine solche Veröffentlichung kann und soll offen-
bar in erster Linie ein rein informatorisches Inte-
resse der Bevölkerung bedienen. Dem stehen 
jedoch die Persönlichkeitsrechte der Verfahrensbe-
teiligten sowie die Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse der betroffenen Unternehmen gegen-
über. Bereits nach den Grundsätzen der Strafpro-
zessordnung darf Dritten, sogar Geschädigten, nur 
dann Akteneinsicht gewährt werden, wenn sie ein 
berechtigtes Interesse darlegen können. Ein sol-
ches ist ein rein informatorisches Interesse aber 
gerade nicht. Es wäre geradezu verfehlt, ein be-
rechtigtes Interesse in Fällen schwerwiegender 
Wirtschaftsdelikte pauschal anzunehmen. 

Die gewünschte Veröffentlichung hätte lediglich 
eine nur schwer mit dem Resozialisierungsgedan-
ken zu vereinbarende Prangerwirkung für die be-
troffenen Verantwortlichen und Unternehmen. Zu-
dem muss man Folgendes bedenken: Durch die 
Veröffentlichung rechts- oder bestandskräftiger 
Entscheidungen kann der Ermittlungszweck in 
straf- oder ordnungsrechtlichen Folgeverfahren, 
wie jetzt z. B. bei VW, gefährdet werden. 

Meine Damen und Herren, der Antrag in Ziffer 3 
zur Gruppenklage ist insofern überholt, als am 
1. November 2018 das Gesetz zur Einführung 
einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage in 
Kraft getreten ist. Wie wir alle wissen, wird derzeit 
beim OLG Braunschweig die Musterfeststellungs-
klage gegen die Volkswagen AG im Dieselkomplex 
geführt. 
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Zum Klageregister haben sich über 400 000 Ver-
braucherinnen und Verbraucher angemeldet. Die-
se Anmeldungen waren kostenfrei und sind für die 
Anmelder ohne Prozesskostenrisiko. Demgegen-
über wäre bei einem wie auch immer konstruierten 
Gruppenverfahren die kostenauslösende Teilnah-
me jedes Einzelnen erforderlich.  

Gegen die Musterfeststellungsklage wird einge-
wandt - so habe ich das jedenfalls verstanden -, 
dass sie nicht unmittelbar zu einem Leistungstitel 
führen kann. Gerade das Beispiel der Klage gegen 
VW zeigt aber, dass es durchaus sinnvoll ist, 
Grundsatzfragen mittels Feststellungen abzu-
schichten. Wenn die Klage im Grundsatz Erfolg 
hat, scheint es kaum vorstellbar, dass in einem wie 
auch immer konstruierten Gruppenverfahren über 
400 000 einzelne Ansprüche in überschaubarer 
Zeit sachgerecht entschieden werden könnte.  

Wie auch immer: Die schon anhängigen und die 
noch folgenden Musterfeststellungsklagen werden 
ganz sicher Gelegenheit bieten, in diesem Bereich 
Erfahrungen zu sammeln. Vor dem Hintergrund 
der bevorstehenden europäischen Richtlinie in 
diesem Zusammenhang werden diese Erfahrun-
gen recht bald ausgewertet werden. Das Thema 
kann also ganz schnell wieder auf die politische 
Agenda kommen. Einer Initiative aus Niedersach-
sen hierzu bedarf es jedenfalls nicht.  

Meine Damen und Herren, noch zu Ziffer 4 des 
Antrags: Zu den aufgeworfenen Fragen nach ei-
nem beamten- und arbeitsrechtlichen Whistleblo-
wer-Schutz haben die Vertreter des Innen- und 
des Wirtschaftsministeriums in den Ausschussbe-
ratungen umfassend dargelegt, dass hier keine 
Schutzlücken bestehen. Zur Umsetzung europäi-
scher Regelungen befindet sich gerade ein Ge-
setzentwurf in den parlamentarischen Beratungen 
des Bundestages.  

Insgesamt hat die Landesregierung nicht den Ein-
druck, dass die hinter dem Antrag stehenden Vor-
stellungen geeignet sind, bundespolitische Pro-
zesse derzeit zielführend zu beeinflussen.  

(Helge Limburg [GRÜNE]: Der Ein-
druck täuscht, glaube ich!) 

- Ich glaube das nicht.  

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 

Vizepräsident Bernd Busemann: 
Vielen Dank, Frau Ministerin. - Meine Damen und 
Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen 
vor. Die Beratung kann ich damit schließen.  

Wir stimmen jetzt ab.  

Wer der Beschlussempfehlung des Ausschusses 
folgen und damit den Antrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen in der Drucksache 18/1394 
ablehnen will, den bitte ich um ein Handzeichen. - 
Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Das Erste war 
die eindeutige Mehrheit. Damit ist der Antrag der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt.  

Meine Damen und Herren, weitere Tagesord-
nungspunkte sind heute nicht zu behandeln, so-
dass ich die Sitzung für heute schließen kann. Sie 
kommen noch rechtzeitig zu den Parlamentari-
schen Abenden, die beide auf 19.30 Uhr terminiert 
sind.  

Ich wünsche Ihnen alles Gute für heute Abend! 
Morgen früh um 9 Uhr geht’s weiter. Bis dann! 

Schluss der Sitzung: 19.08 Uhr.  
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